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zig N r . 7 4 2 4 2 , fü r Anzeigenbeträge nur au f das p ° stS45 i 75- 
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Großer Senat
§ 323 ZPO. Wenn nach rechtskräftiger Ab

weisung der Unterhaltsklage in einem Ab
stammungsrechtsstreit die blutmäßige Va
terschaft des Bekl. festgestellt ist, dann bildet 
die Rechtskraft des ersten Urteils kein Hin
dernis für eine neue Unterhaltsklage, mit der 
das Kind Unterhalt rückwirkend, d. h. vom 
Tage seiner Geburt an, iorderi. RG_: DR. 
1942, 1457 Nr. 1

§ 2 Ges. v. 15. Juli 1941 (RGBl. I, 383). Die 
außerordentliche Wiederaufnahme des Ver
fahrens ist auch dann statthaft, wenn die 
unrichtige Entscheidung durch die unterle
gene Partei selbst verschuldet worden war. 
RG.: DR. 1942, 1458 Nr. 2

Sonstige zivilrechtliche Entscheidungen
VO. über die Behandlung von Vermögen 

der Angehörigen des ehern, polnischen Staa
tes v. 17. Sept. 1940; §§240, 265 ZPO. Die 
Stellung des kommissarischen Verwalters 
nach der VO. v. 17. Sept. 1940 entspricht der 
eines Konkursverwalters. Die Beschlag
nahmeverfügung nach der VO. v. 17. Sept. 
1942 stellt in einem anhängigen Rechtsstreit 
nicht den E intritt einer Rechtsnachfolge i. S. 
von §265 ZPO. dar. Der E intritt des Ver
walters in den Rechtsstreit vollzieht sich 
vielmehr nach A rt des §240 ZPO. RG.: DR. 
1942, 1458 Nr. 3

§ 2 VO. über den Einsatz des jüdischen 
Vermögens v. 3. Dez. 1938; §§111, 211 Abs.l 
Nr. 2 AktG. Ein zur Herbeiführung der Ab
wickelung einer Aktiengesellschaft gemäß 
§ 2 VO. über den Einsatz des jüdischen Ver
mögens v. 3. Dez. 1938 bestellter Treuhänder 
hat die Eröffnungsbilanz und den Jahresab
schluß ohne Mitwirkung der Hauptver
sammlung festzustellen. KG.: DR. 1942, 1459 
Nr. 4

§§ 242, 404, 406 BGB. Wenn eine zur Ver
tretung des (Wehrmachts-) Fiskus innerhalb 
ihres Geschäftsbereichs befugte Bauleitung 
einer Bank auf Anfrage erklärt hat, die ihr 
als Kreditunterlage von einem Baulieferan
ten abgetretenen Forderungen aus Bauliefe
rungswerkvertrag gingen in Ordnung und 
es stehe ihrer Bevorschussung nichts im 
Wege, dann widerspricht es den Grundsät
zen von Treu und Glauben mit Rücksicht 
auf die Verkehrssicherheit, wenn der Fiskus 
nach Kreditgewährung durch die Bank an 
den Unternehmer mit Forderungen aus un
erlaubten Handlungen (Betrügereien bei die
sem und anderen Baulieferungsverträgen) 
aufrechnet, so daß die Kreditunterlage ent
fällt. RG.: DR. 1942, 1459 Nr. 5

§ 1285 BGB. Durch § 1285 Abs. 2 BGB. 
wird der Pfandgläubiger einer hypotheka
risch gesicherten Forderung nicht gehindert, 
eine statt in das Grundstück zunächst in 
sonstiges Vermögen des Forderungsschuld-

cii
ners geführte Zwangsvollstreckung jti>*
nem Belieben wieder aufzugebeh “
dem Vollstreckungsschuldner
schließen, ohne damit sich dertl. ftbär 1 
der verpfändeten Forderung 11 
machen. RG.: DR. 1942, 1460 N r,%pO- "!

Zur Auslegung des §616 Abs- ^  
der Fass, der 4. DurchfVO. z- 
DR. 1942, 1461 Nr. 7 vo r^ 'p "

Aus § 627 ZPO. läßt sich keine V R jüL- 
pflicht der Frau herleiten. KG.:
1461 Nr. 8 die die

zxlUKlcUUIIgblllUgllLIlKCU uci
tersuchung nicht verzichten. L”  über-eii,
eines erbbiologischen Gutachte ¿ngê e(
Abstammungsverhältnis läßt si , stunt;.-c|i 
sowohl in-Hinblick auf die Übe * pinn ^  
ärztlichen Institute wie auch ¡sSes e „n 
auf die Unsicherheit des Erge®' n, •> f
solchen Gutachtens nicht rechtte 
für einen Mehrverkehr der pp. 
kein Anhaltspunkt besteht. Ru "
1462 Nr. 9

Deutsche O bergericW e
im Generalgouvernenie . yo” 

K r P “
§§ 9, 10 VO. über die BeÄ P vei>''- 

privatem Vermögen im Gen ^ 24. gl
ment (BeschlagnahmeordnungJ' „jj
1940 (VB1GG. I, 23). Der ?e£ tellte * r
der Beschlagnahmeordnung ü p:geniU ¿jf
händer ist nicht Vertreter d& . einer. pF' 
Seine Stellung im Prozeß lSt.Y/„ rschäu' 
tei kraft Amtes. Dtsch. Ger. 1 
1942, 1463 Nr. 10 ¿¡e %

ss 15 Abs. 1, 8 Abs. 2 
schlagnahme von privatem 
Generalgouvernement (Bes 1 23)- -.«r 
nung) vg24. Jan. 1940 (VB' ° ^ h i< ^  

1. Durch § 15 Abs. 1 der Bes Rejits Jie 
Ordnung ist nicht allgemein die a 
bei Maßnahmen ausgeschlos ’ j-
Bes'chlagnahmeordnung ges , . <rtlalirT,e tlr  

r, v . j .  0 0  » 1— o Beschlauchte rt2. Nach §8 Abs. 2 der Bes 
nung gehen nicht nur ding -ijgat°r elf 
ter, sondern auch s<? ^ o  htrecfd yef' 
Rechte, die — wie ein I. ‘eZogef/,äkiu: 
Recht zum Besitz an deme'J^per- ^  
mögen verschaffen. Dtsch.
DR. 1942, 1463 Nr. 11 ¡0

§§ 5, 6 VO. über d ie P re ^ b d ^ V ß ^  ¿¡e 
neralgouvernement v. 12. Ap ^.q  u pet>r. 
1, 131); §§40, 42 RStOB.J § £ a  v. l | > f
deutsche Gerichtsbarkeit über . flgef
1940 (VB1GG. I, 57);
und Strafverfahren bei Zuw ^ Jun» aüs- 
gegen Preisvorschriften 'etliche v;„Hurig
(RGBl. I, 999). V erfahrensr^^ El0z j^ ver  
Setzungen für eine selbst. Qeneral§
von Schleichhandelsware 1 , |e ab ppl
nement, wenn der Besch ^  \g4% ,o)
ist. Dtsch. ObGer. Krakau. G * zUflg p *  
Nr. 12
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Nicht auf der Straße rauchen 
zu Hause schmeckte besser

H e i l m i t t e l

der beste Beweis für die Werr^

c^dtzyng der Schering-Heilm ittel in der

§arizen W elt ist der stetige Anstieg des 
Exr-N

Ports- In allen Kulturländern verord- 

6n und benutzen heute die Ärzte  

Schering-Heilmittel.

S C h E R | N G  A.  G.,  B E R L I N

. . .  dctA ^inM uM d
IcM A /fre fb  H u M e M j

so muß vor dlem die Schreibma
schine in Ordnung sein. Achten 
Sie darauf, daß die wichtigen 
Teile(Farbbandumschaltung,Band- 
fransport, Walzen usw.) stets ein* 
wandfrei arbeiten. Sie schreiben 
dann noch länger mit dem färb* 
konzentrierten und dadurch be
sonders ergiebigen Farbband

Geilende 
WlMrinfl aster' n d p ^ t a s

r ß  Apotheken u. Drogerien
& < m n , a .ß fv n



Handelsregisterlich eingetragen.

[ f ö n r t y m ü t f t e r ,
Jnh. Ifans Beide

Berlin W 139, Martin-Luther-Str. 11 j 
(Nähe Bayerischer Platz)

Seit 43 Jahren volkstümlich bekannt f. Spitzenleistungen in unauffäll. 
Beobachtungen überall -  auch mit Kraftwagen, -  gewissenhaften Er
mittelungen, Spezial-Privat-Auskünften im In- und Auslande. Gerichts- £ 
notorisches Beweismaterial für das gesamte Zivil- und Strafrecht.f 
Vertrauliche Helferin von Persönlichkeiten d^r Industrie und W irt
schaft, zahlreicher Anwälte und Privatpersonen aller Bevölkerungs

schichten. Kostenlose Vorbesprechung.
„Ür_e rn ru f (I^auerdienst) 2 5  5 9  7 2  G e g rü n d e t 1 8 9 8

c 2$iid)er be<j Dcutfdien Reditooerlageo erhalten Sie in jeber Öudj- 
hanbiung. Catalog unb profpehte liefern mir auf Eöunfd] 
hoflcnloo unb bireht.

Deutfdjer necfitaoerlag G. m. b. fj. -  Berlin -  Üeipjig -  BDien

firiminnlrat a. D.
5irtl)ur £lmgi)ammer

prioatauefünfte / Ermittlungen

Berlin 610 68, tinöenftc. 81
5ernfpred)er: 17 26 29

n i  E u r o p a  h k
Schöne länderweise Auswahlen gegen Re
ferenzen. Auch an Vereine, soweit Vorrat. 
Erich Boden, Postfach 45, Braunschweig.

Fern-Repetitorium
Dr. jur.W. Franzen

Berlin N W  40 i h°masiuss,r- 3,rnruf 35 3849

-“ T e S s S

Soeben erschien in 2., e rw e ite r te r  A u flag e

Das wirtschaftliche Gutachten
107 Seiten

Von Dr. Hubert Post
RM 3.— kart.

„Der Verfasser setzt es sich zum Ziel, nicht nur in die Technik des Auf
baues und der Erstattung des wirtschaftlichen Gutachtens einzuführen, 
sondern darüber hinaus ,die Natur und den Zweck der Tätigkeit des 
wirtschaftlichen Gutachters zur Klarstellung zu bringen', da .erst aus 
dieser Darstellung die praktischen Verfahrensregeln folgerichtig ent
wickelt' werden können. — Das Buch wird daher Uber den Kreis der 
Wirtschaftsprüfer hinaus jedem an der Erstattung wirtschaftlicher Gut
achten Interessierten wertvolle Anregung geben.“

R A. D r. I I .  D ietrich in  , .Deutsches Recht“ , A , N r. 17/1942

Zu beziehen d u rch  den B uchhand el oder d ire k t vom V erlag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. /  Berlin/Leipzig/Wien
B erlin  W  35, H ildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland. 
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Wien 1, Riemergasse 1

S o f o r t  l i e f e r b a r :

Außergerichtliche Vergleichsordnung
Von Dr. jur. K arl Künne

120 Seiten 4. Auflage kart. RM 3.90
Alle Schuldner sind, bevor sie die Gerichte in Anspruch nehmen, ver
pflichtet, zu versuchen, eine gütliche Einigung mit ihren Gläubigern 
herbeizuführen. — Welche Schritte unternommen werden müssen, wie 
schließlich die E nigung zustande kommt, ist daher für Gläubiger und 
Schuldner von großer Bedeutung. Das neue Werk weist in einer Fülle 
von Beispielen, die der Praxis entstammen, und an Hand von Muster
formularen, den Weg zum Verständnis dieses wichtigen Zweiges der 

Konkurs- und Vergleichsordnung.

Zu b ezieh en  durch den B uchhand e l oder d ire k t vom V erlag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H./ Berlin/leipzig/Wien
B erlin  W  35, H ildebrandstraße 8

lV /  Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland.
Deutscher Rechtsverlag G. m.b.H., Wien I, Riemergasse 1

D e m n ä c h s t e r s c h e in t :

¡Das Landgericht - Zivilsachen - ohne Beschwe^® 11
Bearbeitet von Dr. W erner Heun

Landgerichtsdirektor in Berlin R ^
n *1)

220 Seiten Landgerichtsdirektor in Berlin Rw '
• e Daf”

Das Buch enthält eine Übersicht des Geschäftsganges und ein ^  
Stellung des Prozeßverfahrens bei dem Landgericht in Z lVil,Sfh e T d > n 
Beschwerden). Die gebräuchlichsten Verfügungen und Entsch 'Jot' 
sind in Form von Beispielen, z. T, unter Verwendung der anithc ^ aCii- 
drucke, wiedergegeben. Das Buch ist nicht nur ein Hilfs- 1111 ßeCtit5' 
schlagewerk für den Richter. Es dient darüber hinaus allen tefn, 
wahrem, insbesondere den Studierenden und Rechtspflegeran 
zur Einarbeitung in das Arbeitsgebiet des Landgerichts, v f  pront
geeignet ist es zur Auffrischung der Kenntnisse für die an 

befindlichen Rechtswahrer.
Zu b ezieh en  durch den B u c h h a n d e l o d e r d i r e k t  vom Ve ria£

Vl/ie"
Deutscher Rechts veriag G.m.b.H. /  BerlIn/le>Pz,a

B erlin  W  35, Hildebrandstraße 8
Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sud t̂e sgel 

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, RielT1

Sofort  l ieferbar:

Das Landgericht als Beschwerden^ 0112

304 Seiten
Von Dr. Herbert Schlieper

Landgerichtsdirektor KM 7,80 * a t"

Auf dem Gebiete der 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit

auf
er streitigen Gerichtsbarkeit sowohl w .lVvcrdeVê  
ichtsbarkeit wird das ordentliche jcjunii ‘,Uk

fahren von der Einlegung der Beschwerde an bis zur Entsc.. .<er(. -  
führlich gesellildert und auch die weitere Beschwerde ero ^g^nde* • 
ein Sondergebiet sind ferner die Beschwerden in Mietsachen neues 
Durch zahlreiche Musterbeispiele wird die Darstellung, cler tert. 

Literatur und Rechtsprechung zugrunde gelegt ist, er
nl v ef ̂ ‘a 3

Zu beziehen durch den B uchhandel oder d ire k t vo ^

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. /  Berlin/leipz|S
B erlin  W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, plL „ ergasSe 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, K

* F. W BOßCHARDT
WEINHAUS UND HANDELS-GESELLSCHAFT M.B.H. 

( V O R M A L S  K E M P I Ń S K I )

*
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Überall wo man über Arzneimittel, Chemi
kalien und Reagenzien spricht, genießt der 
Name MERCK besondere Wertschätzung.

CHEMISCHE FABRIK . DARMSTADT . SEIT 1827

DARMOL-WERK
DtAASCHMIMALL

l HEM. PHARM.FARRIK W IE N

D E T E  K T l  V
» e M  1 H O «

Langjährige Auslandstätigkeit.
Hochw.Refer./ Garant, f. zuverl. u. ge
wissenhafteste A rb e it  / K eine Vor- 
schußverpflichtung/ Zeitgem. Honorar.

W O I I Z ,
Krim ina lbeam ter a. D. (pens.)u. Sohn 

B E R L IN  W  9 , Columbushaus,
Potsdamer Platz, Fernspr.: 22 31 30

N achtruf: 48 44 68 n . 30 70 80

R A I / T A D  ¡er-, rer. pol.sowie
U U I X l U R  Diplom-Volkswirt. 
Auskunft, Rat, mündl. oder Fernvor
bereitung. D r. ¡u r. S te g m ü lle r , 
Innsbruck, Bürgerstraße 21, part. 
Prospekte. Beste Referenzen von Per
sönlichkeiten aus dem Berufsleben.

e r  e r s c h e i n t  w i e d e r :

Kommentar 3um

G rundltcuergcfct}
<äeh cv.. oonBr.franjStholi

^Dn b '5U l,̂ at' ©cnatSpräitbent bei ^ r. D93@.i. 91.

S e i t  k u r z e m  w i e d e r  l i e f e r b a r :

Prahtifcher führer durch das
G o i u e r b e f t e u o r r c d i i

oon Johannes Abraham
9iegterungSrat am Sentralftnansamt 23etlin

©

«ttl*hcr  ̂ __  j.
anrieteit^un?i!f ^9/ i 938): SaS ErläutetungSbud) con ©d>ols bat In ber 

»f fein ^nbc ' lnäefcbtäniteS Cob erfahren. £>aS SEBer! roetß tatfäcbiicb bei 
in , tf"  h» ^nictaT, i nfcI,aftcn a«f. äußerlich erhöbt bie fiofeblattform ben SEBert 

© I "  fif>cHcacnr ~un® bbthilblicben SBucbeS erheblich. S ie  Erläuterungen 
flUbp x.: gacbmann. Stab ©runbßeuerrechr in- fn »nilenheter ffßeife

gemeinen ©teuerredtS cingefügt.

„ i 2 T Uitir7cTn Ift bere itf l , l * e«tWc8 Dterfjt (13/1938): Sn einfachen unb ptfc 
iu*< >Bgs <. < ott 8 [.ü i? >cni,unä^beMtd)

ci ten in ßunf l lcbctcinbanbbccfc R!H 14.50 9iunb 880 ©e i ten  in ßunjt lebercinbanbbccfe RIT! 13.20

SScibc in SofeMat t f o rm

flU6 jahlreithen Anerhennungen sine Auswahl:

<lll*>e bes » « n .  Sab ©ritnbßeuertecbt ift in »olienbeter Sßeife

9> ' ^ b'n
» * * « .*

«« 9Ci l * T enbun9«l>etetd) ber emjeinen ytecpmooricnnTten tiar unu 
'  v d,un9 beä ftts i» . unb 093®. fomie Biteratur ift lpobi

ł, l*tig r -Sebeutung ift. »erarbeitet. S ic meißerbafte (teuerrechtr1 eiet ltnb

ber efnseinen 3tecbtS»orfd)tiften fia t unb

unb bort abgetunbet burd) iBeifpiele.

« ^ S ^ t o ^ ^ e m i r i l ^  1938 ® ' So CSSefPrccDer: S r. 9B. grani, SBetiln): 
be, 81 h it*  k f t t  citt „a ,I- i otDobl We ben SBiffcnfcbaftier ein ©croimt, alb aud) 
"Klh!," ¿ans ®urte ®cr StBiffcnfdwftler nnrb erfreut tinb (im
1'dr r fdchi bct ben J  ®fllrani ber tbeoretijd)Cti Erórtermtgen bet (praFtiFer, 

t!n fiit^ubige ̂ ncfg. auterungcn jeipciiS oorauSgefcbiciten SnbaitSiiberficbten 
18 Elate alin» l1® uni> 9uten (Rat ftitben fann, roirb bem iSerfaffer banfe

4

Steuer unb «öirtietjoft (11/1937) (iSefprecber- OhcrregierungSrat ßefner, 9M n ; 
eben): ,,Ein auSgejetcbneteS,»on einem (PraFtfFer für bie gärariS gefd)tiebeneS iöueh, 
bem man ©eite für ©eite anmevit, baß bet ffierfaffer aus feinet reichen bienft 
lidje* Erfahrung fd)öpft."

gtcirhbbcvlunltuiigbbtott »om 1. 1. 1938: „Stuf bem ©ebiet beS ©emerbeßeueri
recht« ift Stbraham ein roobibefanntet 95ame------iBefonbetS iß betoorsubeben bie
meißerhafte 9trt, roie 91. bie mannigfachen SroeifeiSfragen bc« ©ei»erbeßeucrted)t«
anpadt, erörtert unb sur Cöfung führt............ grünbticher Äenner beS ©ctperber
ßeuerrcchtö, ber nfrgcnbö an ber Oberftcidie haften bleibt . . . . "

SBnntnrißib »om 1. 1. 1938: ,,®ian t r i t t  an biefeS 933er! mit hohen Ermattungen 
heran, roeii ber 93erfaffcr auf ©ntiib . . . .  ben 9tu f eine« auögcseichneten ©adir 
Femicr« genießt. 5Mefc Erroartungen roerben nicht enttäufcht. ©a« SBucb bietet 
roeit mehr, a!« fein Sütel befagt, nämlich eine »on hoher ©ad)!enntni« unb großem 
©erßänbni« für bie praitifchen iBebürfniffe be« Sefer« getragene ausführliche unb 
erfd)öpfenbe Sarßeilung beS neuen @et»evbeßeuemd)tS."

Öllöf*  ̂o “iivyuitii irlvii |TllUvIl tvlllil/IvllU l/viii cOV 11vi11ci uvvm
»»mcinoerßänbtiche Erläuterung ber ©cfcheSbeßimmungen.'

iöcjic^bar burd) gutgcfül)rtc S5ud)i)anblungcn ober bireft oon bet

Dr. Otto Schmidt fiß. /  Köln /  tionfahous OOS
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Gabbe’s Lehranstalt
B e r l i  n C 2, Monbijou platz tO
Private Vorbereitungs-Anstalt für 
Berufstätige zum Abitur und anderen 
Schulzielen. Umstellung auf alle 
Schularten. Mit und ohne Pension.

Sei D i e r e n -  u n d  B l o f e n l e i f t * 11 *flt

J r n n 3i s l u i s < t l , c

Z E N T R U M ölteftec W E S T E N
Krausenstraße 64 pjlfncc-Ucqucll-Au«Tdianh Grolmannstraße 39
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A>ciigiiclicit ©erntete ©erntetet.®-11H1

---------------------------------------

„ W c lf - D r t c h t iv
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Ruf 2452 55

Das se it B7 Jahren viel tausendfach vornehmlich von '  bac f
verwendete In s titu t fü r vertrauliche E rm ittlu ng e n »  jvjateri^* 
hunderten Rechtswahrern stellten w ir  entscheide! - j )Sj a nH, l l ,n p iiif> 
z w e c k e  zur Verfügung! Nachforschungen ü^er ,eben9fUWl,I,g’ 
Familien-, Vermögens-, Einkommens-Verhältnisse, l
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Drei Jahre Aufbauarbeit in der Justiz des Generalgouvernements
V°n K u r t  W i l l e ,  Präsident der Hauptabteilung Justiz in der Regierung des Generalgouvernements

*

'■iber n  Far n'cht so einfach, mit wenigen Worten einen 
Und an* und Paragraphen erhabenen lebenswarmen 
s° Schfi» . icben Rückblick auf eine inhaltreiche und 
Un q ne Arbeit zu geben, wie w ir sie: seit drei Jahren 
ftvvas i;fra E°uvernement und ein Teil von uns schon 
•eisten 7, im damals „besetzten polnischen Gebiet*
'vet\n „.JHften. Es ist insbesondere dann nicht einfach, 
btoff “ «n dabei den von vielen als spröde empfundenen 
Verordnen Formung nach außen naturnotwendig in 
!ü!?UnP(!„ngen» Runderlässen, Anordnungen und Ver- 
fahia- n„n ..erf°lgte. in seinem wesenf
r..Kunapr, ö > rvunaenasseii, Aiiuiuimugv.u . vr 
•ahior u ,.erfolgte, in seinem wesentlichen Inhalt sorg- 
" ¡ i l l . A k C»?.ichtigen und nicht zu kurz kommen lassen 
p Wir s?uöne Zeit werden es alle empfunden haben, 
lche Rn!!?1* leichtem Gepäck, d. h. ohne wissenschaft- 
wendieS er und Kommentare (deren Wert und Not- 
chätz|\ lt als Hilfsmittel ich sonst keineswegs unter- 

^^klirrpn 5  Osten fuhren, mit einem traurigen, meist 
"achst T lsch und ebensolchem Stuhl in einem zu- 
,l|ud u ‘ ,m|ich verwahrlosten Dienstraum zufrieden waren 
aschc mi.e »Registratur“  im Rock oder einer Akten- 
J1 Packen Uils herumtrugen, um sie dann in eine Kiste 
talteten -’ ^ enn es — nach inzwischen angenehmer ge- 

am neuen o eren Dienstverhältnissen — weiterging und 
Oft von vorn angefangen wurde.

> o h l • I.
ri.mmer m !Lhabe ich an die Szene in Fäusts .Stuidier- 
,araüffow!Ui'Ser gedacht, als im Herbst 1939 und dem 

r  ratlgt h den Winter, an die Szene, in der es Faust 
iffüh i Qrundtext aufzuschlagen:, mit redlichem
' .ätsch , mal das heilige Original in mein geliebtes 
j'echispu^11. übertragen“ , wo er sich bemüht, das 
°ndern „l°gos“  nicht schulmäßig mit „W ort“ ,

T .üb«rset,lnein Qehalt entsprechend in anderer Weise 
|a l“ enkpi?» und wo er sich dabei schließlich für „die 
r! at «ntsrhr neßt Auch w ir mußten uns damals für die 

Hit n ‘leßen. und manchmal ist damals „vom Rächte, 
l tnn .geboren“ , die Rede und die Tat gewesen,
n»!as SDätp 16 geschriebene gesetzliche Grundlage erst 

u damit T,.das Geschehene ausdrücklich sanktionierte 
ofHig wa rdlo  Bestätigung gab, daß das Geschehene 
ln?» in nipi,+G egen das geschriebene Gesetz war es 
n,-3u *ieß riiht gewesen; der Erlaß des Führers v. 12. Okt. 
|älcat den 7® blsher geltende Recht in Kraft, „soweit es 
dingt’ Und es6C!ien der deutschen Verwaltung /uw ider- 
die- B‘‘8te Fra' war eine durch die gegebene Lage be- 

iSen Zwpp? der Notwendigkeit zu entscheiden, was 
Wa? Anfan£ 5n zuwiderlief. 
p:ar „das der Justiz des besetzten polnischen Gebiets 
näÜ»U|id Alm nde r  ge r i e h t “ ; dieses Gericht war das 
hörn gab iS der zivilen deutschen Justiz, das es zu- 
Wa de> sondp Re>ch überhaupt keine selbständige Be- 
dip?es hier 5 n bei einem anderen Gericht gebildet, 
l ^ f f  GeriPu fs einzige vorhandene Gericht. Die ältesten 
jet,, «ffichw 6 wurden zwischen dem 6. und 10. Sept. 
narn lm Ge„» Hnd es sind noch Beamte aus jener Zeit 
Rir,a. zUnär l ra,gouvcrnement tätig. Seiner Bestimmung 
sch' f f  mit der edig 'icb ein Strafgericht, haben seine

aft des p r Ungewöhnlich rasch auferstehenden W irt-
Generalgouvernements vorübergehend auch

auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der 
Rechtshilfe insbesondere mit dem Deutschen Reich rich
terliche Akte vorgenommen, die einen Aufschub ment 
duldeten. Diese Sondergerichte führten ihre Existenz zu
nächst auf die Verordnung des Oberbefehlshabers des 
Heeres v. 5. Sept. 1939 zurück, nach der für das rück
wärtige Armeegebiet Sondergerichte errichtet werden 
konnten, die als allgemeine Gerichte im Sinne des § 3 
Abs 2 und 3 KrStrVerfO. anzusehen waren. Aufgerufen 
wurden sie von den Befehlshabern der Armeen, gebildet 
vom Reichsjustizminister; diesem unterstanden sie per
sonell, jenen sachlich. Diese sachliche Unterstellung zeigte 
sich darin, daß die Oberbefehlshaber die sachliche Zu
ständigkeit abgrenzen und der Anklagebehorde Weisun
gen geben konnten. Nach Gründung des Generalgouver
nements wurden diese Sondergerichte, soweit sie im 
Raum des Generalgouvernements ihren Sitz hatten (es 
waren deren fünf), in den Verwaltungsbau des Generalgou
vernements eingegliedert, d. h. sie vvurden Behörden des 
Generalgouvernements. Die VO. v. lb. Nov. 1939 brachte 
außerdem einige vom Rechtsgang im Reich abweichende 
crebietsgegebene Vorschriften; so wurde vor allem \o i 
lesehen, daß das Sondergericht auf Antrag der Anklage
behörde auch in der Besetzung mit nur einem Richtei 
entscheiden konnte. Außerdem wurde das Strafbefehls
verfahren bei diesen Sondergerichten eingefuhrt und bis 
zur Höchststrafe von einem Jahr Gefängnis (im Reich 
damals sechs Monate) zugelassen. Die Zurücknahme der 
Anklage wurde bis zur Beendigung der Beweisaufnahme 
für zulässig erklärt, die Bestellung eines Verteidigers er
folgt nur, soweit sie tunlichi erscheint. Zu den fünf aus der 
Zeit der Militärverwaltung übernommenen Sondergerich 
ten (in Krakau, Radom, Kielce, Petrikau und Tschen 
stochau) sind im Laufe der Zeit hinzugetreten die Son- 
dergerifchte in Warschau, Lublin, Cholm (zunächst in 
Zamosz), Reichshof, Lemberg, Stanislau und Tarnopol.

Die Betrachtung dieser Strafgerichte gibt Anlaß, der 
Abgrenzung ihrer Tätigkeit gegenüber der Strafbefugnu 
anderer Verwaltungen einen Blick zu schenken. Die nach 
Beendigung der Militärverwaltung verbleibende Zuständig
keit der Wehrmachtgerichte über Zivilpersonen ist im 
Gebiet des alten Generalgouvernements durch eine be
sondere im Einvernehmen mit dem Chef des Oberkom
mandos der Wehrmacht erlassenen VO. des General
gouverneurs v. 26. Jan. 1940 geregelt. Danach ist die 
Wehrmachtgerichtsbarkeit gegeben, wenn sich die Tat 
gegen die Wehrmacht, ihre Angehörigen oder ihr Ge
folge richtet, oder in Räumen und Anlagen der Wehr
macht begangen ist. Ein wichtiges Arbeitsgebiet haben 
die polizeilichen Standgerichte; sie sind zuständig für die 
Aburteilung verbotenen Waffenbesitzes, sowie bestimm
ter Gewalttaten und ihrer Vorbereitung, die sich gegen 
die deutsche Hoheitsgewalt und gegen Deutsche wegen 
ihrer Zugehörigkeit zum deutschen Volkstum richten. Ab
trabemöglichkeit an die ordentliche Strafverfolgungs
behörde ist hier und bei 'der Wehrmachtgerichtsbarkeit 
vorgesehen. Auf dem Gebiet der leichteren Kriminalität 
ist ein beachtlicher Teil dem Verwaltungsstrafverfahren 
überlassen; die Strafbefugnis geht hier bis zu 1000 Zloti 
Geldstrafe, an deren Steife im Nichtbeitreibungsfalle Haft
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bis zu 3 Monaten tritt. Ein Zollstrafverfahren und auf 
dem Gebiet der Preisbildung ein Ordnungsstrafverfahren 
bestehen nach den Vorbildern des Reichs.

ir .
Die sofort nach der Besetzung des Landes einsetzen

den Bemühungen, das tägliche Leben, Handel und 
Wandel wieder in Gang zu setzen, sowie das Hinein
strömen deutscher Menschen in den Raum forderten als
bald gebieterisch die volle Herstellung einer gut funk
tionierenden Gerichtsbarkeit für Deutsche und für Nicht
deutsche. Polen war das erste in diesem Krieg besetzte 
Gebiet, eine Anlehnung an Maßnahmen der deutschen 
Verwaltung in anderen besetzten Gebieten deshalb nicht 
möglich. So waren w ir in der glücklichen Lage, aus dem 
„Nichts“  oder auch aus dem „Vollen“  schaffen zu kön
nen, ohne uns vielleicht dem Vorwurf aussetzen zu 
müssen, w ir hätten diese oder jene Versuche oder Er
fahrungen, die bereits in einem anderen Land von den 
deutschen Dienststellen gemacht worden seien, nicht hin
reichend berücksichtigt. Dabei sei erwähnt, daß auch 
die Maßnahmen, die in den Jahren 1915—1918 in dem 
damaligen deutschen Generalgouvernement Warschau auf 
dem Gebiet der Gerichtsbarkeit und Rechtsetzung ge
troffen waren, uns nicht Vorbild gewesen sind, auch 
nicht sein konnten, weil die erstrebten Ziele damals und 
heute zu verschiedenartig waren. Es entbehrte aber doch 
nicht ganz des Reizes, nach dem Sturm der ersten Auf
bauarbeit einmal in einer stillen Stunde aus den Ver
ordnungsblättern jener Zeit zu sehen, daß insbesondere 
auf wirtschaftlichem Gebiet manche von uns getroffene 
Maßnahme gesetzgeberischer Art (z. B. die Verlängerung 
der Fristen des Wechsel-und Scheckrechts) damals ebenso 
wie heute im Interesse der Wiederordnung des Lebens 
notwendig war.

Der erste unbedingt zu beachtende Grundsatz für den 
Aufbau der Gerichtsbarkeit mußte, wie keinem von uns 
zweifelhaft war, sein, daß der D e u t s c h e  auch im 
Raum des Generalgouvernements nur vom  d e u ts c h e n  
R i c h t e r  R ech t  zu neh m e n  hat t e .  Außerdem war 
eine möglichst einfache Gliederung der Organisation das 
Gebot der Stunde. Deshalb sollte auch vom deutschen 
Richter alles ferngehalten werden, was nicht im In
teresse des deutschen Ansehens und deutschen Rechts
lebens unbedingt von ihm zu entscheiden war. Aus die
sem Gedankengang ergab sich die Notwendigkeit, für 
das Nebeneinanderbestehen zweier Gerichtsbarkeiten, 
einer deutschen und einer nichtdeutschen. Dies war schon 
in der Zeit der Militärverwaltung, also bis zum 25. Okt. 
1939 empfunden, und schon vor diesem Tage waren des
halb in den Teilen, die hinter der schnell nach vorn 
getriebenen Front lagen, die polnischen Gerichte wieder 
in Gang gesetzt worden. Nach der völligen Zertrümme
rung des polnischen Staates und der Führerentscheidung 
über die Errichtung des Generalgouvernements galt es, 
die bisher ja nur aus wenigen Sondergerichten be
stehende deutsche Gerichtsbarkeit aus- und aufzubauen 
und bezüglich der nichtdeutschen Gerichtsbarkeit nicht 
nur feste Grenzen für ihre Zuständigkeit zu finden, son
dern diese Gerichte in den deutschen Verwaltungs
apparat und in seine Führung einzugliedern.

In der deutschen Gerichtsbarkeit wurden errichtet in 
jeder Distriktshauptstadt (Krakau, Lublin, Radom, War
schau) ein „ D e u t s c h e s  O b e r g e r i c h t “ , in denselben 
Städten und außerdem in Reichshof, Cholm, Petrikau und 
Zyrardow je ein „D  e u t s c h e s G e r i e h t “ . Das „Deutsche 
Gericht“  ist für a l l e  Sachen erste Instanz, es ent
scheidet mit einem Richter, das Deutsche Obergericht ist 
nur Berufungs- und Beschwerdeinstanz, es entscheidet 
grundsätzlich in der Besetzung mit drei Richtern, in 
Strafsachen kann auf Antrag der Staatsanwaltschaft die 
Entscheidung durch einen Richter ergehen. Die Entschei
dungen des Obergerichts sind endgültig. Die Sonder
gerichte blieben in ihrer Organisation und ihrem Rechts
gang erhalten, um — wie im Reich — ein Strafgericht 
zu haben, dessen Entscheidungen sofort rechtskräftig 
sind. Im Distrikt Galizien sind Deutsche Gerichte in 
Lemberg, Stanislau und Tarnopol vorgesehen; das Ge
richt in Lemberg ist bereits errichtet, in Stanislau und 
Tarnopol werden die Geschäfte noch von den an diesen 
Orten bestehenden Sondergerichten wahrgenommen. Die

gäbe

Geschäfte des Deutschen Obergerichts für den Distf ij*j 
Galizien führt zur Zeit noch das Deutsche Obergerrt 1 
in Krakau.

In der nichtdeutschen Gerichtsbarkeit konnte im. 
biet des alten Generalgouvernements an die Gericht 
Organisation des früheren polnischen Staates angeknup 
werden. Eine Vereinfachung des Rechtsganges entspf 
chend der einfachen Gliederung der deutschen Gench 
barkeit war jedoch unumgänglich. So wurde auch hi 
dafür Sorge getragen, daß es für keine Rechtssache m« 
als höchstens zwei Instanzen gibt. Der Oberste Geric 
hof in Warschau wurde nicht wieder in Gang gesei l j  
die Zusammenlegung der anderen drei Gerichtsart 
(Burggericht, Bezirksgericht, Appellationsgericht) ersch Lr, 
allerdings schon wegen der damit verbundenen Me” , 
arbeit und unnötigen Übersiedelung der wiederbesc» 
tigten Polen in andere Orte nicht angezeigt, äußert1 
war eine Zusar menlegung auf weniger Städte auch a 
gesichts der Weite des Raumes, der großen Zahl a 
Bevölkerung und der Schwierigkeit des Verkehrs nl 
zweckmäßig; es wurde jedoch bestimmt, daß die Sach > 
die bei dem Burggericht beginnen, nur zum BezF 
gericht in die Berufungs- oder Beschwerdeinstanz getUr 
und dort endgültig entschieden werden, und daß . j. 
die Sachen, die in erster Instanz zum Bezirksgert 
kommen, sich lediglich das Appellationsgericht als ReC ,er 
mittelinstanz eröffnet. Im Distrikt Galizien wurde uh 
Übergehung der in sowjetischer Zeit maßgeblichen • 
hältnisse gleichfalls an die Gerichtsorganisation aus P® 
scher Zeit angeknüpft und dabei der überwiegend 
inischen Bevölkerung in der Besetzung und GerlC‘ ' 
spräche Berücksichtigung geschenkt.

III.
dargestellte Instanzenzug zeigt, daß beide 

s b a r k e i t e n  u n a b h ä n g i g  n e b e n e i n a h

( je-  
d e (Der

r i c h t s n a r k e i t e n  u n a b h ä n g i g  nebene in«1“ ”Leit 
bestehen. Auch in der nichtdeutschen Gerichtsbar f 
handelt es sich um eine echte Rechtspflege mit y. js. 
Rechtskraft des Urteils, die der einer anderen Oerl . ts. 
barkeit gleichwertig ist. Es ist nicht so, daß das rec f 
kräftige Urteil eines nichtdeutschen Gerichts zu s 
Vollstreckbarkeit innerhalb des Generalgouvernern | 
noch etwa einer Bestätigung oder Vollstreckungs'd- ße 
durch eine deutsche Verwaltungs- oder Justizdienst?1 gf_ 
bedürfte. Ähnliche Gedanken, die im Herbst Tuu gs 
wogen wurden, sind alsbald fallen gelassen worden- ^  
sollte sich bei der nichtdeutschen Gerichtsbarkei 
»ein Gebilde handeln, das innerhalb seines Arbeitsg r. 
die ihm zufallenden Aufgaben unter eigener Veran . joS. 
tung selbständig erledigt und einen in g e s c --t 
senen Rechtsgang hat. Die deutsche Führung ? ,ung 
lediglich in drei Punkten zum Ausdruck; in der Bin ^  
an Entscheidungen deutscher Justizbehörden in ^ e(irs 
digkeitsfragen, in der Dienstaufsicht des ° 0iiverneut' 
(Abt. Justiz) und in dem Nachprüfungsrecht des 
sehen Obergerichts. . . .  jert

Die Bindung in Zuständigkeitsfragen entsprich ^ s. 
Elementarsatz, daß der deutsche Richter für das k
leben der Deutschen da ist, und daß infolgedessen 
nur er maßgeblich über sein Arbeitsgebiet ent«- nUr 
kann. Für die nichtdeutsche Gerichtsbarkeit kaju 
Raum sein, wenn die deutsche Gerichtsbarkeit nie y of. 
geben ist. Es wäre zu langatmig, hier auf aUh;irger- 
Schriften einzugehen, die auf den Gebieten der n 
liehen Rechtspflege regeln, wann die deutsche u  reclit' 
barkeit gegeben ist. Man kann kurz und freL v°-"i1{-sbar' 
liehen Definitionen sagen, daß die deutsche Gern. ej„ 
keit grundsätzlich stets gegeben ist, wenn au*j5 „  jjes 
Deutscher an der Rechtssache beteiligt ist- »e  
auch in den weitaus meisten Fällen so klar : jgti 
Zweifel nicht obwalten können, so kommen h« ^  
Verästelungen des Lebens doch Fälle vor, in 0 g che 
Entscheidung nicht so unzweifelhaft ist. 5 annnichtdeUt' 
Entscheidung des deutschen Richters für den n gtraf- 
schen Richter bindend sein. Ähnliches gilt lur p-n peut' 
rechtspflege. Hier ist die Abgrenzung anders, u- j ü t i 
scher (darunter ist stets auch der deutsche j elit- 
gehörige zu verstehen) gehört natürlich vor ¡nS.
sehen Strafrichter. Darüber hinaus war es > an- 
besondere nach den Umständen der ersten eeett Ver- 
abweisbar, daß auch Nichtdeutsche, die sich g -
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'kutsplF*11 „des Qeneralgouverneurs vergingen, vor den 
stößen en Strafrichter kommen mußten. Denn in Ver-
sHzte # e?en das von der deutschen Hoheitsgewalt ge- 
erblioi,n echt war stets eine Auflehnung gegen diese zu 
herufen"’ zu deren Ahndung der deutsche Richter ebenso 
sich 3  schien, wie zur Aburteilung von Straftaten, die 
War r ge.n deutsche Belange schlechthin richten. Ferner 
taten / » o 1* angängig, die Aburteilung schwerer Straf- 
di letrr BA Raub) in die Hände nichtdeutscher Gerichte 
Herrsrl tP le öffentliche Sicherheit ist eine die deutsche 
höchsten unmittelbar angehende Angelegenheit von 
stando-t • uedeutung. Soweit solche Verbrechen nicht der 
halb diJ * tlichen Zuständigkeit unterliegen, kann des- 
scheil |  AnKlagebehörde stets die Anklage vor dem deut- 
auf dem o ,er£er‘cht erheben. Um sicherzustellen, daß 
in die h ebiet der Strafrechtspflege die richtigen Sachen 
daß n irJJ 'tsche Gerichtsbarkeit kommen, ist bestimmt, 
die dein t utsche Strafgerichte nur zuständig sind, wenn 
deutschpsehe Anklagebehörde die Sache an die nicht- 

Gerichtsbarkeit abgegeben hat. An diese Ab- 
° erichUh , dimg sind die Behörden der nichtdeutschen 
.Die n-arkeit gleichfalls gebunden, 

nicht e i 'ensfaufsicht des Gouverneurs (Abt. Justiz) ist 
sPrcchnn6 ,rechtsmittelartige Aufsicht; Akte der Recht- 
V‘e*mehrg- ann er nicht aufhebeu. Die Aufsicht besteht 
i c.häftScra„ ln der Beobachtung und Ordnung des Ge- 

msichtn uS' Dazu gehört aber auch, daß er sich durch 
y°n der r? ?  in Akten und Entscheidungen ein Bild 
besondere der Rechtsprechung verschafft und ins- 
, utsche j j darauf achtet, ob sie auch der durch die 
ntereSSpnHerrschaft bedingten Achtung vor deutschen 

°der j "Rechnung trägt. Ergibt diese von Amts wegen 
t°,r§enomm ZeIfa'l  auch auf Anregung eines Beteiligten 
H'satn jc? ene Durchsicht der Akten, daß das Urteil 
pbteilunrr ,oder nicht befriedigt, so prüft der Leiter der 
jcfies in+JUsdz des Gouverneurs weiter, ob ein öffent- 
'¡anes UpHcsse an der richterlichen Nachprüfung des 
r H Den+.u Ist dies zu bejahen, so beantragt er bei 
tn^s.cbeidung n Dbergericht die N a c h p r ü f u n g  der

Sen eausacbPrüfung solcher rechtskräftigen Entscheidun- 
®lgengea . “ er nichtdeutschen Gerichtsbarkeit ist eine 
a rj chte- 0j wichtige Aufgabe der Deutschen Ober-

IV.

Ä V m e - " » - u u g e  m i ig a u c  u c i  ^
¡Gfsicht’ imlf entspringt der deutschen Führung 
J? Rahmp.r C1jfspricht einer richterlichen Tätigkeit,ÎflO _ *'-11 Pinn, .1 ___ * * D! «  n -Off nll

und
die

nne richtp!!. ,eines ordnungsmäßigen Rechtsverfahrens 
es v,IChe Entscheidung auf ihren Bestand nach- 

ng83 “ ?elt sich danach um eine r e c h t s p r e -  
dCben Q» • Ü b e r w a c h u n g  de r  n i c h t d e u t -  
G u ^ e u t s r U ^ h t s b a r k e i t .  In seinem Verfahren ist 
lip Utlden ¡ei Dßergericht dabei nahezu völlig freigestellt. 
t '■Sende n's.r es nur an die in dem Antrag des Distrikts 
lrVn,Sse an h unff der -Frage, daß ein öffentliches In- 
&■«.•,Ren Nachprüfung besteht, und in den Mög- 
l / ' cht jj’ m die sein Spruch lauten kann. Das Ober- 
c 'Ulecn 0(|' nämlich entweder die Entscheidung be- 
n,-.¿elbst and816 aufheben. Im letzteren Fall entscheidet 
1,3* entScud®rweit. oder verweist die Sache, falls sie 
he; mit de"e‘dungsreif ist, zur deutschen Gerichtsbar
in dem Sonn lrkung. daß die Sache im Strafverfahren 
starker j " d.er£ericht, sonst bei dem deutschen Gericht 
VwSUng e tanz wieder anhängig wird. Zu einer Be- 
sj»l P die „ p , das Obergericht naturgemäß nur kommen, 
f(prf.lgUtig ‘achzuprufende Entscheidung unter Berück- 
funats richtig vom Polnischen Gericht anzuwendenden 
ret,£, aker cC Und n'cht fehlsam ist. Da die Nachprü- 
Qeii ,Prechunn der deutschen Aufsicht entspringenden 
hch!- tsbark,.HSni aßibren Überwachung der nichtdeutschen 
ciaG'ger Anw»„.rlent> kommt eine Bestätigung auch bei 
rechi.'dcht in PPung des geschriebenen polnischen Rechts 
kan« l-ch«r Ä „« etracht> wen" die Entscheidung deutsch- 
be; n }n Straft! uSSUn£ im Grundsatz zuwiderläuft. Dies 
Raun?er Straf, en Z- schon dann der Fall sein, wenn 
die ä1. SegeKp„ .m.essun& Gedankengängen maßgeblich 
eenWlrksamo r ’,st’ die der deutschen Auffassung über 
dajj ^gesetzt .Dampfung der Rechtsbrecher völlig ent- 
cinP,der besonn nd‘ Rückblickend kann gesagt werden, 
WPtA Verhuitr,^ erenReclltsbehelf der Nachprüfung nur in 

ai,ng frPGS,m,aßlg geringen Zahl von Fällen zur An- 
öracht zu werden brauchte.

Die Grundlage für die Frage, welches Recht im 
Generalgouvernement anzuwenden ist, ist § 4 des Führer
erlasses v. 12. Okt. 1939; danach gilt, wie bereits erwähnt, 
das bisherige Recht des früheren polnischen Staates fort, 
soweit es nicht den Zwecken der deutschen Verwaltung- 
zuwiderläuft. Auf das eigentliche Gebiet der Justiz an
gewendet, bedeutet das ein Abweichen von dem bis
herigen Recht im wesentlichen in dreifacher Hinsicht.
Es liegt auf der Hand, daß die deutschen Gerichte kein 
fremdes Verfahrensrecht anwenden können, denn es 
handelt sich bei ihrer Tätigkeit um deutsche Rechtsver
fahren. Zweitens war die Anwendung deutschen Straf
rechts durch die deutschen Gerichte unabweisbar; denn 
bei ihrem Streben nach Herstellung geordneter Verhält
nisse konnte sich die deutsche Verwaltung in strafrecht
licher Hinsicht nur der Anwendung deutschen Straf
rechts bedienen, das dem Richter eine wirksame Waffe 
in der Bekämpfung des Verbrechertums in die Fland 
gibt, und drittens mußte auf den Gebieten, auf denen 
nach den im EGBGB. niedergelegten Grundsätzen des 
deutschen internationalen Privatrechts für einen Deut
schen auch im Ausland deutsches Recht gilt, dieses Recht 
auch in den Verordnungen des Generalgouvernements 
den Vorrang haben. Demgemäß ist insbesondere auf dem 
Gebiet des Personen-, Familien- und Erbrechts für die 
Rechtsverhältnisse deutscher Staatsangehöriger ihr Heimat- 
recht anzuwenden. Diese Vorschriften sind im wesent
lichen auch für deutsche Volkszugehörige eingeführt 
worden. Sie sind weiter nach den Bedürfnissen des 
Volkstums ausgebaut und dahin erweitert worden, daß 
bei Rechtsverhältnissen zwischen Eltern und einem ehe
lichen Kind, zwischen einem unehelichen Kind und seiner 
Mutter sowie bei seinen Rechtsbeziehungen zum unehe
lichen Vater Reichsrecht stets schon dann gilt, wenn 
e in  Elternteil (gleichgültig welcher) deutscher Staats
angehöriger oder Volkszugehöriger ist. Entsprechendes 
g ilt für das Recht der Schließung und Aufhebung 
der Ehe.

V.
Einem bei den Rechtwahrern nicht sehr beliebten Ge

biet das aber ein wesentlicher Bestandteil jeder ge
ordneten Verwaltung ist, wurde frühzeitig Beachtung 
geschenkt. M it dem Beginn des Haushaltsjahres 1940 
trat die Haushalts- und Kassenorganisation der Justiz 
in Tätigkeit. Bei jedem Deutschen Obergericht wurde 
eine Deutsche Justizkasse errichtet, an den übrigen 
Orten an denen sich deutsche Justizbehörden befinden, 
eine Gerichtszahlstelle. Die deutschen Justizkassen sind 
Amtskassen aller deutscher Justizbehörden des Distrikts; 
außerdem sind sie für die Zusammenfassung aller Ein
nahmen und Ausgaben der nichtdeutschen Justizbehörden 
sowie für die Geldversorgung dieser Dienststellen (mehr 
als 250) zuständig. Die Haushaltsangelegenheiten des 
Einzelplans VI (Justiz) werden in den Justizabteilungen 
der Distrikte und zusammenfassend in der Hauptabtei
lung Justiz der Regierung bearbeitet. Diese Organisation, 
die zu Beginn des Haushaltsjahres 1940 stand und sich 
in der deutschen Gerichtsbarkeit nach reichsdeutschen, 
im übrigen zunächst nach den Vorschriften des früheren 
polnischen Staates richtete, wurde auf Grund der ge
wonnenen Erfahrungen ausgebaut und in der liichtdeut- 
schen Gerichtsbarkeit durch wesentliche Vereinfachung 
des Buchwerks besser auf den Abrechnungsverkehr mit 
den Deutschen Justizkassen ausgerichtet. Im Haushalts
jahr 1941 wurde bei der Hauptabteilung Justiz eine
Justiz - Rechnungsvorprüfungsstelle eingerichtet, ferner 
wurden Beamte der Distriktsabteilungen Jus iz mit ört
lichen Geschäftsprüfungen und der Wahrnehmung von 
Bezirksrevisorgeschäften beauftragt. So ist es mit einem 
erstaunlich geringen Aufwand von Menschen gelungen, 
eine sorgfältige Geschäftsführung auf dem Gebiet des 
Haushalts- und Kassenwesens zu unterbauen.

VI.
Zur Justiz gehört auch das P a t e n t a m t  und die Ver

waltung des beschlagnahmten feindlichen Vermögens. 
Die Tätigkeit des Patentamts in Warschau — einst für 
das ganze polnische Staatsgebiet bestimmt — erstreckt 
sich nunmehr auf das Gebiet des Generalgouvernements. 
Die Behörde gehört zu den sog. nichtdeutschen Behörden,
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sie ist durchweg mit ehemals polnischen Beamten be
setzt. Die Aufsicht über das Patentamt und seine Ver
tretung nach außen obliegt dem Leiter der Hauptabtei
lung Justiz in der Regierung des Generalgouvernements, 
der in diesen Aufgaben durch einen deutschen Beamten 
— den Dirigenten für das Patentamt — ständig ver
treten wird. Für die Verwaltung des beschlagnahmten 
feindlichen Vermögens hat der Leiter der Hauptabteilung 
Justiz einen Kommissar bestellt, dem unter seiner Dienst
aufsicht, aber unter eigener Verantwortung die Ver
waltung obliegt; auf Antrag des Kommissars werden 
auch die Verwalter für die einzelnen wirtschaftlichen 
Unternehmen, die unter maßgeblichem feindlichen Ein
fluß stehen, von den Deutschen Obergerichten bestellt 
und abberufen. Die sachlich in der Verordnung über das 
beschlagnahmte feindliche Vermögen im Generalgouver
nement geregelten Repressalien gegenüber feindlichen 
Ausländern auf dem Gebiet des gewerblichen .Rechts
schutzes gehören in das Arbeitsgebiet des Dirigenten für 
das Patentamt. Er hat darüber zu entscheiden, ob und

von wem gewerbliche Schutzrechte und Urheberrec^. 
feindlicher Staatsangehöriger ausgeübt werden; es hau - 
sich dabei um Maßnahmen, durch die die Ausnutz e 
der erwähnten, feindlichen Ausländern zustehenden Re  ̂
durch Deutsche im Vergeltungswege ermöglicht wer^ fl. 
soll, wenn die feindlichen Staaten entsprechende 
Ordnungen gegen deutsche Staatsangehörige .geu0 , 
haben.

Der kurze Abriß über die hinter uns 
Jahre wäre nicht vollständig, wenn ich ni
der Zusammenarbeit m it den „benachb------  . 3U„
gebieten gedenken wollte. Benachbart sind der > 
eigentlich alle Gebiete, soweit es sich um die .^ V e r 
gebung handelt, nur tr itt es bei einem Zweig der  ̂
waltung- mehr, bei dem anderen weniger hervor. j eS 
hier hat sich schon gerade in den ersten Wochen e> 
Aufbaus eine au dasselbe Ziel gerichtete sehr scn 
enge kameradschaftliche Zusammenarbeit ergeben, aQejSt 
wohl alle Beteiligten gern zurückdenken und deren 
erfreulicherweise noch heute lebt.

liegenden

h t ZUmA?beits-

Deutsche Rechtsanwälte und deutsche Notare 
im Generalgouvernement

Von Rechtsanwalt L o t h a r  W o l f g r a m m  in der Hauptabteilung Justiz der Regierung des Generalgouvernem ents

Mit dem Aufbau der deutschen Gerichtsbarkeit erwuchs 
die Frage der Zulassung von Prozeßbevollmächtigten und 
sonstigen Parteivertretern, insbesondere für die deut
schen Prozeßbeteiligten. Bereits in der für die deutsche 
Rechtspflege im Generalgouvernement grundlegenden VO. 
über die deutsche Gerichtsbarkeit im Generalgouverne
ment v, 19. Febr. 1942 (VB1GG. I, 57) wurde unter Ab
lehnung eines allgemeinen Anwaltszwanges den im Deut
schen Reich zugelassenen Rechtsanwälten und den im 
Generalgouvernement zugelassenen Advokaten deutscher 
Volkszugehörigkeit die Möglichkeit des Auftretens vor 
den deutschen Gerichten des Generalgouvernements er
öffnet (§ 4 a. a. O.). Eine ständige Niederlassung reichs- 
deutscher Rechtsanwälte im Generalgouvernement war 
also zunächst nicht vorgesehen. Eine Vertretung der 
Parteien durch im Reich zugelassene und damit im 
Reichsgebiet ansässige Rechtsanwälte hat — offenbar 
wegen der damit verbundenen zusätzlichen Kosten und 
sonstigen Unzuträglichkeiten — praktisch nur in wenigen 
Fällen stattgefunden; die Zahl der im Generalgouverne
ment zugelassenen Advokaten deutscher Volkszugehörig
keit ist sehr gering. M it der zunehmenden Zahl der 
Deutschen und dem Anwachsen der Tätigkeit der deut
schen Gerichte stellte es sich daher bald als notwendig 
heraus, den Deutschen im Generalgouvernement eine 
rechtliche Betreuung durch ständig im Generalgouverne
ment ansässige deutsche Rechtsanwälte zuteil werden zu 
lassen. Ferner erschien es auch im Interesse der Rechts
pflege geboten, innerhalb der deutschen Gerichtsbarkeit 
möglichst deutsche Rechtsanwälte als Vertreter der Recht
suchenden tätig zu sehen.

Die Regelung mußte elastisch sein, sie durfte ins
besondere keinen großen Verwaltungsapparat bedingen 
und mußte schnelle Entscheidungen ermöglichen. Aus 
diesem Grunde und um den Bewerbern zunächst die 
Weiterführung ihrer Heimatpraxis durch einen Vertreter 
zu ermöglichen, wurde im Einvernehmen mit dem Reichs
minister der Justiz, dem NS.-Rechtswahrerbund und dem 
Präsidenten der Reichs-Rechtsanwaltskammer von der 
Schaffung eines besonderen Zulassungsverf^hrens abge
sehen. Nach der VO. über deutsche Rechtsanwälte im 
Generalgouvernement v. 13. Sept. 1940 (VB1GG. I, 297) 
kann im Deutschen Reich zugelassenen Rechtsanwälten 
durch den Leiter der Hauptabteilung Justiz in der Re
gierung des Generalgouvernements widerruflich die Er
laubnis erteilt werden, an einem Ort im Generalgouver
nement _ eine Kanzlei zu errichten. Das Bewerbungsver- 
fahren ist denkbar einfach, es ist in den von dem Leiter 
der Hauptabteilung Justiz für die Handhabung der VO. 
über deutsche Rechtsanwälte im Generalgouvernement 
erlassenen Richtlinien v. 16. Sept. 1940, die jedem Be
werber auf Wunsch überlassen werden, im einzelnen ge

regelt. Die Gesuche von Rechtsanwälten, die S1C Qtt 
die Erlaubnis zur Errichtung einer Kanzlei an eine ^ jje r 
im Generalgouvernement bewerben, sind an den ¿er 
der Abteilung Justiz im Amt des Distrikts, in cie.jCiiter1- 
Antragsteller seine Kanzlei eröffnen möchte, zu er- 
Von dort aus wird das Gesuch nach Abschluß 
forderlichen Ermittlungen dem Leiter der H a u p ta “ ’ zti-
Justiz in der Regierung des Generalgouvernerne j eS
geleitet, der endgültig entscheidet. Die Mitwirku— 
Reichsministers der Justiz ist durch die ge'
Ausnahmegenehmigung nach § 20 Abs. 4 RK- '0bett' 
sichert. Selbstverständlich werden auch die andere 
bezeichneten Stellen im Rahmen des Verfahrens g ^ ar)Z|ei 

M it Erhalt der Erlaubnis zur Errichtung einer »0frag" 
an einem Ort des Generalgouvernements ist der „ ezejch' 
steiler berechtigt und verpflichtet, sich unter der ^ ver- 
nung „Deutscher Rechtsanwalt“  an dem im Besen TäthF 
merkten Orte niederzulassen und die anwaltlich ^egSerj 
keit an den deutschen Gerichten des Distrikts, b‘ nacn 
Gebiet die Erlaubnis erteilt ist, aufzunehmen. rt-neinel1* 
ehemals polnischem Recht den im Generalgoüv , . zti- 
zugelassenen Advokaten deutscher VolkszugehorjK ^  ¡st 
stehende Befugnis, vor allen Gerichten aufzutr -bet
inzwischen durch eine auf Grund des § 4 der ' erlas-
deutsche Rechtsanwälte im Generalgouvernenie j ustiZ
sene Anordnung des Leiters der Hauptabtenu g gor(es 
auf die Gerichte des Distrikts des Niederlass = 
beschränkt worden. Q e ^

„Die Tätigkeit des deutschen Rechtsanwalts in1
ralgouvernement erschöpft sich nicht, wie in} Qenera ’ 
Dienst am Recht. Der deutsche Rechtsanwalt i n i spf!cge 
gouvernement ist als Organ der deutschen K postrtj 
Vertreter des Deutschtums auf vorgeschoben g^elltinS 
im deutschen Ostraum. Bei der Bedeutung sein , facm 
ist es klar, daß nur charakterlich einwandfrei^ gr|aubn's 
lieh besonders geeignete Persönlichkeiten die Qe(ieraP 
zur Niederlassung als deutscher Rechtsanwalt ■ * jjer aüc‘i 
gouvernement erhalten können. Daß die Bev n, iS 
körperlich voll einsatz- und leistungsfähig' sein ,et)tsche._ 
selbstverständlich. Führung und Haltung des v0rb>‘cl' 
Rechtsanwalts im Generalgouvernement mus
lieh sein.“  ... 1>n voran/

Nach diesen den oben erwähnten Ricntiui ,, (je 
stellten Leitsätzen hat der deutsche Rechtsa gr so 
neralgouvernement seine Tätigkeit auszuu • cbräi)K. 
sich seiner Aufgabe im deutschen Osten un & sbnhc. 
widmen. Die Ausübung der Praxis hat d an „ejfflatpra:!i 
zu erfolgen; eine persönliche Ausübung der 
kommt nicht in Betracht (§ 2 a. a. O.). . n Gesa/U

Das in den oben wiedergegebenen Leits - ¿eutsch 
gilt insbesondere für das Verhältnis ... rnahme v 
Rechtsanwalts zu Nichtdeutschen. Die
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f e s te n  Nichtdeutscher in Angelegenheiten, die bei 
Unter Un£sbehörden anhängig sind, ist grundsätzlich 
teü„JlaS,t ur>d nur mit Genehmigung des Leiters der Ab- 
mit pg l Ustiz im Amt des Distrikts zulässig. Im Umgang 
Sich ^ echtsuchenden polnischer Volkszugehörigkeit wird 
zu kfi?r. Putsche Rechtsanwalt größter Zurückhaltung 
rieht» eLlßiSen haben. Im Verfahren vor deutschen Ge-richt»^1 L*ßi^en haben. Im Verfahren vor deutschen Ge- 
lichie,n bestehen im Interesse der Rechtspflege grundsatz- 
Marnr rllle Bedenken gegen die Übernahme. polnischer 
Wird .durch  deutsche Rechtsanwälte. In vielen Fällen 
Polnicru jedoch die Übernahme des Mandates eines 
dieser yolkszugehörigen von selbst verbieten und
ter Zam11 bie bei den deutschen Gerichten in beschränK- 
seij, c 1 zugelassenen polnischen Advokaten zu verweisen 
das m  °  ^ ird  beispielsweise ein deutscher Rechtsanwalt 
gegen ai?dat eines Nichtdeutschen in einem Rechtsstreit 
Iti Straf *ne deutsche Dienststelle nicht annehmen dürfen, 
der dp, fachen gegen Polen vor deutschen Gerichten wird 
gehend *Scbe Anwalt vor Übernahme des Mandats ein- 
ziir iT  Zu Prüfen haben, ob die Art des dem Angeklagten 
zelnen ¡i gelegten Deliktes und der Sachverhalt im ein- 
die Ahl u ^ nnahme des Mandates ermöglichen oder 
meinen .Un£ als geboten erscheinen lassen, im all ge- 
RechtsapWlrd man allerdings die Betätigung deutscher 
Unbedenbra,te aIs Verteidiger polnischer Angeklagter für 
da der a cb’ ia sogar für erwünscht ansehen können, 
deutsej.deutsche Rechtsanwalt in seiner Eigenschaft als 
Rechtsnfl Rechtswahrer und Mitarbeiter in der deutschen 
ile'tsfind, ge dazu berufen und gehalten ist, der 
Rechw n?, zu dienen. Für eine Tätigkeit der de 
Qetier . Walte in der nichtdeutschen Gerichtsbarkeit des 
^uftreiP®'0Uvernements ist grundsätzlich kein Raum; ein 
?Ur y_ ? y°r nichtdeutschen Gerichten darf daher nur 
*u QrunHw von Reichs- oder Volksdeutschen (z. B. 
dentnand . chsachen) stattfinden. Die Annahme von Ju- 
Selbstvprpi-n durch deutsche Rechtsanwälte kommt 
.Für i ’dlich nicht in Betracht.

Wahr- 
deutschen

„■ bür d i p c - C h  nicht in Betracht.
s'Ud die. • Berechnung der gesetzlichen Anwaltsgebühren 
«na 1 ^ ‘m Lande Preußen geltenden einschlägigen reichs- 
^G e hn  Srechtl>chen Vorschriften, insbesondere also die 
gehende,' 7- Juli 1879 (RGBl. 176) in der jeweils 
, fl'e Rppk.assung maßgebend. .
ßürte iW  -e Und Pflichten der deutschen Rechtsanwälte! 
Bestimr: a Slch im übrigen nach den für sie maßgeblichen 
f nWalt Kin ûen der §§ 31 ff. RRAO. Der deutsche Rechts- 
jUityjitg. eibt Angehöriger seiner heimatlichen Rechts
t e  Verf iIller> die Vorschriften über das ehrengericht- 
w>e vor n - en (§§ 64 ff. RRAO.) bestehen für ihn nach 
Tv'välte r,kVe Gienstaufsicht über die deutschen Rechts- 
Ulsfriktc Dt der Leiter der Abteilung Justiz im Amt des 

Die p ,aus-
k neraurr,aubnis zur Errichtung einer Anwaltskanzlei im 

, eÜUnp- iVernement kann von dem Leiter der Haupt- 
n®rden nJUstiz in der Regierung jederzeit widerrufen 
'.-trikts ¡otr, Le>ter der Abteilung Justiz im Amt des 
t i lg e n  .i berechtigt, gegen die in seinem Distrikt an-
, ai,dlunfrs tschen Rechtsanwälte bei standeswidriger 
™enn gssweise ein Vertretungsverbot zu verhängen, 
ker Ree-ip.1 dem Leiter der Hauptabteilung Justiz in 
ri antra| i  ,, gleichzeitig den Widerruf der Erlaubnis 

’V ider^f zu erwarten ist, daß nach Lage des Fa les 
t at die erfolgen wird. Dieses Vertretungsverbot

etUnSsvrrk J1 des § 96 Abs. 2 RRAO. Gegen das Ver- 
crö° t ist die Beschwerde an den Leiter der

Hauptabteilung Justiz in der Regierung möglich, die 
jedoch keine aufschiebende Wirkung hat. .

Die Erlaubnis zur Errichtung einer Kanzlei erlischt 
ferner, wenn dem deutschen Rechtsanwalt auf seinen 
Antrag die Aufgabe der Kanzlei gestahet wird. Dieser 
Bescheid wird im Namen des Leiters der Hauptabteilung 
Justiz in der Regierung von dem Leiter der Abteilung 
Justiz im Amt des Distrikts erteilt. Er kann Auflagen 
über die Zeit sowie über die Art und Weise der Ab 
Wicklung der Praxis enthalten.

Die VO. über deutsche Rechtsanwälte im General
gouvernement ist eine durch den Krieg bedingte Uber
gangsmaßnahme. Es ist zunächst nicht beabsichtigt, zahl
reichen deutschen Rechtsanwälten im Generalgouverne
ment Betätigungsmöglichkeiten zu eröffnen. Vielmehr 
sollen während des Krieges deutsche Rechtsanwälte nur 
im Rahmen des dringendsten Bedürfnisses eingesetzt 
werden, um die freibleibenden Plätze Kriegsteilnehmern, 
vor allem Frontkämpfern, vorzubehalten.

Nach der VO. über d e u t s c h e  N o t a r e  im General
gouvernement v. 17. Dez. 1941 .(VB1GG. .731) können 
deutsche Rechtsanwälte, denen die Erlaubnis zur Errich 
tung einer Kanzlei im Generalgouvernement erteilt ist, 
und Volksdeutsche Rechtsanwälte, die ihre Niederlassung 
im Generalgouvernement haben, von der Regierung des 
Generalgouvernements (Hauptabteilung Justiz) für den 
Distrikt, in dem sie ihre Kanzlei haben, widerruflich zu 
deutschen Notaren im Generalgouvernement bestellt wer- 
den. Der Amtssitz des deutschen Notars ist der Ort, lur 
den ihm die Erlaubnis zur Errichtung einer Anwalts
kanzlei erteilt worden ist oder an dem er seine Nieder
lassung als Rechtsanwalt hat; die Dienstaufsicht über die 
deutschen Notare führt der Leiter des Deutschen Ober- 
gerichts.

Die Zuständigkeit des deutschen Notars beschränkt sich 
grundsätzlich auf das Gebiet der deutschen Gerichts- 
barkeit Auf dem Gebiet der polnischen Gerichtsbarkeit 
darf der deutsche Notar nur dann tätig werden, wenn zu
mindest einer der an dem den Gegenstand des Notariats
aktes bildenden Rechtsgeschäft Beteiligten oder durch 
dieses Rechtsgeschäft Begünstigten deutscher Reichs
angehöriger oder deutscher Volkszugehonger ist. Prak
tisch werden solche Fälle nur auf dem Gebiet des Grund
buchwesens Vorkommen. In Zweifelsfällen ist vor der 
Vornahme des Notariatsaktes die Genehmigung der Auf
sichtsbehörde einzuholen.

Im übrigen finden hinsichtlich der Ausübung des 
Amtes, der Amtstätigkeit, der Abwesenheit und der Ver
hinderung des Notars und der Notaryertretung die Vor
schriften der RNotarO. v. 13. Febr. 1937 (RGBl. I, 191) 
sinngemäß Anwendung.

ist in einem Distrikt ein deutscher Notar bestellt, so 
können polnische Notare innerhalb der deutschen Ge
richtsbarkeit Notariatsakte nur mit ausdrücklicher Ge
nehmigung des Leiters des Deutschen Obergencats vor
nehmen.

Die Kosten der deutschen Notare bestimmen sich, so
weit nicht reichsrechtlich ein anderes vorgeschrieben ist, 
ausschließlich nach den Vorschriften der VO. über die 
Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbai- 
keit und der Zwangsvollstreckung in das. n“ " bê p gR,ch,e 
Vermögen (Kostenordnung) v. 25. Nov. 1935 (RGBl. 1, 
1371).

asD
^On i/ VJU v ^ i  1141 "w " " ‘

^ min«gerichtsrat Dr. E r w i n  S a a g e  in der Hauptabteilung Justiz in der Regierung des Generalgouvernements

D er

Generalgouvernement im zwischenstaatlichen Rechtsverkehr
«... . _ °  . . . . . . . .  ,  j. • to — : rlpc frpnpriilcrniivprnpm f

ällCh* .detn
aHtIs

Rechtshilfeverkehr des General
gouvernements

i die‘.‘‘ Verfall des früheren polnischen Staates sind 
, eren K?n Am mit dem Deutschen Reich und mit 
instand*! n abgeschlossenen Rechtshilfevertrage

£cii Rt Sf4, geworden. Ihre entsprechende Anwen-
n i l ^ rnem, Rn wegen der durch Schaffung des General- 

nt atio-pKr^ gegebenen Änderung der Verhältnisse 
8 Dfacht. Ebenso war der Weg, die Rechtshilfe

verträge die das Deutsche Reich mit anderen Staaten ab
geschlossen hat, auf das Generalgouvernement entspre
chend anzuwenden, nicht gangbar. Die von dem Deut
schen Reich abgeschlossenen Verträge sind naturgemäß 
auf die in der Gerichtsorganisation des Reiches be
stehenden Verhältnisse zugeschnitten; sie auf die davon 
wesentlich abweichende Gliederung der deutschen Ge
richtsbarkeit und Justizverwaltung des Generalgouverne
ments anzuwenden, stößt auf erhebliche Schwierigkeiten. 
Unmöglich erscheint es aber, die Verträge anzuwenden,
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soweit die nichtdeutsche Gerichtsbarkeit im General
gouvernement in Frage kommt, da den nichtdeutschen, 
Behörden im zwischenstaatlichen Rechtshilfeverkehr nicht 
dieselbe Stellung eingeräumt werden kann wie den deut
schen. Auch Rechtshilfeverträge, die das Deutsche Reich 
nach Schaffung des Generalgouvernements abgeschlossen 
hat oder noch abschließt, sind nicht ohne weiteres auf 
das Generalgouvernement anwendbar, es sei denn, daß 
das ausdrücklich in dem Vertrage festgelegt is t1).

Es war daher Aufgabe der Justizverwaltung des 
Generalgouvernements, deh vertragslosen Rechtshilfever
kehr in geeignete Bahnen zu lenken. Im folgenden soll 
kurz in den Grundzügen dargelegt werden, wie sich der 
Rechtshilfeverkehr zur Zeit abspielt. Hierbei müssen wir 
zunächst unterscheiden zwischen dem Rechtshilfeverkehr 
in Zivilsachen und dem Rechtshilfeverkehr in Straf
sachen. Innerhalb dieser beiden Fachgebiete ist wieder 
der Rechtshilfeverkehr des Generalgouvernements mit 
dem Deutschen Reich von dem Rechtshilfeverkehr mit 
anderen Gebieten zu scheiden.

I. Zivilsachen
1. D e r R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  dem D e u t 

schen  Re ich
Der Rechtshilfeverkehr in Zivilsachen zwischen den 

Justizbehörden des Generalgouvernements und den Ge
richten des Deutschen Reichs (einschl. der d e u ts c h e n  
Gerichte des Protektorats Böhmen und Mähren) ist ge
regelt durch die Anordnung des Generalgouverneurs 
v. 10. Mai 1940 (VB1GG. II, 312). Ihr entspricht im Deut
schen Reich die AV. des RJM. v. 30. April 1940 (DJ. 
S. 513). Soweit es sich hier um den Verkehr der d e u t 
schen Justizbehörden des Generalgouvernements mit 
reichsdeutschen Gerichten handelt, g ilt der Grundsatz des 
unmittelbaren Verkehrs. Das bedeutet, daß Zustellungs
anträge und Rechtshilfeersuchen von den deutschen 
Justizbehörden des Generalgouvernements unmittelbar 
an das für die Erledigung in Betracht kommende Ge
richt des Deutschen Reichs übersandt werden. Umge
kehrt übersenden auch die Gerichte des Deutschen Reichs 
Zustellungsanträge und Rechtshilfeersuchen unmittelbar 
dem zuständigen Deutschen Gericht im Generalgouverne
ment.

Dagegen haben die n i c h t d e u t s c h e n  Justizbehörden 
des Generalgouvernements Zustellungsanträge und Rechts
hilfeersuchen dem ihnen übergeordneten Leiter der Ab
teilung Justiz im Amt des Distrikts zuzuleiten. Dieser 
übersendet sie nach Überprüfung dem zuständigen Ge
richt im Deutschen Reich.

Aus dem Deutschen Reich eingehende Zusteimngs- 
anträge und Rechtshilfeersuchen gelangen stets an das 
Deutsche Gericht. Dieses erledigt die Zustellungen selbst, 
ohne Rücksicht darauf, ob es sich um Zustellungen an 
Personen handelt, die der deutschen oder nichtdeutschen 
Gerichtsbarkeit unterliegen; es hat allerdings auch die 
Möglichkeit, sich in geeigneten Fällen der Hilfe der 
nichtdeutschen Justizbehörden zu bedienen. Rechtshilfe
ersuchen werden vom Deutschen Gericht jedoch nur 
selbst erledigt, wenn es sich um die Vernehmung von 
Personen deutscher Staatsangehörigkeit oder deutscher 
Volkszugehörigkeit handelt. Im Interesse einheitlicher 
Erledigung des Ersuchens ist das Deutsche Gericht auch 
dann zuständig, wenn in derselben Rechtshilfesache neben 
Personen deutscher Staatsangehörigkeit oder Volkszu
gehörigkeit auch andere Personen vernommen werden 
müssen. Ist eine Zuständigkeit des Deutschen Gerichts 
nicht gegeben, so gibt das Deutsche Gericht die Rechts
hilfesache an das zuständige nichtdeutsche Gericht zur 
Erledigung weiter. Nach Erledigung legt das nicht
deutsche Gericht die Erledigungsstücke wieder dem 
Deutschen Gericht vor, das sie dem ersuchenden Ge
richt zuleitet. Ist im Einzelfall aus besonderen Gründen 
die Erledigung durch ein nichtdeutsches Gericht un
tunlich, so erledigt das Deutsche Gericht das Ersuchen 
selbst.

Selbstverständlich erfolgt der Rechtshiheverkehr in 
d e u t s c h e r  Sprache.  Soweit ein nichtdeutsches Ge- i)

i) Das ist bisher im Schlußprotokoll Abschnitt I zum Vertrag 
zwischen dem Deutschen Reich und der Slowakischen Republik 
über die Nacheile v. 20. Dez. 1941 (RGBl. 1942, I I ,  318) geschehen.

rieht Schriftstücke in polnischer Sprache abgefaßt 1 
ist eine Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen' 

K o s t e n  (einschließlich der Entschädigungen an Sa 
verständige Und Zeugen), die bei der Gewährung n 
Rechtshilfe entstehen, werden zwischen dem Deutsch 
Reich und dem Generalgouvernement nicht erstattet 
ersuchte Gericht teilt jedoch die bei ihm entstände ̂  
Kosten der ersuchenden Behörde mit, damit sie von 
kostenpflichtigen Partei eingezogen werden können-.

Für die F o r m  d e r  Z e u g n i s s e  über die Erledig " 
von Zustellungsanträgen sind besondere Vorschriften 
troffen worden, die im einzelnen hier aufzuführen je“ f(je 
über den Rahmen dieser Darstellung hinausgehen ^  qj 
(vgl. hierüber Abschn. III der Anordnung v. 10. Mai

[Deutsches Recht, WochenaUSjF^.

2. D e r R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  den G e r i c h t  
des P r o t e k t o r a t s  B ö hm e n  und M äh ren  

Soweit es sich um den Rechtshilfeverkehr nj'^elt» 
d e u ts c h e n  Justizbehörden des Protektorats naI1 j,e- 
hat er seine Regelung in der oben unter A I ^
handelten Anordnung des Generalgouverneurs ndefl-
1940 und der AV. des RJM. v. 30. April 1940 Sê un.{s ' 
Für den Rechtshilfeverkehr mit den P r o t e k t o r s ^  
g e r i c h t e n  gilt, da der Rechtshilfe vertrag zvvTeC|i o- 
dem früheren polnischen Staate und der früheren tsch 
slowakischen Republik v. 6. März 1925 nach dem als 
gangs Gesagten mit dem Zerfall der beiden Staate■ a\.
gegenstandslos anzusehen ist, die Anordnung des Gen
gouverneurs v. 1. März 1941 (VB1GG. S. 95), v^juei1 
Anordnung des Reichsprotektors in Böhmen und M 
v. 25. März 1941 (VBIRProt. S. 122) entspricht. fle.

Die d e u t s c h e n  Justizbehörden des GeneralgoU' . fs- 
ments senden danach Zustellungsanträge und K ^fe 
hilfeersuchen je nach dem Ort der erbetenen R.ec griiriH' 
an den Landgerichtspräsidenten in Prag oder in D pie 
der sie an das zuständige Gericht weiterleitet. 
n i c h t d e u t s c h e n  Justizbehörden des Generalgoü zl). 
ments legen die Rechtshilfesachen dem Leiter d aii 
ständigen Deutschen Obergerichts vor, der sie na . rai 
den zuständigen Landgerichtspräsidenten im Prot 
weiterleitet. nträge

Die Protektoratsgerichte übersenden Zustellungsä’ ^ e. 
dem für ihren Bezirk zuständigen deutschen ^ .¿„di" 
richtspräsidenten, der sie dann dem Leiter des zU ^eid 
gen Deutschen Obergerichts im Generalgouver 
zwecks Weiterleitung an das zuständige G e r ic h t 
mittelt. ¿ d

Für die Z u s t ä n d i g k e i t  z u r  E r l e d i g u n g  die 
E r s u c h e n ,  die Sp rac h e ,  die K o s t e n  sSelbe
F o r m  der  Z u s t e l l u n g s z e u g n i s s e  gilt Qener^' 
wie im Rechtshilfeverkehr der Justizbehörden des gejclis 
gouvernements mit den Gerichten des Deutschen 
(siehe oben A l l ) .

3. D e r  R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  dem A ^¡vil 
Der Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland i® ehe

Sachen erfolgt, da die früheren Staatsverträge geil
maligen polnischen Staates mit dem Ausland a’ ¿¡pio 
standlos anzusehen sind, v e r t r a g s l o s  aut  ßeicljs 
m a t i s c h e m  W e g e  durch Vermittlung de? jjerl’11' 
justizministeriums und des Auswärtigen Amts 1 . Jet
Die Regelung hat ihren Niederschlag gefunde ^  
Anordnung des Generalgouverneurs v. 7. sel 
(VB1GG. II S. 484). ' TllSt i z'D1UU. 11 O. to t;. r g l l

Die d e u ts c h e n  und n ic h td e u ts c h e in  J gilSie
b e h ö r d e n  des Generalgouvernements *. eporm Ufl£. 
lungsanträge und Rechtshilfeersuchen, die in yerkê  
Inhalt den Erfordernissen des zwischenstaatliche in
entsprechen müssen, dem Leiter der Abteilung J de”; 
Amt des Distrikts zu, der sie alsdann nac‘V, „.>rung , c 
Leiter der Hauptabteilung Justiz In der Reg 1 a0 da 
Generalgouvernements vorlegt. Dieser ‘el pen sie ühe 
Reichsjustizministerium weiter. Von dort ge®, fung des 
das Auswärtige Amt an die diplomatische ver 
ersuchten Staates. ,iinIoinat‘’

Entsprechend werden die von den fremden ’I n yo” 
sehen Vertretungen e i n g e h e n d e n  E t' m;njs te n ^  
dem Auswärtigen Amt und dem Reichsjus oegiet^Z  
dem Leiter der Hauptabteilung Justiz in is(jann mr 
des Generalgouvernements zugeleitet, der
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hrgang 1942 H e it 43/44)

£om ^UnS durch die zuständige Justizbehörde im Genei al- 
° vJYernement

e i n-
■01, , , °  “ ß 'jumju uie zusi;

~ Fü/ucment veranlaßt.
&eho di e Z u s t ä n d i g k e i t  zu r  E r l e d i g u n g  
insolv'i.der E rs u c h e n  und die S p rache  gilt d 
Reich o  beim Rechtshilfeverkehr mit dem Deutschen 
stel l  Qesagte sinngemäß. Auch die F o r m  der  Zu-  
steti I i ng,sZ eugn isse  ist die gleiche, jedoch sindl sie 
Unter d?rcb einen richterlichen Beamten unterschnfthch 
fücrnn Aneabe der Dienstbezeichnung und unter Bei

l e g  eines Abdrucks des Dienststempels zu vollziehen. 
W a h n , "  werden im Generalgouvernement für die Ge- 
sinu der Rechtshilfe nicht erhoben. Zu erstatten 
Und i  doch von dem ersuchenden Staat die an Zeug 
de n “,Ch,,verständige gezahlten Entschädigungen es sei 
gen ’ W i e  den Betrag von 10 Zloty nicht uberstei- 
ledo’ch |etzterem Fall werden die ents^ndcnen Kosten 
von u der ersuchenden Behörde mitgeteilt, damit sie 
^nnen kostenPflichtigen Partei eingezogen werden

4, r \
er R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  den b e s e tz te n  

c. G e b i e t e n
zwiscL ausdrückliche Regelung des Rechtshilfeverkehrs 
Qebipt n dem Generalgouvernement und den besetzten 
Weo-plf"’ die nicht in das Reich eingegliedert sind, fehlt. 
s e t n V  verhältnismäßig geringen Verkehrs mit die- 
auch ^ie ten  ist ein Bedürfnis für eine solche Regelung 
einp-pK;lC ’t hervorgetreten. Es hat sich hier die Übung
" h e .T g crt, Rechtshilfeersuchen und Zustellungsantrage 

d ie  b e i d e r s e i t i g e n  Z e n t r a l i n s t a n z e n  zuleifen

I II. Strafsachen
Der R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  dem D e u t -  

Aur-u sehen Re ic h
^echtskiif’e deutsch-polnische Vereinbarung über den 
■ichunt/ deverkehr in Strafsachen und über die Veroffent- 
Schen F p "  Fahndungsersuchen im deutschen und P°mi- 
ist mitFah"dungsblatt v. 16. Dez. 1925 (RGBl. 1926,11,89) 
ge\vorriTm Zerfall des polnischen Staates gegenstandslos 
der Hai,nl ihre Stelle sind die Anordnung des Leiters 
8ouVpvdptabteilung Justiz in der Regierung des General-
! leutschpmi,"ts über den Rechtshilfeverkehr mit dem
L1, 4l4\ n Reich in Strafsachen v. 1- Aug. 1940 (^BIGG- 
o' 9041 a *nd die AV. des RJM. v. 31. Juli 1940 (DJ. 
Strafsap?etreten. Danach wird der Rechtshilfeverkehr lr 
eon,.- '■"en r„cti7hpliörden im General
lrafsanu cien- Danach wira aer Kecm-sum-..-.-—  - 

8°uvpr,, "  zwischen den Justizbehörden im Qeneral- 
ieinschüÜpp'd und den Behörden im Deutschen Reich 
!°rat Rau lcb der d e u t s c h e n  Behörden im Protek- 
lnnerst,. und Mähren) nach den Grundsätzen der

Ersuch“ Chen Rechtshilfe durchgeführt.
Urteilten Utn Zuführung von Beschuldigten oder Ver
gehen ,, Un,d damit in Zusammenhang stehende Er
den d p ,1? Eierausgabe von Gegenständen werden von 
l^entsu^.schen Justizbehörden des Generalgouverne- 
'!" ¿(..../"dielbar an den zuständigen Generalstaatsanwalt 
d,? u ts rn hen Reich gerichtet. Ebenso wenden sich die 
lähdigp Re"  Justizbehörden unmittelbar an die zu- 
Vuchpn Behörde im Deutschen Reich, wenn es sich um 
“ en nn/i pUm selbständige Herausgabe von Gegenstan- 
i "delt V uchen um sonstige Rechtshilfe in Strafsachen 
J ü s i i . t in lu im iW n iu \ f o t - i r o i i r  n i p h t d p u t s c h c r

pähdin-p ne"  Justizbehörden unmittelbar an die zu- 
ärsUchpn Beh°rde im Deutschen Reich, wenn es sich um 
den und pUtn selbständige Herausgabe von Gegenstan- 
, "deh Rüchen um sonstige Rechtshilfe in Strafsache! 
^üsfizb^UA ? unmittelbarer Verkehr n i c h t d e u t s c h e

E>euwden des Generalgouvernements mit Behörden 
Pehorcjpn ¿5n Reich ist unstatthaft; nichtdeutsche Justiz- 
teilun„  "  haben Rechtshilfeersuchen vielmehr der Ab- 
n die 7,w..lz (m Amt des Distrikts vorzulegen, die sie 
Die t SPandige reichsdeutsche Behörde weiterleitet.

\,ei E r i ? l izbehürden im Deutschen Reich wenden sich 
s rürteiltp en um Zuführung von Beschuldigten oder 
,Uehen und damit in Zusammenhang stehenden Er-
/ n, den i m., Eierausgabe von Gegenständen unmittelbar 
V a ft  im p  der zuständigen Deutschen Staatsanwalt- 
,Uchen . Generalgouvernement. Ebenso werden Er- 
1̂  ErSi , ^ Selbstänc% e Herausgabe von Gegenständen 

. en um sonstierp Rechtshilfe, soweit zur Er-

„V*urteilt«,, UU1 z-utunrung vuu u w u m .u 6 ,...
,Uchen !?  und damit in Zusammenhang stehenden Er- 

den i m., Eierausgabe von Gegenständen unmittelbar 
?cEiaft :Le ite r der zuständio-en Deutschen Staatsanwalt-

ü nV "l"u  Ersiini.-'■‘“ “ Kinuige nerausgaue vuu —-----
KdlSünp- „■ n um sonstige Rechtshilfe, soweit zur Er- 
V üfen ¡,/n  deutsches Gericht im Generalgouvernement 
pdtelbar h Xon den reichsdeutschen Justizbehörden un- 
s+rs,üchen an dieses gerichtet; hierzu gehören insbesondere 
teÜUnp- oUm richterliche Vernehmung und um Zu- 

ö°weit zur Erledigung des Ersuchens eine an

dere Behörde zuständig ist, wird das Ersuchen an den 
Leiter der Deutschen Staatsanwaltschaft gerichtet ^

Die E r l e d i g u n g  der  E rs u c h e n  erfolgt Ŝ -Und 
sätzlich durch die deutsche Justizbehörde selbst. Wenn 
jedoch nach der Art des Ersuchens die Inanspruchnahme 
einer anderen Behörde unerläßlich °der zweekmaßig ist 
führen die deutschen Justizbehörden die Erledigung durch 
die in Betracht kommende Behörde herbei-

Besonderheiten gelten bei Ersuchen um Ü b e rn a h m
d e r S t  r a f  v e r f  o 1 g u n g u n d S t  r a frv o l l  s t r e c k  u n g.
Solche Ersuchen gehen stets über die Zen*ra'b?h p d^eral. 
Hauptabteilung Justiz in der Regierung des Genera 
gouvernements einerseits und das Reichsjustizministerium

^Für* Sprache ,  Kosten, E r l e d i g  . . .  Z . -
s t e l l u n g s e r s u c h e n  und F o r m  d e r  Z u s t e l l u n g ^  
Z eugn isse  g ilt das oben zu A I 1 Gesagte sinngemäß.

2. D e r R e c h t s h i l f e v e r k e h r  
m i t  den J u s t i z b e h ö r d e n  des P r o t e k t o r a t s  

B ö h m e n  und M ä h r e n
Der Rechtshilfeverkehr der Justizbehörden_ des General

gouvernements mit den d e u t s c h e n  Justizbehörden des
Protektorats Böhmen und Mähren richtet sich, wie oben 
unter A II 1 geschildert, nach der Anordnung v. L  Aug. 
1940. Dagegen hat der Rechtshilfeverkehr der Justiz
behörden des Generalgouvernements mit den Justiz
behörden des Protektorats Böhmen und Mahren, »n Straf
sachen seine Regelung gefunden in der Anordnung des 
Leiters der Hauptabteilung Justiz in fe r Reggung * *  
Generalgouvernements v. 24. Nov. 1941 (VBluG. b. oy' ) 
und in der Anordnung des Reichsprotektors in Böhmen 
und Mähren v. 25. Nov. 1941 (VBlRProt S. 663) Danach 
wenden sich die d e u t s c h e n  Justizbehörden des General
gouvernements unmittelbar an den Obersfaatsainvait bei 
dem örtlich zuständigen Deutschen Landgenchi. m Pro
tektorat während die n i c h t d e u t s c h e n  Justizbenor 
den des Generalgouvernements Rechtshilfeersuchen der 
Abteilung Justiz im Amt des Distrikts vorzulegen haben, 
die sie nach Prüfung an den Oberstaatsanwalt bm dem 
zuständigen Deutschen Landgericht im Protektorat weiter 
leitet. Rechtshilfeersuchen der Justizbehörden des Pro
tektorats gehen über den Oberstaatsanwalt bei dem 
Deutschen Landgericht an die Abteilung Justiz im Amt 
des Distrikts, die die Erledigung des Ersuchens durch 
die zuständige Justizbehörde herbeifunrt.

E i n g e h e n d e  E rs u c h e n  werden im Generalgouver
nement8 soweit es sich um Zuführung von Beschuldigten 
oder Verurteilten und damit in Zusammenhang stehende 
Ersuchen um Herausgabe von Gegenständen handelt, 
grundsätzlich durch die Deutsche Btaateanwaltschaft er
ledigt. Sonstige Ersuchen werden durch die deutsche 
oder nichtdeutsche Behörde erledigt, Je " a^bdhe™’ d b 
als Zeugen oder Zustellungsempfanger Deutsche oder 
ausschließlich Nichtdeutsche in Betracht ko'nl|1'|n . ' r| 
Zweifelsfällen beauftragt die Abteilung Justiz; im Ami 
des Distrikts die deutsche Behörde mit derr f^ Rd, 8-??f_ 
Ist im Einzelfall ein Abgehen von diesen Grundsätzen 
oder die Inanspruchnahme einer Behörde außerhalb der 
Justiz (z B. eines Wehrmachtgenchts) geboten oder 
zweckmäßig, so kann die Abteilung Justiz im Amt des 
Distrikts insoweit das Erforderliche veranlassen.

Ersuchen um Ü b e r n a h m e  -einer S t r a f v e r t o i  
„  “  " d e r  um d ie  V o l l s t r e c k u n g  e ines  S t r a f -  
e r k e n n t n i s s e s  gehen stets über die Hauptabteilung 
Justiz in d"er Regilmng des Generalgouvernements und 
den Reichsprotektor in Böhmen «nd Mahren.

Für Sp ra c h e ,  K o s t e n  und F o r m  d e r  ¿ u s t e i  
l u n g s z e u g n i s s e  g ilt nichts von dem oben zu A I I 1 
Gesagten Abweichendes.

3 D e r R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  dem A u s la n d  
Während der Rechtshilfev-erkehr des Generalgouverne

ments mit dem Ausland in Zivilsachen ausdrücklich ge
regelt worden ist (vgl. oben A I 3), fehlt es für den 
Rechtsltilfeverkehr mit dem Ausland in Strafsachen an 
Vorschriften. Der Verkehr, der übrigens nur genngen 
Umfangs ist, erfolgt V e r t r a g s  los  auf  d i p l o m a 
t i s c h e m  W e g e ,  üblicherweise über die Hauptabtei
lung Justiz in der Regierung des Generalgouvernements 
und das Auswärtige Amt in Berlin.
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4. D e i R e c h t s h i i f e v e r k e h r  m i t  den b e s e tz te n  
G e b i e t e n

Auch der Rechtshilfeverkehr in Strafsachen zwischen 
dem Generalgouvernement und den nicht in das Reich 
eingeg lederten besetzten Gebieten ist nicht besonders 
geregelt. Hier hat sich die gleiche Übung wie beim 
Rechtshiifeverkehr mit diesen Gebieten in Zivilsachen 
(vgl. oben unter A I 4) eingebürgert.

B. Legalisation und Bestätigung 
von Urkunden

Öffentliche Urkunden, die in einem anderen Staate ver
wendet werden sollen, bedürfen in der Regel einer Lega
lisation. Der Grund hierfür ist der, daß es für Gerichte 
und Behörden meist schwierig ist, die Echtheit einer 
ausländischen öffentlichen Urkunde festzustellen. Dieser 
Echtheitsprüfung werden sie enthoben, wenn die Ur
kunde legalisiert ist.

Auch auf diesem Gebiete sind die von der früheren 
polnischen Republik mit anderen Staaten abgeschlossenen 
Vertrage hinfällig geworden. Der zunehmende Rechts
verkehr des Generalgouvernements mit dem Deutschen 
Reich, den besetzten Gebieten und dem Ausland machte 
es notwendig, die Frage der Legalisation und Bestäti
gung , von Urkunden für das Generalgouvernement aus
drücklich zu regeln. Dies ist in der V e r o r d n u n g  
rr , e L e g a l i s a t i o n  und B e s t ä t i g u n g  von 
U r k u n d e n  v. 30. Juni 1941 (VB1GG. S. 403) in der 
Fassung der VO. v. 19. Aug. 1942 (VB1GG. S. 450) ge
schehen. &

I. Der Verkehr mit dem Deutschen Reich
L „ Per Urkunden verkehr zwischen den d e u ts c h e n  

Behörden des Generalgouvernements und dem Deutschen 
Reich (einschließlich Protektorat Böhmen und Mähren) 
wird ohne Legalisation oder Bestätigung abgewickelt 
Urkunden, die im Gebiet des Deutschen Reichs von Be
hörden, Beamten oder Urkundspersonen oder außerhalb 
des Deutschen Reichs von deutschen Behörden, Beamten 
oder Urkundspersonen aufgenommen, ausgestellt oder 
beglaubigt sind, bedürfen, wenn sie innerhalb des 
Generalgouvernements gebraucht werden, zum Beweis 
j er, Echtheit keiner Bestätigung oder Legalisation (8 1 
der VO. v. 30. Juni 1941). Umgekehrt bedürfen die von 
deutschen Behörden, Beamten oder Urkundspersomen im 
Generalgouvernement herrührenden Urkunden im Gebiet 
des Deutschen Reichs zum Beweis ihrer Echtheit keiner 
Bestätigung oder Legalisation (§2)2).

2. Dagegen können bei Urkundein, die im Bereich der 
n i c h t  d e u t s c h e n Gerichtsbarkeit oder Verwaltung des 
Generalgouvernementss) aufgenommen, ausgestellt oder 
beglaubigt sind, die reichsdeutschen Behörden, vor denen 
sie verwendet werden sollen, die Bestätigung zum Be
weise der Echtheit der Urkunden verlangen.

Stammt die Urkunde aus dem Bereich der n i c h t -  
d e u ts c h e n  G e r i c h t s b a r k e i t ,  so genügt zur Ver
wendung der Urkunde im Gebiet des Deutschen Reichs 
die Bestätigung durch die Abteilung Justiz im Amt des 
Distrikts; ist die Urkunde von einem Burggericht Be
zirksgericht oder einem nichtdeutschen Notar aufge
nommen, ausgestellt oder beglaubigt, so bedarf sie zu
vor der Bestätigung durch den Leiter des Bezirks
gerichts (§ 3 Abs. 1). Urkunden aus dem Bereich des 
Patentamts in Warschau werden durch den Leiter des 
Patentamts und durch den Dirigenten für das Patentamt 
bestätigt (§3 Abs. 2).

Im übrigen ist zur Bestätigung von Urkunden, die im 
Bereich a n d e r e r  V e r w a l t u n g e n  im Generalgouver
nement von nichtdeutschen Dienststellen aufgenommen 

oder beglaubigt sind, der Kreishauptmann 
(Madthauptmann), dem die Dienststelle unterstellt ist 
oder m dessen Verwaitungsbereich sie ihren Sitz hat,

d JLY®'*' w 0*1 Abschnitt V  der Gemeinschaftlichen Verfügung des
ReichsDrotektnSr d-erR -ntiZ’ des Reichsministers des Innern und des 
Keicnsprotektors in Böhmen und Mähren v. 12. M ai 1942 ( D 1. S. 3771
■ u i n r £  SĈ e Dienststelle gilt jede Behörde, jeder Beamte oder 
jede Urkundsperson, die ein Dienstsiegel mit deutschem Hoheits- 
zeichen zu fuhren berechtigt ist (§ 2 Satz 2). Vgl. auch die VO

si.?,1 wsias.%««* *■ .....................

sowie der Leiter der Abteilung Innere Verwaltung i*11 
Amt des Distrikts zuständig (§3 Abs. 3).

II. Der Verkehr mit den besetzten Gebieten •
L Urkunden, die von d e u ts c h e n  Behörden, Beamte11 

oder Urkundspersonen in den von deutschen Truppe" 
besetzten Gebieten stammen, sind Urkunden, die außer
halb des Deutschen Reichs von deutschen Behörden, 
amten oder Urkundspersonen aufgenommen, ausgesteh* 
oder beglaubigt sind, und fallen damit schon unter § 
(siehe oben B I am Anfang). Sie bedürfen beim Ue- 
brauch im Generalgouvernement zum Beweis ihrer Echt' 
heit keiner Bestätigung oder Legalisation (§4).

u Dagegen müssen Urkunden, die von n i c h t  d e u t 
schen Behörden, Beamten oder Urkundspersonen aus 
den besetzten £jpbieten herrühren, wenn sie innerhalb 
des Generalgouvernements gebraucht werden, zum 
we*? ihrer Echtheit durch deutsche Dienststellen 
statigt sein. Die deutschen Dienststellen, die für 
Bestätigung in den besetzten Gebieten in Betracht 
kommen, sind vor allem:

a) im E lsaß:  Der Chef der Zivil Verwaltung im Elsa 
oder die von ihm beauftragten Stellen (für den Bereich 
der Justizverwaltung sind die Landgerichtspräsidenten
beauftragt worden);

b) in L o t h r i n g e n :  die Landgerichtspräsidenten;
c) in L u x e m b u r g :  der Chef der Zivilverwaltung 111 

Luxemburg;
d) in den b e s e t z t e n  n o r w e g i s c h e n  G eb ie ten :  

der Reichskommissar für die besetzten norwegische" 
Gebiete;

e) in den b e s e t z t e n  n i e d e r l ä n d i s c h e n  Geb*®, 
te n :  der Reichskommissar für die besetzten niederländi
schen Gebiete oder die von ihm beauftragte Stelle;

f) im Bereich des Militärbefehlshabers in B e lg *11'1 
und  N o r d f r a n k r e i c h :  die Kommandanten der Obe 
feldkommandanturen;

g) im Bereich des Militärbefehlshabers in F ra nk -
r e i c h :  die Chefs der Militärverwaltungsbezirke; ,

h) in den b e s e t z t e n  O s t g e b i e t e n :  die Genera- 
kommissare.

3. Sollen umgekehrt Urkunden aus dem Gebiet des 
Generalgouvernements in den besetzten Gebieten ver
wendet werden, so genügt zum Beweis der Echtheit ** 
Bereich der d e u t s c h e n  V e r w a l t u n g  des Geneu* 
gouvernements grundsätzlich die Bestätigung durch de* 
Leiter der Abteilung- Innere Verwaltung- im Amt 
Distrikts. Im Bereich der d e u t s c h e n  G e r i c h t s b a  
k e i t  des Generalgouvernements ist der Leiter des Oeu 
sehen Obergerichts zur Bestätigung zuständig. I*1* urS 
schaftsbereich des H ö h e r e n  f f - u n d  P o l i z e i f ü h r e * ; ,  

G e n e r a l g o u v e r n e m e n t  (S ta a tssek re tä r

[Deutsches Recht, Wochenausgab®

. . .  , „  . .............e n t  ( S t a a t s s e K i
f ü r  das S i c h e r h e i t s w e s e n )  erfolgt die Destatig  ̂ ^ 
durch die Befehlshaber der Ordnungspolizei und Sic" 
heitspolizei. Im Bereich der n i c h t  d e u ts c h e n  r* 
r i c h t s b a r k e i t  und aller n i c h t d e u t s c h e n  v« 
w a l t u n g e n  wird die Bestätigung von den oben t*
B 12 genannten Stellen vorgenommen (§ 6 Abs. 1)- n 

Eine Ausnahme g ilt jedoch für Urkunden, die 
d e u t s c h e n  Behörden, Beamten oder Urkundspers 
im Generalgouvernement herrühren und im E 1s a 
L o t h r i n g e n ,  in L u x e m b u r g  oder in den bes 
te n  O s t g e b i e t e n  verwendet werden sollen. y°. el- 
Urkunden bedürfen zum Beweis ihrer Echtheit Ken* 
besonderen Bestätigung oder Legalisation (§ 6 Abs-  ̂
der Fassung der VO. v. 19. Aug. 1942).

III. Der Verkehr mit dem übrigen Ausland
Der Urkundenverkehr zwischen dem GeneraIgo**''el'I(:|. 

ment und dem übrigen Ausland wird von dem G r . 
sa tz  der  L e g a l i s a t i o n  beherrscht, ö ffe n tliche ^^

werden, zum Beweis ihrer Echtheit der L e g a n s d 
durch die zuständige d e u t s c h e  A u s l a n d s b e n *
(§ 7)- ,  Ur -

Auch aus dem Generalgouvernement stammena als 
künden bedürfen zum Gebrauch in anderen 9 , e„ rund- 
dem Deutschen Reich und den besetzten Gebieten g . 
sätzlich einer (diplomatischen oder konsularischen) u
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1 i s a t i
Vertrp+°n ^urch die diplomatische oder konsularische 
Diese tUn2 des fremden Staates im Deutschen Reich. 
Wenn 9eSahsation wird regelmäßig nur vorgenommen, 
Berlin r!e P rkunde zuvor von dem Auswärtigen Amt in 
Amt , Destatigt ist. Bevor die Urkunde dem Auswärtigen 
Abs i or2e*egt wird, ist sie durch die oben zu B II 3 

genannten Stellen zu bestätigen (§ 8).

IV. Form der Bestätigung, Kosten,
I Weiterleitung der Urkunde

ihe'rks §etl der F o r m  des B e s t ä t i g u n g s v e r -  
ist sP: . er in einfacher oder erweiterter Form zulässig 
Wiesen h'er lediglich auf die §§9 und 10 der VO. ver-

9e2neSlL.Bestäti2ung von Urkunden ist nach dem im 
5 ¿lotv 0Uvernement geltenden Stempelsteuerrecht mit
s te y 
ist

u f, r zusätzlich eines Zuschlags von 10°/o zu V f 
au , n- Wird die Bestätigung schriftlich beantragt, ^  

n der Antrag mit 5 Zloty zusätzlich eines Zu

e r-
so

1433

Schlags von 10°/o zu versteuern. Gebühren und Auslagen 
werden für die Bestätigung daneben jedoch nicht er
hoben (§ 11). ... ,.

3. Von besonderer Bedeutung sind sodann für die 
Praxis die Vorschriften über die W e i t e r l e i t u n g  der  
U r k u n d e  nach erfolgter Bestätigung. Hier g ilt folgen
des: Ist nach erfolgter Bestätigung eine weitere Be
stätigung oder Legalisation erforderlich, so wird die 
Urkunde, wenn aus ihr ersichtlich ist, wo sie verwendet 
werden soll, von jeder Bestätigungsstelle weitergeleitet, 
es sei denn, daß der Antragsteller erklärt hat daß er die 
Weiterleitung selbst übernehmen wolle (§ 12 Abs. 1). L>as 
Auswärtige Amt in Berlin sendet die Urkunde nach er
folgter Endbestätigung an den Antragsteller zuruck. 1st 
noch eine Legalisation durch eine fremde Vertretung in 
Berlin erforderlich, so holt das Auswärtige Amt, sofern 
nichts Gegenteiliges beantragt ist, diese Legalisation ein, 
wenn die betreffende diplomatische oder konsularische 
Vertretung ihren Sitz in Berlin hat.

Mietzinsbildung als Rechtsproblem
Von Rechtsanwalt und Notar Dr. R o q u e t t e ,  Königsberg (Pr.)
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y  ^  *e H b e r a l i s t i s c h e  M i e t z i n s b i l d u n g  
form „  der Herrschaft der liberalistischen Wirtschafts- 
war 31̂ ar die Mietzinsbildung kein Rechtsproblem. Sie 
Haus. Schließlich eine wirtschaftliche Frage, die nur den 
Frage / i  . Grundbesitz berührte. Die soziale Seite dieser 
Volksi pa’ "• ihre Auswirkung auf die große Masse der 
sich ahe°S?en> wurde nur am Rande vermerkt, wirkte 
die M ip /.n*chl auf die Lösung dieser Frage aus. So war 
der St-, + nshddung auch kein politisches Problem. Denn 
Freihpu. i, ^ußte den beteiligten Wirtschaftskreisen _ volle 
,.erfassi,p 61 der Lösung dieser Frage lassen, weil sie ein 
hche Rp+1?.sniäßig gesichertes Recht auf freie wirtschaft- 
9 ngegri«lgung hatten und in diese Freiheitssphäre nicht 
höhe \ , . .Ten werden durfte. Die Bestimmung der Miet- 

[. also dem f r e i e n  S p ie l  d e r  K r ä f t e  iiber- 
!le|n das Verhältnis von Angebot und Nachfrage 

Das^flll?lmend für die Höhe der Miete, 
land Sp eie Spiel der Kräfte auf wirtschaftlichem Gebiet 
satz d;'ne rechtliche Untermauerung in dem G r u n d -  
d‘e Be+pir Y ß r t r a g s f r e i h e i t .  Dieser sprach aus, daß 
gen inou1 gten bei der Gestaltung ihrer Rechtsbeziehun- 
lür LeRr ondere bei der Vereinbarung von Entgelten 
durften ;Un.2en aller Art, völlig frei schalten und walten 
?rdnuncTUnd keinerk i  Beschränkungen seitens der Rechts- 
Miete n Hn*erworfen seien. Daher konnten sie auch die 
konnte freiem Belieben festsetzen. Jeder Vermieter 
wr angp ?J5nige Miete verlangen, die ihm von dem Mie- 
^ Urde n- ,der gleichartigen Angebote noch bewilligt 
das w„pnle e‘r'zige Grenze der Vertragsfreiheit bildete 
°eutunti u I Verb°t- Dieses betraf aber lediglich die Aus- 
°der SHn ,aaderen Vertragsteiles, sei es seiner Notlage 
äber dip165 Leichtsinns oder seiner Unerfahrenheit, nicht 
Die Repi,+sPekulative Ausbeutung einer Konjunkturlage. 
VerhindPr Sor,dnung hatte kein Mittel in der Hand, um zu 
XerhältnRn’ dad unter besonders gelagerten Konjunktur- 
» SenleR+en das Wertverhältnis zwischen Leistung und 
Mietent YYng ~  h 'er also zwischen Raumnutzung und 
Scl,oben \vu"d. einseidS zugunsten der Sachleistung ver-

D i*e ^ Ussc h a l t u n g  des S p e k u l a t i o n s f a k t o r s  
Da die6 Dach'a?e änderte sich mit dem Weltkrieg 1914/18.

autatigkeit während des Krieges still lag, ver-

’assen 
War k

schob sich das Verhältnis zwischen Angebot und Nach
frage beiWohnräumen. Die Nachfrage konnte nicht mehr 
durch das Angebot befriedigt werden, infolgedessen stie
gen die Mieten. Kriegsgewinnler trugen das ihre dazu 
bei, daß die Mieten über das unbedingt erforderliche 
Maß hinaus erhöht wurden. Auf der anderen Seite konn
ten viele Mieter, Familien, deren Ernährer im Felde stan
den, die erhöhte Miete nicht mehr aufbringen und mußten 
ihre Wohnungen aufgeben, sie konnten aber bei der er
höhten Nachfrage nach kleineren Wohnungen nur schwer 
oder gar nicht Ersatz erhalten. So drängte sich die soziale 
Seite der Frage der Mietzinsbildung in den Vordergrund 
und zwang die staatlichen Behörden schließlich zum Ein
greifen. Denn das freie Spiel der Kräfte drohte hier zu 
einer Katastrophe zu führen, und es mußten Mittel und 
Wege gesucht werden, dieser unheilvollen Entwicklung 
Einhalt zu gebieten. Damit wurde die Mietzinsbildung 
zu einer politischen Frage und zugleich auch zu einem 
Rechtsproblem. ... ,

Bei Beginn des Krieges im Jahre 1914 waren die Miet- 
einigungsämter (MEÄ.) gegründet worden. Sie hatten die 
Aufgabe, zwischen den Interessen des Mieters und des 
Vermieters zu vermitteln. Der rasch fortschreitenden Miet
steigerung konnten sie aber nicht steuern, denn sie durf
ten nur mit den Beteiligten verhandeln und ihnen zur 
Einigung raten, nicht aber eine Entscheidung treffen. So 
mußten neue Wege gesucht werden, auf denen es mög
lich war, Einfluß auf die Höhe der Miete zu gewinnen.

Den ersten Schritt tat der Gesetzgeber in den Jahren 
1917/18 mit den beiden Mieterschutzverordnungen. Es war 
nur ein vorsichtiges Vorfühlen auf diesem Gebiet, das ja 
noch völliges Neuland war. Man ging zunächst nicht wei
ter als daß man den MEÄ. neben ihrer Schlichtungs
funktion auch eine E n t s c h e i d u n g s f u n k t i o n  über- 
tru°\ Sie durften jetzt überhöhte Mieten auf den an
gemessenen Betrag herabsetzen. Damit war zum ersten
mal die staatliche Einwirkung auf die Mietzinsbildung 
gesetzlich festgelegt. Als angemessen sollte derjenige 
Mietzins betrachtet werden, der für Räume der gleichen 
Art und Ausstattung üblich war. Das MEA. mußte also 
andere Räume zum Vergleich heranziehen und an den 
Mietzinsen der Vergleichsräume feststellen, ob der zur 
Entscheidung stehende Mietzins danach als angemessen 
zu betrachten sei. _ , ,

Der Zweck dieser Regelung war der, den Spekulations
faktor bei der Mietzinsbildung auszuschalten. Im übrigen 
sollte die freie Mietzinsbildung nicht gehindert werden, 
insbesondere ließ man es zu, daß die allgemeine Verteue
rung der Lebensverhältnisse auch bei der Mietzinsbildung 
Berücksichtigung fand.

3. D ie  g e s e t z l i c h e  M ie te  
Man irrte sich aber über die praktischen Auswirkungen 

dieser Regelung. Die allgemeine Steigerung der Mieten 
konnte nicht verhindert werden. Denn der Spekulations
faktor wurde immer nur bei den Mietzinsen ausgeschal-

180
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tet, welche dem MEA. zur Entscheidung’ vorgelegt wur
den, c",*3*'6*5 a*5er a*s Bestandteil der Mietzinsbildung in 
den Fällen, die nicht zur Kenntnis der Entscheidungs
behörden gelangten. Natürlich konnte nur ein verschwin
dend geringer Bruchteil der vereinbarten Mietzinsen vom 
MEA. nachgeprüft werden. Als weiterer Nachteil dieser 
Regelung ergab sich das Fehlen eines festen Maßstabes 
Für die Ermittelung der Angemessenheit einer Miete. Der 
gegebene Maßstab war zu unbestimmt gehalten, er ließ 
dem freien Ermessen der jeweils entscheidenden Stelle 
völlig freie Bahn und führte dadurch zu ganz willkürlichen 
Ergebnissen. Das Fehlen einer Zentralinstanz machte es 
auch unmöglich, daß aus der Praxis heraus Richtlinien 
für die Ermittelung der Angemessenheit einer Miete ge
bildet wurden. So ergab sich bald die zwingende Forde
rung, die Mietzinsbildung allgemein zu regeln und feste 
Grundsätze für die Ermittelung der Angemessenheit der 
Miete aufzustellen. Dies geschah durch Einführung einer 
g e s e t z l i c h e n  M ie te .

Die erste allgemeine Mietzinsregelung brachte die 
preußische H ö c h s t m i e t e n a n o r d n u n g  v. 9. Dez. 
1919. Sie legte den Gemeinden die Verpflichtung auf, 
Höchstgrenzen für Mietzinsen einzuführen. Diese Höchst
grenzen sollten in der Weise gebildet werden, daß man 
auf die am 1. Juli 1914 vereinbart gewesene Miete, die 
„Grundmiete“ , zurückgriff und sie um gewisse Zuschläge 
in Form von Hundertsätzen, die die Gemeinden fest
zusetzen hatten, erhöhte. Fehlte es an einer Mietver
einbarung für den Stichtag des 1. Juli 1914, dann sollte 
die ortsübliche Miete als Grundmiete festgestellt werden, 
die durch Vergleich mit gleichartigen Räumen ermittelt 
werden mußte.

M it dieser Regelung wurde ein doppelter Zweck ver
folgt: Einerseits wurde das spekulative Moment in der 
Mietzinsbildung ausgeschaltet, und andererseits wurden 
die Auswirkungen aller sonstigen mietbildenden Faktoren 
auf ein engumgrenztes, behördlicherseits bestimmtes Maß 
beschränkt. So durfte sich insbesondere die allgemeine 
Verteuerung der Lebens Verhältnisse nur auswirken, wenn 
und soweit die Behörde dies durch Erhöhung der Hun
dertsätze anerkannte.

Die Regelung der Höchstmietenanordnung wurde durch 
das RMietG. v. 24. März 1922 abgelöst. Das RMietG. stellt 
ebenfalls eine allgemeine Regelung der Mietzinsbildung 
dar. Es wählte den gleichen Weg einer Grundmiete mit 
Zuschlägen: Die Miete vom Stichtag des 1. Juli 1914, der 
die Bezeichnung „Friedensmiete“  gegeben wurde, wurde 
zur Grundlage der Mietzinsberechnung bestimmt, und zu 
ihr wurden Zuschläge festgelegt, die zusammen mit der 
Friedensmiete die „gesetzliche Miete“  ausmachten. Trotz 
dieses scheinbar gleichen Berechnungsmaßstabes wies je
doch die gesetzliche Miete des RMietG. eine grundlegende 
Verschiedenheit gegenüber der durch die Höchstmieten
anordnung eingeführten Miete auf. Die Miete der Höchst
mietenanordnung war H ö c h s t m i e t e ,  sie durfte bei 
Neuvereinbarungen nicht überschritten werden, und auf 
sie wurden bestehende höhere Mieten automatisch gesenkt. 
Damit konnte an sich ein gleichmäßiges Mietenniveau 
hergestellt werden. Die gesetzliche Miete des RMietG. 
war jedoch nur R i c h t m i e t e .  Es war den Beteiligten 
unbenommen, höhere oder niedrigere Mieten zu ver
einbaren. Die gesetzliche Miete wirkte sich nur insoweit 
aus, als jeder Vertragsteil das Recht hatte, die vereinbarte 
Miete durch einseitige Erklärung auf die gesetzliche Miete 
zurückzuführen. Damit war von vornherein die Bildung 
eines gleichmäßigen Mietenniveaus unmöglich gemacht. 
Die gesetzliche Mietzinsregelung wurde durch vertrag
liche Vereinbarungen durchbrochen. 4 *

4. G e s t e h u n g s k o s t e n  und N u t z u n g s w e r t
Die gesetzliche Miete des RMietG. stellte keine Lösung 

des Rechtsproblems der Mietzinsbildung dar. Denn ein- 
mäl fehlte es an der gesetzlichen Bindung, die alle Miet
verhältnisse der gleichen rechtlichen Bindung unterwarf. 
Sodann aber machte sich bald als besonderer Mangel die 
Tatsache bemerkbar, daß neben der gesetzlichen Miete 
auch noch eine freie Mietzinsbildung möglich war. Man 
hatte von vornherein alle Mietverhältnisse in Neubauten 
d. h. in solchen Gebäuden, die erst nach dem 1. Juli 1918 
bezugsfertig geworden waren, von der Geltung der ge
setzlichen Miete ausgenommen. Bei Erlaß des Gesetzes

war diese Ausnahme von unwesentlicher Bedeutung, da 
die Anzahl der Neubauten nicht erheblich war. M it der 
Zunahme der Bautätigkeit erweiterte sich jedoch auto
matisch der Kreis derjenigen Mietverhältnisse, auf die das 
RMietG. keine Anwendung fand. Hierzu traten dann noch 
Mietverhältnisse in Altbauten, die durch Lockerungsvef 
Ordnungen aus dem Geltungsbereich des RMietG. heraus
genommen wurden. So verringerte sich mehr und mehr 
der Kreis der Mietverhältnisse, auf die das RMietG. An
wendung fand, und damit wurde die Bedeutung dieser 
Mietzinsregelung immer mehr zurückgedrängt.

Es galt nun, einen Weg zu finden, um auch die fre'e 
Mietzinsbildung der staatlichen Kontrolle zu unterwerfen- 
Man lehnte grundsätzlich eine allgemeine Regelung dc,f 
Mietzinsbildung bei diesen Mietverhältnissen ab, vve‘ 
man befürchtete, daß bei einer Ausdehnung der Geltung 
des RMietG. auf diese Mietverhältnisse die sehr er
wünschte Bautätigkeit beeinträchtigt werden könnte, -t0 
beschränkte man sich wieder auf eine Kontrolle der Einzel' 
fälle, übertrug aber diese nunmehr den ordentlichen Of' 
richten. Dies geschah durch Einführung des M ie l "  
Wucher  Verbo ts .

Zunächst wurde der Mietwucher im Rahmen des -  
stungswuchers des §4 der PreistrVO. v. 13. Juli 1923 er
faßt. Als die PreistrVO. im Jahre 1926 aufgehoben wurde, 
schuf man eine besondere Strafvorschrift gegen den MreJ'

9 a in das M ie tS c fiG ;wucher und fügte diese als neuen §49a .
ein. Damit wurden die Strafgerichte dazu berufen, di 
Mietzinsen auf ihre Angemessenheit hin nachzuprüieu- 
Zugleich aber erwuchs auch den Zivilgerichten die Auf
gabe, diese Prüfung vorzunehmen, denn sie mußten üpe 
die rechtlichen Auswirkungen entscheiden, die der Miet' 
Wuchertatbestand auf das Mietverhältnis ausübte.

Die Bedeutung des Mietwucherverbots für das RecH?' 
Problem der Mietzinsbildung lag darin, daß nunmehr u* 
Möglichkeit geschaffen war, feste Richtlinien für die Be- 
urteilung der Angemessenheit der Miete durch die tm  
Scheidungen des obersten Gerichts, insbesondere de 
Reichsgerichts, auszubilden. Es konnte nicht dem billige 
Ermessen des einzelnen Richters überlassen bleiben, ä 
zuschätzen, wo die Grenzen der Angemessenheit lag*-"’ 
vielmehr mußten diese ’Grenzen an H a n d  fester ReCtl ,:Chunggrundsätze ermittelt werden. Diese von der Rechtsprec- 
herausgebildeten Rechtsgrundsätze gruppieren sich u‘ 
zwei Begriffe: Die Gestehungskosten und den Nutzung0 
wert.

Die G e s t e h u n g s k o s t e n  sind als Maßstab für ^  
Beurteilung der Angemessenheit eines Mietzinses na 
durchaus brauchbar, wenn der Vermieter selbst das nai 
erbaut hat. Dann lassen sich die Mieten des Hau 
leicht an Hand der aufgewendeten Baukosten ermitu-1 
und geben damit zugleich ein Abbild des wirklichen w 
tes der Mieträume. Sobald jedoch das Grundstück 
andere Hände übergeht, müssen die Gestehungskos
ihre Eigenschaft als Prüfungsmaßstab einbüßen. Denn .
jeden späteren Erwerber treten in der Berechnung sei
Gestehungskosten an die Stelle der Baukosten, die ^  
werbskosten, und diese sind in der Regel gegenüber 
Baukosten bereits überhöht. Denn meistens hat der v 
äußerer zu den Baukosten noch einen Verdienst erzi > 
und spätere Veräußerer haben sich zu ihren Erwer
kosten wiederum einen Verdienst hinzugerechnet. =o _ 
höhen sich die Grundlagen der Gestehungskostenber
nung fast bei jedem neuen Erwerber des Grundstu 
und geben diesem damit die Möglichkeit in die na 
den Mietzins zu erhöhen. Auch durch unwirtschatt 
Belastungen des Grundstücks kann eine weitere Erhon  ̂
der Gestehungskosten eintreten. Die Folge dieser g_ 
Wickelung ist, daß die Mieter erhöhte Mieten zahlen g 
sen, die in dem Wert der Vermieterleistung n1™; „ en 
Rechtfertigung finden. Daraus folgt, daß vor allen u  tg . 
für Altbauten die Gestehungskosten unmöglich als .£lfe 
stab für die Ermittelung der Angemessenheit einer 
verwendet werden können. ,en

So hat denn auch das RG. bald die Gestehungskos^ 
le MaRcrnü -fiir Hit» Rornelimifio, Aar A norpmessentti-

_______ B ................. _‘ine zu“ e ‘ „ t -
Grundlage für die Bewertung der Vermieterleistung ^  
geben. Damit ist aber auch zugleich die Ablosu t>
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5ndenSbj ! dung von der sogenannten „Marktlage“  ver- 
die H n h i 10 wenn ausschließlich der Wert der Leistung 

der Miete bestimmt, kann das Verhältnis von 
Mietz;n K mnd Nachfrage keinen Einfluß mehr auf die 
Aktiven haben. Durch die Einschaltung des ob-
heit p? 1Nu\zungswerts als Maßstab für die Angemessen- 
g e w ic u i  Mlete ¡st der G r u n d s a t z  des G l e i c h -  
VerWirklicht dCr L e i s t u « g en im M i e t v e r t r ä g e

'*■ S t o p m i e t e  und g e r e c h t e  M ie t e  
Illns sptJ0rIäufi8'en Schlußpunkt unter diese Entwicke
le  Hi , !e die Preisstopgesetzgebung. Durch sie wurde 
rechts p?lnsbi'dung in die staatliche Regelung des Preis
niveau e "gebaut, in der Erkenntnis, daß das Mieten- 
bildunp- h bestimmender Faktor in der Lohn- und Preis- 
;en auf nrstellt- Der Preisstop brachte zwei Neuerun- 
^erbnr • m Gebiet der Mietzinsbildung. Einmal das 

30. N* U1 I e d P r likor rif»n vom

bildunp- h “ Stimmender Faktor in der Lohn- und Preis
gen auf 5rstel,t- Der Preisstop brachte zwei Neuerun- 
v e rb o f  ■ m Gebiet der Mietzinsbildung. Einmal das 
30. Nov inLd e r M i e t e r h ö h u n g  über den Stand vom 
°b tij„ ' . lfm  hinaus, und zwar ohne Rücksicht darauf, 
War- Mit i 2 an Hand des RMietG. oder frei gebildet 
Schemata u stoPmiete ist das Mietenniveau zunächst 
die sachiipu allSemein festgelegt. Damit war jedoch über 
deshalb „1 „ Berechtigung der Stopmiete nichts gesagt, 
die Mietv c e nocb die Möglichkeit geschaffen werden, 
ZU beeinfi1,ns“ lldunS von sachlichen Gesichtspunkten aus 
^uftrap- Ussen- So erhielten die P r e i s b e h ö r d e n  den 
6i nzUw -“ ^ m i t t e l b a r  au f  d ie  M i e t z i n s b i l d u n g  
der Preis!-* en. Darin liegt die zweite Neuerung, die 
Prüfung 5t0P brachte. Der Maßstab, der an die Nach- 
war, s7,|,?er Mieten durch die Preisbehörden anzulegen 
n irtschaftu udie . .ge rechte  M i e t e “ , d. h. die volks- 
gdErl isdn-7 gerechtfertigte Miete sein. Durch den 
, lchtlin;p„ '3 ' wurden den Preisbehörden eingehende 
assen erk ZUr Regelung der Miethöhe gegeben. Diese 
i u«gswerf S«en> daß grundsätzlich der objektive Nut
ung der ,,r Mieträume als Maßstab für die Ermitte-Voll/pn««_l-  1 1*11. 1 - - l . i f _----- i.---ItXlnin /val

eine soll.
Seih*?--' WUU J CUULU ux <---  - c

"e soll „ r, lni ? e Bewertung der Räume verzichtet, für 
\vi Hand «;?dsätzlich derjenige Mietzins g 
werttnh.jp der Bestimmungen des RMieiw. w .cum u. 
s°ndere .««nngen oder Werterhöhungen, letztere insbe- 
!-n bei de baulk'hen Veränderungen, werden angemes- 
mcksichtigt Mietzinsbildung durch die Preisbehörde be-

Bef e. b. D ie  g e n o r m t e  M i e t e  
de  Mit t ' ^ h,e.uder Überprüfung der heutigen Regelung 
M ß sie nnplb‘ldung muß man zu dem Schluß gelangen, 
S * tzinsbi1d nic!lt eine Lösung des Rechtsproblems der 
pl0Pmiete „  «^ darstellt. Abgesehen davon, daß die 
v  auf dj mir ein schematischer Notbehelf ist, erscheint 
im Zungsw,TrUer nicht tragbar, bei der Ermittelung des 

vorh,^jtes v°n Altbauwohnungen auf die im Jahre 
gewesenen Verhältnisse abzustellen, die 

[a-,“ en Und‘ f-«‘älligkeiten bei der Mietzinsbildung dar- 
Kp Zehnten u! den inzwischen vergangenen fast drei 
trInJSverhäu„;lhre Bedeutung für unsere heutigen Le- 
f estrebt w ^aSe c*ngebüßt haben. Es müßte deshalb an- 
MSZl'kommon eii ’..von der gesetzlichen Miete des RMietG. 
s Ifbzinsbild,,' Für die Lösung des Rechtsproblems der 
d« etl nicht ng erscheint es mir auch auf die Dauer ge- 
m.f. Binzelfanngangig. die Mietzinsbildung der Regelung 

n°ch nh durch die Preisstellen zu überlassen, zu- 
a «e höherp t - die Möglichkeit der Nachprüfung durch 
[..Rcsichts ,i„ ,a,«z- Zwar niag es richtig sein, daß es
diB»Zehnte „  Yielfältigkeit der Bauweise der letzten 
p-Pe Miete imUp™ogIich ist, alle diejenigen Faktoren, die 
¡„'«eine p r,n. , nzeifall bestimmen können, durch eine all- 

Einzpu u ng zu erfassen und dadurch zu einer 
v f i e n  w irrt11 gerecht werdenden Miete zu gelangen. 
w 'alles duroh man. gewisse Ungerechtigkeiten des Ein- 
sPu1’« eine a , Us. binnehmen können, insbesondere dann 
niileidend b?„Usgleichsmöglichkeit geschaffen wird. Ent

 ̂ da rr.,.* CS f i i r  rlio. I ö n iiu rr rlne D +  crtrr»H1PtTl<

'•j-1 mietraume als mansiaD iur uic um urc- 
volkswirtschaftlich gerechtfertigten Miete gef- 
ei Altbauten wird jedoch in der Regel auf

~ —--------j
gelten, der sich

an sioi?rhanden

Wpi-ms d Z S  ®a7. gewisse Ungerechtigkeiten des Ein- 
eine a , Us, binnehmen können, insbesondere dann, 

i. «sS*e'chsmöglichkeit geschaffen w" ' 
f a l  es ^«r die Lösung des Rechts 
- «kommen, eine a l l g e m e i n e  Nc 
n j i f  U«S d e r  g e r e c h t e n  Miet<

d i e 
den

darauf an!?, 6S ^«r die Lösung des Rechtsproblems 
^ ' m i t t '  ,onimen> eine a l l g e m e i n e  N o r m  f ü r  

O U«d an ib Uu g d e r  g e r e c h t e n  M i e t e  zu fin- 
Voiie recht  • + 6 Yorbandenen Mietzinse auszurichten, 

kswi i - t  '?*• e in e  M i e t e  d an n ,  wenn  s ie 
c h a f t l i c h  und s o z ia l  g e r e c h t f e r 

t i g t  ist .  Die Miete muß wohl auf der einen Seite dem 
Vermieter ein angemessenes Entgelt für seine Leistung 
verschaffen, sie muß aber auf der anderen Seite auch für 
den Mieter tragbar sein. Damit eröffnen sich neue Ziele, 
und es wird notwendig sein, neue Wege zu suchen, um 
diese Ziele zu erreichen.

Es hat den Anschein, als wenn solche Wege bereits 
angebahnt würden. Zwei neuere Gesetzgebungswerke 
sind Versuche nach dieser Richtung: Das eine ist die 
M i e t z i n s r e g e l u n g  f ü r  den s o z ia l e n  W o h - 
n u n g s b a u ,  das andere die O s t m i e t v e r o r d n u n g .  
Beide weisen neue Grundlagen der Mietzinsbildung auf. 
Ihr Ziel ist die g e n o r m t e  M i e t e ,  der Weg das S y 
s tem der  R i c n t s a t z m ie t e n .

a) D ie  M i e t z i n s b i l d u n g  f ü r  den s o z ia l e n  
W o h n u n g s b a u .

Nach dem Führererlaß v. 15. Nov. 1940 betreffend, den 
neuen deutschen Wohnungsbau sind die Mieten für den 
sozialen Wohnungsbau so zu gestalten, daß sie in einem 
gesunden Verhältnis zu dem Einkommen der Volks
genossen stehen, für die die Wohnungen bestimmt 
sind. Damit wird erstmalig bei der Lösung des Rechts
problems der Mietzinsbildung die soziale Seite der Frage 
der Mietzinsbildung in den Vordergrund gerückt. Diese 
Forderung kann bei allen bereits bestehenden Mietver
hältnissen nicht mit einem Schlag verwirklicht werden, 
sie kann aber Geltung beanspruchen bei der Herstel
lung von Neubauten. Sie bedeutet für die Neubauten, 
die als sozialer Wohnungsbau errichtet werden, eine völ- 
lige Umkehrung der bisherigen Arbeitsweise. Während 
sonst bei Neubauten die Miete sich nach den Bau
kosten richtet, müssen hier die Baukosten nach der Miete 
ausgerichtet werden. Die Miete, die für die in Frage 
kommenden Volksgenossen tragbar sein soll, muß vor 
Beginn des Bauvorhabens festgelegt werden, und nach 
ihr müssen sich die Baukosten richten. Um dies zu er
möglichen, sieht der Führererlaß vor, daß die Bau
methoden genormt und rationalisiert werden, daß eine 
einheitliche Planung durchgeführt und die Landbeschaf
fung erleichtert wird, so daß die Erstellung der so
zialen Wohnungsbauten mit möglichst geringen Bau
kosten erfolgen kann.

In Ausführung des Führererlasses sind auch bereits 
Bestimmungen über die Mietzinsbildung getroffen wor
den1). Danach ist die Höhe der Miete nach der Große 
der Wohnfläche an Hand von Richtsätzen zu errech
nen, die von den Gauwohnungskommissaren mit binden
der’ Wirkung aufgestellt werden. Die Richtsätze werden 
auf den Quadratmeter der Wohnfläche und auf den Mo
nat als Zeiteinheit abgestellt. Sie sind gestaffelt nach der 
Ortsklasseneinteilung, die für die Beamtenbesoldung gilt. 
Für jede Gemeinde wird ein Richtsatz bestimmt, jedoch 
können für größere Städte auch Abstufungen nach Orts
teilen vorgenommen werden. Ebenso können auch Staf
felungen je nach dem größeren oder geringeren Wohn- 
wert der einzelnen Wohnungen erfolgen (Stockwerk, 
Lage usw.). Die so ermittelte Miete ist die „ g e n o r m t e  
M i e t e “ * 2).

Der leitende Grundgedanke bei der Mietzinsbildung für 
den sozialen Wohnungsbau ist die o b j e k t i v e  M i e t -  
g e s t a i t u n g .  Die Richtsätze können deshalb nicht für 
einzelne Bevölkerungskreise oder Berufsgruppen beson
ders festgesetzt werden3 *). Man könnte daraus schließen, 
daß damit doch wiederum von dem im Führererlaß aus
gesprochenen Grundsatz abgewichen werde. Das tr ifft 
aber nicht zu. Denn die Forderung des Fiihrererlasses 
wird bereits bei der Bestimmung der Richtsätze von den 
Gauwohnungskommissaren berücksichtigt.

b) D ie  M i e t z i n s b i l d u n g  nach der  O s t m i e t 
v e r o r d n u n g .

t) Rechtsgrundlage der neuen Mietzinsregelung ist der Erlaß des 
Reichskommissars für den sozialen Wohnungsbau betreffend Über
gangsregelung für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus vom 
4. April 1941 (SozWohnBau 1941, 274) und die Anordnung des 
Reichskommissars für den sozialen Wohnungsbau betreffend Fest
setzung der Mietrichtsätze, Berechnung der Mieten usw. v. 3. Febr. 
1942 (SozWohnBau 1942, 234).

2) Oder Normalmiete, s. Buchstabe B der AnO. v. 3. Febr. 1942.
s) Dies ist in Ziff. A 4  der AnO. v .3. Febr. 1942 ausdrücklich aus

gesprochen.
180*
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Die OstMietVO.*) stellt ähnliche Grundsätze für die 
Mietzinsbildung auf. Auch sie legt das System der Richt
satzmieten zugrunde. Die Höhe dieser Richtsätze ist in 
der 1. OstMietAnO. für die einzelnen Gemeinden fest
gelegt. Innerhalb der Gemeinden sind die Richtsätze ge
staffelt nach Altbauten und Neubauten, nach Wohnungs
größe nach Ausstattungsgruppen und nach der Lage 
(Vorder- oder Hinterhaus, Stockwerk). Hier sind also die 
Abstufungen größer als bei der Miete für den sozialen 
Wohnungsbau. Dies hat seinen Grund darin, daß beim 
sozialen Wohnungsbau die Wohnungen grundsätzlich die 
gleiche Ausstattung aufweisen werden, während in den 
bestehenden Wohngebäuden die verschiedenartigsten 
Faktoren zu berücksichtigen sind, die sich auf die Be
wertung der Wohnungen auswirken.

Auch bei der OstMietVO. ist der Grundsatz der ob
jektiven Mietzinsgestaltung zugrunde gelegt. Eine Ab
stufung der Richtsätze nach Berufsgruppen oder Bevöl
kerungskreisen ist deshalb nicht vorgesehen. Die Preis
bildungsstelle kann in besonders begründeten Fällen 
durch Vornahme von Zu- und Abschlägen die Richt
satzmiete anderweitig festsetzen oder ihre Geltung ein
schränken oder ausschließen.

Die genormte Miete ist eine „autoritäre“  Miete, d. h. 
sie gilt ohne Rücksicht auf die Vereinbarungen der Be
teiligten auf Grund der behördlichen Festsetzung. Liegt 
der vereinbarte Mietzins über der Richtsatzmiete, so wird 
er automatisch auf die Höhe der Richtsatzmiete gesenkt. 
Liegt er darunter, so kann er vom Hauseigentümer bis 
zur Höhe der Richtsatzmiete nach bestimmten Regeln er
höht werden. Durch diese Vorschriften wird die Allge
meingültigkeit der Mietzinsregelung erreicht.

c) D ie  g e n o r m t e  V e rm ie t e  r le is  tu n g .
Da die genormte Miete nicht- überschritten werden 

darf, ist es auch unzulässig, sie durch Vereinbarung von 
Nebenleistungen mittelbar zu erhöhen. Es ist deshalb be
stimmt, daß neben der genormten Miete keinerlei son
stige Leistungen oder Vergütungen gewährt oder ge
fordert werden dürfen. Zur Sicherung dieses Grund
satzes ist der Umfang der Vermieterleistung, die für 
diese Miete gewährt werden muß, ebenfalls genormt. 
„Der einheitlich . . . genormten Miete — Normalmiete —

')  OstMietVO. v. 15. Aug. 1941 (RGBl. I, 527 und M ittB l. d. RfPr. 
1941, I, 510). Dazu die 1. OstMietAnO. d. RfPr. v. 15. Aug-. 1941 
(M ittB l. d. RfPr. 1941,1, 512).

muß auch eine entsprechende Normalleistung geSe 
überstehen“ 5). j

Die gesamten Kosten der I n s t a n d h a l t u n g  dö 
I n s t a n d s e t z u n g ,  insbesondere auch die sogenannte 
S c h ö n h e i t s r e p a r a t u r e n  treffen den Vermieter. y  
Übernahme der Schönheitsreparaturen durch den Mie1; 
ist nach der OstMietVO. unzulässig, kann jedoch bei 
sozialen Wohnungsbau ausnahmsweise vereinbart we 
den, wenn gleichzeitig die Miete entsprechend gemind<j 
wird. Das W a s s e r g e l d  ist grundsätzlich durch S. 
Miete mitabgegolten. Jedoch kann nach der OstMietv f 
die Umlegung des Wassergeldes bei einer Kürzung “ 
Miete um 3% erfolgen; beim sozialen Wohnungsp 
kann ein Mehrverbrauch an Wasser über 60 cbm Jal] .
lieh umgelegt werden. Die T r e p p e n h a u s b e l e t j c
t u n g  sowie die Benutzung von F a h r s t u h l  und Ze 
t r a l a n t e n n e  sind mit in der Miete enthalten. DageKeI. 
werden die Kosten der S a m m e l h e i z u n g  und , 
W a r m w a s s e r v e r s o r g u n g  umgelegt, Pauschal'' , 
einbarungen sind zulässig. Die G a r t e n b e n u t z u n g  
in der Miete nicht enthalten, sondern gesondert zu v 
güten, ausgenommen bei Familienhäusern. ru

Die OstMietVO. enthält für die Vermieterleistung (jo 
eine Besonderheit, die wohl durch die besonderen v ( 
hältnisse in den eingegliederten Ostgebieten beding! * 
Sie verpflichtet den Vermieter, nicht nur die Mieteinn 
men zur ordnungsmäßigen Instandhaltung seines Ha 
besitzes zu verwenden, sondern auch diesen nach 
Anforderungen der Wohnungskultur und Wohnung _ 
hygiene zu gestalten. Die Preisbehörde kann diese v gg 
pflichtung durch entsprechende Anordnungen sichern- . 
kann sie bestimmen, daß ein bestimmter Teil des f g r -  
aufkommens für Zwecke der Instandsetzung und 
neuerung des Hauses verwendet sowie in geeign „ e, 
Weise sichergestellt wird. Sie kann die Überwachung “ 
ser Verwendung durch einen Vertrauensmann an0jfleni 
und äußerstenfalls die gesamte Hausverwaltung el 
Treuhänder übertragen.

Die Erfahrungen, die man mit der genormten 
den eingegliederten Ostgebieten und beim sozialen j* 
nungsbau machen wird, werden lehren, wie weit es 
lieh sein wird, die gleichen und ähnliche Rechtsgeda 
auch im allgemeinen Mietrecht zu verwirklichen. 6

6) So wörtlich in Buchstabe B der AnO. v. 3. Febr. 1942.

Die Organisation der ländlichen Siedlung
Von Assessor K a r l  S c h u m a c h e r ,  Hannover

Die Neubildung deutschen Bauerntums hat in den 
letzten Jahren einen großen Umfang angenommen und 
die hierbei beteiligten Stellen vor neue, verantwortungs
volle Aufgaben gestellt, die eine Neuordnung der Be
ziehungen dieser Stellen zueinander notwendig ge
macht hat.

In welchem Umfange die Siedlungstätigkeit ange
wachsen ist, ergeben die nachfolgenden Zahlen, die die 
Verhältnisse in der Provinz Hannover berücksichtigen: 
1940 sind 109 Höfe mit 2287 ha geschaffen.
1939 sind 88 Höfe mit 1728 ha geschaffen.
1933—40 sind jährlich 273 Höfe mit ,3650 ha gesc,,:..,ui. 
1919—32 sind jährlich 226 Höfe mit 1914 ha geschaffen. 
1933—40 sind insgesamt 2186 Höfe mit 29 200 ha ge

schaffen.
1919—32 sind insgesamt 3158 Höfe mit 26801 ha ge

schaffen.
Auch bei der Anliegersiedlung, die das Ziel hat, be

stehende Betriebe, die noch keine selbständige Acker
nahrung sind, auf Erbhofgröße zu bringen, liegen die 
Verhältnisse, wie sich aus der nachfolgenden Zahlenauf
stellung ergibt, für die Provinz Hannover ähnlich:
1940 sind an 410 Anlieger 1403 ha zugeteilt.
1939 sind an 344 Anlieger 990 ha zugeteilt.
1933 40 sind durchschnittlich jährlich an 409 Anlieger 

1142 ha zugeteilt.
1919—32 sind jährlich durchschnittlich an 122 Anlieger 

257 ha zugeteilt.

zu-
1933—40 sind insgesamt an 3269 Anlieger 9136 

1 geteilt. ,
1919—32 sind insgesamt an 1714 Anlieger 3596 

geteilt.
Was für die Provinz Hannover gilt, kann aUC|!ugen 

gesamten Reichsgebiet gesagt werden. Infolge des ®yei- 
blicklichen Bauverbots ist die Anliegersiedlung n° c da' 
ter angestiegen. Die neueren Bestrebungen g?neo„icl

zu-

otfl

—_0 ____0 __ ______________  _________ _ . ßeicH
hin, überhaupt die Neuansiedlung von Bauern w* ¿je 
einzuschränken und dafür das Augenmerk mehr rjC(i- 
Vergrößerung der schon bestehenden Betriebe „ k a u f 
ten. Diese Bestrebungen sind in dem Wort „ l> 
rüstung“  zusammengefaßt. . jm

Die oben schon erwähnte Neuordnung VVL9r pie
wesentlichen durch ministerielle Erlasse gescnati '^gu- 
in Aussicht gestellte Verfahrensordnung für ui ^eS 
bildung deutschen Bauerntums ist für die Da ^urZer 
Krieges nicht zu erwarten. Es soll daher hier el und 
Überblick über die Zusammenarbeit der Bu?0  ̂ lande5 
Unternehmungen von dem Ankauf des Siedlung ^ ^u- 
bis zu dessen Verwertung gegeben werden, d ' ,aj,reriS' 
sammenarbeit wird auch bei Herausgabe der ve 
Ordnung die Grundlage bilden. . r |,aften>

Träger der Siedlung sind die Siedlungsgese s g^t- 
die der Aufsicht der Siedlungsbehörden unterst pie
scheidend beteiligt ist überall der Reichsnahrs 
Deutsche Siedlungsbank ist Kreditgeberin. ¡jbrigerl 

In Preußen besteht für jede Provinz, in den



gang 1942 Heit 43/44] AufsätzeI^Jahrj

sondJ1 des Reiches fü r  jedes Land, ein staatlich be- 
Form • zugelassenes S ied lungsunternehraen , m eist in 
zur n  ln!:r ..Q m b H - D ies er P riva tg ese llsch aft sind jedoch  
zu prAlIiC” ^ ' lr u n g  ih re r  A ufgab en  gew isse, noch naher 
'Vorrip,, *r.nde> hoheitsrechtliche F u n k tio n en  üb ertragen  
gewann M a n  ha t h ie r  d ie F o rm  e iner P riva tg ese llsch aft 
und v w eil d iese in  der E rle d ig u n g  kaufm ännischer  
der cAr!rtsch.?ftlicher A ng e leg en he iten  b e w eg lich e r als 

Dip ^ e? ä'ü g e  B eh örden app ara t ist.
Präsiri» 7 edlungsbehörde besteht aus der dem Ober- 
abteih,„nten der Provinz angegliederten Landeskultur- 
des ir-.ilF utld den Kulturämtern. Der Geschäftsbereich 
SieH|. uuramts erstreckt sich — je nach der Größe der 
Die ef®,sjmüglichkeit — über mehrere Regierungsbezirke. 
Siedln^°lungsbehörde ist staatliche Aufsichtsbehörde im 
Täti‘ i,SSV,?rfahren. Der Schwerpunkt der behördlichen 
v°rsteher 'n der örtlichen Instanz, dem Kulturamts-

schaft' He’chsnährstand wirken sowohl die Landesbauern- 
lungc’ ‘s auch die Kreis- und Ortsbauernführer im Sied-

Die n fahren m it. . ..
Finanz; eu*sche Siedlungsbank in Berlin ist das für die 
ständip!ri!nS der Neubildung deutschen Bauerntums zu- 
lichen^^mstitut. Sie ist eine Körperschaft des offent-

F D er E r wer b  des G r u n d  und Bodens  
des Swn e des Siedlungsunternehmens ist die Beschaffung 
Verfauf1 Un?slandes und die finanzielle Durchführung des 
Sie wirrfi.®' Sie ist im Siedlungsverfahren Risikoträgerin. 
nährstani uerbei durch die Siedlungsbehörden, den Reichs- 
Sie und die Landlieferungsverbände unterstützt.
•dinisw!11?.?1 der Aufsicht des Reichs- und Preußischen 
Un£slanri i L*r Ernährung und Landwirtschaft. Als Sied- 

F>iespI,ommt Ödland und Kulturland in Betracht. 
Land kann

b) freihändigen Ankauf,
c) (j 1, cu Ausübung des V orkau fsrech ts , 

erWorbpn rCh Lnteignung
Cen werden, 

f u  a.
*n e
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auf r ;cr L>nie wird das Land durch freihändigen A n - 
lng e if fw r?3en- Da sich nicht jedes Land zur Besied- 

“ "hdeii "  ist hierbei — um Fehlentscheidungen zu ver- 
vorgeS[.C  d’e Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen 
tT 111 6öfid^en’ Hierfür sind die Erlasse v. 25. Nov. 1935 
?e'chs- ,, und v. 18. Jan. 1935 -  V II 20 590 -  des 
Landwi und Preußischen Ministers für Ernährung und 
sachlich p u a ft maßgebend. Diese Erlasse legen haupt- 
iusichfiol st>.daß das Siedlungsunternehmen, wenn es be- 
, aUerntiir^ ein Grundstück zur Neubildung deutschen 
r ingsbehal.j zu erwerben, die Schätzung bei der Sied- 
v Utldstüpi-de zu beantragen hat. Handelt es sich um 
k>UtlS zu von geringerer Größe, so wird die Schat- 
^ ulturam?mnien mit der unteren Siedlungsbehörde, dem
L» geringere! vjiuijc, öl/
p 1ltUramtmmen mit der unteren Siedlungsbehorde, dem 
I 0tI"nen r " d dem Kreis- und Ortsbauernführer, vorge- 
i agsbehnra größeren Ankäufen müssen die obere Sied- 
Ung -  der Oberpräsident — Landeskulturabtei-
p?rnehmen d.‘,e Landesbauernschaft die Schätzung selbst 
r n Outapu* ber die Schätzung des Grundstücks wird 
UrUndlae-p ;?n aufgestellt. Dieses Gutachten bildet die 
, Der K a „  i  r den Ankauf des Grundbesitzes.
*at oder v v ?r t r a g  kann entweder vor dem K u l t u r -  

1 Das K „ i r rdem A m t s g e r i c h t  abgeschlossen werden. 
^ ndes!ie.;rramt kann — im Gegensatz zu den anderen, 
S t  die & !}  — die Urkundsbefugnis einräumen, auch 

^e re'bunQ. ,uflass>mg mit beurkunden, so daß die Um- 
u a{t ohnBdes Landbesitzes auf die Siedlungsgesell- 
s-erden weiteres vom Grundbuchamt vorgenommen 
Un,?lungs!t ! " ' „ Auf Qrund des §29 RSiedlG. braucht die 
,?d DmSpu e, schaft für den Erwerb keinerlei Urkunds- 
e^thehen c r‘bungskosten zu zahlen, und ist auch von 
" stehen u eiUertl und Abgaben, die durch den Erwerb 

;at\veder‘> befreit. Die Siedlungsgesellschaft kann nun 
'^en ^*rundbesitz sofort weiter veräußern, oder 

haft füh\. pachten, oder auch selbst die Zwischenwirt- 
Be; | j  ,ren.

^ I tung v"?611 Grundstücken wird sie sofort die Ver- 
ststehf (Urnehmen, oder, wenn der Käufer noch nicht 

’ ese bis zur Klärung verpachten.

Die größeren Güter oder Ödlandflachen, die; erst in 
Kultur genommen werden müssen, wird die Siedlungs
gesellschaft bis zur Aufteilung und bis zur Errichtung 
der Neubauernhöfe selbst bewirtschaften.

In dem Termin, in dem die Schatzung des Grund
besitzes erfolgt, wird auch, wenn auch unter Umstan
den vorläufig,Sfestgelegt, wie der Grundbesitz spater ver
wertet werden soll. „  ,

An Hand dieses Gutachtens stellt das Sicdkmgsunter- 
nehmen den Finanzierungsplan auf, der ubcT das Kultur
amt und die Landeskulturabteilung an die Deutsche 
Siedlungsbank weitergeleitet wird. Hier ist also der 
Reichsnährstand nicht beteiligt. Genehmigen die Sied 
lungsbehörde und die Deutsche Siedlungsbank den Finan
zierungsplan, so erhält das Siedlungsunternehmen von 
der Deutschen Siedlungsbank einen Zwischenkredit in 
Höhe von 75o/0 (bei Anhegersiedlung) oder 90o/o (bei 
Neusiedlung) des Ankaufspreises.

Zur Sicherung des Siedlungskredits ist auf demi Sied- 
lungsgrundstück eine brieflose Grundschuld in Hohe des 
bewilligten Kredits zugunsten der Deutschen Siedlungs- 
bank einzutragen.

Z Der Erwerb von Grundstücken durch A u s ü b u n g  
des V o r k a u f s r e c h t s  vollzieht sich folgendermaßen.

Nach §4 RSiedlG. steht der Siedlungsgesellschaft das 
Vorkaufsrecht an landwirtschaftlichen Grundstücken un
ter gewissen Voraussetzungen zu. Es kann hier nichi 
Aufgabe sein, diese einzelnen Voraussetzungen aus
einanderzulegen. Ich verweise deswegen auf meinen Auf
satz in der DNotZ. 1941, 405 ff.

Das Vorkaufsrecht, das den Vorrang vor allen, ein
getragenen und gesetzlichen Vorkaufsrechten hat und 
der Eintragung im Grundbuch nicht bedarf, kann aus
geübt werden, sobald der Eigentümer mit einein Dritten 
einen rechtsgültigen Kaufvertrag abgeschlossen hat.

Da nach §10 RSiedlG. das Grundbuchamt die Ein
tragung so lange aussetzen soll, bis die Nichtausubung 
des Vorkaufsrechts nachgewiesen wird, erhalten die Sied- 
lungsgesellschaften über jeden abgeschlossenen Vertrag 
durch den Notar oder das Gericht Nachricht.

Sie können jedoch unmöglich in der ganzen Provinz, 
über die sich ihr Geschäftsbezirk erstreckt, über die 
örtlichen Verhältnisse genau unterrichtet sein. Hier setzt 
nun wieder die Zusammenarbeit zwischen den Siedlungs- 
Unternehmen, der Siedlungsbehörde und dem Reichsnähr
stand ein. , „  . ,

Die Siedlungsgesellschaft schickt jeden Kaufvertrag, 
soweit nicht offensichtlich die Nichtausubung des Vor
kaufsrechts in Frage kommt, an die_ zustandip Kreis- 
bauernschaft, die mit dem Ortsbauernfuhrer feststellt, ob 
die Grundstücke sich zu Siedlungszwecken eignen.

Hier wäre allerdings im Hinblick auf eine B e s c h l e u n i 
g u n g  des V e r f a h r e n s  eine wesentliche Verbesse
rung der Zusammenarbeit zu erreichen. Die Kreisbauern
schaften erhalten nämlich durch den Landrat, dem der 
Kaufvertrag zur Genehmigung nach der Grundstucksver
kehrsbekanntmachung vorgelegt werden muß, den Kauf
vertrag schon zur Stellungnahme bezüglich der Hohe des 
Kaufpreises und der Person des Erwerbers vorgelegt. 
Die Genehmigung des Landrats muß der Siedlungsgesell- 
schaft Tedesmal mit dem Kaufvertrag nachgewiesen wer
den da dieser erst mit der landrätlichen Genehmigung 
wirksam wird und der Siedlungsgesellschaft nur an einem 
rechtswirksamen Vertrage das Vorkaufsrecht zusteht. Er
hält die Kreisbauernschaft durch die Siedlungsgesellschaft 
den Kaufvertrag, so hat sie also den Vertrag schon vorher 
durch den Landrat erhalten. Sie muß also bei dem Ver
trage gegenüber dem Landrat zuerst die Angemessenheit 
des* Kaufpreises und die Person des Käufers prüfen und 
später gegenüber der Siedlungsgesellschaft das Sied-

EsSiwäreS ht e r zweckmäßig, daß die Kreisbauernschaft 
zugleich wenn ihr der Vertrag durch den Landrat vor
gelegt wird, auch die Siedlungsinteressen mit prüft. Er
geben sich solche, so würde die Kreisbauernschaft dies 
sofort der Siedlungsgesellschaft mitteilen.

Wenn dann der landrätlich genehmigte Kaufvertrag 
der Siedlungsgesellschaft vorgelegt wird und es läge 
keine Mitteilung der Kreisbauernschaft vor, so konnte
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die Siedlungsgesellschaft ohne weiteres auf das Vor
kaufsrecht verzichten.

Das würde zu einer wesentlichen Beschleunigung und 
Verwaltungs Vereinfachung unter Vermeidung von Dop
pelarbeit für die Kreisbauernschaften führen.

Liegen Siedlungsinteressen vor, so übt die Siedlungs
gesellschaft, nachdem vorher — wie beim Barkauf — 
ein Gutachten aufgestellt wurde, das Vorkaufsrecht brief
lich dem Verkäufer gegenüber aus. Dieser muß nun
mehr die Auflassung des Grundbesitzes an die Sied
lungsgesellschaft erteilen. Notfalls kann dies im Klage
wege erzwungen werden.

An Stelle des gemeinnützigen Siedlungsunternehmens 
hat bei Grundstücken über l j )0 ha der L a n d l i e f e 
r u n g s v e r b a n d  ein Vorkaufsrecht. Die Landlieferungs
verbände sind auf Grund des RSiedlG. zwangsweise ent
standene Vereinigungen der Grundbesitzer von 100 ha 
und mehr in Gebieten, deren landwirtschaftliche Nutz
fläche zu mehr als 10o/0 auf Güter von 100 ha und mehr 
entfällt. Ihr Geschäftsbezirk deckt sich mit dem der Sied- 
lungsgesellschaft. Die Landlieferungsverbände haben die 
Aufgabe, von den einzelnen Grundbesitzern von 100 ha 
und mehr geeignetes Siedlungsland zu erwerben und 
dem Siedlungsunternehmen zur Verfügung zu stellen. Zu 
diesem Zwecke steht ihnen das Vorkaufsrecht auf den 
größeren Gütern zu.

Der Landlieferungsverband Hannover und Schleswig- 
Holstein haben von der im § 14 RSiedlG. möglichen 
Übertragung ihres Vorkaufsrechts an die zuständige 
provinzielle Siedlungsgesellschaft Gebrauch gemacht. Im 
Interesse einer einheitlichen Handhabung wäre es, so
weit nicht zwingende Gründe vorliegen, dies auch für 
die übrigen Landlieferungsverbände anzuregen.

Gemäß § 6 Abs. 2 des ErgänzungsG. zum RSiedlG. 
(RGBl. 1938, I, 1) konnten überhöhte Preise herabgesetzt 
werden. Die Siedlungsgesellschaff konnte also trotz des 
zu hohen Preises das Vorkaufsrecht ausüben. Auf ihren 
Antrag hin setzte dann die Siedlungsbehörde nach An
hörung des Eigentümers, des Landlieferungsverbandes 
und des Landesbauernführers den Kaufpreis angemessen 
herab. Nach Einsetzung der Preisprüfungsbehörde fällt 
diese Möglichkeit weg, da Kaufverträge mit überhöhten 
Preisen nicht landrätlich genehmigt werden, somit also 
auch die Ausübung des Vorkaufsrechts entfällt.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft 
weist daher in einem nicht veröffentlichten Erlaß vom. 
16. Aug. 1941 — V III B 15 533/41 — die Siedlungsbehörde 
an, keine Anträge auf Kaufpreisherabsetzung mehr zu
zulassen. Obwohl das Gesetz also formell nicht auf
gehoben ist, findet es keine Anwendung mehr. Ob dieser 
Weg der richtige ist, mag dahingestellt sein. Der Ver
käufer wird sich sehr oft, wenn der Kaufvertrag nicht 
landrätlich genehmigt wird, nicht dazu bewegen lassen, 
zu einem billigeren Preise zu verkaufen. Dadurch geht 
oft Land, das sich sehr gut zur Besiedlung eignet, für 
diesen Zweck verloren. Es wäre daher anzustreben, daß 
der Landrat, wenn feststeht, daß die Siedlungsgesell
schaft das Vorkaufsrecht ausüben wird, den Vertrag ge
nehmigt, so daß die Siedlungsgesellschaft das Vorkaufs
recht ausüben könnte, und wie bisher, dann der Kauf
preis durch die Siedlungsbehörde auf das angemessene 
Maß herabgesetzt würde.
Zu c.

Im E n t e i g n u n g s w e g e  können von der Siedlungs
gesellschaft keine Kulturländereien, sondern nur Moor- 
und Ödland erworben werden.

Für die Enteignung ist §3 RSiedlG. maßgebend. Dieser 
ist in großem Umfange, insbesondere bei Enteignungen 
in den nordwestdeutschen Mooren, angewandt worden 
wird aber immer mehr durch die Anwendung des Art. II 
der VO. über die Vereinfachung der Genossenschafts
bildung und die Förderung der Ödlandenteignung vom 
13. Febr. 1924 verdrängt, weil diese Vorschrift ins
besondere die für großzügige Kultivierungsmaßnahmen 
ninderliche Selbstkultivierungseinrede ausschließt.

P.?s Enteignungsverfahren wird durch die Siedlungs- 
behorde durchgeführt. Bei der Bewertung werden larid- 
wirtschafthphe Sachverständige zugezogen. Der Reichs- 
nfchtS b” teiHgt a'S0 C'em Enteignungs verfahren selbst 

Wenn auch gegenüber dem früheren Verfahren eine

wesentliche Vereinfachung jetzt besteht, so kann die efl 
gültige Eintragung der Siedlungsgesellschaft in 
Grundbuch, die zugleich Voraussetzung für die Kred1 
hergabe der Deutschen Siedlungsbank ist, durch “ l 
gegen die ergangenen Beschlüsse bestehende Beschwere 
möglichkeit sehr in die Länge gezogen werden. Daß el. 
Grundstückseigentümer, der schon den freien Verka1 
abgelehnt hat, von diesen Beschwerdemöglichkeiten mel 
Gebrauch macht, bedarf wohl keiner besonderen Hervc> 
hebung. Es wäre daher hier zu erwägen, ob nicht nL 
Instanzenzug abgekürzt werden könnte.

II. D ie  A u s w a h l  der  S i e d l u n g s b e w e r b e r
„Nur die blutsmäßig Besten sollen mit dem Boden v.e.r 

wurzelt werden, die die Gewähr dafür bieten, daß ' 
Geschlecht die Scholle Jahrhunderte hindurch treu D , 
bauen und gegen alle Angriffe verteidigen kann u 
w ill.“

Daher ist neben ausreichenden landwirtschaftlich61 
Fähigkeiten für den Neubauern erforderlich:

a) Erbgesundheit (durch ein amtsärztliches ZeUgn,s 
nachzuweisen),

b) Abstammung deutschen oder stammesgleichen Blu' e‘ ’
c) deutsche Staatsangehörigkeit,
d) ein Alter von 25 Jahren.
Ferner muß der Bewerber verheiratet sein, oder 

mindesten seine Eheschließung bevorstehen. Auch a j  
Braut des Neubauern muß den erbgesundheitlichen ut 
rassischen Anforderungen entsprechen.

Die Auswahl der Bewerber und ihre Vermittlung h®** 
ausschließlich in den Händen des Reichsnährstan 
(Reichshauptabteilung I Abt. F). f ir

Für die Auslese ist der Erlaß des Reichsministers 
Ernährung und Landwirtschaft v. 18. Jan. 1934 nrt 
gebend. j

Nach erfolgter Prüfung erteilt der Reichsnährstaf 
dem Neubauern den sog. N e u b a u e r n s c h e i n .

Ohne diesen Neubauernschein darf die Siedlung 
gesellschaft keinem Neubauern eine Stelle verkaufe11'

Die Siedlungsgesellschaft kann den Bewerber nur 1 
wirtschaftlichen Gründen ablehnen, also wenn er die 
forderliche Anzahlung für die Stelle nicht leisten

Auch dem Anliegersiedler kann nicht ohne welt .efl 
Land zugeteilt werden. Er muß vielmehr vorher erst 
isog. A n l i e g e r s i e d l e r s c h e i n  durch die Laim 
bauernschaft erhalten. Für die Erteilung desselben 
dieselben Grundsätze wie bei der Erteilung des n" 
bauernscheins, nur werden hier die Anforderungen 
Anbetracht dessen, daß die Bewerber schon 
schaftlichen Grundbesitz haben, nicht so hoch geschra

III. D ie  L a n d a b g a b e  an d ie  S ie d le r  
Ist das Grundstück in das Eigentum der Siedlung 

gesellschaften übergegangen, und sind die erfordern ^  
Kredite beschafft, so kann, wenn es sich um Land »an 
das an Anliegersiedler abgegeben werden soll, die 
gäbe alsbald erfolgen. Dem Anliegersiedler kann ein er. 
kaufskredit bis 75o/0 des Schätzungswertes gegeben .£hr 
den. Der Kaufpreis für eine Landzulage, der nicht 11 ,s 
als 1000 ¡HM, bei Ödland und Moorland nicht men 
500 ¡HM beträgt, ist in der Regel bar zu entrichten- 

Der Kredit ist mit 4oja zu verzinsen, davon sind 3 /?, ¡¡j 
sen und 3/s Amortisation, so daß das Restkaufgem 
rund 65 Jahren getilgt ist. Der Kredit ist in der der 
zu sichern, daß die Landzulage an erster Stelle an 
bestehende Kleinbetrieb an bereitester Stelle ö e. 
werden. Werden Kleinbetrieben größere Flächen j eS 
teilt, so kann auch ein Kredit in Höhe von 9u 
Schätzungswertes gegeben werden. . de)1en

Bei Ödländereien können zwei Freijahre, 10 '¿o/o
keine Zinsen zu zahlen sind, und vier Schonjahre mi 
Verzinsung eingeräumt werden. . j jus-

Die Verwertung größerer Gebietskomplexe w» > er. 
besondere wenn zunächst Neubauernstellen erneute 
den müssen, längere Zeit in Anspruch nehmen. jrp 

Es wird unter Umständen zuerst eine Zwiscii cfr. 
schaff durch das Siedlungsunternehmen selbst 
geführt werden müssen, um z. B. verkommene q£jer
ländereien wieder ertragsfähig zu gestalten; Enlan jn 
Ödland müssen zuerst kultiviert und einige .1
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•'’?  Siedlungsunternehmens genommen »er- i « e f “ gen G e h ™ "
Dem Slch die nötige Ackerkrume bildet. n f= Restkaufireld das auf der Stelle

Risiko dieusi e<?,er werden also diese Sor8f V U",d i *  eingetragen wird kann wenn die Stelle schlecht bewirt- 
?ledeltisd, i 61 der S°S- amerikanischen Methode des h| fte t^ der von\ Siedler verlassen wird, gekündigt wer- 
übernj * vorherrscht, abgenommen. Wenn er die Stelle schattet oder vom Riemer „ ^ „ ’„ncsmäßisre Be-
«nd dann sind die Ländereien schon ertragsfahig
fehlt ri Slnd schon die Gebäude errichtet. Dem Bauern 
Erfahni! dem Siedlungsunternehmen durch langjährige 
zitier erworbenc Kenntnis für die Inbetriebnahme 
VermeiH Chen Stelle, deshalb wird -  um Fehlschläge zu 
nehmi en -   .............................. .....  — J“ *~-

A r t
Jur Hf,.Untd. Wieviel Spezialkenntnisse zur Kultivierung,
^egen a5 s>chtigung des Baues, zur Herstellung von 
Eeraucvi, U1j Dränierung — um nur einige Aufgabengebiete 

Auch ehmen ~  erforderlich sind, 
der Her e/?,chöPft sich die Bautätigkeit nicht allein in 
Unter i i  1llung der Siedlungshäuser, sondern es müssen 
ElektrifV7̂ standen Kirchen, Schulen, Anlagen für die 

d: Brücken, Pumpanlagen u. a. errichtet
Sind j:rr ichtung überwacht werden.

»ür die r he Anlagen nicht erforderlich, d. h. werden 
> d  da* V,rundstücke mit den Häusern abgegeben, so 
Es Werri Verfähren im Siedlungsverfahren durchgefuhrt. 
flössen ,<-Vor dem Kulturamt die Kaufverträge abge- 
■rag o-p„ ’ hie Vermessung wird beim Katasteramt in Auf-

■Cenen diese Arbeit durch das Siedlungsunter.
E"®n geleistet.
"L • raucht nicht hervorgehoben werden, welche enorme 

Ut>d wieviel Sr»P7ialkenntnisse zur Kultivierung,

^iiekes und, wenn die endgültige Größe des Grund- 
Hntrag-i/^rsteht, die Auflassung vorgenommen und die 

MiiSSp 8 des Siedlers im Grundbuch beantragt. 
geschoM och gemeinschaftliche Anlagen für die Sied- 

. er f ah r  1n werden, so muß das sog. R e n t e n g u t s -  
?unächst 6n e*ngeleitet werden. Das Kulturamt laßt

ler
v
K"“ aChst w e ru c ii .  iv u n u « « ..»
- ch ein*einen Rentengutssperrvermerk in das Grund- 
außern,‘ ; aScn- Das hat zur Folge, daß weder Abver-

derv  « t W ; “-  -  —  ... dl Z.UI * V15VJ --------
^edlun^i11, .noch Belastungen ohne Zustimmung 

Zöllen (j. drde erfolgen können, v 
Planiino!ecl*UnSen errichtet werden, so muß die Lan- 

^UEuramt r̂tŜeEf  'hre Genehmigung erteilen und das

11V Ci uaiiwioo».
__  gemeinwirt-

1 einen .'•■^resse erforderlich, so erläßt das Kultur- 
u^Ssträrrp h e is tu  n gs b e s c h e i d , in dem dem Sied- 
n ‘er«u Wern diese Verpflichtungen auferlegt werden.
• Die v Pr+ . Staatsbeihilfen gegeben.
J?1 Gegend!?®6 mit den einzelnen Siedlern brauchen — 
,1 Sein ni ¿ zum Siedlungs verfahren — um rechtsgültig 
r!iftlicher d heurkundet zu werden. Es wird 

I Der k , ..wentengutsvorvertrag abgeschlossen. 
!nSütsVPrf VU ra mts V o r s t e h e r  hat auch die im Ren-

sm Se'n natzzum Siedlungs verfahren - „
r iift'iche d beurkundet zu werden. Es wird nur ein

%  “5 , Cr — «MIU CICUUUI vj LI L»& --------- -
oihSsch l i ar ?*att der ordentlichen Gerichte — »
Sn? Siedler Deh z u s t ä n d ig .  Er kann also z. B.,
. ‘Oe m . w. seinen VernfiiVM-nno-pn nicht nachkc

K ^tsverf U r a m t s V o r s t e h e r  hat auch die im Ren 
a. Er ;i!Vahren auftretenden Streitigkeiten zu schlich 

1 • T“ statt Hpr rvrHpnfltrhpn Gerichte — hierfüihierfür
wenn

d l » * *  vor dem Kulturamtsvorsteher zwisenen 
m,",'r>‘ur t in |S8,esellschaft und dem Siedler statt. Würde 

der Parteien das G e r i c h t  anrufen, so 
?ii 01 Np, k für u n z u s t ä n d i g  erklären. 
iQ?eswertP,bauern wird ein Kredit von 9ßo/0 des Schät- 
eih )• Er ^e lle  eingeräumt (Richtlinien v. l.Juni
Orti weiter” nalt ein Freijahr, ein Schonjahr zu lo/o und 
vip dsieluf, ZLl 2>5% Zinsen für das Restkaufgeld. Bei 
Uhh Schonen8 erhalt der Neubauer zwei Freijahre und 

? sechs I n  zu 2o/o; ein Einzelsiedler drei Freijahre 
der s i ^ niahre-. §ter&i«rii. e»le wird — wie übrigens auch bei der An-

9i e'S de"
lese — 7- Lanaeskuituraoteuung - t iu g c u o s “ “

e entfallen, wenn die Stelle Erbhof wird, da

XJnc. - alr , . cm Wiederkaufsrecht für die Siedlungs-
rPräsidf.JJnd eine Verfügungsbeschränkung für den 

Hechte ^.yy'.Dandeskulturabteilung^— eingetrageji-

senattet oaer vom oieuici v a « » .«  s ----- „
den, so daß die Gewähr für eine ordnungsmäßige Be
wirtschaftung gegeben ist.

Die Vermessung wird im Rentengutsverfahren kosten
los durch das Kulturamt durchgeführt, im Siedlungsver- 
fahren sind jedoch die Katasterämter zuständig und die 
Kosten werden von den Siedlern getragen. Die Auf
lassung und Beurkundung wird durch den Rentenguts
rezeß ersetzt. In diesem sind die Eigentumsverhältnisse 
genau geregelt. Auf Grund dieses Rezesses erfolgt die 
Umschreibung des Besitzes im Grundbuch auf den Namen 
des Siedlers. . . _ , ,

Diese Aufteilung des Siedlungslandes im Rentenguts
verfahren hat, wie ersichtlich, gegenüber der Durch
führung im Siedlungsverfahren manche Vorteile. Nach
teilig hierbei ist nur, daß die Aufstellung des Rezesses 
oft jahrelang auf sich warten läßt, wahrend im Sied
lungsverfahren die Kaufverträge nach und  nach ab
geschlossen werden und einzeln ans Grundbuchamt ge
leitet werden können.

Dieser Nachteil ist jedoch weniger im Verfahren selbst 
begründet, sondern wird erst durch die ausfuhrende Be
hörde geschaffen Es liegt sicherlich eine Gefahr dann, 
daß bis zur Aufstellung des Rezesses erst gewartet wer
den muß, bis alle Zweifelsfragen geklart worden sind, 
inzwischen sind oft mehrere Jahre vergangen, der Sach
bearbeiter hat vielleicht gewechselt und die ™ bewäl
tigende Arbeit ist angewachsen, so daß sich keiner mehr 
recht an die Erledigung herantraut. ., . ,

Die Langwierigkeit des Verfahrens bringt es mit sich, 
daß in fast jedem Falle vor der endgültigen Grundbuch
regulierung ein oder mehrere Siedler sterben.

Da die Siedlerstellen in der Weise angelegt werden, 
daß sie nach der Umschreibung auf die Siedler Erbhofe 
werden sollen, taucht hier die Frage auf, ob -  falls 
keine letztwillige Verfügung vorhegt, die die Rechtsnach
folge regelt — der Anspruch des Siedlers gegenüber der 
Siedlungsgesellschaft auf Übereignung des Grundbesitzes 
sich nach Erbhofrecht, also auf einen bestimmten An
erben, allein, oder nach Bürgerlichem Recht auf seine 
Ehefrau und Kinder in ungeteilter Erbengemeinschaft 
vererbt. In seinem Aufsatz „Das Erbhofrecht in der länd
lichen Siedlung“  (RdRN. 1942, 124) nimmt W e s t e r 
mann  zu Unrecht an, daß hier die Vererbung nach Erb 
hofrechtsgrundsätzen erfolge. Im Streitfälle würfe man 
iedoch mit dieser Ansicht nicht durchkommen. Die Ent
scheidung des REHG: RdRN. 1940, 83 Nr. 23, auf die 
sich W e s t e r m a n n  beruft, betrifft einen ganz anderen 
Fall. Dort bestand schon vorher ein Erbhof. Hier jedoch 
ist das Siedlungsunternehmen Eigentümerin des Grund
besitzes. Der abgegebene Grundbesitz kann, da es sich 
um eine juristische Person handelt, in der Hand der
Siedlungsgesellschaft nicht Erbhofeigenschaft erlangt ha
ben. Ehe Vererbung des Anwartschaftsrechts geschieht 
daher nach den Grundsätzen des Bürgerlichen Rechts- 

Zwar wird das Siedlungsunternehmen in allen Fallen 
auf eine Erbanseinandersetzung pinwirken die prak
tisch der Vererbung nach den 9 rundHSatZcfpri?nniTsuesell- rechtes gleichkommt. Damit haben die Smdlungsgeseu 
schäften m.W .bis jetzt auch stets Erfolg gehabt. Wurden 
sich die Erben jedoch damit nicht einverstanden erklären, 
so bliebe m.E. nur die Übertragung an alle Erben mög
lich. Der mit der Siedlungsgesellschaft abgeschlossene 
Vertrag würde keine Handhabe in diesem Falle bieten, 
die Übertragung auf die gemeinsamen Erben zu erwirken 
Es müßte zu diesem Zwecke höchstens eine entsprechende 
Bestimmung im Kaufvertrag aufgenommen werden 

Im übrigen vertritt auch das LEHG Celle den glei 
chen, hier niedcrgelegten Standpunkt (vgl. Beschluß des 
LEHG Celle v. 24. Okt. 1941, 5 We 58/41: RdRN. 1942, 
259 Nr. 125).
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Aus Forschung und Lehre

Bernhard Windscheid
Zum 50. Todestage am 26. Oktober 1942

Von Professor Dr. F r a n z W i e a c k e r ,  Leipzig

. J.
Vor einem halben Jahrhundert endete in Leipzig Bern

hard Windscheids reiches Tagewerk. Leichenbegängnis 
und Nachrufe zeugten von dem Ruhm, der zu dem: 
strengen und bescheidenen Manne gekommen war, ohne 
daß er ihn gesucht hatte, von einer Anerkennung, wie 
sie nur irgend dieses wissenschaftsfromme Zeitalter für 
den Fachgelehrten kannte. Der deutsche Juristenstand 
verehrte in Windscheid den Lehrer ganzer Generationen 
und den Forscher, der die Summe der Pandekten
wissenschaft gezogen hatte, das Ausland das Haupt der 
deutschen Rechtswissenschaft; auch die Nation kannte 
ihn wohl als den Mitgesfalter ihres kommenden Gesetz
buchs. Zu solch ehrendem Gedächtnis stimmte schön 
Lauterkeit und Selbstzucht eines persönlichen Wirkens, 
in dem sich Güte und Strenge wunderbar vereinten.

Daß dies kein flüchtiger Tagesruhm war, zeigt sich, 
wenn w ir heute nach fünfzig Jahren des Tages ge
denken, weil 'Windscheid ein Schicksal der deutschen 
Zivilrechtswissenschaft, ja der Gesetzgebung des Zwei
ten Reichs geworden ist. So wird die Erinnerung an ihn 
zugleich zur kurzen Rechenschaft über seine ganze Zeit. 
Doch rufen w ir uns zunächst die schlichten Annalen 
seines äußeren Lebens zurück.

Geboren 1817 in Düsseldorf, hat Windscheid nach eini
ger Neigung zur vergleichenden Sprachwissenschaft das 
Studium der Rechte gewählt, unter anderem bei Savigny, 
dessen Haltung dauernd auf ihn gewirkt hat, gehört und 
im heimatlichen Bonn Doktorgrad und Dozentur (1840) 
erworben. Auf damals nicht ungewöhnlichen Wegen ist 
er über Basel (1847) und Greifswald (1852) gegangen. 
Steigendes Ansehen führte ihn nach München (1858), 
von dort nach langen, angeregten und glücklichen 
Jahren nach Heidelberg (1871), und, schon am Abend 
seines Lebens, nach Leipzig (1874). Die klassische Blüte 
der Leipziger Juristenfakultät am Ende des Jahrhunderts 
ist überwiegend mit seinem glänzenden und einflußreichen 
Lehramt verknüpft. Ein Zeugnis dieser Wirkung waren 
mehrere Berufungen nach Berlin, denen er sich mit der 
ihm eigenen Selbstzucht versagte; er glaubte ein Lebens
werk, dem er sich mit aller Strenge seines Pflichtgefühls 
verantwortlich wußte, nicht gefährden zu dürfen. Wohl 
aber unterbrach die Leipziger Jahre der große Auftrag, der 
das BGB. für immer m it seinem Namen; verbindet (1880 
bis 1883). Fast der einzige Gelehrte in der Kommission, 
hat Windscheid in diesen Jahren seiner höchsten Reife 
doch Gehalt, innere Form und Sprache des Ersten Ent
wurfs eines BGB. geprägt; so sehr, daß das meiste, was 
dafür und dagegen gesagt werden kann, auch für Wind
scheid selbst gilt. Nach der Rückkehr nach Leipzig hat 
er noch manches Jahr als Lehrer gewirkt; an den wei
teren Schicksalen des Entwurfs ist er nicht mehr be
teiligt gewesen. Auch hier trat der Mann wie immer 
hinter das Werk, nicht aus Lebensschwäche, sondern aus 
einem vielleicht zu strengen Begriff der Unterordnung 
unter die Sache.

II.
Bei einem so klar geformten Charakter sind die 

Schriften der genaue Spiegel des Menschen und des Ge
lehrten. Windscheid ist in . der Lehre der Wissenschaft 
yom Gemeinen Recht aufgewachsen; die dort erworbene, 
1V1?. kongeniale Richtung hat er zunächst auf den Code 
civn, das Recht seiner rheinischen Heimat, angewendet. Die 

fje  »Ungültigkeitslehre im Code Napoleon“  
(1847) nagt die Begriffsdisziplin der Historischen Schule 
m den Stoff eines Gesetzes von weit geringerer Begriffs
strenge und systematischer Geschlossenheit. Aber fast

alle weiteren Arbeiten Windscheids haben dem geniei,ieI 
Pandektenrecht selbst gegolten.

„Die Lehre des römischen Rechts von der Vora^ 
Setzung“  (1850), in der Windscheid die Berücksichtig“ 
der unausgesprochenen subjektiven Parteierwartung ‘ . 
dert, könnte dem heute Rückschauenden, der an die _ _ 
schäftsgrundlage denkt, als Zeugnis einer freiere11 , e 
rücksichtigung der Lebensbedingungen erscheinen,"') a|5 
dann das BGB. in einer scheinbar krisenfesteren Ze* j,, 
Gefährdung der Rechtssicherheit verworfen hatte- t, 
lebt gewiß gerade im frühen Windscheid ein ^ ¿ es
jener schöpferischen Kraft der Pandektenwissenschatt
19. Jahrhunderts, die, nicht mehr an den Buchstaben 
römischen Quellen und noch nicht an ein a\lgeme' e 
Reichsgesetz gebunden, in freiester Forschung . ef, 
Rechtsgebilde erschaffen durfte. Bei näherem Z*wund- 
findet man den überraschenden Widerspruch, daß w ¿er 
scheid durch das meist lebensfeindliche Dogma 
absoluten Willensherrschaft — ein Erbteil des *“ f aeitie 
sehen Persönlichkeits- und Freiheitsbegriffs — -hält' 
scheinbar lebensnahe Formel geführt wurde, ein Ver 
nis, das bei ihm gelegentlich wiederkehrt. ngt

„Die actio des römischen Civilrechts vom StandP1 ß, 
des heutigen Rechts“  (1856) ist Windscheids einr/Vf|- 
reichste Monographie; sie begründete den modernen ^ e 
s p r u c h s b e g r i f f ,  der seitdem das Zivilrecht UI1 ,raf. 
Prozeßlehre beherrscht und darüber hinaus tief in das jst. 
recht und selbst in das öffentliche Recht eingedrunge . 
Diese Schrift bezeichnet eine Epoche: die Abkehrd^1 p f0 -
dektenwissenschaft von ihrem eigenen historischen 
gramm, indem sie nun, mit gutem Recht über bin”heiid, 
Bedeutung der geschichtlichen Institute hinwegjp war
neue Begriffsgebilde souverän hervorbrachte. Es 
daher berechtigt, wenn eigentliche Rechtshistorike ^ ¡e
ungeschichtliche Vergewaltigung der Quellen klagterV en- 
Schrift zeigt aber auch den Fluch einer Rechts" 
Schaft, die sich von den alten Quellen nicht gallZ ^iß- 
durfte und sie daher auf Umwegen des Denken \vie 
brauchen mußte, gleich untreu der Vergangenhel1 te„ 
der Gegenwart. Erst kürzlich hat de Boor den p0p 
überzeugenden Versuch unternommen, uns von alle 
gen dieses Windscheidschen Begriffs zu befreien )• ^  

M it der Beharrlichkeit und dem starken Ordnung® „ ejd 
der ein Grundzug seines Wesens ist, hat W«1 p an' 
schon früh (1852) das große L e h r b u c h  des „perkan

wie died e k t e n r e c h t s  als seine eigentliche A ufgab e  
er hat d a m it d ie  ihm  a u fg e trag e n e  Leistung, ,'!fo a b e 
F o lg e  leh rte , r ic h tig  b e g riffe n . D en n  in dieser ° IJlit 
begegnete  sich W indscheids eigentüm liches V e r m ö g e n 
den A n fo rd eru n g en  seiner Z e it  d e ra rt, daß e r der p as 
ke r des g ro ß en  P andektenlehrbuchs gew o rd en  i ■ sjC|i 
W e rk  hat sehr bald seine ganze A rb e its k ra ft nliri 
au fgesog en ; fü r bedeutendere E inze lle is tungen 01 ße- 
kaum  m eh r Z e it . D a  in solchen F ä llen  n icht ui triff*’ 
rechnung, sondern der g e is tig e  In s tin k t d ie  w a  y er- 
w ird  m an kaum  von herb er E n tsag u n g  und o |tte.r ., sO'K 
zieht au f d ie schöpferische E inze lle is tun g  sI?r5 f  ¡+en tia“ 
dern v ie lm eh r u m g e k e h rt W indscheids Möglich!» ßSseii- 
G renzen  aus seinem  vornehm sten W e rk  bestim m en t,ncl 

D ies er Leben sarbe it h a t ein u n erh ö rte r mn[ .  *enIelK' 
äu ßerer E rfo lg  g e lo h n t. Z w a r  sind alle P and At11'
bücher v ie l g e fra g t w o rd e n ; dennoch bleiben S1 f faIIendeS 
lagen eines dre ib än d igen  S tan dardw erks ein au ^ghllo5 
Zeug n is  fü r  eine tie fe  und dauernde W i r k u n g - ^  niir 
sind d ie Ü berse tzun gen; in G riechen land und g ge* 
d o rt ha t das Lehrbuch fast gesetzesgleiche Ge
--------------:--------  Kaftlpfe

!) Gerichtsschutz und Rechtssystem. Ein Beitrag zl,rtl 
gegen das aktionenrechtliche Denken. Leipzig 1941.
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Worin
den anH Aber auth hi Deutschland war sein Einfluß vor 

Diese \v " großen Darstellungen überwiegend, 
schein ri '™'*jkung beruht offenbar darauf, daß Wind
in der , , , rwartungen seiner Zeit und seines Standes 
viele„  , v?u}jommensten Weise Genüge tat. Unter den 
tiefere , hrbüchern der Zeit hat es geistvollere, kühnere, 
>n die ¿'n d 'Originellere gegeben, und doch hat keine so 
stand rirei , §ewii'kt. Weiche Eigenschaften der Rechts- 
'vürdig.r atnals von einem Lehrbuch erwarten durfte, 
putschp/11̂tL" erst richtig, wenn man bedenkt, daß ein 
Praxis sjrIl , vilgesetzbuch fehlte, daß andererseits die
. lOrisch ' ''‘ Uuuiugerwcise IllU ll aui cm aciuaiauu.gvo 

svstpm ,9 Uê enstudium einlassen konnte und somit 
u n groR?atl^ ĉ e^ r^^^c^e Formung des Stoffs durch 
)Uch ?.ucri • . ‘ heoretiker Gesetz, Kommentar und I 
*ehen desc vertreten mußte. Darin ist das große 
me gröRp sechtslehrers jener Zeit begründet, aber 
al'-en pjn^re Schöpfervollmacht, die der Pandektist uw. 
¿chen RenmndunSen vor dem Dogmatiker des bürger- 
P- I. Bekk tS voraushat. Man lese Brinz, Jhering oder
kÜbständ i er ”

An-
auch

bei

um m  würdigen, wieviel unbefangener ein 
;onnte‘n,ger .Kopf damals mit den Pandekten schalten 

Dies pJL?1!* einem Gesetzbuch.Uie§ ki- Einern oesetzDUcn.
^ê tenIehrK-ri  ^en außerordentlichen Einfluß der Pan- 
Sc*'eids \v/her auf die Praxis. Daß aber gerade W in d -  
HVar> lies* . erk die überragende Wirkung beschieden 
der Form u1 der persönlichen Eigenart des Gehalts und 
Sah sich .“ ^gründet. Die Praxis des gemeinen Rechtes 
^ e r Anh - i  nur einem Quellenmaterial, sondern auch 
¡fUrchdrinmU‘ung von Lehrmeinungen gegenüber, deren 
per Wie PgUnt®' ihr unmöglich war. Windscheid war es, 
¿l0rPüs iUr- raals Acursius oder die Kompilatoren des 
p raffe A „ is ^gle ich eine vollständige Sichtung und eine 
t pWissenhl«ahl aus dieser Fülle leistete. Durch höchste 
ie.!*skraft , dgkeit bei der Bestandsaufnahme, hohe Ur- 
f SUrigen Qer. Auswahl und die Neigung zu mittleren 
v r^ern J,:r'Yle sie die Praxis immer von der Theorie 
<vervvendharr’ • a*3en sich die ersten Auflagen bald eine 

?rben .! rked und daher ein praktisches Ansehen er- 
e,ehte.’ as deines der eigenwilligeren Lehrbücher er- 

p Aber h-
W;Sej  außeren Vorzüge erklären nicht allein den

ai ?UnS enn • Cheid. hat n ich t n u r im  S tre it der L e h r" pp- am ri ein schiedsrichterliches Amt geübt, sondern
e i *1 bige p°gn?a selbst geleistet, was jede wissenschaf ts- 
|. n,en au*/3/ 18. braucht, die nicht ein Gesetz, sondern 
O i "  W e if ,  r e d e t e n  Quellenstoff anwenden soll: er 
Ti tllenschirh4aucb nicbt als erster — die verschiedenen 
a i, enPersnif u11 ald eine Ebene projiziert und so die 
l,gSgelöscht n-ve des geschichtlichen römischen Rechts 
Voreiti Weö- Diese Harmonisierung forderte von vorn- 
fü i dem op’ .die Windscheid und seine Zeitgenossen 
pPnretl miiRtSChicbtbchen Programm ihrer Schule weg- 
Znl?de die t - ?' Denn fü r den geschichtlichen Sinn ist 
u ^  eirrr,.. ,,.le‘ennersnpW!yp Hpr Fn+wirklnncr dpr Schlüssel
Ua
ve?t
üie

I? e*genti,vu^Perspektive der Entwicklung der 
,§®gen sind u-n ^ erstehen des Gewordenen; d

Schlüssel 
der Praxis'rKeri sind Versfehen des Gewordenen; der Praxis 

die He dle kontroversen, in die sich die Historiker
daRS'e ilirem11!?11111̂  und Störung der täglichen Leistung, 
SM?-er Wie di “ eru.l schuldig ist. Windscheid wandte sich 
in 'ifbllichen' f R isten seiner Zeitgenossen von der ge- 
Se. ?lldikte eni,tnis entschlossen ab, was ihn alsbald 
tike dies « ecbten Historikern verwickelte. Er meint 
T h / gilt ’ ,\~eiln er> der uns gern als weltferner Theore- 
nich+rie Von T Cr wieder vor einer Entfernung der 
Bep ■ eEva n0 er Prax‘s warnte; denn „Praxis“  ist ihm 
*0^ f e  du rcT --’^ b e n “ , sondern die Anwendung der 

'h l eb, diP "  Aeil?en wissenschaftsgläubigen Richterstand. 
i „ l e  zu VpA+ gabe, das Corpus iuris nicht als Ge-

Schi
*euZen,:“ ^  zu vePö r f rtue> aas Corpus iuris mem ais u t-  
sinri P ra lm ci, ni sondern mit unhistorischem Rüst
i g  p eSriff ulb ?bl en Begriffen zu kommen; diese Mittelegriff lln/i o oegnnen zu Kommen; uiese mutei 
^¡„.Dorpug System. Man darf nicht vergessen, daß 
aUS fi'sche, ------ ' -------t—  ..«a. isches F rIS e'? wesentlich unsystematisches und 
i w 611*  schn^fŜ beidungsmateriarbietet; es war durch- 
iahro n' ^VinHo i ri-scbe Leistung, daraus ein System zu 
pnd„n seiner 1;at dabei längst ausgebildete Ver-

geführt C“ u e m‘t der Sicherheit des Klassikers zu

kuti/ 1 Depgab® einer systematischen Rechtswissenschaft 
die , °der e; „ z zu einer forensisch-kasuistischen Rechts- 

aeutsche p exegetischen Schulwissenschaft — hat 
Rechtswissenschaft sich erst seit dem

18. Jahrhundert unter den Einfluß des Naturrechts ge
stellt; es geht uns dabei hier zunächst nicht die zu
grunde liegende materielle Rechtsanschauung des Ppsi- 
tivismus, sondern die Technik des Verfahrens an. Diese 
Technik durchdringt den Stoff des modernen römischen 
Rechts, indem sie von den anerkannten Obersätzen des 
positiven Rechts in logisch schlüssigem, ununterbro
chenem Fortgang bis zum letzten Einzelbegriff und zur 
letzten Einzelentscheidung absteigt; so erscheint es mög
lich, durch Anwendung logischer Hilfsmittel das ge- 
samte Material einer vorliegenden Rechtsordnung in ein 
lückenloses System von Rechtssätzen oder Institutionen 
einzuschließen. Dieses für die Pandektenwissenschaft 
kennzeichnende Verfahren ist nicht durch die Historische 
Schule gefunden, sondern von ihr übernommen worden, 
als sie eine unhisforische dogmatische Rechtswissenschaft 
wurde; es bedeutet ja eine völlige Abkehr von der ge
schichtlichen Begründung des Rechts aus dem geistigen 
Sein seines Trägers, des Volksgeistes, und eine Rück
kehr zu dem Beginnen des späten rationalistischen Natur
rechts, positive Rechtsordnungen durch logische Ab
leitung aus den Grundsätzen der Sozialethik abzuleiten; 
Versuche, wie sie seit Christian Wolff vornehmlich durch 
seine juristischen Schüler auf die deutsche Rechtswissen
schaft übertragen worden sind. Von dort haben sie 
Savigny und die Seinen übernommen, die Ja nicht nur 
Ahnherren der Historischen Schule, sondern auch Erben 
des Naturrechts sind.

In Windscheids Werk hat diese Methode, die w ir heute 
längst verwerfen, ihre wirksamste Ausprägung erfahren. 
Er hat die Verbindung mit den geschichtlichen Voraus
setzungen des römischen Rechts energischer gelöst als 
andere und den Gedanken der lückenlosen Einordnung 
ins System mit hoher Werktreue bis in alle Einzelheiten 
bewährt. Er ist ein Klassiker des Abschlusses. Es ist oft 
beschrieben worden, wie er unermüdlich von Auflage 
zu Auflage am Wortlaut seiner Begriffsbestimmungen 
gefeilt, wie er oft mit einem kurzen Handgriff seine 
Formeln zurechtgerückt und präzisiert hat, bis ein un
geheurer Stoff ohne Schlacke durchgeformt war. So hat 
er durch restlose Verwirklichung der von seinen Vor
gängern begonnenen Verfahren eine Breitenwirkung ge
übt, die vor ihm noch nicht ganz erreicht war. In diesem 
Tun liegt eine beträchtliche geistige Gestaltungskraft, 
der ein ungewöhnlich durchsichtiger Ausdruck wenigstens 
in der Bezeichnung der Begriffsbildungen und überhaupt 
die schlichte Sprachkraft entsprach, in der sich hohe 
geistige Kräfte auszudrücken pflegen. Dazu haben seine 
Vorlesungen an drei namhaften Fakultäten des Reichs 
diese Fähigkeiten auch unmittelbar auf viele Generationen 
junger deutscher Juristen wirken lassen, getragen durch 
den Eindruck einer klaren und strengen Persönlichkeit.

Es ist begründet, so ausführlich von Windscheids nun 
schon hinter uns liegendem Hauptwerk zu sprechen. Denn 
alle Merkmale der „Pandekten“  sind auch überwiegend 
dem Ersten Entwurf des BGB. eigen; sie sind somit die 
M itgift der Pandektenwissenschaft überhaupt an das 
noch geltende bürgerliche Recht. Was w ir daran zu 
rühmen und vor allen Dingen einzuwenden haben, fällt 
zum guten Teil auf Windscheid zurück — wenn w ir von 
der zusätzlichen Verengung der Gesichtspunkte absehen, 
die ein systemfreudiges Gesetzbuch gegenüber einer 
systematischen Wissenschaft ohne  Gesetz bedeutet.

III.
Windscheids Werk liegt nun vor uns. Doch bedarf 

das Ausmaß seiner Wirkung noch der Erklärung; denn 
auf den ersten Blick scheint sie einem immerhin be
grenzten Werk nicht angemessen. Eine Persönlichkeit 
wird bedeutend, wenn ihre besonderen Fähigkeiten mit 
der Bestimmung ihrer Zeit zusammenfallen. So ist Wind
scheids Werk einmal der Ausdruck der geistigen Anlage 
seines Urhebers; zugleich spricht es aber vollkommen 
den Geist der Pandektenwissenschaft aus, die das BGB. 
schuf.

Schon aus dem Äußeren Windscheids und aus seinem 
Charakter lesen w ir einen Denktyp ab, dessen geistige 
Anlage zum strengen Schließen und zum Systembau be
stimmt; die logischen Kräfte überwiegen die Kräfte der 
Phantasie und der Intuition. Nicht die schöpferische Kon-
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struktionslust eines Brinz oder Jhering hat Windscheid 
zu einem der bedeutendsten Begriffsjuristen und Syste
matiker gemacht, sondern die strenge Auswahl und Bin
dung des Stoffes in ein System, die ein persönliches Be
dürfnis nach Folgerichtigkeit, Ordnung und Harmonie 
ihm aufzwang. Da dem geborenen Systematiker mit der 
geringeren Ausbildung der inneren Anschauung meist 
auch eine geringere Ansprechbarkeit für die äußeren 
Eindrücke eignet und er daher den logisch nicht zu be
wältigenden Rest des Lebens als Störung seines Werks 
von sich stößt, so w irkt sein Verhältnis zur Welt und 
zum Leben leicht als gestört, sein Denken als weit
abgewandt und nach innen gekehrt. Solche Züge, dazu 
ein entwickelter Schönheitssinn nähern Windscheids Bild 
stärker an Savigny an. Wenn sie sich aber im Alter auch 
gelegentlich zur Verhärtung gesteigert haben, so wäre es 
doch bares Mißverständnis, dabei an ein kraft- und 
temperamentloses Epigonentum zu denken. Nur richten 
sich die geistige Energie und das Temperament, das in 
Windscheids ersten Werken so unverkennbar ist, auf 
andere Gegenstände: nicht auf innere Gesichte oder auf 
die äußere Welt, wie bei Jhering, sondern auf den 
herrscherlichen Ausbau einer geordneten Gedankenwelt. 
Ein gut Teil Macht- und Ordnungswille, freilich nicht auf 
die menschliche Umwelt gerichtet, steckt in jedem 
systematischen Theoretiker und so auch in Windscheid. 
Die Unbeugsamkeit bis zur Schroffheit, mit der er seinen 
Weg zu Ende ging, spricht vielleicht eine größere 
Energie aus als die weltoffene Ansprechbarkeit Jherings. 
Man kann sagen, daß Windscheid mehr durch Wille und 
Charakter ausgerichtet habe als durch Phantasie und 
Genialität; nur muß man sich dann hüten, seinen hohen 
Verstand zu unterschätzen.

Diese persönlichen Anlagen, die Windscheids Lebens
werk das einheitliche Gesicht geben, haben allgemeinen 
Einfluß gewinnen können, weil sie vollkommen mit den 
Ansichten der Zeit von den Aufgaben des Rechtes, der 
Rechtswissenschaft und des Richters übereinstimmten. 
Diese Anschauungen pflegt man unter dem Schlagwort 
des dogmatischen Positivismus zusammenzufassen. Der 
dogmatische Positivismus ist eine der Spielarten des 
Positivismus, von dem man immer sprechen kann, wenn 
Wissenschaft und Praxis ihre Resultate nicht mehr in 
letzter Instanz aus einer materiellen Rechtsidee ableiten, 
die der Totalität des Daseins angehört, sondern aus
schließlich aus einzelnen zur Rechtsquelle erhobenen Tat
beständen, sei das nun ein geschichtlicher Zustand oder 
eine geschichtliche Quelle (historischer Positivismus), 
seien es die äußeren Tatsachen des menschlichen Zu
sammenlebens (soziologischer P.), sei es der Gesetzes
buchstabe (Gesetzespositivismus) oder seien es endlich 
durch gedankliche Operationen gewonnene Begriffe (logi
scher, dogmatischer wissenschaftlicher P.). Diese letzte 
Form ist der Pandektenwissenschaft vor der bürgerlichen! 
Gesetzgebung des Zweiten Reiches eigen. Sie meinte, alle 
erdenklichen Fälle auf der Grundlage des Corpus iuris 
durch korrekte Begriffsbildung im Rahmen ihres Systems 
richtig, d. h. gerecht entscheiden zu können. Dieser 
Rechtsanschauung ist daher die Technik der Begriffs
und Systembildung fest zugeordnet.

In der Abkehr der Pandektenwissenschaft von einer 
leitenden Rechtsidee spiegelte sich die verhängnisvolle 
geistige Lage unseres Volkes wider, Der Zusammenhang 
mit dem alten Weltbild des Naturrechts war, vor allem 
durch den Einfluß der Romantik, abgerissen. Aber auch 
das Weltbild der frühesten historischen Schule mit seinen 
Entdeckungen über den Zusammenhang des Rechts mit 
den unbewußten Kräften des Volkstums hatte die Pan
dektenwissenschaft preisgegeben, weil sie die Praxis be
herrschen wollte; denn hier war mit dem zu früh abge
brochenen Programm Savignys und mit der reinen 
Historie nichts zu leisten. Der Schule Hegels aber, die 
damals noch einmal eine metaphysische Grundlegung des 
positiven Rechts unternahm, hat die Pandektenwissen
schaft aus manchen Gründen stets feindlich gegenüber- 
gestanden. So war sie ganz auf den wissenschaftlichen 
Positivismus zurückverwiesen. Für den Gesetzespositivis
mus war ja kein Raum, nachdem die naturrechtlichen 
Gesetzbücher, wie das Allgemeine Landrecht, ihren 
geistigen Einfluß verloren hatten. Für den kommenden 
soziologischen Positivismus der bürgerlichen Spätzeit aber

[Deutsches Recht, Wochenausga^f

wurde die Zeit erst durch die westeuropäische GeseN 
schaftsanalyse reif.

Windscheids schon beschriebene Methode ist ken 
zeichnend für das unbestrittene Haupt des wissenscha 
liehen Positivismus. Daß er auch bewußt den Ansptt . 
seiner Wissenschaft auf die Führung des Richters dur 
Begriff und System teilte, hat er am Abend seines Leb
in der Rede über die „Aufgaben der Rechtswissenscha
(1884) ausgesprochen, die zurückhaltend und knapp VeS 
Summe seiner Bestrebungen zieht und als Epilog' ^  
wissenschaftlichen Positivismus gelten darf. Die situ* 
Grundlage, auf die Windscheid das Recht bezieht, 
immer noch der alte Persönlichkeits- und Freiheitsbeg^ 
des subjektiven Idealismus. Recht ist ihm daher 
Ordnung der : der Welt vorhandenen Willensmäch 
Berechtigung der vom Recht dem Einzelnen offen ¡Lj 
haltene Willensraum. Aber dann fährt er sofort 
typisch positivistischer Wendung gegen Naturrecht, Rec
nllilncnnhiP imrl Dpoli4crrf»cr'Iiir>lTfa fo rt r \  Jo. Do/'llfiWlo .Philosophie und Rechtsgeschichte fort, die Rechtsw-- „ 
schaff sei eine p r a k t i s c h e  Wissenschaft. Das ist. 
ein vieldeutiges Wort. Windscheid meint es so: die ^  
senschaft habe dem Gesetzgeber hilfreich zur Sen 
stehen und seine Gedanken auszudenken, d. h. frei 0  
zulegen; darüber hinaus habe sie dem GesetzgeberuflCj 
Begriffe zu liefern und (was ihr Triumph sei) Form ^e. 
Inhalt einer etwaigen Kodifikation maßgebend z.u. eri- 
stimmen, soweit es sich um die Übernahme des b>s 
gen Rechtes handelt. Neben .so hohes Selbstgefüm ,urlg 
aber eine auffallende Selbstbescheidung. Der Schop* 0  
neuer, politisch bedeutsamer Rechtssätze — Wüid=c .,lLr

Wis-
zu

herm'pnennt Ehescheidung, Gewerbefreiheit, Sozialversicm -- 
und sogar das Scneckrecht — soll sich der JuPsLuche
schlagen; denn „ethische, politische, volkswirtschat 
Erwägungen“  sind „nicht Sache des Juristen als ®° ¡«vis- 
Dies alles ist es, was w ir als wissenschaftlichen P°s ejn 
mus verurteilen und wovon uns heute nicht nU 
halbes Jahrhundert trennt. j

Denn uns ist heute selbstverständlich, daß dieser b gjl 
punkt, der dem Rechtswahrer das Amt zum Pollt y-ef. 
und sozialen Handeln abspricht, eine beispiellos6 ,-[eset 
engung des Begriffs vom Recht ist. Und doch warntwor' 
Standpunkt nicht einfach der Abweg einer veran gr 
tungsscheuen und lebeusblinden Fachwissenscha1 ’ und 
lag vielmehr viel tiefer in den gesellschaftlich6!' ein 

7 n e fö n r1 o ti « tnoarao k* •-h tpolitischen Zu ständ en unseres V o lk s  begründet, ¿■nicht 
anderes R echtsb ild  als das positiv istische damals 
zu ließen; sonst w ä re  das g roß e , das geradezu P ° U  und 
A nsehen der Pandektenw issenschaft bei R ichterstan 0
Bürgertum jener Zeit ja unerklärlich. Dieser Wisse def 
schwebte ein bestimmtes Richterbild vor: der Vo;ctitcr' 
Wissenschaft erzogene und ständig angeleitete k  steP 
Hier gab es kein „Richterkönigtum“ , kein pohtis ¡a|e 
lungnehmendes Handeln und Einstehen, keine , ensi- 
Autorität auf Grund kasuistischer Erfahrung und ^ f te ,  
scher Würde. Windscheid ist in derTat gegen die ,orj. 
die dem Richter erst seine Persönlichkeit, soziale ^fs- 
tat, handwerkliche Erfahrung und überlieferte . es 
gesinnung geben können, so gut wie blind ge')'6, [jte- 
ist auffallend, wie sein Lehrbuch, das alle geletir ¡¡es
ratur verzeichnet, die Gerichtsentscheidungen
allein in die zweite Linie stellt. n ¡je-

Aber diese Verkümmerung des Richters hat ein ^ in
instimmten verfassungspolitischen Sinn: nur wen ^  1,1 

den strengen Bahnen des Begriffs wandelt, s0 eWaltert 
einer Zeit streitender sozialer und politischer 
Gleichmäßigkeit und damit auch Gerechtigkeit ^ ¡ gCfien 
leistet. Im konstitutionellen Staat besteht also um1 
Begriffs- oder Gesetzesgebundenheit des ^mn r ZU' 
individualistischer Rechtsgarantie ein notweno g ^  
sammenhang. Der Richter soll unabhängig, aD ,-e log1' 
Gesetz oder, da ein solches damals fehlte, an j,unde)l 
sehen Resultate einer neutralen Begriffsbildung & ¡e ge- 
sein. In d iesem  Sinn hat Windscheid die t ¡0 0 er 
mahnt, sich der Geschichte zu entschlagen u ^ jde t' 
für die Praxis zu arbeiten. So ist es auch k ¿¡feten 
spruch, daß der junge Windscheid Jhering, de karübe‘ 
Vorkämpfer der Lebensbedingtheit des Recht ■ > . njcl' 
belehren konnte, daß Begriff und Rechtetec üsSet>>
autonom sind, sondern allezeit der Praxis men Abke*l 
während später gerade Jhering Windscheia a vZiiw" 
vom Leben überführen durfte. In Wahrheit n
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ideal» -ni? das wirkliche „Leben“  gemeint, sondern die 
tiker J Urishsche Bildungswelt, in deren Dienst der Prak- 
hat « „ü  Gerechtigkeit am nächsten kommen würde. So 
drückLu ?.n auch dem bloßen „konkreten Leben“  aus- 

Narii "  Kraft abgesprochen, Recht hervorzubringen. 
Segen lvr. cdem müssen die üblicher« Einwendungen 
Scheid "^udscheid etwas anders gefaßt werden. Wind- 
seine 7war nicht einfach lebens- oder zeitfremd; denn 
hindi.n j Staubte ja noch an die Lebensrichtigkeit der 
Begriff des Richters an den Begriff und erwartete diese 
eben I- von einer neutralen Wissenschaft; sie hatte 
sehen pn .?,nderes Gerechtigkeitserlebnis, das des idealisti- 
etltsnra„u Jiberalismus. Aber schon zur Zeit Windscheids 
der Kv,+ .idles Erlebnis nicht mehr der Wirklichkeit und 
Und des deutschen politischen und sozialen Lebens 
Wissen r* daher unberechtigt. Nicht daß Windscheids 
haben ,,- . * Begriff und System meisterlich entwickelte, 
akademi vorzuwerfen, sondern daß sie glaubte, der 
r ich W  d geschulte Richter könnte schon durch logisch 
schafft Begriffsanwendung die rechte Lebensordnung 
schließ" helfen. Windscheids Richter soll erkennen und 
der p „V a b e r nicht tätig sein: über diesem Irrtum ist 
scher p.'uv'smus und leider auch ein gut Teil völki- 
gebroche Ung des deutschen Rechtswahrers zusammen-

hge?md,.'st allerdings das Verhältnis Windscheids, rich- 
a>  ob e ? " 2^ . .  zum Leben der Nation verurteilt. Nicht 
dienen ,r ?as Leben nicht gesehen oder ihm nicht hätte 
dem vJZoilen: gerade Windscheid sprach nicht nur, son- 
■ndem PU j , auch vom Dienst des Rechtes am Volk, 
die Wi«r a° er vom bloßen Gehorsam des Richters gegen 
Schloß psei?schaft bereits Lebensleistungen erhoffte, ver- 
der q  r ihm den Weg zum schöpferischen Handeln in 
Zeit ist' 4-1‘"Schaft. Die Schuld Windscheids und seiner 
antwort. 16 Scbuld des unzeitigen Verzichts auf die Ver- 
. Darum" 8 .und die Tat.
büchs fr Wlrd auch die M e t h o d e  des Pandektenlehr- 
et\va ‘ r uns nicht wieder lebendig werden. Es ist nicht 
sei zwar8 • zu sagen, Windscheids Rechtsanschauung 
rnatischp Zê Sebunden gewesen, aber seine großen dog- 
d°ch h„n. Entdeckungen, etwa der Anspruch, blieben

Jt) .
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n ch hpl* Entdeckungen, etwa der Anspru 
Rahmen i . en. Denn diese Methode hatte ja nur _ im 
■ glaiiK leser Rechtsanschauung ihren eigentlichen Sinn, 
immer i w i r ,  daß (etwa im Gegensatz zu den noch 
Bekker\ lriScnen Intuitionen eines Jhering, Brinz oder 
gehen ,,,11':!cb sehr viel von Windscheids Werk unter- 
ernstes \v/ ’ uichf weil w ir uns ehrfurchtslos über sein 
sondern .llen und sein großes Können überheben, 
geführt w il uns der Strom der Geschehnisse an Ufer 

!at, die er noch nicht ahnte.

§ e. y

Ein\venH,auerndes Vermächtnis wollen wir über diesen 
haben eint?en nicbf vergessen. Unsere geistigen Ahnen 
gesehen , Kecbt darauf, nicht nur in ihren Bedingtheiten 
? it denp« werden, sondern in' den zeitlosen Umrissen, 
Solche 7-- Sle dauernder Besitz unseres Volkes sind, 
gefühl a -ge sind bei Windscheid das strenge Pflicht- 
h.andvveri'r unbestechliche Sachlichkeit, der unermüdliche 
a nen o-rp„ he Eleiß und vor allem die geistige Kraft, die 
u?mit O r r i en losen Stoff in ein System zu binden und 
?'ese {rr; ; 'lung aus dem Chaos zu beschwören verstand; 
n ‘fsbed,w e. wurzelten in dem Klarheits- und Gerechtig- 
L 'tt W;"ri ls einer festen und wahrhaftigen Natur. So 
Y:0lk e io -p i - d  in die lange Reihe jener dem deutschen 
* . bildenu ^üblichen Denker, deren dauernde Leistung 
aboj j  e Kraft von Lehre und Schule und die Organi- 

,.cben An- -geist'gen Welt gewesen ist. Diese der deut- 
\vC,hen -r,, lge,ntüm|ichen und daher für Europa unersetz- 
, 'ndSchp;genden und Kräfte sind es auch, mit denen 
Wlssensow ,  den großen Namen der deutschen Rechts- 
hnd Am “  ln Europa gemehrt hat und sich Verehrung 
^hüler m 'Gt  weit über den Kreis seiner deutschen 
>en Volk‘ w s erworben hat. Aber auch seinem eige- 
n saaeri naj er eben deshalb noch ein gültiges Wort 

f . . rte Rp.d .enn w ir uns heute anschicken, das ge- 
w>r Un in e,n neues volksrecht umzuschaffen, sind
tv^hkliru  e darüber einig, daß der strenge Fleiß, die 
Vf/ndschem ?ucht und die geistige Beherrschung, die 
Werk nicio .Vermächtuis an das BGB. sind, dem neuen 

fehlen werden. So weit uns also auch ein1

V.

neues Lebensgefühl und neue Ziele von Windscheids 
Bestrebungen wegführen müssen, seine Haltung und sein 
Werkwille bleiben für uns musterhaft. So ist der Augen
blick, in dem w ir innehielten und seiner gedachten, nicht 
vertane Zeit. ________

Zur juristischen Methodenlehre1)
Saue r  findet gegenüber der einseitigen Ausrichtung 

der Art rechtswissenschaftlichen Denkens auf das Ver- 
hältnis zwischen Richter und Gesetz methodische Grund- 
Sätze, die für jede rechtswissenschaftliche Arbeit und 
für die gesamte Geisteswissenschaft Allgemeingültigkeit 
haben sollen.

Den dualistischen Betrachtungsweisen, die entweder 
phänomenologisch nur den Gegensatz Inhalt-Form (Ari
stoteles) oder normativistisch nur den Gegensatz Wesens
merkmale (konstitutive Ideen)-Aufgabe (regulative Ideen) 
(Platon, Kant) sehen, stellt er eine dreigliedrige Methodik 
gegenüber. Neben der Tatsache als Lebenserscheinung 
steht die Form als Lebensgestalt und der Sinn als Lebens
wert. Erst wenn der Gegenstand von diesen drei Seiten 
gesehen ist, ist er ganz und plastisch erfaßt, erscheint er 
als Ganzheit und Einheit.

Diese „Dreiseitentheorie“  gibt dem Rechtsdenken aut, 
vom Leben durch Normen und Gestaltung zu Werten und 
immer höheren Werten zu führen. Sein Schwerpunkt hegt 
in der Gestaltung des nach der Idee ausgerichteten Lebens 
im Gemeinwohl, im Wohl der Volksgemeinschaft. In die
sem Mittelpunkt vollzieht sich der Ausgleich zwischen 
Sein und Sollen. Erst eine regulative Idee ermöglicht die 
unerläßliche Einheit des Weltbildes, in dem sich alle vom 
Leben gegebenen Gegensätze zu gemeinsamem Wirken 
vereinen.

Unbewußt sieht wohl jede juristische Methode, die mit 
Saue r  den Gegensatz zwischen Sein und Sollen als 
vom Leben gegeben anerkennt, ini der Norm den Treff- 
und Wechselpunkt von Objekt und Maßstab, Tatsache 
und Wert.

Aber Methode setzt b e w u ß t e  Arbeitsweise voraus; 
und da sieht Sa ue r  in dieser dreifachen Blickrichtung 
besonders klar die gesicherte Möglichkeit eines gesamt
systematischen Erkennens, einer ganz- und einheitlichen 
Erfassung aller Rechtsgegenstände, um die sich jede Me- 
thode bemühen muß, die lebensgesetzlich sein und der 
nationalsozialistischen Rechtserneuerung dienen will.

M it dieser Ganzheitsmethode gewinnt Sa ue r  ein Welt
bild, das er als „Idealrealismus“  bezeichnet und dessen 
konkreter Ausdruck die Wertmonade ist, ein wissenschafts
theoretischer Begriff, der ihm zur Herstellung einer har
monischen Werteinheit unerläßlich erscheint. Die Wert
monaden sind die gesunden Lebenskräfte der Menschen 
und Völker in der Richtung auf das Kulturganze. Ihr 
Verhältnis zur Leibnizschen Naturmonade hat bereits G. 
A. W a l z  (Gerichtssaal 101, 70f.) kritisch gewürdigt.

Während Saue r  bei der Leibnizschen Monade trotz 
ihres teleologischen Zuges die Fähigkeit vermißt, sich m 
konkreten Fällen unbedingt in höhere, sinnvolle Ganz
heiten einordnen zu lassen, soll der Wert den Monaden 
die notwendige Ganzheitsrichtung, die erforderliche Aus
gleichsfähigkeit (Harmonisierungsfunktion) geben, die 
Auflösung gewisser Antinomien ermöglichen, tatsächlich 
unüberwindbare Gegensätze gedanklich 'dier brücken 
wenn sie etwa das „Ewige im Zeitlichen, das Unendliche 
im Endlichen, das Sollen im Sein“ , „das Göttliche im 
Menschen“  sind.

Daß hierzu der Begriff der Wertmonade „unerlaß ich“  
sei, ist zwar von jeher eine Eigenart Saue rs  Philoso
phie, aber auch heute nicht überzeugend. Ist die Methode 
lebensgesetzlich, nicht einseitig transzendental, so muß 
schon die regulative Idee als eine den: Menschen erfas
sende in ihm wirkende unwägbare Kraft mit ihrer aus 
dem Leben geborenen, aber zum absoluten Wert streben
den Generalisierungstendenz dazu befähigt sein, jede 
Lebenserscheinung in höhere Ganzheiten einzuordnen

Eine Besprechung des Buches: Juristische Methodenlehre. Zu- 
uleich eine Einleitung in die Methodik der Qeisteswissenschaften. 
Von Prof. D r. W i l h e l m  S a u e r ,  Münster. Stuttgart 1940. Ver
lag Ferdinand Enke. 635 S. Preis geb. 25,40 SUC, brosch. 23 XM.
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und so zu. der erstrebten Harmonie zu kommen. Es mag 
nicht unbedingt schädlich sein, diese besondere Kraft ge
danklich von der regulativen Idee in ihrem Lebensaus
druck abzuspalten und als kleinste selbständige in der 
Richtung auf das Wunschbild des Weltganzen wirkungs
fähige Wesenheit und Einheit auch ontisch-substantieller 
Natur begrifflich besonders zu erfassen. Für die Ablei
tung konkreter Folgert nach unten ist diese Begriffs
bildung aber ebenso überflüssig wie für die Gewinnung 
einer reinen Wertharmonie nach oben. Die Wertmonade 
scheint mir auch weder notwendig noch geeignet, „den 
Wissenschaftscharakter der Metaphysik zu retten“ .

Hier mag der Wunsch maßgebend gewesen sein, die 
gedankliche Dreiteilung in der geistigen Erfassung der 
Gegenstände als ein geistiges Vorstadium zu überwinden 
und mit Sicherheit zu einer Gesamtschau ganz- und ein
heitlicher Betrachtung zu gelangen. Doch dieser Zug* von 
der Ganzheit zur Einheit kann unmittelbar aus der regu
lativen Idee abgeleitet werden, die sich nach dem mensch
lichen Urteil in den Dingen selbst äußert, weil sie in 
ihnen Kräfte erzeugt, die die Dinge aus ihrer Lebens- und 
Erdgebundenheit zu den absoluten letzten Werten hinauf
ziehen. Eine d re i s e i t i g e  Betrachtung ist keine drei
fa che  Betrachtung, sie führt ohne Hilfe eines Zwischen
begriffes zur Einheit.

Dasselbe g ilt von der Rechtsmonade, der Saue r  die 
Aufgabe anvertraut, Gemeinwohl und Gerechtigkeit aus
zugleichen und zu vereinigen. Aber schon die Spannung 
zwischen der abstrakten begrifflichen Formulierung und 
der konkreten Anwendung des Begriffes ist zu groß, als 
daß der Begriff dem Rechtswahrer, namentlich aber dem 
Rechtswahrer in der Praxis, für den eine lebensgesetz
liche Methode vor allem bestimmt sein muß, ein brauch
bares Hilfsmittel sein könnte. Im Grunde genommen sagt 
die Rechtsmonade nur, daß,  nicht w ie  sie den Ausgleich 
zwischen Gemeinwohl und ewiger Rechtsidee schafft. Sie 
führt so zu leicht zu Scheinlösungen Und Scheinklarheit.

Ist die regulative Idee die wirkende, lebendige Kraft, 
so ist das Urteil das methodische Hilfsmittel, das die 
Dreiteilung zu einer sinnvollen Einheit verbindet. Auch 
das Urteil erscheint wiederum als d e r methodische 
Grundbegriff aller Geisteswissenschaften, besonders der 
normativen, besonders wiederum der Rechtswissenschaft.

M it einer formal abstrakten Übersicht über die einzel
nen Stufen, auf denen das Urteil von den konkreten Le
benserscheinungen zu höheren Abstraktionen aufsteigt, 
schließt der erste Teil des Werkes, der die Grundlagen 
der Methode und die Lehre vom Urteil überhaupt behan
delt und dabei zu einer fast erdrückenden Fülle allgemein- 
und rechtsphilosophischer Fragen Stellung nimmt, so daß 
sich die Kritik schon infolge des beschränkten Raumes 
auf die Grundgedanken beschränken muß.

Im zweiten Teil, der die Anwendung der Methode, die 
Lehre vom konkreten Urteilen, und im dritten Teil, der 
die Ergebnisse, die Lehre von den Urteils w e r t e n  be
handelt, erweitert sich Saue rs  Methode zu einer juri
stischen Elementarlehre. Hier erweist sich die praktische 
Brauchbarkeit des methodischen Ausgangspunktes ebenso 
wie die bedingte Verwendbarkeit einer jeden so tief und 
in letzter Abstraktion angelegten Methode. Ihre Lebens
gesetzlichkeit tr itt oft plastisch hervor, wird aber minde
stens ebenso o ft durch eine Übertonung der regulativen 
Idee, der Gerechtigkeit als eines unerreichbaren Hochziels 
praktisch! in Frage gestellt.

Wertvolle methodische Grundsätze für die Tatsachen
feststellung, an denen andere Methoden vorübergehen, 
bereichern die Urteilsgrundlagen. Die Tatsachenfeststel
lung ist der Lebensausgangspunkt, aber schon mit der 
Blickrichtung auf die sozial zweckmäßige Gestaltung in 
der Richtung auf die Gerechtigkeit. Diese Urteilsauffas
sung veredelt das Prozeßrecht, indem sie die Entwicklung 
in das materielle Recht verlegt, die Rechtskraft zu einer 
„Sozialisierungskraft“ , zur Rechts- und Sachgestaltungs- 
kraft macht und die Vorstellung, der Prozeß, das Urteil 
und die Rechtskraft erschöpften ihre Aufgabe in der Her
stellung einer neuen Ordnung bei Wertfreiheit des Ord
nungsbegriffes ablehnt. Nicht auf die Tatsache der neuen 
Ordnung, sondern auf ihren Inhalt kommt es an.

Viele alte Fragen bleiben aber ungelöst. Schafft das

Sachurteil gegenüber einer unbefriedigenden R e c h ^^ f
neues Recht, so muß das unrichtige Urteil trotz sei 
Rechtskraft die wahre Rechtslage unberührt lassen. A ,_robnur das rechtlich unerträgliche Urteil, das Tatsachen g j . f 
entstellt, das schwer gegen das Recht, seine Idee 0^¡e 
sein Grundgesetz verstößt, soll nichtig sein. Für ^  
zivilprozessualen Beispiele (S. 549) g ilt dasselbe, 
N i e t h a m m e r  für die strafprozessualen Fälle bernj-, 
hat (DJ. 1941, 235). Einem Richter, der diese Fe 
begeht, hilft die beste Methode nichts.

Praktischer und schwieriger sind die anderen Fälle i  
richtiger Urteile. Auch hier tr itt die regulative Idee, 
Gerechtigkeit in der Anwendung der Methode so 10, ep 
Vordergrund, daß sie mit einer rechtspolitisch vertQßa 
baren Normges.ait nicht zu vereinen ist. Die ° r 0[p 
Spannung zwischen Sein und Sollen, die in der V,n' uCh 
kommenheit jeder menschlichen Handlung und danuta ,̂ 
jedes Staatsaktes ihre Erklärung, aber auch ihre Re' e. 
fertigung finden soll, kann tatsächlich nur eine Fi & 
Stellung, keine Antwort auf die Frage sein. .^ej

Der Rechtsmonade als gedanklichem Ausgleichs1111 gje 
fehlt hier die Kraft zur Beseitigung der Spannung- 
spiegelt eine Scheinlösung vor, während sich der D^Ver
liehe Ausgleich der Gesetzmäßigkeit Wissenschaft»11̂ ^dner
Allgemeinbegriffe entzieht und damit die G renzen j-e, 
so tief angelegten und in ihrer begrifflichen Fort*1. js. 
rung so abstrakten Methode für die praktische R? 
arbeit aufzeigt. Hier ist noch vieles k lä ru n g sb e d ü rfü g • ^

Wie wertvoll die methodischen Ausgangspunkte s!^ f 
zeigt sich wiederum, wenn man. ihre Brauchbarke1 ^  
die rechtspolitische Arbeitsweise prüft. Hier g®v, pg 
Saue r  eine Reihe wertvoller Grundbegriffe. Y° |l(je fl' 
ihn die Gemeinschaft aller Menschen, die sich b qc. 
ständig durch gleichartige Abstammung (Rasse unu , 
schlechterfolge) und durch Sitte (regelmäßig SpracH j aä 
sonstige soziale Regeln) verbunden fühlen. Staat *s ¡sCh 
rechtlich geformte, angesiedelte Volk mit organisat 
ermöglichter Kultur und mit Ausrichtung auf die ¿es 
nation, die ihrerseits die werthafte Verwirklichung ■„( 
Volkstyps ist. Das Grundgesetz jeder Gemeinscna ^¡g, 
möglichster Nutzen für die Gemeinschaft. Die Ger ß e. 
keit darf nicht nach einer außerhalb der völkisch^ eCh- 
meinschaft liegenden Idee ausgerichtet werden. Tätlich 
tigkeit ist Übereinstimmung des Wirkens mit der 31 e r , 
verkörperten Volksgemeinschaft. Hier gelingt es b ßie
den Schwerpunkt seiner dreiseitigen Betrachtung 1 .je- 
Mitte zu legen. Das nationale Volksrecht muß der 
rung „aus dem Volk und für das Volk“  entsprecn ‘ ^e

Von diesen Ausgangspunkten gewinnt er vVfj j as 
Grundsätze für die Technik der Gesetzgebung, “  ^ ¿et 
Leben in Gemeinwerte zu überführen hat. Der Im. ^  ihr 
Gesetze muß vom Volksbewußtsein getragen wera. ' 
Wertgehalt muß den Wertvorstellungen des VolK 
sprechen, seine Wertformeln müssen möglichst g0ii- 
sein. Das Gesetz soll nicht nur ein logisches GatlZ -a’ äste' 
dern ein geschlossenes sozialethisches, kulturelles, J 
thisches Gebilde sein.

So liefert Saue rs  Methode in ihren Ausgaug^^-cs 
ten, aber auch in vielen Einzelergebnissen b£a^ cnVV-art- 
Material für die gesamte Rechtsarbeit der tje°.nrasse11 
Daß sie auch oft zu kritischen Bemerkungen ver ^  jer 
muß, liegt an der Fülle des verarbeiteten st ° “ ? V,aictiotl 
Weite der Gesamtschau und an der großen ad  Alle3 
der von ihr erarbeiteten und verwandten Begti -^  ge- 
bedingt sich gegenseitig, bedingt aber bis zn e ¿en 
wissen Grad auch die Brauchbarkeit der Metnoü, j e t '  
praktisch arbeitenden Rechtswahrer, worauf ber j,at. 
l i a m m e r  (DJ. 1941, 236) eindrucksvoll hingen ^ ssen-

So erscheint neben einer so breit angelegten '^ ¿ d e  
schaftlichen Methode auch noch eine engere arj3eiteO' 
Daseinsberechtigung zu haben1, die den prakusen , j5,jt» 
den Rechtswahrer nicht mit ihrer Stoffülle ?r<" hn:*tlicHfr 
nicht die begrenzte Fassungskraft 4ur Y1 r l /uläng'lCY 
menschlicher Aufnahmefähigkeit und die U“  . ^ „ g t ,
keit menschlichen Schaffens so zum BewriBts sejnei' 
ihm aber die Schwierigkeiten, die im Brennp zü
praktischen Tätigkeit hegen, mit einfacheren g.eringe 
überwinden hilft, wenn sie auch1 bewußt e. 
Einseitigkeit in Kauf nimmt.
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alf t j e r  diesem Gesichtspunkt haben auch heute noch 
ühp dogmatischen Methoden Berechtigung, die mit einer 
Sa rP°s't ivistischen Ausrichtung verbunden sind, was 
Üh • e r bei der Kritik dieser Methoden (S. 560 ff.), die im 
Sarin6!1 eine &ute geschichtliche Übersicht und wertvolle 
s'eht 6 Qesichtspunkte im einzelnen bringt, oft über-

Bei aller Einzelkritik bietet Saue rs  Juristische Me
thodenlehre wertvolle Anregungen, besonders für den 
wissenschaftlich arbeitenden Rechtswahrer. Die Beschäfti
gung mit ihr ist für die Überprüfung der eigenen Arbeits
weise von bleibendem Wert.

Dr. jur. habil. H o r s t  B a r t h o l o m e y c z i k ,  
Dozent z. Z. Frankfurt (Main).

. Vernehmung polnischer Zeugen 
im  amtsgerichtlichen Strafverfahren 

^ßerhalb der eingegliederten Ostgebiete
e i *  ^gensatz zum Generalgouvernement1) sind die 
in jp£llederten Ostgebiete Siedlungsräume der Deutschen, 
sonn« '611 den Polen2), die dort noch wohnen, eine „be- 
rechtJ* .LaSe“  zukommt2). Für das Gebiet des Straf- 
PoIp„  , Zleht die rechtlichen Folgerungen hieraus die 
den SSÍ rafrechtsVO. v. 4. Dez. 1941 (RGBl. I, 759). Uber 
Vertat men der Ordnung des Strafrechts und Strafrechts- 
Uber!?;61113 über Polen greift Art. 11 der ErgänzungsVO. 
einp.p !? Strafrechtspflege gegen; Polen und Juden in den 
52)Sh:gllederten Ostgebieten v. 31. Jan. 1942 (RGBl. 1, 
anorrin Us' Nach diesem kann, das Gericht in jedem Falle 
oder daß Polen als Zeugen vor einem beauftragten 
Zeichn r+SUĉ ten Richter vernommen werden. Dabei kenn- 
gunp. y>>kann“  nur die verfahrensrechtliche Ermächti- 
R i c h tP r®  Sinne der VO. entsprechend „muß“  der 
¡Helen -VOn ’br Gebrauch machen. Die Vorschrift gilt 
Reiche „^gegliederten Ostgebieten allgemein, im übrigen 
Ern-g gebiet nach Abs. 2 des vorgenannten Art. 11 der 
193g für diejenigen Polen, die am 1. Sept.
Woh in? Gebiete des ehemaligen1 polnischen Staates ihren 
s°nemrlíZ oder Aufenthalt hatten. Das ist dieselbe Per- 
außerh iuPpe> d>e nach Abschnitt X IV der VO. auch 
Polen1?1“  der eingegliederten Ostgebiete dem sachlichen 

Als r , recht unterliegt. . .
W ^ n u i d  fdr diese Vorschrift wird allgemein die Not- 
ZeUs-e„ • bezeichnet, es zu vermeiden, daß polnische 
Polnig , ,n der Hauptverhandlung auftreten4). Das Ziel, 
V i^  ah Zeugen weitgehend aus ihr auszuschließen, 
«inen Cer durcb die Anordnung ihrer Vernehmung durch 
V?r den AUftra§'ten ode* ersuchten Richter im Verfahren 
e¡nem .Amtsgerichten nur unvollkommen erreicht. Unter 
Aßs. f ra g te n  Richter versteht die StPO. (8 173
'i’nem

-vzcmnragten Richter versteht die btPU. (,§
/ ein Mitglied eines mehrgliedrigen Gerichts, 
¡ J e, Vorschrift für die Amtsgerichte ohne Bed 
* V -biter einem ersuchten Richter wird ein An 

das eis,, ugri^ en> das sich an einem anderen Orte als 
a*s° dipC »nde Amtsgericht befindet (§ 157 GVG.). Wenn

tun
Ser,
das

der
?.?r es A n , * * - c u &e  im  v je i ic in s » i-> ic n g c i w w . iu . ,  v,... „*■
tur diese #.6ric,rt> das „ersucht“  werden1 könnte, so daß 
sdchten Kicht'6 aucb die Vernehmung durch einen er

fragten oder ersuchten Richter gcbrdiicht haben, wird 
man nicht ernstlich aufnehmen können. Abschnitt X II der 
VO der dem Gericht und der Staatsanwaltschaft Ermes
sensfreiheit in der Gestaltung des Verfahrens einraumt 
gilt nur in den eingegliederten Ostgebieten und auch dort 
nur in Verfahren gegen polnische Angeklagte, so daß 
der Hauptfall der Vernehmung eines polnischen Zeugen 
im Verfahren gegen einen Deutschen nicht erfaßt wird. 
Schließt sohin der Wortlaut eine befriedigende Losung 
aus, so kann sie nach dem Sinn des Polenstrafrechts 
nicht zweifelhaft sein. Aus dem Grundgedanken der Be
stimmung ist daher die Berechtigung und Verpflichtung 
des Amtsrichters herzuleiten, polnische in seinem Ge- 
richtsbezirke wohnende Zeugen, die am 1. Sept. 1939 inrei 
Wohnsitz oder Aufenthalt im Gebiete des ehemaligen 
polnischen Staates hatten, a u ß e r h a l b  der  H a u p t 
v e r h a n d l u n g  unter Beachtung von §193 StPO.6) zu
vernehmen. . , ,

Bei dieser Gelegenheit sei eines anderen Übelstandes 
gedacht: Die StPO, legt es, soweit keine gesetzlich vor
geschriebenen Ausnahmen vom Vereidigungszwange 
stattfinden, in die Hand des Angeklagten, den Richter 
auch dann zur Vereidigung eines Zeugen zu zwingen, 
wenn er diese selbst nicht für erforderlich, die Aussage 
aber auch nicht für unerhebheh halt7). Das Mißliche, 
das in einem solchen Einfluß auf das Verfahren liegt, 
tr itt dann besonders hervor, wenn der Angeklagte ein 
Pole, der Zeuge aber ein Deutscher ist. Zwar wird schon 
die Verhandlungsweise des Richters das Auftreten dieses 
Mißstandes für die Regel zu verhindern wissen, auch 
kann eine erweiternde Auslegung des Wortes „unerheb
lich“  in § 61 Ziff. 5 StPO, in manchen Fallen helfen. 
Aber auch im übrigen wird der Richter, wenn er Grund 
zur Nichtvereidigung hat, dem Verlangen eines polnischen 
Angeklagten nicht nachzugeben haben. Die Begründung 
hierfür ist aus der besonderen Lage des Polen zu ent
nehmen, die auch außerhalb der emgegliederten Ost
gebiete ein Bestimmungsrecht im Strafverfahren für ihn
ausschließt. _  „  _ , . ,__

AGR. Dr. D u n n e b i e r ,  Stuhm.

0 die E ue Amtsgericht Detinuet i u  u vkj.j . » c m  
iahten D. ordnung der Vernehmung durch einen er
digen , “ ‘chter „in jedem Falle“ , also auch dann er- 
^ rankhp^nn’ wenn die Hindernisse des § 223 StPO. 

S° fehlt d .Verkehrshindernisse usw.) nicht vorliegend,
pouf0^  im amtsgerichtlichen: Verfahren dann, wenn 

?.®res A„.* e Zeuge im Gerichtssprengel wohnt, ein an-
ijjj* ,, mtSO'PflnLi -1 - _ _ ____1 -1.CC ...n.rlnMl hö ll m4o Ort 1̂ 0 ß

und es ist überflüssig, das 
Sinne der Polenstraf-

:< L Q 'ä uBrecht ‘- iu ------ ---------------- ---------------------
A rt  I] rip? 1}?1' 5 Abs. 2 zu Abschnitt X I I I  der V O . und Anm.2 

Vgk G r  ErgänzungsVO.; F r e i s l e r :  DJ. 1942, 44 r.
au a .a .O ., Anm. 3 zu Art. I I  der ErgänzungsVO.

a .a .O . S.2631 1. 
bei Pfundtner-Neubert,

Das p ^ c h te r  un m ö glich  w ird .
Leiter z,!gu^Ills. entspricht, und 
iLCßtsVo be£ründen, nicht dem emme uu * 
i lretn \vr/,ü,nd der ErgänzungsVO. Diese geben allerdings 
danken '?r ‘ ,aute nach keine Abhilfemöglichkeit. Den Ge- 
’’ahßerhaiK j önne der Gesetzgeber an Stelle der Worte 
prache , der Hauptverhandlung“  die in der Gesetzes- 

'^ p ^ J ^ k o m m e n d e  Wendung „durch einen beauf-

Stl!* itt x l v eü!.findet das Polenstrafrecht keine Anwendung; Ab- 
flj? Die V o Abs' 3 der V O - Vgl- dazu F r e i s t e r :  DJ. 1942, 26 r. 
»p * v&i p  * r^gelt in gleicher Weise —  doch aus anderen Grün- 
die66*n Judenr - ls le r :  D R - 1942, 2633 r. -  die Strafrechtspflege 

,, Yernehm, m **en eingegliederten Ostgebieten. H ier wird nur 
ä Vgl. p , Un.g p o l n i s c h e r  Zeugen behandelt.

Vgl. r! e i s l e r a. a. O. S. 2631 1.
Das Neue deutsche

Kann ein Jude
eine Schuldenregelungshypothek erwerben?

Nach 8 15 SchuldReglG. sind die in, dem rechtskräftig 
bestätigten Entschuldungsplan oder Vergleichsvorschlag 
geregelten persönlichen Geldforderungen durch Eintra
gung einer sog. Schuldenregelungshypothek zu sichern.
Nach Art. S der 1. AblösungsVO. v. 27. Febr. A9,37 i 111'
stehen die Schuldenregelungshypotheken k r a f t  G e 
setzes  mit der Bestätigung des Entschuldungsplans bzw. 
Vergleichsvorschlags. Soweit die Plane bereits vor dem 
Inkrafttreten diese? VO. bestätigt worden sind, sind die 
Hypotheken spätestens am 3. Marz 1937 entstanden.

Das Entschuldungsamt hat alsbald das zuständige 
Grundbuchamt um die entsprechende Eintragung der 
außerhalb des Grundbuches entstandenen Schuldenrege
lungshypotheken auf Grund des Entschuldungsplans bzw. 
Vergleichs Vorschlages zu ersuchen. , .

Dieses Ersuchen macht grundsätzlich keine Schwierig
keiten. In den meisten Fällen wird dem Ersuchen auf 
Berichtigung der Grundbücher auch bereits stattgegeben

«) Vgl. Art. I I  Abs. 1, 2. Halbsatz der ErgänzungsVO., der be
stimmt, daß § 251 Abs. 2 StPO, unberührt bleibt.

i \  Vgl. im einzelnen eingehend C o c h e m s ,  Zur Zeugenver
eidigung im Strafprozeß: DStR. 1942, 51.
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worden sein. In einigen Sonderfällen sind aber bei der 
Absetzung des Grundbuchersuchens erhebliche Bedenken 
aufgetaucht, nämlich dort, wo in dem Plan oder Ver
gleichsvorschlag eine Geldforderung fü r  e in en  Jude n  
aufgenommen worden ist.

Ist hier das Entschuldungsamt verpflichtet, das Grund
buchamt ebenfalls um die Eintragung einer Schulden
regelungshypothek zu ersuchen? Ist seinerseits das 
Grundbuchamt verpflichtet, dem Ersuchen stattzugeben, 
wenn u. a. die Eintragung einer Schuldenregelungshypo
thek für einen Juden vorgenommen werden soll?

Nach dem Wortlaut der oben angeführten Gesetzesbe
stimmungen müßten beide Fragen ohne weiteres bejaht 
werden. Denn mit der Bestätigung ist für jede in: dem 
Plan auf Bogen V aufgenommene Geldforderung nach 
Art. 8 der 1. AblösungsVO. eine Schuldenregelungshypo
thek entstanden.

Und doch muß nach meiner Ansicht sowohl die eine 
als auch die andere Frage verneint werden. Allerdings 
hat das KG. in der Entscheidung DR. 1941, 2132 die 
gleich wichtige und ähnliche Frage, ob ein Jude eine 
Zwangshypothek erwerben kann, bejaht. M. E. steht 
jedoch diese Ansicht nicht im Einklang mit der heute 
geltenden nationalsozialistischen Rechtsauffassung. Zwar 
hat die Entscheidung des KG. auch den Wortlaut des 
Gesetzes für sich. Denn nach § 7 Abs. 1 der EinsatzVO. 
v. 3. Dez. 1938 ist den Juden nur der Erwerb von 
Grundstücksrechten d u r c h  R e c h t s g e s c h ä f t e  ver
boten. Wird aber mit dieser engen Gesetzesauslegung der 
wirkliche Wille des Gesetzgebers erfaßt? W ill tatsäch
lich der Gesetzgeber nur den rechtsgeschäftlichen Erwerb 
von Hypotheken durch Juden verbieten, dagegen den 
Erwerb im Wege der Zwangsvollstreckung oder auf an
dere gesetzliche Weise mit allen seinen Folgen zu
lassen?

Die letztere Frage ist von S c h m i d t - K I e v e n o w  
(DR. 1941, 2395) und S c h m i d t - v o n  R h e in  (DR. 1942, 
29) verneint worden. Diese Ansicht verdient vollste An
erkennung. Soweit es sich um die Eintragung von Schul
denregelungshypotheken auf deutschen Erbhöfen handelt, 
kann diese Auffassung nicht zweifelhaft sein. Denn das 
REG. als grundlegendes Gesetzgebungswerk national
sozialistischer Rechtsgestaltung will den deutschen Grund 
und Boden von allen jüdischen Einwirkungen, und zwar 
in jeglicher Rechtsform befreien. Es wäre mit den hohen 
Zielen dieses Gesetzes als unvereinbar anzusehen, wenn 
nach Jahren seit dem Inkrafttreten des REG. deutscher 
Erbhofboden erneut mit Hypotheken für Juden belastet 
und damit mehr oder weniger jüdischen Einflüssen unter
worfen würde.

Aber auch die Eintragung von Schuldenregelungs
hypotheken auf landwirtschaftlichen Grundstücken, die 
nicht Erbhöfe sind, muß als unzulässig angesehen werden. 
Gerade die Gesetzgebung in bezug auf die Rechts
stellung von Juden und die Behandlung ihres Vermögens 
seit Erlaß der Nürnberger Gesetze läßt mit aller Deutlich
keit erkennen, daß der Gesetzgeber den jüdischen Einfluß 
auf politischem und wirtschaftlichem Gebiete in jeder 
Hinsicht ausschließen will. Höchstes Gebot der Recht
sprechung muß es sein, bei Erreichung dieses Erfolges 
mitzuwirken.

Alsdann muß aber angenommen werden, daß mit der 
EinsatzVO. jeglicher Erwerb von ' Hypotheken durch 
Juden auf deutschem Grundbesitz verboten sein soll. 
Es ist nicht einzusehen, warum der Gesetzgeber dem 
deutschen Grundstückseigentümer die Belastung seines 
Grundbesitzes zugunsten eines Juden verbietet, auf der 
anderen Seite selbst aber durch gesetzliche Maßnahmen 
diesen Erwerb zulassen will. Dieser Widerspruch wäre 
nicht zu verstehen.

Das Entschuldungsamt in Detmold war in einem Falle 
vor die Frage gestellt, ob es das zuständige Grundbuch
amt um die Eintragung einer Schuldenregelungshypothek 
von rund 800 3tM für einen Juden ersuchen sollte. Es 
hätte aus den obigen Gründen dieses Ersuchen1 nicht ge
stellt. Es konnte aber schon deshalb davon absehen, weil 
durch vorzeitige 50o/0ige Rückzahlung der Forderung 
gegen ausdrücklichen Verzicht auf Eintragung des ding
lichen Rechts diese wichtige Frage vergleichsweise ihre 
Erledigung fand.

Nach meiner Ansicht bleibt also die Geldforderung für

einen Juden ungesichert. Sie ist bei Absetzung des 
buchersuchens nicht zu berücksichtigen. Bereits 
tragene Schuldenregelungshypotheken müßten, s0 
nicht inzwischen eine Beschlagnahme zugunsten 
Reichs erfolgt ist, als nicht entstanden von Amts weg s 
auf entsprechendes Ersuchen des Entschuldungsan „ 
wieder gelöscht werden, damit dieser nach nationalsoz^ 
stischen Rechtsbegriffen unhaltbare Rechtszustand a 
äußerlich beseitigt würde.

AGR. Dr. S c h n ü 11 e , .,
Leiter des Entschuldungsamtes in Detmoi

[Deutsches Recht, Wochenausg^ -

Unterh-itsklagen gegen Soldaten
(Zu DR. 1942, 1053 und 1215)

In beiden Veröffentlichungen ist unbestritten, daß yer 
Kinde wesentlicher Nachteil erwachsen würde, wenI1:nes 
Unterhaltsprozeß gegen den Soldaten nicht trotz se ^  
Kriegseinsatzes geführt würde. Deshalb erfolgt a^ nv.0fli 
Bestellung des Prozeßvertreters nach §2 der VerfV- „
1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1656). In deh Veröffentlichung 
ist der Streckung der Fristen und Hinausschiebung gQj, 
Termine das Wort geredet, damit die Belange der g 
daten gewahrt werden können. Das bedingt aber y 
Verlängerung des Prozesses, während deren der ^ aC -jer 
für das Kind, die Nichtzahlung von Unterhalt, W n 
wächst. Die Dauer des Prozesses würde aber dann jt 
Nachteil für das Kind bringen, wenn dessen Unte g2 
inzwischen in anderer Weise gesichert wäre. Nacu » y 
Einsatz-FamilienunterhaltsG. i. d. Fass. v. 26. Jun* yef 
(RGBl. I, 911) sind familienunterhaltsberechtigt auße e. 
Ehefrau, den ehelichen, den an Kindes Statt a 
nommenen Kindern und den m it der Ehefrau zusa® y er 
lebendfen Stiefkindern auch die u n e h e l i c h e n  ztir 
des E i n b e r u f e n e n ,  „wenn dessen Verpflichtung t 
Unterhaltsgewährung feststeht“ . Würde noch hci.g ey,- 
werden „oder wenn gegen ihn die Unterhaltsklag“ ^  
gereicht ist“ , so hätte dies zur Folge, daß für di y ef. 
ehelichen Kinder der Einberufenen, welche e‘n,e,L chaft 
kehr mit der Mutter zwar zugeben, aber die Vaters ^  
und Unterhaltspflicht aus irgendeinem Grunde nicu j gr 
erkennen und deshalb verklagt werden niüssen,^^,, 
Unterhalt vom Reich zwischenzeitlich bezahlt wird- /U 
könnte der Rechtsstreit, ohne einer Beschleunigu b ^e. 
bedürfen, unter Wahrung aller Rechte des Soldat ‘ gjn. 
führt und notfalls auch ausgesetzt werden. ^ ienetun- 
berufenen könnten mehr als bisher vor den Unap ^ {C 
iichkeiten des Rechtsstreits bewahrt werden, d* 
Kampfkraft (oder sonstige militärische Tätigkeit) ^ön- 
Beunruhigung aus der Heimat leicht beeinträchtige* 
nen. Bei der Summe der ohnehin im ganzen Reich z\  sjcii 
lenden Familienunterstützungen würde es auf de ^eyr.
hierdurch ergebenden verhältnismäßig geringen .[̂ es 
betrag angesichts des in doppelter Hinsicht guten Z ' j aS 
sicher nicht mehr ankommen. Überdies könnte si êSt-

gestellten Unterhaltsverpflichteten sicherstellen. Die ¿je 
gemeinschaft hat auch diesen Kindern gegenuü gr- 
Pflicht und ein nicht geringes Interesse, ^a , 1 aCjits* 
nährung nicht durch den Rechtsstreit gegen_W<ehrn gt-
angehörige für kürzere-oder längere Zeit 'n . ra5;e b«" 
stellt wird. Es wäre eine soziale Hilfeleistung tur iroyeii 
dürftigen unehelichen Kinder, die Befreiung d«*1
Sorge für die Mutter und zugleich das beste Md ’ pro- 
Soldaten vor einer übereilten Durchführung d 
zesses zu schützen. v y

JustOblnsp. F r. D e g e l ,  Fürth

Der Erbverzicht im  Bauernrecht
• u Rechte*1

Das bäuerliche Eigen ist unter allen dinglichen 
durch eine besonders bevorzugte und geschützt geChte 
Stellung ausgezeichnet. Dem entspricht es, daba a und 
des Bauern innere soziale Schranken in sich tr  8 ^ yg- 
daß demgemäß die rechtsgeschäftlichen Gestalt 
Iichkeiten im Raume des Hofes sowohl unter njere 
wie von Todes wegen begrenzt sind. Was ins g der 
die Erbfolge anlangt, so vollzieht sie sich g je f
Anerbenordnung. Diese läßt der Selbstverantwortunt,
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s|e'5e&enossen nur einen kleinen Spielraum. Insofern ist 
ortin 0 n'cht unelastisch. Zur Elastizität der Anerben- 

lJn£ gehört auch der Erbverzicht. An seiner Zulässig- 
h(w  '/n Bauernrecht kann heute ein Zweifel nicht mehr 
Prav- en (§9 EHRV). Jedoch sind mit ihm, wie die 

! , f s lehrt, noch manche Unklarheiten verbunden. 
nis br den bäuerlichen Erbverzicht ist folgende Erkennt- 
BQf>v°n grundlegender Bedeutung. Man räumt für das 
einen al^Semein ein, daß der Erbberechtigte imstande ist, 
teil, etwaigen Verzicht auf einen Bruchteil seines Erb- 
zür beschränken*); er kann aber nicht auf einzelne 
hofre ux haft gehörige Gegenstände verzichten. Im Erb- 
eit,en ist das anders: Hier kann ein künftiger Anerbe 
Sein AVerzicht in der Weise aussprechen, daß lediglich 
ain l  ̂ erbenrecht davon betroffen wird, sein Erbrecht 
Z\Var esfreien Nachlaß aber unangetastet bleibt. Das ist 
ienn ,?üch kein Erbverzicht auf einzelne Gegenstände; 
talr.ru - Hof ist kein Inbegriff von Sachen und Rechten. 
Und tr-LŜ  es der Verzicht auf die besondere Rechts- 
Auch /'krungsstellung innerhalb der Hofesgemeinschaft. 
Strejx herüber herrscht dem Grundsätze nach heute kein 

er'., ®ehr. Ob der vorgenommene Erbverzicht dasverm- “ lv;‘>r. ub  der vorgenommene cruvcu iun  uaS 
im »°gon des Erblassers im ganzen oder nur den Hof 
tinvlif'n  hat> ist Tatfrage und Frage der Auslegung des 
auf italles. Daß aber die Möglichkeit, den Erbverzicht 
Becle„x,n Hof zu beschränken, von großer praktischer 
Uoci, -Ung ist, liegt auf der Hand und wird sich auch 

A zn folgenden zeigen.
werdP„ achst soll im Nachstehenden der Fall erörtert 
keprre ,daß sich der bäuerliche Erbverzicht auf den Hof 
°der n?’ ^ ann ist zu beachten, ob sich die Erbfolge mit 

I vTnne Beteiligung der Anerbenbehörden vollzieht. 
sicß ynxnn davon die Rede war, der Erbgang vollziehe 
dahin tCr Mitwirkung der Anerbenbehörden, so ist das 
iassgr zu verstehen: es gibt Fälle, in denen der Erb- 
dabe; /°rbeugend die Hofesnachfolge ordnen kann und 
f c w i “ t .die Genehmigung der Anerbenbehörden an- 

a) L>.n 1SE
1 7 r° ei handelt es sich um zwei Gruppen von Fällen. 

S  u l chst kommt in Frage, daß der Erblasser in 
;Z,tztwilligen Verfügung, zu der auch eine Erkla- 

bestimm Slnne des §13 EHRV2) gehört, eine Anerben- 
rhenhT .ng trifft, die nur mit Genehmigung der An- 

^ ichfio.p!0rden wirksam werden kann, z. B. wenn er aus 
Atierbp„ , Grunde innerhalb der ersten Ordnung den

2. o "  bestimmt (§ 25 Abs. 1 Ziff. 3 REG).4. ^  ZD ADS. 1 Z-1U. j

nen. An ,Weiteren ist hier die Hofesübergabe zu erwäh 
|«Ug /g sie bedarf der anerbenbehördlichen Genehmi- 
Ntine L8 . 7 Abs. 3 REG). Wenn sie auch im technischen 
k e?genome Erbfolge darstellt, so gehört sie doch als vor
rätig, ummene Erbfolge innerlich in diesen Zusammen-

alKyp611 beiden erwähnten Gruppen von Fällen dürfte 
w » nen ein Erbverzicht überflüssig sein. Man 

«is VielleichtÜ-s emnf,feli eicht denken, daß die Beteiligten das Bedürf- 
, et« sin  n’ um sichere Verhältnisse zu schaffen, etwa 
, e.rzicht ln,e’ der übergangen werden soll, einen Erb- 

aber l eẑ !egen- M it einem soIchen Erbverzicht
S n

•'■‘•w iegen . IViiL e in e m  a u iu ii-u
.praktisch nichts gewonnen. Denn einerseits 

■ sichergestellt werden, daß derv achte . , aosoiut sicnergesteni weruui, uju uw 
i?« an(ipWlrkbch zum Zuge kommt. Das hängt ja noch 

,Skeit a ' Hmständen ab, z. B. von seiner Bauern
guts Sp'. -Andererseits steht das Fehlen eines Erbver- 

_ uer Hnfpctior-iifrxin-o niVfif pn+apcrpn. Denn seiny^mann “ uiesnachtoige ment enxgegen. ueuu 
LnbehfSlrd schon durch die Genehmigung der An- 

CHs beiden ausgeschaltet, ohne daß es eines &rbver- 
S rden  , Die ständige Rechtsprechung der Anerben- 
¡*e« v er5 e,ht dahin, grundsätzlich schon in einer form- 
fGrnnub tse rk läm ng  des Übergangenen einen wich- 
1 r Erbvp ZUr Erteilung der Genehmigung zu erblicken 

bpr,k„,r?.lcht könnte nur einen Sinn haben, wenn die
» IVUU11V Viel -----------

lP7crbenh; ‘ t.ll;lu  könnte nur einen Sinn haben, wenn die 
slp?e«- In n,°rden die Übergehung des Vormannes ab- 
Vp QenrTlesem Ealle könnte die Erbfolge des in Aus- 
rtcisf311« v ^ einxen dadurch erreicht werden, daß dernn “ "¡cnen dadurch erreicnr werden, uau uc. 

so |?rz’cbtet. Indessen wird es in solchen Fällen 
,, llegen,, daß die Anerbenbehörden Bedenken

..§°195o'  Bo b “  deutsche Erbrecht“ , 3. Aufl., S. 534, zu 3 a.

hatten, weil die Bauernfähigkeit des Bedachtem zweifel
haft ist. Darüber aber wird letztlich erst nach dem Erb
fall entschieden, so daß auch so eine Klärung durch den 
Erbverzicht nicht eintritt.

Aus diesen Gründen ist in Fallen der genannten Art 
ein Erbverzicht meist entbehrlich und wegen der mit ihm 
verbundenen Kosten und sonstigen Schwierigkeiten (vgl. 
unten zu II b) nicht zu empfehlen.

II. Dagegen ist der Erbverzicht zur Lenkung der Hofes
folge sinnvoller, wenn es sich um Verhältnisse handelt, 
bei denen eine Mitwirkung der Anerbenbehorden in dem 
dargelegten Sinne nicht in Betracht kommt.

a) Hier kann der Erbverzicht einem doppelten Zwecke

d linfZunächst kann er deshalb vorgenommen werden um 
einem Sippegenossen, dem der Verzichtende im Wege 
steht, den Hof zukommen zu lassen, z. B. dem Biuder des 
Bauern unter Übergehung des Vaters. Das wird im all
gemeinen unerwünscht sein, läßt sich aber nicht ganz 
vermeiden. Wenn man schon außerstande ist, den best- 
berechtigten Anerben zu zwingen, die Führung des Hofes 
anzutreten, so wäre es zweckwidrig, ihn daran zu hindern, 
vorzeitig auf sein Anerbenrecht zu verzichten.

2. Der Erbverzicht kann in diesem Zusammenhänge 
aber auch noch einem anderen Bedürfnisse dienen. Die 
Dinge können so liegen, daß der zunächst in Betracht 
kommende Sohn nicht bauernfahig erscheint. Wie die 
Anerbenbehörden endgültig über die Bauernfahigkeit 
urteilen werden, wird in vielen Fallen zweifelhaft sein. 
Darum ist es vorteilhaft, durch Erbverzicht des Bauern
unfähigen oder wenigstens mit zweifelhafter Bauern 
fähigkeit Ausgestatteten eine Klärung herbeizufuhren un 
dadurch die Grundlage für durchsichtige und feste Ver
hältnisse zu schaffen. Denn ein Hinausschieben der Ent
scheidung darüber, wer endgültig — vgk jedoch obe"  
zu A I b — den Hof übernimmt, bis zum Tode des Bauern 
wird in vielen Fällen Unruhe unter die Beteiligten brin
gen und der Bewirtschaftung des Hofes abträglich sein. 
Ebenso verhält es sich, wenn damit gerechnet werden 
muß, daß der Nächstberechtigte sein Erbiecht aus-

bl^Wcnn auch in diesen Fällen ein Erbverzicht durch
aus  ̂angebracht ist, so sollte man doch, bevor man ihn 
tätigt, die Nachteile bedenken, die mit ihm verbunden zu 
sein pflegen, insbesondere folgende:

1. D e r  e inm al ausgesprochene E rb v e rz ic h t ve rm ag  zw a r
wieder rückgängig gemacht zu werden (§2351 BGB.). 
Dies kann aber nur durch Vertrag geschehen, und zwai 
ist gerichtliche oder notarielle Beurkundung erforderlich. 
Nach Eintritt des Erbfalls -  namentlich z. B., wenn sich 
gerade dann die Bauernunfähigkeit des Bedachten heraus- 
stellt — kann der Erbverzicht überhaupt nicht mehr ruck 
gängig gemacht, allenfalls nur durch Übergabe oder 
sonstige Veräußerungen des Verzichtenden ausgeglichen 
werden. Somit bedeutet Erbverzicht stets eine gewisse 
Versteifung der Rechtsbeziehungen.

2 Viel schwerer wiegt ein weiteres Bedenken. Wer 
auf das Anerbenrecht verzichtet hat, verliert damit zu- 
p-leicb «eine Versorgungsanspruche (35 ju, m  k c u j . 
Diese Regelung ist rechtspolitisch bedenklich. Sie erklärt 
sich nur deshalb, weil man ursprünglich vielfach von der 
irrigen Auffassung ausging, Versorgungsanspruche Mien 
Ansprüche erbrecbtlicher Natur. In typischem Begnffs- 
denken folgerte man daraus, daß derjenige, der auf in 
Erbrecht verzichtet habe, damit auch die in diesem ent 
haltenen versorgungsrechtlichen Ansprüche^eisgibt. Wie 
dpm auch sei auf jeden Fall hat der troverzicnt im 
Bauernrecht heute kraft ausdrücklicher Regelung die 
unangenehme Folge, daß der Verzichtende seine Ver
sorgungsansprüche0 verliert. Es ist oft unbillig, denjeni
gen d ir  das Opfer des Verzichts bringt, auch noch mit 
dem Opfer des Verlustes der Versorgungsanspruche zu 
belasten. Diese Erwägungen lassen es ratsam erscheinen, 
mit der Vornahme eines Erbverzichts in bäuerlichen Ver
hältnissen zurückhaltend zu sein.

c) Da der Erbverzicht mit gewissen Gefahren verbun
den ist, sollte man bei seiner Vornahme jeweils prüfen, 
ob es sich nicht empfiehlt, ihn ausdrücklich auf das An-

UVJÖ.l
..Lehrbuch des Erbhofrechts“ , 2. Aufl., S. 266/267. 3) R E H Q  4,206 (2131 . IW . 1937. 25796,
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erbenrecht zu beschränken. Diese Frage, die in jedem 
einzelnen1 Falle sorgfältiger Überlegung bedarf, kann 
leicht übersehen werden. Deshalb sei auf sie besonders 
hingewiesen.

B. Es bleibt noch übrig, in aller Kürze den: Fall zu er
wähnen, daß sich der Erbverzicht nur auf das nicht zum 
Hofe gehörende Vermögen (Allod) bezieht. Nach dem 
Gesagten ist ein solcher Erbverzicht möglich. Es fragt 
sich, ob auch er die Folge hat, daß der Verzichtende, 
wenn er nicht zugleich Anerbe ist, die bäuerlichen Ver
sorgungsansprüche einbüßt. M. E. ist die Frage zu ver
neinen. Denn wenn schon dieser Teilverzicht überhaupt 
möglich ist und das Aperbenrecht nicht ausschließt, so 
ist erst recht nicht einzusehen, weshalb er die Versor-, 
gungsansprüche beseitigen sollte. Es kommt ja der 
Lebensfähigkeit des Hofes und damit seiner Leistungs
fähigkeit hinsichtlich der Versorgungsansprüche im all
gemeinen nur zugute, wenn ein „Miterbe“  auf sein Erb
recht am Allod verzichtet.

Prof. Dr. W i l h e l m  H e r s c h e l ,  Halle.

Zur Anwendung der Geboteverordnung 
im  Teilungsverfahren

Einen verhältnismäßig recht erheblichen Prozentsatz 
anhängiger Zwangsversteigerungssachen bilden heute die 
Teiiungsversteigerungen, die von Gesamthandgemein
schaften, insbesondere zum Zwecke der Aufhebung von 
Erbengemeinschaften, eingeleitet sind. Dabei wird in der 
Regel im Versteigerungstermin1 von sämtlichen Bietern 
das von der Preisbehörde für das betreffende Grundstück 
vorher festgesetzte höchst zulässige Meistgebot gleich
zeitig oder in unmittelbarer zeitlicher Aufeinanderfolge 
abgegeben.

Nach § 3 der VO. über die Behandlung von Geboten 
in der Zwangsversteigerung v. 30. Juni 1941 ist nun in 
diesem Falle der Zuschlag in erster Linie dem Bieter zu 
erteilen, dem hinsichtlich des ganzen Grundstücks oder 
eines überwiegenden Teiles davon ein im Grundbuch ein
getragenes, zum Besitz berechtigendes Recht zusteht. In 
dieser VO. ist jedoch nichts über die Behandlung von 
Gesamthandeigentum gesagt. Es heißt vielmehr lediglich, 
daß der Zuschlag dem Bieter zu erteilen ist, dem „hin
sichtlich des ganzen Grundstücks oder eines überwiegen
den Teiles davon“  das Eigentum zusteht. In der Praxis 
hat dies zu erheblichen Zweifelsfragen Anlaß gegeben.

Das OLG. Dresden1) vertritt in Anlehnung an M e r 
t e n 2) die Ansicht, daß die Erbanteile der einzelnen Mit
glieder der Erbengemeinschaft so zu behandeln seien, als 
wären sie ideelle Miteigentumsteile an dem betreffenden 
Nachlaßgrundstück, „setzt doch § 2033 Abs. 2 BGB. 
seiner Fassung nach ausdrücklich Anteile der einzelnen 
Mitberechtigten am einzelnen Nachlaßgegenstand selbst 
voraus, wenn auch diese Anteile natürlich durch das 
Gesamthandverhältnis rechtlich gebunden sind“ . Zwar 
möge diesen Anteilen infolge dieser Bindung im Rechts
verkehr der selbständige Charakter fehlen, kräftemäßig 
und wirtschaftlich trete jedoch ihre sogar gesetzlich vor
ausgesetzte Existenz in Erscheinung und gebiete bei 
Auslegung einer Rechtsvorschrift berücksichtigt zu wer
den, die wie § 3 der VO. gerade „die wirtschaftliche 
Nähe der Bieter am Grundstück“  entscheiden lassen 
wolle.

Es fragt sich, ob für die wirtschaftliche Nähe der Bieter 
am Grundstück die Anteile maßgebend sein sollen, die 
die Beteiligten am ganzen Grundstück haben oder nicht 
vielmehr die Quoten, die den Beteiligten bei der Ausein
andersetzung hinsichtlich des betreffenden Grundstücks 
zustehen. Beide Größen können sich decken, brauchen es 
jedoch nicht zu tun,3). Ist z. B. ein Miterbe bereits aus 
einem anderen Gegenstände mit 10000 SftM abgefunden 
worden, oder schuldet ein Miterbe noch 10000 3tM zum 
Nachlaß, so erhält er bei der Auseinandersetzung weniger 
als die übrigen, während sein Erbteil unverändert weiter
besteht. Die Teilhaberschaft am Nachlaß ist also keines-

0  DR. 1942,186ff., zustimmend LG. Berlin: DJ. 1942, 300.
4  M e r t e n  bei Pfundtner-Neubert, I I ,  9 S. 60.
4  And. Ans. W e n d t :  ArchZivPr. 89, 420.

[Deutsches Recht, Wochenausga^_

wegs identisch mit dem Anspruch auf das bei der Na 
laßteilung auf dieses Grundstück Entfallende. 0ll

Die Frage, welches Verhältnis für die Anwendung 
§ 3 der VO. maßgebend sein soll, könnte nun leient. af{
antwortet werden, wenn die Gesamthandgemeinsc , 
wirklich nur gebundene Mitberechtigung, Gesamt:n  ̂
eigentum also lediglich Miteigentum ohne veräußer  ̂
Anteile wäre4). Denn dann beständen ja keine ?e“ ei!,ms- 
diese Miteigentumsanteile ebenso wie die Miteigentu, f 
anteile nach Bruchteilen zu behandeln. Dies widersp11 
jedoch dem Prinzip des Gesamthandeigentums. J eu^j,i 
Teilhaber einer Gesamthandgemeinschaft steht nur :c|1t 
Anteil an dem gemeinschaftlichen Vermögen zif> a ̂  
an der einzelnen Sache5). Zutreffend betont dahe^tufl1 
RG.6), daß bei 'Gesamthandvereinigungen das E‘£eallch 
ungeteilt bestehe. Der Erbe hat also kein Eigentum, . 
kein Teileigentum an den Nachlaßgegenständen. I® ¡chts 
heit ist der Anteil am einzelnen Nachlaßgegenstand m 
weiter als die Beziehung der Mitgliedschaft auf den 
zelnen Nachlaßgegenstand. Kraft dieser Mitgliedschat 
jeder Erbe befugt, mit zu verfügen, mit zu verwa ^  
Daraus folgt, daß dieser Mitgliedschaftsanteil an e‘ . n. 
Gesamthandvermögen „in  das Gebiet des rechtlichen r*‘ ^ 
dels gehört und in keiner Weise die Rechtszuständig 
berührt“ 7).

Aber auch noch ein] anderer Grund spricht ge&e~aef]. 
Berücksichtigung der Anteile am Gesamthandverm°g „q 
Nach §§ 5 ff. GrErwStG. v. 29. März 1940 (vgj; S 
RAO.) wird, wenn ein Grundstück bei der Aufm.- ,e,r 
einer Gesamthandgemeinschaft auf einen Gesamt!13 . 
übergeht, die Steuer in Höhe der Auseinandersetzu ^  
quote nicht erhoben1, die auf diesen Gesamthänder „j 
sichtlich des Grundstücks entfällt. Das GrErwStG. 
damit die Härte vermeiden, die darin liegt, daß der . g 
samthänder bereits vor dem Übergang des Grund? f„ 
auf ihn an dem Grundstück mitberechtigt war8)- Au r_ 
fenderweise läßt man dabei nicht das Beteiligung ß_
hältnis, sondern das Aüseinandersetzungsverhältms m ^
gebend sein. Denn nur dieses gibt richtig die dabei _ 
genommenen w i r t s c h a f t l i c h e n  Verschiebungen j ef 
der. Auf diese wirtschaftlichen Verlagerungen belaticli 
Auseinandersetzung einer Gesamthand stellt es aber < .fl 
gerade § 3 der VO. ab. Der Zuschlag ist also, we?” 
Grundstück einer Gesellschaft gehört, nach Maßgj1®[ j,aft 
Kapitalanteile zu erteilen. Bei einer ErbengemeinS^ uS. 
entscheiden mithin nicht die Erbanteile, sondern die 
einandersetzungsquoten darüber, wer dem Gruno

düngwirtschaftlich am nächsten steht. &
Die Versteigerungsrichter haben bei der An'vßn tes 

dieser VO. eine Aufgabe, die für sie etwas .y^en, 
bedeutet. Sie dürfen sich nicht mehr bei Grundstu ^  
die einer Gesamthandgemeinschaft gehören, dam' Zu
frieden geben, in Zweifelsfällen nach Erteilung de ^  
Schlags den Erlös zu hinterlegen, und es im übrigen ^  
Parteien überlassen, sich gerichtlich über die Ausza q p 
zu einigen (§§ 180, 115 ZwVerstG., §§ 876 ff- fr ■ 
Denn die Frage, wie der Erlös zu verteilen ist, muß } ^ e( 
vor Erteilung des Zuschlags geklärt sein, da von ^  
Beantwortung ja die Entscheidung über den Zuschi y g
hängig ist. Während die Frage der Auseinandersej .,
bislang in einem vorwiegend von der Verhand 
inaxime beherrschten Verfahren geklärt werden 0111 pi 
hat der Versteigerungsrichter jetzt von1 Amts weS p er 
prüfen, wie die Auseinandersetzungsquoten sind- ^  
Versteigerungsrichter muß mithin heute, um u klärd1’ 
Zuschlag entscheiden zu können, vorher Fragen g5. 
die nicht in das Gebiet des formellen VollstrecK 
rechts gehören10). Selbst wenn beispielsweise e,n. 
mutung dafür spräche, daß ein Grundstück den ei »,e. 
Gegenstand des Gesamthandvermögens bildete, sej^ereL 
nügte dieses ja nicht, um den Richter von ''T .r)gS' 
Prüfung zu befreien. Keinesfalls darf der Versteigei
------ — ------------  jy  11 <

0  H e c k ,  „Sachenrecht“ §71, 1; K i p p ,  „E rb rech t“  § ’
4  P a l a n d t ,  Überblick von §903 Anm. 4 BGB.
«) RGZ. 56, 209; 68,417. fiesaH,t'
4  B u c h  d a ,  „Geschichte und Kritik der deutschen 

handlehre“ , 1936, S. 265 ff. , ,  ,  le W
s) B o r u t t a u -  K l e i n ,  GrErwStG. S. 219 ff.; B u h l e r ,  » 

buch des Steuerrechts“ , I I ,  S. 479. 0
9) J ä c k e l - G ü t h e ,  ZwVerstG., 7. Aufl., §180 Anw.
10) RGZ. 119, 322.
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lassen w ,^Iesen Fällen einfach das Los entscheiden 
Lage ’ ¡st 1 er a*s Versteigerungsrichter „nicht in der 
steht"m u -  entscheiden, wer dem Grundstück näher 
schiede Hätte der Richter diesen Ausweg, dann ent- 
sondem ̂ a™ sch in den meisten Fällen nicht das Gericht, 
^Heiiun n Knobelbecher auf dem Richtertisch über die 
oder Ln®' ^6S ^ uschlags. Diesem regelmäßigen Würfeln 
rade d„.Seun I™ den Zuschlag vor Gericht sollte aber ge
fre it» /™  ^en Erlaß der GeboteVO. möglichst ein Ende 

jy  et werden,12).
geltend */berlegungen lassen offenbar werden, daß das 
'ge RPr.i,+VV̂ erstG- im Grunde nicht mehr in die heu- 

v'°raus ri r lin£i Wirtschaftsordnung paßt. Denn es setzt 
danach’ eine Auswahl unter den Bietern grundsätzlich 
'm Verc+f̂ • ro^ en' werden kann, wer das höchste Gebot 

.  tgeruingstermin abgegeben hat, (§81 ZwVerstG.). 
1 hat aber nur in einer Wirtschaftsordnung

L>iesesSce^ eru,ngsi ermin abgegeben hat (§81 ZwVerstG.). 
mit f re;e pm.hat aber nur in einer Wirtschaftsordnung 
sich die m re'sbildung seine Berechtigung. Denn wenn 
^athfrap Mfj*s4§/ebot nicht auf Grund von Angebot und 
^hlich ?esEfflmt, sondern ein Höchstgebot obrig- 
errechnet'laC”  Maßgabe des wahren Grundstückswertes 
er!'eblich Unĉ  festgesetzt wird, dessen Betrag aber 
^gü ch  dem Marktpreis liegt, dann ist es un
feilen db-|,en Zuschlag nach diesen Grundsätzen zu er
geben dp* Z?13/1 die Zuschlagserteilung nicht in das Be- 
hängjg. s Gerichts stellen oder vom bloßen Zufall ab- 
âesTchtcn 1 n’ dann muß sie nach materiellrechtlichen 

ganz mü Ud 1 n geschehen. Deshalb läßt die GeboteVO. 
für den 7 echt die wirtschaftliche Nähe am Grundstück 
pSenheit1̂ *1'3? maßgebend sein. Auch bei dieser Ge- 
Prinzjp S19b somit deutlich, daß das überkommene
lente überholt (nbgbcbst formellen Vollstreckungsrechts

Hr. W. M ü 11 e r - F r e i e n f e l s ,  Königsberg (Pr.).

Wichtige Ergänzung des Devisenrechts
Die ^ e n e r a ^ o u v e r n e m e n t

'939 (VfupYP- Eir das Generalgouvernement v. 15. Nov. 
r en W eiter^ ^  und die zu lbrer Durchführung erlasse- 
r rzem 1,0̂  v*er Devisenverordnungen enthielten bis vor 
.je in ¡ .eine Bestimmungen darüber, welche Wirkung
1 ^üfp’PQtplH’Pn ziP\rtep̂ nrjich.tliCihiOiti Pmhn.fP' nt-irl

rund de|*C.n,i Hie Frage war deshalb bisher nur auf

y^bote'^r,11 aufgestellten devisenrecfitlichien Gebote und 
!!?■ben S0],,r das bürgerliche Recht und den Zivilprozeß 
/"'Und der D ie . Frage war deshalb bisher nur auf 
len zu augemeinen bürgerlich-rechtlichen Vorschrif- 
pements p Y?rfen- Das Devisenrecht des Generalgouver- 
F îches ^ s t im m t ebenso wie das Devisenrecht des
in?..Ausiand gewisse Leistungen, insbesondere Zahlungen 
a'ändp-“  ̂ > an einen Ausländer im Inland oder an einen 

en eines Ausländers, nur mit devisen- 
j ' - ci . ---wimigung zulässig sind. Bekanntlich ist 
„ lS General 3S ^ e‘ch im Sinne der Devisenbestimmungen
dabei auch <?eneh?

General as ^e*Cu 1111 uei Lsevisenuesiimm uri^
v3,le die 8°Uvernements Ausland. Rechtsgeschäfte, die 
„•Ofgenornmp§-escbr>ebene devisenrechtliche Genehmigung 
pcm auf q  , worden waren, waren nach richtiger An- 
/,£> Weil s i e ”  ^ er Gisherig-di Rechtslage unheilbar nich- 

Br,Rle Segen ein gesetzliches Verbot verstießen 
poln. Rechts der Schuldver-

K 'M  BGfT  *gflgen ein gesetzliches Verbot verstießen 
i .fnisse). p’. Art. 56 § 1 des poln. Rechts der Schuldver- 
de'S*Ung konT , 3ge au  ̂ eine genehmigungSibedürftige 
¡■,n> Weil d ipB uZwar obne Genehmigung erhoben wer- 
rj f r die pep t ’ “ ebiung der Klage noch keine Verfügung 
- te dürft n gemachte Forderung darstellt. Die Ge-Q.. -  uur tp . 1_ o - ‘ “ “ v.un. * O io e i u n g  u a io i u u .  IZU  VJU
dp3? oder tpu 3 . r scbon bisher Urteile, die der Klage

Gs e n — Wei se  stattcrahprt n u r  prlaccpn w p n n  riip
auf reehtr '¡weise stattgaben, nur 
Sy,1 eine £„<.„‘5,? Genehmigung erteilt war, da ein Urteil 
he eine ZwaZ ‘Ch verb'Otene Leistung

Ollstr'

erlassen, wenn die

ÜB ei^e 7,„ ;  J cri verbotene Leistung nicht ergehen darf. 
Vol] * einer Gpntu°**-S*rec*a,nf? ais so'cbe bedurfte es bis-s  = ........B„..B______
°^teni) 1 211 einer Leistung des Schuldners führen

ünn1!?treckun(!yune^bnugfnng, vrfelmehr waren nur solche 
soip ielbar S2,i 3 - Ungen genehmigungsbedürftig, die

i. Cs ha{
^hen Reo-^hn daß das Fehlen einer ausdrück-

12 ^  den Devisenvorschriften des General-
2 5 / 4 Beschluß a

12̂ ;. ,J des ^G. Königsberg (Pr.) v. 15, Juni 1942 (24 K
!;) M

>){] Vrf. ßVc'kp“  Pfundtner-Neubert, I I ,  0 S. 56.
’ ■ 170. ’ ’,L)as Devisenrecht des Qeneralg ouverneinents“ ,

gouvernements in der Praxis nicht selten zu Zweifeln 
und Schwierigkeiten führte. Ferner ging die nach den 
allgemeinen Vorschriften eintretende unheilbare Nichtig
keit aller nicht genehmigten Rechtsgeschäfte über die 
Notwendigkeiten hinaus, die durch die Devisenbewirt
schaftung bedingt sind. So bestehen z. B. in Fällen, in 
denen eine erforderliche Genehmigung nur aus Unkennt
nis oder Unachtsamkeit nicht eingeholt worden ist, vom 
devisenwirtschaftlichen Standpunkt aus vielfach keine 
Bedenken dagegen, die Genehmigung nachträglich zu 
erteilen. Die 5. DevVO. für das Generalgouvernement 
v. 15. Juli 1942 (VB1GG. 410), die am 1. Aug. 1942 in 
Kraft getreten ist, hat deshalb die DevVO. v. 15. Nov. 
1939 durch Aufnahme der §§ 15 a bis 15 e ergänzt, die 
inhaltlich im wesentlichen den §§ 64 bis 68 des im Reiche 
geltenden Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung v.
12. Dez. 1938 (RGBL I, 1733) entsprechen.

Durch § 15 a Abs. 1 Satz 1 wird jetzt ausdrücklich 
klargestellt, daß Rechtsgeschäfte, die einer Verpflichtung, 
einer Beschränkung oder einem Verbot der Devisen
bestimmungen des Generalgouvernements zuwider ge
schlossen werden, nichtig sind. Nach § 15 a Abs. 1 Satz 2 
g ilt ein solches Rechtsgeschäft aber als vom Zeitpunkt 
seiner Vornahme an wirksam, wenn die Genehmigung 
nachträglich erteilt wird. Ferner bestimmt § 15 a Abs. 2, 
daß die Nichtigkeit nicht zum Nachteil von Personen 
geltend gemacht werden kann, die den die Nichtigkeit 
begründenden Sachverhalt beim Abschluß des Rechts
geschäfts nicht kannten, oder die im Ausland ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, es sei 
denn, daß sie die Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes kann
ten1. Die letztere Ausnahme gilt jedoch nicht zugunsten 
von Personen, die im Reich Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. Diese werden also mit Rücksicht aut 
die Ähnlichkeit der Devisenvorschriften im Reich und im 
Generalgouvernement bezüglich der Kenntnis der de
visenrechtlichen Gebote und Verbote den Inländern 
gleichgestellt. Für den Prozeß bestimmt § 15 c in An
lehnung an § 66 DevG., daß das Verfahren auf Antrag 
einer Partei bis zur Entscheidung der Devisenstelle Kra
kau auszusetzen ist, wenn auf eine genehmiguugsbedürf- 
tige Leistung geklagt wird. Hinsichtlich der Zwangsvoll
streckung bringt § 15 b eine Änderung gegenüber dem 
bisherigen Rechtszustand, indem er ebenso wie § 65 
DevG. vorschreibt, daß nicht nur die Verurteilung, son
dern auch die Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner 
nur nach Erteilung der Genehmigung zulässig ist. Die 
Bestimmung des § 15 e, wonach der Erwerb von Werten 
oder die Verfügung im Wege der Zwangsvollstreckung 
in gleicher Weise genehmigungsbedürftig sind wie ein 
rechtsgeschäftlicher Erwerb, enthält dagegen lediglich 
eine Klarstellung der oben geschilderten bisherigen 
Rechtslage. Im § 15 d schließlich ist Vorsorge für die 
Vollstreckung von Titeln getroffen, die von einem 
Schiedsgericht oder einem ausländischen Gericht herrüh
ren. Die Regelung entspricht dem § 67 DevG., jedoch ist 
auf die Besonderheiten des Verfahrens nach der polni
schen ZPO. Rücksicht genommen worden.

Da das Generalgouvernement, wie bereits erwähnt, 
dem Reich gegenüber Devisenausland ist, sind die Vor
schriften der 5. DevVO. unter Umständen auch für den 
Rechtswahrer im Reich von Bedeutung. Für den Verkehr 
zwischen dem Reich und dem Generalgouvernement sind 
zwar eine Reihe von Sonderregelungen getroffen, die we
sentliche Erleichterungen enthalten. So gelten insbeson
dere die im Generalgouvernement beruflich tätigen 
Reichsdeutschen bezüglich ihres im Reich befindlichen 
Vermögens als Deviseninländer, so daß sie zur Verfügung 
über ihre dort befindlichen Werte weder einer Genehmi
gung der Devisenstelle Krakau noch einer Devisenbehörde 
im Reich bedürfen (Runderlaß Nr. 7/41 DSt. v. 14. Jan. 
1941; Anordnung Nr. 11 des Leiters der Abt. Devisen 
und Außenwirtschaft in der Hauptabteilung Wirtschaft 
der Regierung des Generalgouvernements v. 10. März 
1941 [VB1GG. 106]). Ferner dürfen diese Personen nach 
der Anordnung Nr. 14 v. 27. Mai 1941 (VB1GG. 318) 
Teile ihrer Gehälter oder sonstigen Bezüge ohne devisen
rechtliche Genehmigung an Unterhaltsberechtigte im 
Reich überweisen, wenn die Überweisung unmittelbar 
durch die auszahlende Dienststelle erfolgt. Soweit der
artige besondere Ausnahmen nicht bestehen, bedürfen
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aber Zahlungen an Gläubiger im Reich der Genehmigung 
der Devisenstelle Krakau, wobei zu bemerken ist, daß 
der gesamte Zahlungsverkehr zwischen dem Reich und 
dem Generalgouvernement im Verrechnungswege über 
die Deutsche Verrechnungskasse Berlin und das Verrech
nungs-Institut Krakau abgewickelt wird. Falls also zu
gunsten eines im Reich ansässigen Gläubigers die 
Zwangsvollstreckung gegen einen Schuldner im General
gouvernement auf einem etwa schon früher im Reich 
erwirkten Titel betrieben werden soll, muß zunächst die 
Genehmigung der Devisenstelle Krakau herbeigeführt 
werden. In den Fällen, in denen erst jetzt Klage erhoben 
werden soll, wird es sich empfehlen, spätestens gleich
zeitig mit Einreichung der Klage bei dem zuständigen 
Deutschen Gericht im Generalgouvernement die Erteilung 
der Devisengenehmigung zu beantragen.

RA. J. T h ie  s i n g ,  in der Hauptabt. Justiz 
in der Regierung des Generalgouvernements.

Hinweise
1. Nicht nur Urteile, durch welche auf Scheidung, Auf

hebung oder Nichtigkeit der Ehe erkannt ist, sind gemäß 
§ 625 ZPO. von Amts wegen zuzustelien, sondern auch 
Urteile, die das Kindschaftsverhältnis oder die elterliche 
Gewalt verneinen oder bejahen. Letztgenannte Besonder

heit (vgl. RG.: DR. 1941, 340 «  =  DJ. 1941, 87) w'rd 
immer wieder übersehen. „

2. Beachte die wichtigen Neuerungen der Verordn ^
zur weiteren Vereinfachung der Strafrechtspflege , ng
13. Aug. 1942 (RGBl. I, 508). Rechtsmittel der Berühr 
und Beschwerde nur noch gegeben bei besonderer 
lassung. Die Beschwerde muß der Richter zujass j  
gegen dessen Entscheidung sie eingelegt wird, ''Jl h ge- 
im Gegensatz dazu die Berufung vom Vorsitzer der 
rufungsstrafkammer zugelassen werden muß. s,0.

Für Revisionen gilt die Neuregelung nicht; e g,raf. 
wenig für den Einspruch gegen amtsrichterliche = 
befehle.

Weitere Beschwerde ist beseitigt.
3. Beachte, daß in Strafsachen andere Vor 

für die Wiedereinsetzung bestehen als bei 
Rechtsstreitigkeiten. Das Verschulden des 
belastet den Angeklagten nicht unbedingt.

4. Die VO. zur Wahrung der Rechte von W ehrrnac^ 
angehörigen im Verwaltungsverfahren v. 27. Aug- «r 
(RGBl. I, 538) tr ifft für das Verwaltungsverfahren un 
das verwaltungsgerichtliche Verfahren ähnliche /)n  ^  
nungen, wie sie zugunsten der Wehrmachtangeh°r | je. 
und der sonstigen durch die Kriegsverhältnisse B e' rf ,£ae 
neu in der VO. v. 1. f  pt. 1939 für die Zivilrechtsp11 
gebracht worden sind.

aussetzung^J

SSß#1

M itte ilu n g e n  des N S .-R ech tsw ahrerbundes

Kriegsauszeichnungen
Es haben erhalten:

D a s  E i s e r n e  K r e u z  I. u n d  II .  K l a s s e
Dr. Ernst A b i c h t ,  RegR., Breslau /  Herbert Ä h l e r s ,  Just- 

Sup„ Bremen /  Werner A n s o r g e ,  Ass., Oldenburg /  Dr. Ger
hard B a a r , Stadtrechtsrat, Eisenach /  Anton B a e h r , Wissen
schaft!. Ass., Passade (Kiel) /  Hartw ig B e c k e r ,  StA., Hildes
heim /  Dr. Fritz B ö h mi g ,  Ass., Dresden /  Dr. Wilhelm Bösche ,  
Wirtsch.-Berater, Braunschweig /  Dr. Herbert B ö s s e i m a n n ,  
AGR., Chemnitz /  Hanns B o h n e ,  Dipl.-Kfm., Garmisch-Parten
kirchen /  D r. Gottfried B o l d t ,  Professor, Kiel /  Richard Br a c h t ,  
StA., Oschersleben /  August B r u c k m a y e r ,  AGR., Neuburg 
a. d. Donau /  Harald C r u s e n ,  Ass. i. d. Indust., Berlin-Südende /  
Wilhelm D a n i e l s ,  RegR., Berlin-Nikolassee /  Dr. Egon D  e t  e r, 
StA., Hamburg /  Dr. W olf D i e m ,  OAR., Weiden (Oberpf.) /  Dr. 
Hermann D  i 11 w  a 1 d, LGR., Paderborn /  Herbert D  r ö s e, Stadt
rechtsrat, Emden /  Gerhard D u m k e ,  GerRef., Berlin /  Dr. 
Maximilian F a h n l e r ,  Vorstand, Graz /  Dr. Ernst F r e y ,  Ass., 
Münsingen /  Jakob G a ß ,  AGR., Stroinberg /  Erich G r i m m ,  
AGR., Steinach (Thür.) /  Werner G u r k a s c h ,  GerAss., Berlin- 
Wittenau /  Heinz H a b e k o s t ,  Ass., Berlin-Treptow /  D r. Gert 
H a n n a y ,  RegAss., Brieg /  Erich H e i m e s h o f f ,  GerAss., 
Bochum - Querenburg /  D r. Ulrich H e i n z e ,  AGR., Beuthen /  
Ulrich H o e f t ,  RegR., Allenstein /  Heinz J a s p e r ,  Revisor, 
Stettin /  Hans K a l b ,  Ass., München /  Dr. Werner K n i e p e r ,  
RA., Berlin-Grunewald /  D r. Martin K o h z , RA. u. Notar, Köslin /  
Siegmund K u n i s c h ,  M inD ir,, Berlin-Nikolassee /  Johann K u ß ,  
Bücherrev., Ried (Innkreis) /  Gottfried L e n z ,  StA., Königsberg /  
Dr. Wilhelm L i n d n e r ,  Ass., Bad Nauheim /  D r. Fritz L o b e c k ,  
RA., Leipzig /  Dr. Karl M a i e r ,  AGR., Nagold (W ürtt.) /  Dr. 
Wolfgang M a t h e  r n ,  Kfm. Angestellter, Heilbronn /  Heinrich 
M a y e r ,  Ass., München /  D r. Stephan M  i c h a 1 e k , RAAnw., 
Wien /  Hans M ö l l e r ,  Ass.> Flensburg /  Gerhardt M ü l l e r ,  
GerRef., Naumburg (Saale) /  D r. Ulrich M ü l l e r - V o ß ,  Ass., 
Berlin-Halensee /  Dr. Werner N a u m a n n ,  MinR., Berlin /  Erich 
N e u b e r g e r ,  AGR., Saarbrücken /  Heinrich N i e d e r h a c k e ,  
RA., München-Gladbach /  D r. Burkhard O e b i k e , Reichsbahnrat, 
Münster /  Paul O r l o w s k y ,  Ass., München /  D r. Georg O s t e n 
dor f f ,  AGR., Kiel /  Armin P ö lic h , GerRef., Kattenhorn (Baden) /  
Werner P r e u k s c h a t ,  Postass., Berlin /  Otto R e i t ze ns te  i n , 
RegAss., Fürth (Bay.) /  Erich Rü c k e r t ,  Justlnsp., Hamm(Westf-) /  
Dr. Otto S c h mi d t ,  Oberbürgermeister, Schneidemühl (Potnm.) /  
Konrad Schnei der ,  Ass., Magdeburg /  D r. Johannes S c h u b e r t ,  
LGR., Oels (Schles.) /  Siegfried Se i f e r t ,  AGR., Waldenburg (Sa.) /  
i)r. Nikolaus S ie  b o l d t ,  AGR., Danzig - Langfuhr /  Dr. Hans 

1 e n z, RA., Nürnberg /  Heinrich S i m o n ,  Ass., Wiirzburg /  Karl- 
hans S o n n t n b u r g ,  Ass., Neustettin /  Dr. Wilhelm S t e f f e n ,  
RegR., Gohfeld (Krs. Herford) /  Artur S t i e f e l  h a g e n ,  Ass., 
Köln-Deutz /  Günter S t r e u b e , GerRef., Königsberg (Pr.) /  Dr. 
Karl T h a l h e i m e  r f ,  RA., Nürnberg /  Karl T i e m a n n ,  Ass.,
■ lagen-naspe /  Ludwig V o ß ,  AGR., Isenhagen-Hankensbüttel /  
Dr. Gerhart W  e h n e r , Ass., Dresden /  D r. Ernst W e i d e ,  Ger
Ass., Köln-Nippes /  Otto W e i s ,  AGR., Limburg /  Dr. Herbert

W e i ß ,  RegR., Neumarkt (Schles.) /  D r. Reimer W i n k e l '  
GerAss,, Magdeburg /  Heinrich W o r t m a n n ,  GerAss., An ■ 
(Westf.).

D ie  S p a n g e  z u m  E i s e r n e n  K r e u z  II .  ^ ' assC| ,cr- 
Hans B ä d j e ,  Oberamtsanwalt, Nordhausen /  Kurt ® U neflifl" 

ORegR., Berlin-Charlottenburg /  Hans C r e m  er,  Referent, , p r. 
Schmargendorf /  Erich D  o m m e r ,  RA. u. Notar, Prenzlau - IlS. 
Martin F r a n c k ,  Gesch.-Führer, Greiz (Thür.) /  JR. Dr. q c■ 
Waldemar F r e y  t a g ,  RA. u. Notar, Greifswald /  Dr. k u r . n n' 
w e r t ,  OLGR., Königsberg (Pr.) /  Prof. Dr. Hans G r o ß 111 pjrn,i 
D o e r t h ,  UnivProf., Freiburg /  Edgar H u h l e ,  Justlnsp-i ^ o!i- 
(Sa.) /  Dr., Albrecht K a i s e r ,  LGR. u. AGR., Zoppot /  D ^ g ^ ,,  
rad K n o  b l o c h ,  OStA., Glatz /  Dr. W alter K u n z i g i  . e n- 
Görlitz /  D f. Eduard L a c h m a n n ,  RA., Offenbach /  Joser j 
n e r t z ,  RA., Aachen /  Dr. Richard L ü t h j e ,  RA., M aS“e nanl'' 
Dr. Fritz M a n c h e ,  LGR., Dresden /  Dr. Erich M  a n t k e , ^ r3-
direktor a. D., Cosel (Schles.) /  August M a r t i n ,  Justlnsp-i q ^ o 
ben-Trarbach /  Georg M a s t ,  Bankdirektor, Mannheim /  D n j aI-, 
Mr o s e , ,  RA. u. Notar, Gera /  Paul O b e r s b e r g e r ,  RA.U' pricli 
G um binnen/O tto R a s c h k e ,  Justlnsp., Frankfurt (O der)/. j e l, 
R a u s c h e i ,  Justlnsp., Schweidnitz /  D r. Friedrich ' ^ aC(ru er > 
Reichsbahnoberrat, Berlin - Zehlendorf /  Dr. Richard W  f.J r ¡cb' 
Stadtrat, Lübeck /  Wilhelm W e r k m e i s t e r ,  KGR., 8 e, ,n"/ Ka  ̂
terfelde-West /  Walther W i l k e ,  JustOblnsp., Halle (Saale)/ 
Z i e g l e r ,  M inD ir., Berlin-Schlachtensee.

Soldatentod von Amtswaltern des NSK®-
Y'Ol

Im Juni d. J. fiel der frühere KreisrechtsamtsleiteL vVar
Kirchheimbolanden, Amtsgerichtsrat K u r t  Höh. R  ellt 
Leutnant und Kompanieführer in einem Infanteriereg1 ^  
und war mit dem Eisernen Kreuz I. und II. Klasse 
dem Infanterie-Sturmabzeichen ausgezeichnet. . is.

Schon am 12. Sept. 1939 fiel bei Kutno der 
anwalt und Notar Dr. K u r t  G o l d m a n n ,  Kreisr 
amtsleiter und Kreisgruppenführer des NSRB. Calau- 

In Afrika gab sein Leben für das Vaterland der ReC(]IlC|
anwalt H e r m a n n  Sch en k ,  Kreisrechtsamtsleiter
Kreisgruppenführer des NSRB. des Kreises NeurupP1 

Im Osten fiel im Juli 1941 der Rechtsanwalt und jV ^s. 
W a l t e r  L a n g e ,  Kreisrechtsamtsleiter und ^,ar
gruppenführer des NSRB. des Kreises Spremberg- 
Gefreiter in einem Schützenregiment. jgs

Alles waren Bundeskameraden, die aktiv im Leben 
Bundes tätig gewesen sind und sich als Kämpfer ^1 , £|1, 
Erneuerung des deutschen Rechts verdient gemacht n 
Ein ehrendes Andenken wird ihnen bewahrt bleiben-
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m̂ti

fu"»«tot ©tto Sd)t»it)foroffi, 6 erlin
30. 3. 1942

1'0to' Sons geneidet, tleumarft
30. 3. 1942

«̂ITot Hermann Seiler, Meaba©
30. 3. 1942

‘“oerî terat ©erb fjcnfjler, Cübingen
30. 3. 1942

!t'<bt«dit«Mor Dt. Kurt Hausbrand, 
Srantfurt/©.

31. 3. 1942
'̂iTot l>r. fians Siegfried Oicoloi, 

Magdeburg
31. 3. 1942

"««It

«afTcfTor Helmut ©eyer, ßerlin
31. 3. 1942

le8eti<f)t„tot tDaitet S©mit5, Köln
31. 3. 1942

‘‘“"»Olt pr. fUois Runerth, Eheidenau
1. 4. 1942

St<f>'»ann)ait f>ana Peter«, flauen
e f 1. 4. 1942

“«»onaait Pr. EOalter Simader, 
Regenaburg

l , #4 1. 4. 1942
“'^ternt £oni EDeiß, $rantfurt/M.

R 2. 4. 1942

'0i'cu,,8««t Run Röijom, ©öttingen
ft, 2. 4. 1942

'S R«t Helmut Süttercr, 3oa©imatal
2. 4. 1942

'Wütatetat Rurt g affran, 6erlin
3. 4. 1942

,8t«fer*n&or Rarl ©randner, Ehien
W  K 5- *■ 1942

®tto Mahler, Heidelberg
5. 4. 1942

ir' IToc ̂ »Ifgong 2inacf, 6 erlin
V t 5- 4- 1942

"mn’olt Pr. ©tto S©ilpp, Kottweil
»,8 R «■ *•

' f' ®Ufrieb $eittamp, ©öttingen
3u(ll 6- 4> 1942

lsi«fpeetor €tnfl löpfer, 6ru©fal
« ttify  7. 4. 1942

^ Pr. ©tto Hortung, Magdeburg
8. 4. 1942

'“•»Urtiter ©uflao Kaper, 
atmifcH»pQrtenfir©en

""’'“« e ti*, 8- 4- 1942
8cnt Pr.Ri^Qtd Rimmel, ©realau

Ä% 0 ,c . 9- 4- 194S
»nedri© Sau, Kapenaburg

1n t

t>ipiom=Roufmonn Pr. H°n« allmendinger, 
Rarlarube
11. 4. 1942

tonigcritfitsrot <Eri© oon ©lanc, ßerlin
12. 4. 1942

«crî teofTe/Tec Pr. Eholfgang Eheber 
Kattoroib

13. 4. 1942

etootflomroit Pr. Karl Remfe, Mün©en
15. 4. 1942

ftmteg.Rot Pr. »alter Ehernicf, 6©önau
16. 4. 1942

DipienuPoitsroirt Pr. ©tto Klein, Stuttgart
17. 4. 1942

Regierungerot ©üntHer Rotjur, ßrealau
18. 4. 1942

Re<t)teompoit Pr. ©untrer ©eitler, ©pladen
19. 4. 1942

snogifirateaiTefror Pr. £>ana Rei©el, ©reelou
19. 4. 1942

ÔTeirer Sotbar Elalba©, ©erlin
i 20. 4. 1942

Rei)team»oit Siegfried ©uilibf©, PelTau
21. 4. 1942

iantg.Rot Pr.§riedri©©iefler, Stadt^agen
21. 4. 1942

perbonieprüf. Paul iautermann, Mannheim
22. 4. 1942

tanirat Eherner Prütf, ©ergheim
23. 4. 1942

«criäitercf. €rid> SteinHari, Stuttgart
24. 4. 1942

Rcgicrungerat Paul Merfena, fEltenfird)en
24. 4. 1942

jumaoberinfp. «Eugen ©iefmger, Stuttgart
24. 4. 1942

Rc<t)team»ait Kurt Moefer, ©erlin
25. 4. 1942

juftijinfpeftor Jeans Siegl, <Braj
25. 4. 1942

Piptom-Pettemirt Eöili)elm »etter, Stuttgart
25. 4. 1942

poftrat pr. dienten« ©atl>e, £eip3ig
26. 4. 1942

Re<t)team»ott Pr. Îgathano S'Urr, 
Hannoper

28. 4. 1942

10. 4. 1942

nlt Pr. ©ünther 6©oppe, ©erlin
' '“'»tMn 10- 4- 1942

°8tat &*• «erhard S©lie, EDien
11. 4. 1942

Per

pmtegcri<t)terat Heinri© Kuper, EDefierftede
29. 4. 1942

ûftijinfpeetor ©eorg £aun, Eleutpicd
29. 4. 1942

Regierungerat ©runo ©riebe, «eile
29. 4. 1942

pITerrer EX>ilt)clm Rülfer, EDaldt)eim
30. 4. 1942

Reg.Rot EDilhelm Hiltebrandt, Mün|ler
30. 4. 1942

juftiainfpetter Hein? lylmeyer, S©önei©e,
30. 4. 1942

-juptiaitifp. ©u)Tap Rau©f©wolbe, £emgo
30. 4. 1942

Rc<t>teom»ait Pr. Peter S*i*dri©, Köln
2. 5. 1942

pipiemootfenjirt Pr/Jofef <£ri© »egelfanger, 
Müntfjen
3. 5. 1942

ûftiainfpetter ftdolf Hirndorf, S©wcrin
3. 5. 1942

Retbteamo. u. not. Pr. Eherner Studtmann, 
iüneburg
3. 5. 1942

rtmtegerî terot Pr. Eherner Höra, Hannoper
3. 5 .1942

cipiomoolfetoirt ^««©Int (El)ierfelder, 
S©merin
4. 5. 1942

RmtegeriAtsrat Hana tappe, Homburg
4. 5 . 1942

MeiTer Pr. Rarl«5b‘> îtn®®n Örtlin
5. 5. 1942

pfTeiTer Pr. Martin Rrentfer, ©erlin
5. 5. 1942

®eri<f>teaireiror pttalo« €rba©er, Stotfdorf
8. 5. 1942

«eri©teafrefTor Horfl ©ogolin, ©aynau
9. 5. 1942

Regierungerat Pr. Kurt ßrey, ©erlin
9. 5. 1942

Rei)teompou Pr. Hana Stiegler, Eliirnberg
9. 5. 1942

2on6geri<btepräriaent Pr.^CO©im POn ©Ötne, 
Eheimar
9. 5. 1942

Red)tepPegeromo. $riht5Ö';8en ©el)nfe, Kiel
10. 5. 1942

Regicr.ptretroe Hon« teuenburg, Spandau
10. 5. 1942

©cfängnieinfpcttor ©ofar Hirf©feldt, Pofen
11. 5. 1942

Jlmtegeri(f)terat Pr. Rudof JritjC, Plön
12. 5. 1942

rtrreirec Paul ftdrian, H'uhenburg
13. 5. 1942

Zanögericbtebirettor ©eorg €©te, »erden
14. 5. 1942

(Bberbfirgermelfter Pr. Robert ©artl), Mainj
15. 5. 1942

©berrcgicr.Rot Pr. Ri©ard ©rafer, Mün©en
15. 5. 1942

pipiomooiteroirt Eherner ßurgard, 
6reba©/eaar

15. 5. 1942

TtmtegerKbterot S*i©=<Beoro S©U(ler,
Siirnenberg/©dcr

15.5 . 1942

ötefer Kameraden, die ii)t ieben Hinßoben, damit Peutföland lebe, ift une Heilige Perpfli©tung. 
EPit werden ii>t fttrtenfen fleta in Hofften €l>ten Halten.

Per notionolfoaioliRiftbe Re*teroobrerbund
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F ü r  den R e c h t s w a h r e r  im K r i e g s e i n s a t z

D ie  R e c h ts e n tw ic k lu n g  i m  S te u e r re c h t
Von Rechtsanwalt, Steuerberater Dr. R o l f  K ü h n ,  Dresden

I I .  Teil.
Kriegswirtschaftliche Steuermaßnahmen. 

Kaufkraftlenkung
Zur Beseitigung der wirtschaftsabträglichen Spannung, 

die zwischen der kriegsbedingten Verknappung von Kon
sumgütern und Produktionsmitteln einerseits und der 
reichlich vorhandenen .geldlichen Kaufkraft andererseits 
besteht, also zur Einfrierung und, Abschöpfung des sog. 
Kaufkraftüberhangs, tragen die nachstehend 'aufgeführ- 
ten steuerlichen Maßnahmen bei:

1. E i s e rn e s  Sparen.
In Abschnitt I der VO. über die Lenkung von Kauf

kraft (KLV.) v. 30. Okt. 1941 (RGBl, i, 664) ist die Errich
tung von Eisernen Sparkonten für bestimmte Teile des 
Arbeitslohnes volkszugehöriger Arbeitnehmer vorgesehen) 
die von Reichssteuern und von Beiträgen zur Sozialver
sicherung befreit sind. Die Steuerbefreiung bezieht sich 
auch auf die Zinsen, die für Guthaben auf Eiserne Spar
konten gezahlt werden.

Auf Eiserne Sparkonten können auf Verlangen des Ar
beitnehmers bei täglicher Lohnzahlung —,5Ö 3tM oder 
1 ÜRM, bei wöchentlicher Lohnzahlung 3 31M oder 6 31M 
und bei monatlicher Lohnzahlung 13 Ü.ii oder 26 XJl ein
gezahlt werden. Diese Beträge erhöhen sich bei Arbeit
nehmern, die zuschlagspflichtige Mehr-, Sonntags-, Feier
tags- oder Nachtarbeit leisten, um jeweils die Hälfte der 
angegebenen Beträge. Außerdem können bestimmte ein
malige Bezüge eisern gespart werden, nämlich Weih- 
nachts- und Neujahrszuwendungen sowie ab 1. Jan. 1942 
auch Geschäftsjahrs-Abschlußprämien, Urlaubsabgeltun
gen, Lehrabschlußprämien und Entschädigungen für Zu
sammenlegung von Familienheimfahrten auswärts be
schäftigter Arbeitnehmer. Hiervon kann jeweils der ganze 
Betrag oder die Hälfte eisern gespart werden, wenn die 
Zuwendung 500 3tM nicht übersteigt, oder, wenn letzteres 
der Fall ist, 500 HtM oder 250 XM. Zur Erleichterung des 
Verfahrens können also in allen Fällen nicht beliebige 
Beträge, sondern nur die angegebenen Festbeträge ge
spart werden.

Die Eisernen Sparbeträge werden auf Grund einer 
Eisernen Sparerklärung, die jeweils für ein Vierteljahr 
Geltung hat, vom Arbeitgeber einbehalten und auf das 
Eiserne Sparkonto des Arbeitnehmers eingezahlt. Zur Er
richtung von Eisernen Sparkonten kommen nur Kredit
institute in Betracht, die zur Annahme von Spareinlagen 
befugt sind. Verzinst wird das Eiserne Sparguthaben mit 
dem geltenden Höchstzinssatz für Spareinlagen mit ver
einbarter Kündigungsfrist von mindestens zwölf Monaten 
(gegenwärtig 3,25 o/0). Eine Kündigungsmöglichkeit ist 
erstmals für die Zeit nach Beendigung des Krieges vor
gesehen, und zwar mit zwölfmonatiger Frist. In dringen
den Notfällen kann eine gänzliche oder teillweise vor
zeitige Rückzahlung beantragt werden, worüber das Be
triebsfinanzamt entscheidet. Guthaben auf Eiserne Spar
konten sind nicht übertragbar, hingegen, aber vererblich. 
Pfandrechte können an ihnen nicht begründet, Zurück
behaltüngsrechte nicht ausgeübt werden. Zinsen, die nicht 
innerhalb von vier Monaten nach Schluß des Kalender
jahres abgehoben werden, werden ebenfalls Eisernes 
Sparguthaben.

Die Lohnsteuer berechnet sich nach dem Betrag, da
nach Abzug des Eisernen Sparbetrages von) steuerpflich
tigen Arbeitslohn verbleibt. Bei der Veranlagung zur Ein
kommensteuer und zum Kriegszuschlag können die Eiser
nen Sparbeträge einschließlich der Zinsen vom Einkom
men abgezogen werden. Zur Sicherstellung der Steuer
begünstigung sind die Lohnstufen der ab 1. Okt. 1941 in 
Kraft befindlichen Lohnsteuertabelle und die Einkommens

stufen der ab 1941 geltenden Einkommensteuertab^f 
wesentlich verengert worden. Bei der Vermögeris 
bleiben die Eisernen Sparguthaben außer Ansatz. ^

Im einzelnen sei noch auf die DurchfVO. übef ^  
Eiserne Sparen ESpDV.) v. 10. Nov. 1941 (RGBl-b.gp 
hingewiesen, ferner auf die 2. ESpD-V. v. 13. DeZ' <g4l 
(RGBl. I, 768), den Runderlaß des RdF. v. 22. DeZ- 
(RStBl. 1942, 9) und v. 30. Jan. 1942 (RStBI. 266).

2. B e t r i e b  s a n la g e -  u n d W a r e n b e s c h a f f UI,i’ 
g u t  haben.  deI„

Steuervorteile des Eisernen Sparens kommen Illir ,erb- 
Lohn- und Gehaltsempfänger zugute. Für den £evcf,af- 
liehen Unternehmer sind andere Möglichkeiten ge?' 
fen, die auf demselben Grundgedanken beruhen, n.?G.en4 
der Steuerbegünstigung von Einkunftsteilen, die vva« eii 
des Krieges zurückgelegt werden. In Betracht koi up 
hier die Betriebsanlage- und die WarenbeschaffujU 
haben. Betriebsanlageguthaben .sind in erster Li«1 ,iaf- 
Produktionsbetriebe gedacht, während die Warenbes ^  
fungsguthaben auf die Bedürfnisse der Handels^ r 
zugeschnitten sind. Jedoch können Produktionsbe jef,e 
auch1 Warenbeschaffungsguthaben und Handelsbe G-g. 
auch Betriebsanlageguthaben bilden. Es ist auch 1 ¡¿e 
sig, daß ein und dasselbe Unternehmen gleichzeitig 
Arten von Guthaben bildet.

a) B e t r i e b s  a n l a g e g u t h  ab en. v0ri
Gemäß Abschnitt II der VO. über die Lenkung etj 

Kaufkraft (KLV.) v. 30. Okt. 1941 (RGBl. I, 664) ko« h. 
gewerbliche Unternehmer mit ordnungsmäßiger pjnari7-' 
rung durch Einzahlung von Geldbeträgen beiden r i  ^ . 
ämtern Guthaben bilden, die für die Anschaffung r. 
nutzbarer Wirtschaftsgüter des beweglichen AnhU jlSt- 
mögens in der Nachkriegszeit bestimmt sind. Im ‘ w/er*' 
betrag sind diese Einzahlungen auf die Hälfte der w ^  
ansätze beschränkt, die für abnutzbare Wirtschatt.%aiii  
des beweglichen Anlagevermögens in der Steuer 
1940 ausgewiesen sind. Von dieser Beschränkung ¿er 
Befreiung bewilligt werden, wenn die Wertansätze ejt 
Steuerbilanz für 1940 durch Inanspruchnahme a!lde^ ir t ' 
zugelassener Bewertuingsfreiheit (z. B. für kurzlebige^))
schaftsgüter oder auf Grund von Steuergutscheinen .j,.
besonders niedrig sind. Maschinen und Betriebsam 
tungen sind bewegliche Anlagegüter im Sinne de ^d , 
auch dann, wenn sie mit Gebäuden fest verbünde« 
vorausgesetzt nur, daß sie die Steuerbilanz , LheVve£' 
im Posten Gebäude ausweist. Schiffe gelten als n 
liehe Anlagegüter in jedem Falle.
, In Höhe der gebildeten Betriebsanlageguthaben Aer 
gen die Unternehmer für abnutzbare Wirtschatt 
des betrieblichen Anlagevermögens, die sie nacn ^g(it 
Kriege anschaffen, auf dem Gebiete der Steuern ^e- 
Einkommen und vom Ertrag Bewertungsfreiheit. 
deutet das eine beträchtliche steuerliche ErletcU ^  
für das Jahr der Anschaffung, die allerdings in d ‘ ctiS' 
auffolgenden Jahren durch den Wegfall der vertu- aUs' 
bedingten Normalabschreibungen teilweise w‘e fZ vO11 
geglichen wird. Überall dort aber, wo der Steuersa ^ e,i 
der Höhe des Einkommens abhängig ist, wird im »¡„tfC" 
gesehen regelmäßig eine echte Steuerersparung 
ten, da die Totalabschreibung im Jahre der Anse« j a|l 
einen größeren Steuervorteil bedeutet als der ¿ei1
der verbrauchsbedingten Normalabschreibungen be'
darauffolgenden Jahren. Bemerkt sei noch, daß yü- 
wertungsbegünstigte Anschaffung im Sinne de ,gft, 
auch die Herstellung beweglicher Anlagegüter ! Feicljf 
die im eigenen Betrieb verwendet werden, desg 
die aktivierungspflichtige Instandsetzung bevveghe 
lagegüter des eigenen Betriebes. +habc|1

Während des Krieges sind die Betriebsanlagegu



Aufsätze 1453>2,Jahrgang 1942 Heft 43/44]

Verzinslich. Nach Kriegsende kann sie der Unterneh- 
entweder gegen Verzinsung stehenlassen oder ihre 

^Zahlung verlangen. Eine vorzeitige Rückzahlung ist 
L/Besehen wenn die Guthaben aus wehrwirtschatt- 
|ir/ en Gründen oder infolge einer besonderen wirtschaft- 
:/ len Notlage dringend gebraucht werden, ln einem sol- 

Falle geht die Bewertungsfreiheit verloren, jedoch 
'rd der vorzeitig zurückgezahlte Betrag nachträglich 
erünst.

(j. îe Übertragung von Betriebsanlageguthaben bedaif 
q/  gerichtlichen oder notariellen Beurkundung. Ein 
Abgang der Bewertungsfreiheit ist mit der Übertra- 
A,”8 nur dann verbunden, wenn das Finanzamt dies in 

"ahmefällen zuläßt. Hiervon wird Gebrauch zu machen 
(l/n> Wenn der Betrieb im ganzen veräußert wird oaer 
\f, Unternehmer aus anderen Gründen von der Be- 
¿/AUngsfreiheit keinen Gebrauch machen kann. Da die 
Vfrr‘ebsanlageguthaben übertragbar sind, können sie auch 
L  Pfändet und gepfändet werden. Die Bewertungsfrei- 

I geht dem Unternehmer hierdurch nicht verloren.
J .?1 einzelnen sei noch auf die DurchVO. über Betriebs- 
v« ^.eguthaben (DVBAG.) v. 14. Nov. 1941 (RGBl. I 713) 
v A'esen, ferner auf den unten c erwähnten Runderlaß 

Dez. 1941 (RStBl. 945). Die ersten Einzahlungen auf 
stj/iebsanlagegnthaben fanden bis zum 10. Jan. 1942 
ZaA Sodann waren Einzahlungen bis zum 10. April 1942 
gelassen (Runderlaß v. 22. Febr. 1942 [RStBl. 273]). Mög- 
stiAfrvveise werden noch weitere Einzahlungstermine be-

,n>mt.
ij. ^ a r e n b e s c h a f f u n g s  g u t  haben,  

v A  VO. über Warenbeschaffungsguthaben (VWBG.) 
linp  Nov. 1941 (RGBl. 1, 739) schafft für gewerbliche 
MA/nehmer mit ordnungsmäßiger Buchführung die 
Fj 8nchkeit) durch Einzahlung von Geldbeträgen bei den 
futiA^mtern Guthaben zu bilden, die für die Beschaf- 
Hör v°n Waren in der Nachkriegszeit bestimmt sind. Im 

betrage sind diese Einzahlungen auf 20o/o der 
k an nsätze beschränkt, die für Waren in der Steuer
rad 2 für 1938 ausgewiesen sind. Waren in diesem Sinne 
bez ¡solche Wirtschaftsgüter, die im Verkehr als Waren 

net werden, also insbesondere Fertigwaren, Halb- 
iedABnjsse, Rohstoffe und Hilfsstoffe. Gebäude sind in 
Stenl1 .fä lle  auszunehmen. Ist der Warenbestand der 
renhprr lanz 1938 gegenüber dem durchschnittlichen Wa- 
>oh!iS.And in den Steuerbilanzen 1937—1939 außerge-Ahnli'e“iS zu ‘‘ ‘“ eurig,

20°/o d es w e l lC s u o  u u u t i u i   .......— --
lach a Standes zugelassen werden. Unternehmer, die 
finP- ihre« RpfHehes entweder nar keinen oder nur

bis z,lch niedrig, dann können auf Antrag Einzahlungen 
, 20% des Wertes des höheren durchschnittlichen i ^ b e  ■ . . . . .

¿ L lg C lc lS b C l l  w u u u i .  ,  -------

Mnen -4 ihres Betriebes entweder gar keinen oder nur 
baß jnaßigen Warenbestand haben, können beantragen, 
«is A 1® Einzahlungen auf Warenbeschaffungsguthaben 
StW 7 0/o der Wertansätze zugelassen werden, die ihre 
aW r.D'lanz 1938 für Waren und reine Warenforderungen

weist.
11 HöhekuthaKÖlre der von ihnen gebildeten Warenbeschaffungs- 

sien„ fen. erlangen die Unternehmer das Recht auf eine 
nA le Rücklage für Warenbeschaffung. Damit ist 

fUs gesagt, daß der Unternehmer nach Kriegsende
«n A A  gebildeten Guthaben tatsächlich Waren beschaf-
An el~"- Er hat ohne Rücksicht hierauf das Recht, in 

' -  - -  ' •
freics G -  

St

" ‘“ gen zu onaen. von aer xunneii oicua uim.y. 
m«5n,diSung des Krieges ab ist diese Rücklage in 
gleichen Jahresbeträgen wieder aufzulösen. Der—* ja i iu - s u L u a g u i  v,**-«,.. “ “ • ̂   --------  t —

Ade ttp?, rung in den ersten vier Jahren nach Kriegs- 
A« acht 7 also eine entsprechende Steuererhöhung in 
l.9 die A daräuffolgenden Jahren entgegen. Überall dort, 
Vgen )Auersätze von der Höhe des Einkommens ab- 

’ dürfte mit dieser Verlagerung auch eine echte 
»Are uSparung verbunden sein, da sich die auf vier 
|Astio.ppScllränkte steuerfreie Bildung der Rücklage 
Im dera. fi.?Uswirkt, als die auf acht Jahre verteilte 
A  bbrioß sung zu anteiligen Steuere rhöhungen führt. 
Asprec?en gelten für die Warenbeschaffungsguthaben 
\h,ll:*btn die Vorschriften für die Betriebsanlage- 
Sj jj- 3{j ‘ Es kann daher auf die Darlegungen oben a 
AJ1 aUs' Xervv>esen werden. Weitere Einzelheiten ergeben 

1 (Rstßirn uni en c erwähnten Runderlaß v. 18. Dez. 
- usi. 945) w ie bej jgp, Betriebsanlageguthaben

kamen Einzahlungen auf den 10. Jan. und 10. April 1942 
in Betracht. Möglicherweise werden noch weitere Ein
zahlungen zugelassen.

c) G e m e in s a m e  V o r s c h r i f t e n .
Für Betriebsanlage- und Warenbeschaffüngsguthaben

gemeinsam ist ein Runderlaß des RdF. v. 18. Dez. 1941 
(RStBl. 945) ergangen. Hier wird u. a. darauf hinge
wiesen, daß die Bildung der Guthaben steuerlich eine 
Betriebsvermögensumschichtung darstellen, die nicht als 
Entnahme im Sinne des § 3 SteueränderungsVO. (s. unter 
III c) und des '§ 10 OststeuerhilfeVO. anzusehen ist. Die 
in letztgenannter VO. enthaltenen Vergünstigungen be
züglich verschiedenartiger Bewertungsfreiheit u. a. wer
den durch die Vorschriften über Betriebsanlage- und 
Warenbeschaffungsguthaben nicht beeinträchtigt. Für die 
neuen Reichsteile können die Finanzämter auf Antrag bei 
der Bemessung der Guthaben statt der Steuerbilanzen 
für 1938 bzw. 1940 spätere Steuerbilanzen zugrunde legen, 
wie sie überhaupt bei der Beurteilung der Zulässigkeit 
der Guthabenbildung großzügig verfahren sollen. Weiter 
ist in dem Erlaß darauf hingewiesen, daß die Finanz- 
ämter Anträgen auf vorzeitige Rückzahlung dann statt- 
geben sollen, wenn der Unternehmer nachweist, daß er 
die Guthaben zur Abführung von Übergewinnen auf 
Grund des § 22 KriegswirtschaftsVO. benötigt.

Wegen des Einzahlungsiermins April 1942 sei noch auf 
den Runderlaß des RdF. v. 22. Febr. 1942 (RStBl. 273)
vprwiPQPn

3. G e w i n n a b f ü h r u n g .
Die Einziehung übermäßiger Gewinne der Kriegszeit 

war bis einschließlich des Kalenderjahres 1940 dem 
Reichskommissar für die Preisbildung überlassen, und 
zwar wegen des unmittelbaren Zusammenhangs dieser 
Maßnahmen mit der Preisbildung. Auf Grund des § 22 
KriegswirtschaftsVO. (KWVO.) v. 4. Sept. 1939 (RGBl. I, 
1609), nach welcher Vorschrift Preise und Entgelte für 
Güter und Leistungen jeder Art nach den Grundsätzen 
der kriegsverpflichteten Volkswirtschaft gebildet werden 
müssen, hatte der Preiskommissar für die einzelnen W irt
schaftszweige ausführliche Anweisungen erlassen, die 
sich mit einer sehr individuellen und daher sehr d iffi
zilen Ermittlung abführungswürdiger Kriegsgewinne be
faßten. Zur Entlastung der Preisbehörden ist die Zu- 
ständigkeit auf dem Gebiete der Gewinnabführung ab 
1. Jan. 1941 auf den RdF. übergegangen. Hierbei wurde 
das Verfahren ganz wesentlich vereinfacht, was natur
gemäß auf Kosten des individuellen Charakters der bis
herigen Maßnahmen ging. In Anbetracht der Kriegsnot
wendigkeiten muß diese Folgewirkung jedoch hingenom
men werden.

Die gesetzlichen Voraussetzungen der ab 1. Jan. 1941 
gültigen Gewinnabführung finden sich in der Gewinnab- 
führungsVO. (GAV.) v. 31. März 1942 und der 1. Durchf- 
VO. z. GewinnabführungsVO. (1. GADV.) v. 31. März 
1942 (RGBl. I, 162). Zu nennen ist weiterhin ein Rund
erlaß des RdF. v. 20. Mai 1942 (RStBl. 537).

Betroffen werden von der Gewinnabführung gewerb
liche Unternehmer im Inland einschließlich der eingeglie
derten Ostgebiete. Als gewerbliche Unternehmer im Sinne 
der VO. gelten natürliche Personen, Personengesell
schaften und Körperschaften, die eine gewerbliche Tätig
keit selbständig ausüben. Im Unterschied zur Einkom
mensbesteuerung werden die Personengesellschaften als 
solche herangezogen. Ausgenommen von der Gewinn
abführungspflicht sind Land- und Forstwirte sowie freie 
Berufe.

Die Gewinnabführung ab 1. Jan. 1941 erfaßt außerge
wöhnliche Gewinnsteigerungen. Solche liegen vor, wenn 
die gewerblichen Einkünfte im Jahre 1941 mehr als 
30000 M t  betragen haben und das Eineinhaibfache der 
gewerblichen Einkünfte 1938 übersteigen. Dieses Einein
halbfache ist mit mindestens 30 000 M l  anzusetzen. Ge
werbliche Einkünfte sind die Einkünfte aus Gewerbe
betrieb im Sinne der Einkommensbesteuerung ohne Be
rücksichtigung eines etwaigen Verlustvortrages. Gewinn
anteile aus Beteiligung an einer Personengeselllschaft 
sind zwecks Vermeidung mehrfacher Erfassung auszu
scheiden.

Die außergewöhnliche Gewinnsteigerung wird somit
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auf Grund eines betriebsinternen Vergleichsverfahrens 
ermittelt, wobei regelmäßig vom Eineinhalbfachen der 
gewerblichen Einkünfte des Jahres 1938 ausgegangen 
wird. Auf Antrag kann aber auch das Eineinhalbfache 
des Durchschnitts der gewerblichen Einkünfte 1936 bis 
1938 zugrunde gelegt werden oder — bei abweichenden 
Wirtschaftsjahren, die vor dem l.O kt. enden — das Ein
einhalbfache des Durchschnitts der gewerblichen Ein
künfte 1937/38 und 1938/39 bzw. der drei Jahre 1935/36, 
1936/37 und 1937/38. Für die sudetendeutschen Gebiete, 
die Ostmark und Danzig ist eine Sonderregelung vor
gesehen. So ist z. B. für die sudetendeutschen Gebiete 
Vergleichsbasis das Zweifache der gewerblichen Ein
künfte 1939. Für das Memelland, für Eupen, Malmedy 
und Moresnet sowie für die eingegliederten Ostgebiete 
sind besondere Bestimmungen angekündigt.

Von der außergewöhnlichen Gewinnsteigerung haben 
natürliche Personen und Personengesellschaften - 25%, 
Körperschaften 30o/0 abzuführen. Der Abführungsbetrag 
ist bei der Ermittlung des steuerlichen Einkommens nicht 
abzugsfähig. Es handelt sich also um eine zusätzliche 
Belastung der betroffenen Gewinnteile.

Bei Unternehmern, die Rüstungsbedarf zu Einheits
oder Gruppenpreisen liefern, mindert sich der Abfüh
rungsbetrag auf Antrag insoweit, als es dem Verhältnis 
zwischen dem Gesamtumsatz und den Lieferungen zu 
Einheits- oder Gruppenpreisen der Gruppe I entspricht. 
Da der Anteil am Umsatz entscheidet, kommt es bei die
ser Vergünstigung somit nicht darauf an, ob und wel
chen Gewinn der Unternehmer aus Festpreislieferungen 
dieser Art erzielt hat. Weitere Vergünstigungen sind für 
Ausfuhrunternehmen vorgesehen. Zunächst ist bestimmt, 
daß der Abführungsbetrag auf Antrag insoweit vorläufig 
zu belassen ist, als es dem Verhältnis zwischen dem; 
Gesamtumsatz und den Ausfuhrlieferungen im W irt
schaftsjahr 1938 entspricht. Voraussetzung ist nur, daß 
letztere mehr als 15% des Gesamtumsatzes 1938 betragen 
haben. In den Fällen, in denen der Unternehmer im Ver
gleichsjahr noch nicht Unternehmer war, ist eine be
sondere Berechnung des Abführungsbetrages vorgesehen. 
Als Vergleichsbasis sind hier nach Wahl des Unterneh
mers entweder 20% des Einheitswertes des gewerblichen 
Betriebes, 5% des steuerbaren Umsatzes oder 30 000 3tJl 
vorgesehen. Ergibt sich gleichwohl eine untragbare 
Härte, so kann der Gewinnabführungsbetrag anderweit 
ermittelt werden, insbesondere durch Vergleich mit einem 
ähnlichen Unternehmen.

Für solche Fälle, in denen der Vergleich mit 1938 
oder dem anderen einschlägigen Vergleichsjahr zu einem 
wirtschaftlich falschen Ergebnis führen würde, ist die Be
rücksichtigung außergewöhnlicher Verhältnisse vorge
sehen, und zwar durch entsprechende Zuschläge bzw. 
Abschläge vom Gewinn des betreffenden Jahres. Ent
sprechend dem Zweck der VO. und der Notwendigkeit 
der Vereinfachung werden jedoch allgemein zeitbedingte 
oder branchenübliche Veränderungen nicht berücksich
tigt. Da jeweils die gesamten gewerblichen Einkünfte des 
betreffenden Unternehmers zu vergleichen sind, können 
auch betriebliche Strukturwandlungen nur in besonderen 
Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Als Beispiele 
außergewöhnlicher Verhältnisse führt die VO. u. a. die 
Fälle der Umwandlung, Aufteilung und Verschmelzung 
an. Im übrigen liegen die Verhältnisse zu vielfältig, als 
daß eine allgemeine Begriffsbestimmung möglich wäre; 
bei Inanspruchnahme von Bewertungsfreiheit, z. B. auf 
Grund von kurzlebigen Wirtschaftsgütern, wird ein „kras
ses Mißverhältnis“  vorliegen müssen.

Das Verfahren ist verhältnismäßig einfach geregelt. 
Hälftige Vorauszahlungen auf den selbst ermittelten Ge
winnabführungsbetrag sind am 20. Juni und l.Aug. 1942 
zu leisten. Ausnahmen von der grundsätzlichen Regelung, 
insbesondere die Berücksichtigung außergewöhnlicher 
Verhältnisse, müssen bis zum 20. Juni 1942 beim Finanz
amt besonders beantragt werden. Als Rechtsmittel gegen 
den Gewinnabführungsbescheid ist nur die Beschwerde 
an den Oberfinanzpräsidenten zugelassen.

[Deutsches Recht, Wochenaüsg3/^

Eingezahlte Gewinnabführungsbeträge werden ein 
besonderen Konto zugeführt, über dessen endgm A  
Verwendung erst nach dem Kriege entschieden a. 
Die Gewinnabführung trägt also nur vorläufigen '-yo,e, 
rakter. Die Einziehung von Übergewinnen soll e‘ne[ajue 
rechteren Beurteilung der Entwicklung mehrerer 
nach Kriegsende nicht entgegenstehen. Im übrigen *■ 
nen Abführungsbeträge dem Unternehmer für eine , 
stimmte Zeit bis zur Hälfte gestundet werden oder  ̂
lehensweise wieder zur Verfügung gestellt wer_jer 
wenn die Beträge aus wehrwirtscnaftlichen Gründen 
infolge einer besonderen wirtschaftlichen Notlage 
braucht werden. Es müssen aber dann 3 1 /2  °/o Zinsen » 
zahlt werden.

4. D i v i d e n d e n a b g a b e .
Entsprechend dem seit Oktober 1936 geltenden 1 

stop, dein zu Kriegsbeginn verordneten Lohnstop ^  
dem vorstehend behandelten Gewinnstop bringt 
schnitt I (§§ 3—5) der VO. zur Begrenzung von ^  
winnausschüttungen (DividendenabgabeVO., DAV.) j.
12. Juni 1941 (RGBl. 1, 323) für Anteilseigner an Kaj ‘ j. 
gesellschaften einen Dividendenstop. Weitere ’rlpV. 
beiten ergeben sich aus dem Ersten Teil der 1-J a ? der 
v. 18. Aug. 1941 (RGBl. I, 493) und dem Ersten Ted u 
2. DADV. v. 5. Mai 1942 1RGB1.1, 261). . oe-

Hiernach haben Kapitalgesellschaften, die für ein ^ s 
schäftsjahr auf ihr Gesellschaftskapital mehr als 6°/° 
eingezahlten Gesellschaftskapitals ausschiitten, e‘?<Lgs- 
der steuerlichen Einkommensermittlung nicht .^Quell
fähige Abgabe an das Reich zu leisten. Diese Divide1 1 r 
abgabe bemißt sich nach der Mehrausschüttung, die ,u sie 
60/0 des eingezahlten Gesellschaftskapitals hinausgeht- s. 
staffelt sich von 50<% der Mehrausschüttung bei. An
schüttungen bis zu 7o/o des eingezahlten' Gesellseh s. 
kapitals bis zu 400% der Mehrausschüttung ^e lt.aftS' 
Zahlung von über 110/0 des eingezahlten Gesellsc*14̂ ,- 
kapitals. Die Dividendenabgabe wird nur mit 50°/«> j|. 
Mehrausschüttung erhoben, wenn eine KapitalgeallS- 
Schaft nicht mehr als 80/0 des Gesellschaftskapitals -c|jt 
schüttet und im Durchschnitt der letzten drei, 1 
unter die DAV. fallenden Geschäftsjahre mehr als ^  
des eingezahlten Gesellschaftskapitals ausgeschütte1 p eZ.

Erstmals wird die Dividendenabgabe für das am 1 rUnd' 
1940 endende Geschäftsjahr erhoben. Bemessungsg r. |jen 
läge sind die Ausschüttungen je Anteil des eingeza 
Gesellschaftskapitals. xoifl'

Von der VO. waren Aktiengesellschaften und ,£r 
manditaktiengesellschaften mit einem Grundkapital . e)n 
300000 M i  sowie andere Kapitalgesellschaften mit e jlSt 
Eigenkapital unter einer Million Reichsmark zlj« ^¡e 
ausgenommen. § 18 Abs. 1 Satz 2 der 2. DADV. delin0ferii 
Abgabepflicht auch auf diese Gesellschaften aus, s j^ l 
sie nach Abschnitt II der DAV. ihr Gesellschafts/j Lcb- 
in vereinfachter und steuerbegünstigter Form ?  fer
tigen (Ausnahmen § 18 Abs. 2 der 2. DADV.). g 5 def 
sonenbezogene Kapitalgesellschaften im Sinne des S_0l]. 
2. DADV. gelten bestimmte Erleichterungen, insQ jer 
dere die Befugnis, bei Ermittlung des Hundertsatz )(p 
abgabepflichtigen Ausschüttung an Stelle des v-jgei1' 
kapitals das in der Handelsbilanz ausgewiesene c ° 
kapital zugrunde zu legen. ., ..ßei1'

Abgesehen von den Vorschriften über die ander' 
abgabe enthält die DAV. nebst ihren DurchfVO. aG[Ui- 
weite Vorschriften über die Beschränkung von . . cj,te 
auszahlungen sowie Vorschriften über eine vereü* ¡jals- 
und steuerbegünstigte Berichtigung des Grundkaj ^¡t 
Hierbei ist insbesondere auf die Abgeltung a. Q eil 
einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe von f ret^ n de<
sonst verbundenen Steuerbelastungen durch eine v .¡niU 
Kapitalgesellschaft zu entrichtende Pauschsteuer uni 
weisen. Diese beträgt 10% bei einer Kapitalerhöhu » (1Iri 
nicht mehr als 100%, 15% bei einer KapitalerhöhU B j,ej 
mehr als 100, aber nicht mehr als 200o/o, und , gr. 
einer Kapitalerhöhung um mehr als 200%. Bei u jg-e- 
mittlung des steuerlichen Einkommens der ^ n w e r d ^  
Seilschaft kann die Pauschsteuer nicht abgezogen '
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A r b e its r e c h t
Von Professor Dr. W i l h e l m  H e r s c h e l ,  Halle (Saale)

Beschäftigungsverhältnisse eigener Art
A l l g e m e i n e s

Das deutsche Arbeitsrecht g ilt bis zu einem gewissen 
Grade auch für Ausländer, die bei uns beschäftigt sind, 
■''lag- sich auch für diese in manchen Punkten ein Sonder
recht in Kraft befinden, so ändert das nichts daran, daß 
sin Ausländer in die Gemeinschaft des Betriebs und des 
Unternehmens eingegliedert und somit Genosse eines 
^rbeitsverhältnisses sein kann. Das wird auch von der 
‘Rechtsordnung anerkannt.

Nun gibt es aber Menschen, die insbesondere als Trä
ger eines völlig artfremden Blutes oder einer artfremden 
Haltung, unserem völkischen Rechtsempfinden so fern 
Heben, daß zwischen ihnen und Deutschen eine auf Ehre, 
Kameradschaft und Treue gegründete Gemeinschaft und 
4aher auch ein Arbeitsverhältnis ausgeschlossen ist. Wer
ken solche Menschen trotzdem bei uns als Arbeitskräfte 
Gtig, so stehen sie in einem „Beschäftigungsverhältnis 
e‘gener A rt“ .
, Diese Ausdrucksweise des Gesetzgebers, die sich mehr
fach wiederholt, darf nicht zu der Annahme verleiten, 
?Is handle es sich hierbei um eine für alle Betroffenen 
im wesentlichen gleiche typische Rechtsgestalt, um etwas 
"de einen allgemeinen Teil eines Arbeitsrechts von Fremd- 
'assigen oder dergleichen. Freilich stimmen die ein
zelnen Fälle im Negativen stark überein, namentlich 
darin, daß diese Arbeitskräfte außerhalb jeglicher Ge
meinschaft und außerhalb der deutschen Sozialverfassung 
■hre Dienste leisten. Sie haben deswegen vor allem keinen 
Anspruch auf die Fürsorge, die ein wesentlicher Inhalt 
Unseres Arbeitsrechts ist; sie sind auch keine Gefolgs- 
männer im Sinne des ArbOG.; der besonderen Errungen- 
schaften des nationalsozialistischen Arbeitsrechts werden 

nicht teilhaftig; sie können weder Führer des Be
triebes sein, noch sonst eine leitende Stellung innehaben, 
l!nd im allgemeinen sind sie überhaupt nicht berufen, 
Putschen Gefolgsmännern Weisungen zu erteilen. In 
Positiver Hinsicht ließe sich allenfalls sagen, daß es sich 
“ ei diesem Beschäftigungsverhältnis eigener Art um einen 
Schuldrechtlichen Austauschvertrag dreht, der sich an 

Dienstvertragsrecht des BGB. (§§ 611 ff.) anlehnt, 
-‘her diesem Recht nicht ohne weiteres und ausnahmslos 
Untersteht. Der wirkliche Rechisgehalt dieses Beschäfti- 
SUngsverhältnisses eigener A rt ist in den konkreten Fällen 
*enr verschieden, wie sich aus der gesetzlichen Regelung 
p’d aus der Natur der Sache ergibt; denn daß z. B. die 
T.rbeitsverhältnisse von Ukrainern und Juden, Polen und 
- ‘geunern nicht gleichen Inhalts sein können, liegt auf 
er Hand.

O s t a r b e i t e r
, Unter Ostarbeitern versteht man diejenigen Arbeits- 
, Iafte nichtdeutscher Volkszugehörigkeit, die im Reichs- 
°mmissariat Ukraine, im Generalkommissariat Weiß- 
Uthenien oder in Gebieten, die östlich an diese Gebiete 
Ud an die früheren Freistaaten Lettland und Estland 

5ngrenzen, erfaßt und nach der Besetzung durch die 
Putsche Wehrmacht in das Deutsche Reich einschließlich 
.es Protektorats Böhmen und Mähren gebracht und hier 

K‘ngesetzt werden. Für sie gilt die VO. über die Einsatz- 
?edir - -  ■ - — - • - —  1
419),■ugungen der Ostarbeiter v. 30. Juni 1942 (RGBl. I,

Pie Ostarbeiter erhalten! einen Leistungslohn (§ 3). Er 
‘¡d in der Weise berechnet, daß zunächst der vergleich-W
®re Lohn deutscher Arbeiter (Vergleichslohn) ermittelt 
lrd- Dabei sind Leistungszulagen, Erschwerniszulagen

— eben weil der 
Sozialzulagen und

“ sw0 -• zu berücksichtigen, jedoch nicht 
c A rbeiter kein Gefolgsmann ist
 ̂ zialleistungen aller Art. Welchen Lohn der Östarbeiter 

. Grund eines bestimmten; für ihn festgestellten Ver- 
fQ^bslohns erhält, ergibt sich aus einer der VO. beige- 
1 In Tabelle. Von diesem Ostarbeiterlohn sind täglich 

iür Unterkunft und Verpflegung abzusetzen; der 
gfpt ist dem Ostarbeiter in bar auszuzahlen, Lohn- und 
-p” rgersteuer werden nicht erhoben. Beispiel: Bei einem 

■Sesvergleichslohn von 3,50 MM erhält der Ostarbeiter

in bar 0,85 MM, bei 7 MM Vergleichslohn bezieht er 
1,80 MM. Bei einem Wochenvergleichslohn1 vom 45 MM 
empfängt er 11,55 MM, bei einem Monatsvergleichslohn 
von 300 MM stehen ihm 72 MM zu. Die Reichstreuhänder 
oder Sondertreuhänder der Arbeit können ausnahmsweise 
eine andere Entgeltberechnung zulassen (§ 9).

Grundsätzlich haben die Ostarbeiter keinen Anspruch 
auf Zuschläge zum Arbeitsentgelt für Mehrarbeit, Sonn
tags-, Feiertags- und Nachtarbeit. Trennungs- und Unter
kunftsgelder sowie Auslösungen und Zehrgelder dürfen 
nicht gezahlt werden (§ 4). Dem Ostarbeiter ist _ ein 
Arbeitsentgelt nur für die tatsächlich geleistete Arbeit zu 
gewähren; doch sind die Bestimmungen über Arbeitsaus
fall infolge ungünstiger Witterung entsprechend anzuwen
den. Für die Tage, an, denen der Ostarbeiter wegen 
Krankheit oder Unfall nicht arbeiten kann, ist, soweit 
nicht Krankenhauspflege gegeben wird, lediglich freie 
Unterkunft und Verpflegung vom Unternehmer zu stellen 
(§ 6). Urlaub und Familienheimfahrten werden vorläufig 
nicht gewährt (§ 7). Entgeltabrechnungen sind nicht zu 
erteilen (§ 8). Besondere Leistungen, wie Bekleidung und 
Schuhwerk, sind zu angemessenen Preisen zu verrechnen. 
Die Betriebsführer können Fahrtkosten der Ostarbeiter 
von und zur Arbeitsstätte auf die Gesamtheit der bei 
ihnen beschäftigten Ostarbeiter umlegen und den in bar 
nach der Tabelle auszuzahlenden Betrag um diese Um
lage kürzen (§5).

Ihr Arbeitsentgelt können die Ostarbeiter ganz oder 
zum Teil verzinslich sparen; der ersparte Betrag wird in 
die Heimat überwiesen und steht dort dem Sparer oder 
dessen Familienangehörigen zur Verfügung (§ 13).

Arbeitgeber, die innerhalb der Reichsgrenzen (ein
schließlich Protektorat) Ostarbeiter beschäftigen1, haben 
eine Ostarbeiterabgabe zu entrichten, die sie nicht auf 
den Ostarbeiter abwälzen können. Die Höhe der Ost
arbeiterabgabe liegt tabellarisch fest. Sie ist im allge
meinen so festgesetzt, daß sie zusammen, mit dem (um 
Verpflegung usw.) ungekürzten Ostarbeiterlohn annähernd 
den Betrag des Vergleichslohnes ausmacht. Landwirt
schaftliche Arbeitgeber zahlen nur die Hälfte der Ost
arbeiterabgabe.

Po len
Das Beschäftigungsverhältnis eigener Art, in dem pol

nische Arbeiter stehen, weist zunächst die Eigentümlich
keit auf, daß es trotz allem den Tarifordnungen und 
Richtlinien sowie den Betriebs- oder Dienstordnungen 
unterliegt (§ 1 Anordnung des Reichsarbeitsministers über 
die arbeitsrechtliche Behandlung der polnischen Beschäf
tigten v. 5. Okt. 1941 IRArbBl. I, 448]). Daraus ergeben 
sich sogar besonders elastische Gestaltungsmöglichkeiten. 
So ist eine Reichstarifordnung für polnische landwirt
schaftliche Arbeitskräfte v. 8. Jan. 1940 (RArbBl. IV, 38), 
abgeändert am 16. Febr. 1940 (RArbBl. IV, 211), 25. Juni 
1940 (RArbBl. IV, 727) und am 2. Nov. 1940 (RArbBl. iy ,  
1338), erlassen worden. Manche Tarifordnungen für die 
eingegliederten Ostgebiete enthalten Sondervorschriften 
für Polen. Soweit jedoch Polen unter eine allgemeine 
Tarifordnung usw. fallen, finden auf sie Vorschriften, die 
eine Steigerung des Urlaubs infolge längerer Betriebs
oder Berufszugehörigkeit oder eines höheren Lebens
alters vorsehen, keine Anwendung (§ 7 Abs. 1). Im 
öffentlichen Dienst sind polnische Beschäftigte, die Lei
stungen vollbringen, die den allgemein zu stellenden An
forderungen nicht entsprechen, unter den tariflichen Sät
zen zu entlohnen; der Lohnsatz für sie richtet sich nach 
dem Grad der Minderleistung (Ergänzende Anordnung 
des Reichstreuhänders für den öffentlichen Dienst vom 
20. Febr. 1942 [RArbBl. 1, 98]).

Im übrigen g ilt folgendes: Grundsätzlich soll an pol
nische Beschäftigte nur die niedrigste betriebsübliche 
Vergütung ihrer- Alters- und Tätigkeitsgruppe gezahlt 
werden; jedoch sind Leistungszulagen nicht ausgeschlos
sen. Polnische Akkordarbeiter haben keine Zeitlohngaran
tie (§ 9 AO.). Polnische Beschäftigte haben grundsätzlich 
Anspruch auf Vergütung nur für die tatsächlich geleistete 
Arbeit; die Fortzahlung des Arbeitsverdienstes ohne
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Arbeitsleistung ist unzulässig. Ausnahmen1: unverschuldete 
Betriebsunfälle, Arbeitsausfall infolge ungünstiger Witte
rung oder Fliegeralarms, ferner — hier jedoch ohne 
Rechtsanspruch — Wahrnehmung amtlicher Termine und 
ärztliche Untersuchung infolge unverschuldeten Betriebs
unfalls (§ 2). Wird an Feiertagen gearbeitet, so besteht 
kein Anspruch auf einen Feiertagszuschlag (§ 3). Sozial
zulagen aller Art, Gratifikationen, Wochenhilfe und ztt- 
sätzliche Altersversorgung dürfen nicht gewährt werden 
(§§ 4 ff.).

Ansprüche polnischer Beschäftigter auf Urlaub und auf 
Familienheimfahrt ruhen bis auf weiteres. Jedoch können 
die Unternehmer polnische Beschäftigte mit guter Füh
rung und Bewährung, insbesondere in dringenden Fällen, 
freiw illig mit Einwilligung des Arbeitsamtes beurlauben 
(Erlaß des RArbM. v. 28. Febr. 1942 [RArbBl. I, 24]).

Trennungs- und Unterkunftsgelder sowie Auslösungen 
und Zehrgelder dürfen insgesamt 1 SiM täglich nicht über
schreiten. Die Gewährung solcher Leistungen ist dem 
Reichstreuhänder der Arbeit anzuzeigen (§ 8 AO.).

Jugendliche Polen sind in bezug auf Urlaub und Ar
beitseinsatz im allgemeinen wie Erwachsene zu behan
deln, genießen also nicht annähernd den Schutz wie 
deutsche Jugendliche (§§ 7 Abs. 2, 14).

Die ordentliche Kündigungsfrist für Polen beträgt 
höchstens 2 Wochen, und zwar, für Arbeiter zum Schluß 
einer Kalenderwoche ■ und für Angestellte zum Schluß 
eines Kalendermonats (§ 10).

Ansprüche aus dem Beschäftigungsverhältnis verfallen 
spätestens 4 Wochen nach Beendigung des Beschäfti
gungsverhältnisses, sofern sie nicht vorher geltend ge
macht worden sind (§ 11). Es handelt sich dabei um eine 
Ausschlußfrist, nicht um eine Verjährungsfrist.

Von allen diesen Bestimmungen kann der Reichstreu
händer der Arbeit im Einzelfalle Ausnahmen zulassen 
(g 13). Zuwiderhandlungen werden auf Antrag des Reichs
oder Sondertreuhänders der Arbeit mit Gefängnis und 
Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder mit einer dieser 
Strafen geahndet (§ 16).

Die Sozialausgleichsabgabe (d. h. ein Zuschlag zur 
Einkommensteuer), die Polen zu tragen haben, wird von 
den Einkünften aus nichtselbständiger. Arbeit durch Abzug 
vom Arbeitslohn erhoben (§ 5 Abs. 1 VO. v. 10. Aug. 
1940 [RGBl. I, 1094]). Landwirtschaftliche Arbeitnehmer 
sind von der Sozialausgleichsabgabe befreit (g 2).

Juden
Das im vorstehenden kurz dargestellte Recht der Polen 

ist dem der Juden (VO. über die Beschäftigung von Ju
den v. 3. Okt. 1941 [RGBl. I, 675] mit DurchfVO. vom 
31. Okt. 1941 [RGBl. I, 681]) nachgebildet. Aber trotz 
weitgehender Übereinstimmung^ unterscheiden sich beide 
in wesentlichen Punkten, insbesondere in folgenden:

Juden haben die ihnen von den Arbeitsämtern zugewie
senen Beschäftigungen anzunehmen (§11 Abs. 1 Durchf
VO.). Lehrlinge oder Anlernlinge können sie nicht sein 
(§13). Zur Arbeit dürfen sie, wenn das Landesarbeitsamt

keine Ausnahme zuläßt, nur gruppenweise eingesetzt wer
den. Sie sind von den Gefolgsmännern getrennt zu halten- 
Bei Qruppeneinsatz außerhalb des Wohnortes sind sie in 
gesonderten Unterkünften unterzubringen (§ 12).

Jüdische Beschäftigte haben keinen Anspruch auf ‘Zu
schläge zum Lohn oder zum Gehalt für Arbeit, die an 
Sonn- oder Feiertagen geleistet wird oder über die regel
mäßige Arbeitszeit hinausgeht (§ 4). Trennungs- ulld 
Unterkunftsgelder sowie Auslösungen und Zehrgelder 
dürfen ihnen nur mit Zustimmung des Reichstreuhänders
der Arbeit gewährt werden (§ 8).

Der Beschäftigungsgeber kann das Beschäftigungsver- 
hältnis der Juden — abgesehen von den Fällen der frist
losen Entlassung — jederzeit zum Schluß des folgenden 
Werktags kündigen, soweit nicht besondere Vorschrift®]1 
über die Kündigung auch auf das Beschäftigungsverhält
nis von Juden für anwendbar erklärt sind (§ 9), wie z. B- 
für Schwerkriegsbeschädigte Juden (§ 19). Für die Kün
digung seitens des Beschäftigungsnehmers gelten die all
gemeinen Vorschriften.

Urlaubsmarken sind für jüdische Beschäftigte nicht zu 
kleben. Soweit sie bereits geklebt sind, werden sie nicht 
mehr eingelöst; sie verfallen der Deutschen Reichspost.

Ein großer Teil dieser Vorschriften g ilt nicht, wenn 
der Beschäftigungsgeber selbst Jude ist (§, 22) oder der 
Jude in sog. privilegierter Mischehe (wenn Abkömmling® 
vorhanden sind, die nicht als Juden gelten usw. oder bei 
kinderloser Mischehe während der Dauer der Ehe) lebt 
oder gelebt hat (§ 21). Vgl. AO. des RArbM. v. 13. Febr- 
1942 (RArbBl. I, 75).

Über Streitigkeiten, die sich aus dem Beschäftigungs- 
Verhältnis eines Juden ergeben, entscheidet eine m>t 
einem Richter besetzte Spruchstelle, die am Sitz eines 
Arbeitsgerichtes errichtet wird. Vor ihr gelten die Grund
sätze des arbeitsgerichtlichen Verfahrens entsprechend- 
Gegen die Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht ge
geben (§ 10). Die Spruchstellen w'erdeh je für den Bezirk 
des OLG. bei dem für seinen Sitz zuständigen Arbeits
gericht, für den Oberlandesgerichtsbezirk Kattowitz je
doch beim Arbeitsgericht Beuthen errichtet (AV. des 
RJM. v. 10. März 1941 [DJ. 1143]).

Für jüdische Beschäftigte gelten bis zum Erlaß beson
derer Bestimmungen die Vorschriften der Reichsversiche
rung (einschließlich Beitragspflicht zum Reichsstock fuj 
Arbeitseinsatz) zunächst weiter (§ 20). Jedoch beschränkt 
sich die Arbeitslosenhilfe für Juden auf das zum Lebens
unterhalt unerläßlich Notwendige (§ 17). Die Bestimmun
gen über Kurzarbeiterunterstützung finden keine Anwen
dung (§18).

Z i g e u n e r
Die für Juden erlassenen Sonder Vorschriften auf dem 

Gebiete des Sozialrechts finden in ihrer jeweiligen LaS" 
sung auf Zigeuner entsprechende Anwendung. Zigeun® 
in diesem Sinne sind sowohl Vollzigeuner (stamme®"1 
Zigeuner), wie auch Mischlinge mit vorwiegendem ode_ 
gleichem zigeunerischem Blutsanteil, wenn sie vom Reichs- 
kriminalpolizeiamt als solche festgestellt worden sin 
(AO. des RArbM. über die Beschäftigung von Zigeuner 
v. 13. März 1942 [RGBl. I, 138]).

S c h r i f t t u m
Dr. H a n s  M e r k e l :  D ie  M a r k t o r d n u n g  l in d  ih r  R e c h t .

Berlin 1942. Reichsnährstand Verlags-Ges. m. b. H'. 262 S. Preis
kart. 4,80 M i.
Der durch zahlreiche Veröffentlichungen aus dem Gebiet der 

Marktordnung bekannte Verf. legt mit dem vorgenannten W erk  
eine zusammenfassende Darstellung des Rechts der Marktordnung 
der Ernährungswirtschaft vor. In Teil I behandelt Verf. nach einer 
Darstellung der Entstehung des Marktaufbaues die für alle W irt- 
schaftszweige gemeinsamen, wichtigen organisatorischen Fragen, 
in len  IT d ie  einzelnen Wirtschaftszweige, in Teil I I I  zu^ammen- 
fassend die im Gesamtgebiet auftauchenden Rechtsfragen (z. B. 
Marktrecht, Lieferungsrecht, Ausgleichsrecht usw.), um in Teil IV  
schließlich die Beziehung des Marktrechts zu anderen Rechts
gebieten (z. B. Kartell-, Wettbewerbs-, Genossenschafts- und H an
delsrecht) darzustellen. Die Darstellung läßt überall die nahe Ver
b in d u n g  des Verf. mit der Praxis und das damit im Zusammen- 
hang stehende, hier noch mehr als sonst in der Rechtswissenschaft

nötige Verständnis für die wirtschaftlichen Zusammenhänge 
kennen. Das W erk gibt einen guten Überblick über das sc,..ncp 
zugängliche und dem Außenstehenden nicht immer leicht v£rsjazUr 
liehe Rechtsgebiet. Es ist zur Klärung einzelner Fragen und 
Einarbeitung in das  ̂ Gesamtgebiet in gleicher Weise £?eI®,aCh 
Eine stärkere Einbeziehung des bürgerlichen Rechts, das ja n . .
wie vor die Grundlage des einzelnen Lieferungsverhältnisses
gibt, und eine Darstellung des Einflusses des Rechts der Ma 
ordnung auf das bürgerliche Recht wäre wünschenswert g.e've'(|eI- 
Ebenso hätte sich eine genauere Darstellung des Rechts 
Schiedsgerichtsbarkeit für Entschädigungsansprüche und Lic 
Streitigkeiten empfohlen. Ein Schlagwortregister würde die f l  
habung des Werkes in der Praxis, für die es in erster Linie B _ 
dacht und geeignet ist, erleichtern. Diese Umstände !,eemt‘[Iin<r 
tigen den Gesamtwert der Arbeit, die eine weitgehende Beacht 
verdient und erhalten wird, aber in keiner Weise.

Dozent D r. W e s t e r m a n n ,  Prag-
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R e c h t s p r e c h u n g
Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet 

** Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — t  Anmerkung —
U Besonders bedeutsame Entscheidungen

ln N r . 1 hat der Große Senat zweckmäßig und undogmatisch das Verhältnis des rech tsk rä ftigen  U rte ils  im  
A bsta m m un g ss tre it zu einem früheren ebenfalls rechtskräftigen Unterhaltsurteil dahin erklärt, daß bei einem Kon
flikt zwischen der Rechtskraft beider Urteile das Statusurteil den Vorrang haben muß. Die Entscheidung ist Ausdruck 
sinnvoll gestaltender Rechtsfindung (vgl. im gleichen Sinne bereits: DR. 1941, 2138; Roquette: DR. 1941, 2100; Kei l :  
DRM. 1941, 306; DR. 1942, 9765).

N r . 2 zeigt ein Urteil, das auf Grund des Sachvortrags der Parteien r ic h t i g ,  aber doch ungerecht  war, weil ihm 
ein unvollständiger Sachverhalt zugrunde lag. Die G e re cht igke i t  fordert die Aufhebung dieses Urteils, auch wenn 
die unrichtige Entscheidung von der unterlegenen Partei selbst verschuldet war. Die Entscheidung zeigt, wie stark bei 
uns die Forderung nach mater ie l le r  Gerecht igke i t  über den liberalen Wunsch nach fo rmel lem Rechts f r ieden
gesiegt hat. 

RG. N r .  3 klärt die Stellung des kom m issarischen  V e rw a lte rs  des Vermögens der ehemaligen polnischen
Staatsangehörigen.

RG. N r .  9 betont, daß bei der Bedeutung des Abstam m ungsnachw eises B lu tg ruppenun te rsuchung  stets 
geboten ist, die Einholung eines e rb b io lo g is chen  Gutachtens jedoch nur, wenn Anhaltspunkte für einen Mehr
verkehr vorhanden sind.

N r. 10—13 bringen Entscheidungen deutscher Gerichte im Generalgouvernem ent.
Dem Grundsatz, daß jede Tat, die nach dem gesunden Vo lksempf inden  Bestrafung verdient, bestraft werden 

muß, trägt RG. in der berühmt gewordenen Tachom eter-Entsche idung Rechnung. Der Kraftfahrer, der die Dia
grammscheibe des Tachometers derart einrichtet, daß sie unrichtige Aufzeichnungen widergibt, ist nach § 267 StGB.
sinngemäß zu bestrafen (N r .  18). ...

Maßnahmen des Jugendstra frech ts , die der Erziehung zur Volksgemeinschaft dienen, sind auf Angehörige eines 
Volksstammes, der nach seinen Rasseeigenschaften solcher Erziehung unzugänglich ist, nicht anwendbar (RG. N r . 19).

Z iv i l r e c h t

Großer Senat
■ 1. RG. — §323 ZPO. Wenn nach rechtskräftiger Ab
weisung der Unterhaltsklage in einem Abstammungsrechts
streit die blutsmäßige Vaterschaft des Bekl. festgestellt ist, 
dann bildet die Rechtskraft des ersten Urteils kein Hinder
nis für eine neue Unterhaltsklage, mit der das Kind Unter
halt rückwirkend, d. h. vom Tage seiner Geburt an, fordert.

Die jetzige Unterhaltsklägerin war mit einer im Jahre 
1931 gegen den Bekl. erhobenen Unterhaltsklage wegen 
erwiesenen Mehrverkehrs rechtskräftig abgewiesen wor
den (Urteil des LG. W. v. 8. März 1933). Hiernach ist durch 
rechtskräftiges Urteil des LG. W. v. 10. Aug. 1939 (4 O 82/38) 
festgestellt, daß der Bekl. der blutmäßige Vater der Kl. 
ist. M it einer erneuten Unterhaltsklage ist die KL, nach
dem das AG. C. der Klage — unter Abweisung hinsicht- 
Üch der früheren Zeit — für die Zeit vom Erlaß des Fest
stellungsurteils an stattgegeben hatte, durch Urteil des 
LG. W. v. 8. Aug. 1941 rechtskräftig abgewiesen worden.

Der gegen dieses Urteil gerichtete Antrag des Ober- 
reichsanwalts’ auf Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß 
§3 des Ges. v. 15. Juli 1941 (RGBl. I, 383) ist begründet.

Im Hinblick auf das Ergebnis des Abstammungsrechts- 
streits steht die Rechtskraft des früheren Unterhaltsurteils 
einer widersprechenden Entscheidung im jetzigen Unter
haltsrechtsstreit nicht mehr entgegen. Das läßt sich zwar 
l^ h t aus positiven Gesetzesbestimmungen herleiten. Eine 
Änderung des die Unterhaltsklage abweisenden Urteils im 
wiege der Restitutionsklage ist im vorl. Fall schon wegen 
Ablaufs der Frist des § 586 Abs. 2 Satz 2 ZPO. aus
geschlossen. Auch die Voraussetzungen der Abänderungs- 
Gage (§ 323 ZPO.) und der Vollstreckungsgegenklage 
1§ 767 ZPO.) scheiden hier schon aus dem Grunde aus, 
haß diese Bestimmungen eine Verurteilung voraussetzen, 
^'ährend hier die Klage abgewiesen ist. Unanwendbar ist 
auch § 826 BGB. Es läßt sich nicht sagen, daß der Bekl. 
1‘ltenwidrig handelt, wenn er sich trotz der urteilsmäßigen 
Feststellung seiner Vaterschaft auf das rechtskräftige Ur- 
, ß ¡n der Unterhaltssache stützt und demgemäß die Unter- 
‘’altsforderung der Kl. nicht befriedigt. Die richtige Ent- 
cheidung ergibt sich vielmehr aus dem Verhältnis des 
echtskräftigen Urteils im Abstammungsstreit zu dem in 

aer früheren Unterhaltssache. Dabei ist zu berücksich

tigen, daß der Unterhaltsanspruch des unehelichen Kindes 
gern. § 1708 nach allgemeiner Anschauung auf der Vater
schaft, d. h. der sich auf den physiologischen Vorgang der 
Erzeugung gründenden blutmäßigen Abstammung des Kin
des vom Erzeuger beruht. Die Bestimmung des § 1717 
BGB. steht dem nicht entgegen, sondern ist lediglich als 
Beweisgrundsatz zu verstehen. Danach kann es keinem 
Zweifel unterliegen, daß sowohl das Abstammungsstatus
verfahren wie der Unterhaltsstreit sich mit dem Rechts
verhältnis der Abstammung befassen, der erstere mit 
ihm als dem in Rechtskraft erwachsenden Gegenstand des 
Rechtsstreits selbst und der letztere mit ihm als Vorfrage 
der Unterhaltspflicht. Ist in dem Statusprozeß über die 
Abstammung in bejahendem oder verneinendem Sinne ent
schieden, so kann in dem folgenden Unterhaltsstreit diese 
Frage nur ebenso beurteilt werden; für eine abweichende 
Entscheidung ist kein Raum. In Frage steht nun, ob diese 
Rechtslage dadurch eine andere Beurteilung zu erfahren 
hat, daß dem auf das rechtskräftige Statusurteil folgenden 
Unterhaltsprozeß ein früheres, zeitlich vor dem Status
streit liegendes Unterhaltsurteil vorausgegangen war, das 
über die Unterhaltspflicht — auf Grund abweichender Be
urteilung der Abstammungsfrage als Vorfrage — in ent
gegengesetztem Sinne rechtskräftig entschieden hatte. Das 
ist zu verneinen. Der Konflikt, welchem der beiden rechts
kräftigen Urteile die stärkere Wirkung beizulegen ist, 
kann nur zugunsten des Statusurteils gelöst werden. Das 
\lFesen der Rechtskraft des gewöhnlichen Urteils besteht 
darin, daß der Richter, der in die Lage kommt, in einem 
späteren Rechtsstreit zwischen denselben Parteien über 
dasselbe Rechtsverhältnis erneut zu entscheiden, an die 
frühere Entscheidung gebunden ist; die Rechtskraft ist 
eine unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit des 
Verfahrens stehende und dem Rechtsfrieden zwischen den 
Parteien dienende verfahrensrechtliche Einrichtung. Die 
dem Statusurteil gesetzlich beigelegte Wirkung für und 
gegen alle hat dagegen einen grundsätzlich anderen Cha
rakter; sie reicht über den Kreis der an dem Verfahren 
Beteiligten hinaus; sie enthält nicht nur die Bindung des 
später erneut mit derselben Frage befaßten Richters, son
dern greift unmittelbar in die materielle Ordnung der Ge
meinschaftsverhältnisse ein. Wenn auch den feststellenden 
Statusurteilen — in Betracht kommen außer dem Urteil 
über die blutmäßige Abstammung nur die praktisch 
außerordentlich seltenen Urteile über Bestehen oder Nicht
bestehen einer Ehe oder eines ehelichen Eltern- und Kin- 
desverhältnisses — im Gegensatz zu den übrigen Status-

183
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urteilen (Scheidung, Aufhebung und Nichtigerklärung einer 
Ehe sowie Ehelichkeitsanfechtung) nicht die Wirkung zu
kommt, daß sie bestehende sachlich-rechtliche Verhältnisse 
unmittelbar rechtsgestaltend ändern, so haben doch auch 
sie eine gewisse rechtsgestaltende Wirkung insofern, als 
durch sie ein Zustand der Ungewißheit, der es gestattete, 
das Statusverhältnis jeweils im Verhältnis zweier streiten
der Parteien in dem einen oder anderen Sinne zu ent
scheiden, nunmehr endgültig behoben und durch eine von 
niemandem mehr angreifbare Gewißheit abgelöst wird. 
Vom Zeitpunkt der Rechtskraft des Statusurteils an ist eine 
abweichende Beurteilung des Statusverhältnisses somit 
schlechthin ausgeschlossen, und wenn bisher das Rechts
verhältnis oder eine sich aus ihm ergebende Rechtsfolge 
eine andere Beurteilung gefunden hatte, so wird diese Be
urteilung durch die stärkere Wirkung der Entscheidung 
im Statusverfahren außer Kraft gesetzt mit der Folge, daß 
das rechtskräftige Urteil im Unterhaltsrechtsstreit einer 
anderweiten Entscheidung in einem neuen Unterhalts
prozeß nicht mehr entgegensteht. Man könnte nun aller
dings daran denken, daß das frühere Ürteil im Unter
haltsrechtsstreit trotz der abweichenden Feststellung des 
Abstammungsverhältnisses im Abstammungsstreit voll wirk
sam bleibt bis zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Status
urteils und daß demgemäß die mit ihrer Unterhaltsklage 
abgewiesene Partei — nur dieser Fall unrichtiger Ab
weisung der Klage, nicht auch der umgekehrte einer 
unrichtigen Verurteilung zur Unterhaltszahlung steht hier 
zur Entscheidung — stets nur Unterhalt seit Rechtskraft 
des Statusurteils verlangen kann. Dem ist aber entgegen
zuhalten, daß sich die Frage, ob der Bekl. der Erzeuger 
der Kl. ist, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der darüber 
getroffenen Feststellung nur einheitlich beantworten läßt 
und es daher denkgesetzlich unhaltbar ist, die sich aus 
seiner Eigenschaft als Erzeuger zwangsläufig ergebende 
Unterhaltspflicht für die Zeit vor der Rechtskraft des 
Statusurteils nur wegen der damals noch bestehenden 
Wirkung des klageabweisenden Unterhaltsurteils zu ver
neinen. Denn mit der Feststellung im Abstammungsstreit, 
daß der Bekl. der Vater der Kl. ist, ist dem Urteil im 
Unterhaltsstreit mit rückwirkender Kraft die Grundlage 
entzogen, da es gerade auf der Unmöglichkeit, diese 
Vaterschaft festzustellen, beruhte.

Grundsätzlich kann daher in solchen Fällen das Kind 
den Unterhalt so verlangen, als ob das klageabweisende 
Urteil im Unterhaltsrechtsstreit überhaupt nicht ergangen 
wäre, d. h. vom Tage seiner Geburt an.

Zu der Frage, inwieweit dieser Grundsatz hinsichtlich 
der bis zur Rechtskraft des Feststellungsurteils aufgelau
fenen Unterhaltsraten unter Umständen eine Einschrän
kung zu erfahren hat, hat der Große Senat für Zivilsachen 
beim RG. in dem in einer gleichliegenden Sache ergange
nen Beschl. v. 7. Mai 1942 (GSE 1/42): DR. 1942, 10191 
Stellung genommen. In der vorliegenden Sache bedarf es 
eines Eingehens auf diese Frage nicht, da den Gegen
stand des vom Oberreichsanwalt beanstandeten Berufungs
urteils nur die Unterhaltspflicht für die Zeit seit Erlaß 
des Feststellungsurteils bildet, während das amtsgericht
liche Urteil, das den Anspruch1 für die vorausgegangene 
Zeit abgewiesen hatte, in Rechtskraft erwachsen und auch 
vom Oberreichsanwalt nicht angefochten worden ist.

(RG., Großer Senat für Zivilsachen, Beschl. v. 7. Mai 
1942, GSE 2/42.) [He.]

*

■ ** 2. RG. — § 2 Ges. v. 15. Juli 1941 (RGBl. I, 383). Die 
außerordentliche Wiederaufnahme des Verfahrens ist auch 
dann statthaft, wenn die unrichtige Entscheidung durch die 
unterlegene Partei selbst verschuldet worden war.

Das Verfahren, dessen Wiederaufnahme der Oberreichs
anwalt beantragt, ist durch Urteil des LG. D. v. 16. Mai 
1941 abgeschlossen worden. Durch dies Urteil wurde die 
Unterhaltsklage des Kindes abgewiesen mit der Begrün
dung, daß der KI., weil nach der Eheschließung der 
Kindesmutter mit dem Zeugen S. geboren, als desken ehe
liches Kind anzusehen sei und demgemäß seine Unehelich
keit nur nach erfolgreicher Anfechtung seiner Ehelichkeit 
geltend gemacht werden könne. Da das unstreitig nicht 
der Fall sei, sei der Kl. auch nicht in der Lage, Unter
haltsansprüche gegen den unehelichen Erzeuger geltend 
zu machen.

Dies Urteil ist im Ergebnis unrichtig, da in Wirklichkeit 
die in dem Urteil verlangte und als nicht gegeben be- 
zeichnete Voraussetzung der Unterhaltsklage, nämlich die 
erfolgreiche Anfechtung der Ehelichkeit des KL, erfüllt 
war. Durch Urt. v. 5. Juli 1940 in Sachen S. gegen S. war 
nämlich rechtskräftig festgestellt, daß das bekl. Kind W*1' 
heim S. — das personengleich ist mit dem späteren Unter* 
haltskläger Wilhelm K. — nicht das eheliche Kind des KT 
Arthur S. sei. Der Versuch des KL, im Wege der Rest*' 
tutionsklage die Abweisung der Unterhaltsklage zu be
seitigen, scheiterte an der Verweigerung des Armenrechts. 
Die Verweigerung des Armenrechts wurde damit begrün
det, daß die Partei dert Restitutionsgrund schon im frühe
ren Verfahren hätte geltend machen können.

Die Unrichtigkeit der beanstandeten Entscheidung be
ruht hier nicht auf einer Verkennung von Rechtssätzen 
— rechtlich sind die Ausführungen des landgerichtlichen 
Urteils einwandfrei —, sondern auf der Zugrundelegung 
eines unrichtigen Sachverhalts, nämlich der Annahme, dal 
die Anfechtung der Ehelichkeit des KL noch nicht erfolg 
sei. Dieser Irrtum war zumindest überwiegend von dem 
gesetzlichen Vertreter des KL, dem Jugendamt, ver
schuldet, da es seine Sache gewesen wäre, die Tatsacn 
der erfolgten Ehelichkeitsanfechtung zur Begründung de 
Klage vorzutragen. Da das nicht geschah, konnte da 
Gericht es in der Tat als unstreitig ansehen, daß die Ehe
lichkeitsanfechtung nicht erfoigt sei. Diesen unstreitig6" 
Sachverhalt hatte es dann auch seiner Entscheidung zu
grunde zu legen. Freilich hätte es dem Gericht auffal|e" 
müssen, daß das Kind jetzt einen anderen Namen trug 
und durch das Jugendamt gesetzlich vertreten wurde_ 
Aber auch wenn man davon absieht, ist dem Anträge de 
Oberreichsanwalts auf Wiederaufnahme des Verfahren 
stattzugeben. Nach den Bestimmungen über die außer
ordentliche Wiederaufnahme des Verfahrens ist nur 7- 
prüfen, ob die Entscheidung richtig oder unrichtig _***• 
Dabei kann es nach dem Zweck der Bestimmungen nicn 
darauf ankommen, ob die beanstandete Entscheidung vo*jj 
damaligen Standpunkt aus richtig war, wie es der fa  
ist, wenn das Gericht den ihm von den Parteien unte - 
breiteten Sachverhalt rechtlich richtig beurteilt hat, son 
dern allein darauf, ob nach dem jetzt feststehenden Sacn 
verhalt und den jetzt geltenden: Rechtsgrundsätzen eberis^
zu entscheiden wäre. Die außerordentliche Wiederaufnahm
soll es ermöglichen, Fehlentscheidungen zu beseitig6 > 
deren Auswirkungen vom Standpunkt der Allgemein*16 
aus schwer erträglich sind; für die Frage der Auswirku 
gen ist es aber gleichgültig, worauf die Unrichtigkeit a 
Entscheidung beruht. Der Umstand, daß das unrichtig 
Ergebnis durch die unterlegene Partei selbst verschuld 
ist, steht daher der Aufhebung der Entscheidung nic. 
entgegen. Die Gefahr, daß diese Auffassung einer naC . 
lässigen Prozeßführung durch die Parteien Vorschub * 
sten könnte, wird wesentlich dadurch gemindert, daß 0 
Oberreichsanwalt bei der Prüfung, ob das für selI1sC 
Wiederaufnahmeantrag erforderliche öffentliche Interes 
gegeben ist, naturgemäß auch ein eigenes Verschulden 
unterlegenen Partei an dem Zustandekommen der 
ungünstigen Entscheidung berücksichtigen wird.

(RG., Großer Senat für Zivilsachen, Beschl. v. 16- 1. al 
1942, GSE 10/42.) [H6-l

Sonstige zivilrechtliche Entscheidungen
■ 3. RG. — VO. über die Behandlung von Vermögen 
Angehörigen des ehern, polnischen Staates v. 17. 6P 
1940; §§240, 265 ZPO. Die Stellung des kommissaris61* 
Verwalters nach der VO. v. 17. Sept. 1940 entspricht 
eines Konkursverwalters. Die Beschlagnahmeverfüg“ 6
nach der VO. v. 17. Sept. 1942 stellt in einem anhängig 
Rechtsstreit nicht den Eintritt einer Rechtsnachfolge *• 
von § 265 ZPO. dar. Der Eintritt des Verwalters m _ 
Rechtsstreit vollzieht sich vielmehr nach Art des 8

Die am 24. Dez. 1941 verfügte kommissarische g 
waltung und Beschlagnahme des inländischen Vermog 
der Frau von B. hat den von ihr behaupteten, aus 
geblich schuldhaften Verhalten; der Testamentsvollstre ?(1 
hergeleiteten Schadensersatzanspruch ergriffen, .derpor. 
ihrem Inlandsvermögen gehören würde, weil er eine
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derung gegen in Deutschland wohnhafte Schuldner dar
stellt (vgl. §23 S. 2 ZPO.; RGZ. 77, 252). Die VO. vom 
17. Sept. 1940 über die Behandlung von Vermögen der 
Angehörigen des ehemaligen polnischen Staates enthält 
über die Rechtsstellung des kommissarischen Verwalters 
(§§ 5 ff.) keine ausdrückliche Regelung. Nach der Form 
seiner Bestellung und dem Inhalt seiner Aufgaben, Be
fugnisse und Vollmachten muß er als ein im öffent
lichen Interesse geschaffenes, seine Legitimation un
mittelbar aus dem Gesetze herleitendes amtliches Organ 
angesehen werden, das kraft eigenen Rechtes und im 
eigenen Namen handelt und dabei nicht die Obliegenheit 
der Wahrung der Belange des Vermögenseigners, son
dern der Belange des Reichs ausübt. Infolgedessen ent
spricht seine Rechtsstellung derjenigen' eines Konkurs
verwalters (vgl. RGZ. 55, 266). Er stellt also weder 
einen Vertreter der ursprünglichen Bekl. dar, noch liegt 
in der Beschlagnahmeverfügung der Eintritt einer Rechts
nachfolge im Sinne von § 265 ZPO. dergestalt, daß die 
Anordnung der kommissarischen Vermögensverwaltung 
auf den anhängigen Rechtsstreit keinen Einfluß _ hätte, 
vielmehr muß sich der Eintritt des Verwalters in den 
Rechtsstreit nach Art von § 240 ZPO. vollziehen, damit 
die Fortführung des anhängigen, aber der Verfügung 
der unter die Beschlagnahme gestellten Partei entzogenen 
Prozesses ermöglicht und die Rechtskraft des Ver- 
säumnisurteils zum etwaigen Nachteil des Reiches ver
hindert werden kann. Daraus folgt, daß der von der 
früheren Bekl. eingelegte Einspruch durch die Über
nähme des Rechtsstreits seitens des kommissarischen 
Verwalters als von ihm zum eigenen gemacht zu gelten 
hat und der Prozeß nunmehr auf den Verwalter als 
beklagte Partei übergegangen ist.

(RG., VII. ZivSen., U. v. 24. Juli 1942, VII 125/41.)

4. KG. — §2 VO. über den Einsatz des jüdischen Ver
mögens v. 3. Dez. 1938; §§ 111, 211 Abs. 1 Nr. 2 AktG.

Ein zur Herbeiführung der Abwickelung einer Aktien
gesellschaft gemäß § 2 VO. über den Einsatz des jüdischen 
Yefmögens v. 3. Dez. 1938 bestellter Treuhänder hat die 
Eröffnungsbilanz und den Jahresabschluß ohne Mitwirkung 
“er Hauptversammlung festzustellen.
, Das Registergericht verlangte von einem gemäß § 2 der 
YP. v. 3. Dez. 1938 bestellten Treuhänder, der zugleich 

Stellung eines Abwicklers im Sinne des AktG, über- 
n°tnmen hat, im Ordnungsstrafverfahren die Abgabe einer 
gerichtlich, oder notarisch beurkundeten Erklärung, mit 
“ er er an; Stelle der Hauptversammlung die von ihm 
pfgestellte Eröffnungsbilanz und den Jahresabschluß 
p rh  besonders festzustellen habe. Das LG. trat dem bei. 
he weitere Beschwerde hat Erfolg gehabt.
Per Senat hat wiederholt ausgesprochen, daßJ ein ge- 

¡3aß § 2 der EinsatzVO. v. 3. Dez. 1938 zur Herbeifüh- 
fYng der Abwicklung einer Aktiengesellschaft oder einer 
T.pellschaft mit beschränkter Haftung eingesetzter Treu- 
ander, um seine Aufgaben erfüllen zu können, an die 

j^ lle  j ed es  Organs der Gesellschaft tritt, also auch 
/Pechtigt ist, die Befugnisse der Hauptversammlung 
P’esellschafterversaramiung) wahrzunehmen (JFG. 21,330 
7  DR. 1940, 1637 und DR. 1940, 2137; ferner 1 Wx 170/40 
de ■ Sept. 1940). Dabei ist die Frage offengeblieben, ob 
(P  Treuhänder, wenn er an Stelle der Hauptversammlung 
nJeselIschafterversammlüng) einen Beschluß faßt, die vom 
Ppetz hierfür vorgeschriebene Form (§111 AktG.; §53 
A ^H G .) einzuhalten hat (vgl. H ö v e r :  DR. 1941, 14). 
[P.cü im vorliegenden Falle braucht zu dieser Frage 
q ltle Stellung genommen zu werden. Zwar schreibt das 
(jjp^fz vor, daß der Abwickler einer Aktiengesellschaft 
¡u von ihm aufgestellte Eröffnungsbilanz und die von 
lün ^geste llten  Jahresabschlüsse der Hauptversamm- 
UnP ZUr Beschlußfassung vorzulegen hat (§ 211 Abs. 1 
üie 1 AktG.). Das kann jedoch für den Treuhänder, der 
&e,. Stellung eines Abwicklers übernommen hat, nicht 
v0'ten- Denn die Hauptversammlung, welche über die 
z,, 'nm aufgestellte Bilanz und über den Jahresabschluß 
sejL bet>nden hätte, wird durch ihn ausgeschaltet. Er 
"'eil .kann aber insoweit nicht an ihre Stelle treten, 

ß*e Teilung der Aufgaben bei der Feststellung von

Bilanz und Jahresabschluß in § 211 Abs. 1 u. 2 AktG, 
begrifflich zwei verschiedene Organe der Aktiengesell
schaft voraussetzt. Hat, wie im vorliegenden Falle, der 
Abwickler auch die Befugnisse der Haupt Versammlung 
auszuüben1, so muß es im Sinne der bezeichneten Vor
schriften genügen, daß er ausschließlich in1 seiner Eigen
schaft als Abwickler handelt. Für eine lediglich in der 
Nachprüfung und Genehmigung solchen Handelns be
stehende Tätigkeit der Hauptversammlung ist dann über
haupt kein Raum mehr. Infolgedessen kommt die Anwen
dung der für die Hauptversammlung geltenden Vorschrif
ten, insbesondere der des § 111 AktG., nicht in Betracht. 
Es fehlt auch jedes Bedürfnis für ihre Einhaltung. Die 
von dem Treuhänder ausgestellten Urkunden sind zwar 
entgegen der Auffassung der weiteren Beschwerde zwei
fellos keine öffentlichen und erst recht nicht geeignet, 
die im § 111 AktG, vorgeschriebene Form der gericht
lichen oder notarischen Beurkundung zu ersetzen. Die 
Gründe aber, die dazu geführt haben, für Beschlüsse der 
Hauptversammlung die gerichtliche oder notarische Be
urkundung zu verlangen, nämlich die Zweckmäßigkeit 
einer erhöhten Sicherung und Kontrolle ordnungsmäßiger 
Beschlußfassungen, treffen bei der dem Treuhänder- 
Abwickler allein: obliegenden Feststellung der Eröffnungs
bilanz und des Jahresabschlusses nicht zu. Die notwendige 
Einreichung beim Registergericht und die Veröffent
lichung des Jahresabschlusses gewährleisten auch ohne 
die gerichtliche oder notarische Beurkundung einer auf 
die Feststellung gerichteten besonderen Erklärung des 
Treuhänder-Abwicklers die wünschenswerte Klarheit und 
Sicherheit.

(KG., 1. ZivSen;., Beschl. v. 13. Aug. 1942, 1 Wx 252/42.)

*

** 5. RG. — §§242, 404, 406 BGB. Wenn eine zur Ver
tretung des (Wehrmachts-) Fiskus innerhalb ihres Ge
schäftsbereichs befugte Bauleitung einer Bank auf An
frage erklärt hat, die ijir als Kreditunterlage von ei
nem Baulieferanten abgetretenen Forderungen aus Bau
lieferungswerkvertrag gingen in Ordnung und es stehe 
ihrer Bevorschussung nichts im Wege, dann widerspricht 
es den Grundsätzen von Treu und Glauben mit Rücksicht 
auf die Verkehrssicherheit, wenn der Fiskus nach Kredit
gewährung durch die Bank an den Unternehmer mit For
derungen aus unerlaubten Handlungen (Betrügereien bei 
diesem und anderen Baulieferungsverträgen aufrechnet, so 
daß die Kredifunterlage entfällt.

Die Firma K., deren Alleininhaber der K. war, hat in 
den Jahren 1938 bis 1940 Zentralheizungsanlagen für die 
Baustellen der Luftwaffe an die Bauleitung der Luftwaffe 
geliefert. Zum Zwecke der Kreditbeschaffung hatte sie 
im September 1939 ihre sämtlichen Forderungen gegen 
die Bauleitung der Luftwaffe, und zwar die entstandenen 
und noch entstehenden Forderungen aus ausgeführten und 
noch auszuführenden Arbeiten, zur Sicherung aller For
derungen und Ansprüche der Kl. aus Kreditgewährung 
an diese abgetreten. Die KI. hatte der Bauleitung die Ab
tretung mit Schreiben vom 13. Sept. 1939 mitgeteilt; die 
Bauleitung hatte der Kl. mit zwei Schreiben ihre Kenntnis
nahme von der Abtretung bestätigt und erklärt, daß sie 
diese genehmige, jedoch ohne Gewähr für das Bestehen 
der abgetretenen Forderungen zu übernehmen. Als K. 
Anfang Februar 1940 eine Reihe von Rechnungen bei der 
Bauleitung der Luftwaffe zur Prüfung eingereicht hatte, 
richtete die Bauleitung am 7. Febr. 1940 an die Kl. ein 
Schreiben, wonach sie die Rechnungen im Betrage von 
7818,20 3tM anerkannte und erklärte, sie würden dem
nächst zur Anweisung gelangen. Unterm 26. April teilte 
die Kl. der Bauleitung mit, daß K. genötigt sei, bei der 
Kl. (weiteren) Kredit in Anspruch zu nehmen, daß sie 
aber Vorschüsse an ihn zu zahlen nur in der Lage sei, 
wenn ihr die Ordnungsmäßigkeit weiterer von K. der Kl. 
vorgelegter Rechnungsabschriften in Höhe von 4009,22 M l  
bestätigt würde. Unterm 3. Mai 1940 erwiderte die Bau
leitung, daß die Rechnungen in diesem Betrage anerkannt 
würden und daß einer Bevorschussung nichts im Wege 
stehe. Die KI. hat dann der Firma K. Kredit gewährt. 
Daraus hat sie noch 10 640,13 M tzu  fordern. Da sich die 
Bauleitung weigerte, ihr diesen Betrag auszubezahlen, hat

183*
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die KI. Verurteilung des Bekl. zur Zahlung dieses Be
trages nebst Zinsen begehrt. Der Bekl. hat behauptet, 
ihm stehe gegen K. eine Forderung von fast 50000 9UI 
aus unerlaubter Handlung und ungerechtfertigter Be
reicherung zu, die sich aus umfangreichen, von K. ge
meinsam mit einem Angestellten der Bauleitung begange
nen Betrügereien zum Nachteil des Reichsfiskus (Luft
waffe), wegen deren beide zu je 6 Jahren Zuchthaus ver
urteilt wurden, herleiteten. M it dieser Forderung werde 
gegen die Klageforderung aufgerechnet. Die Kl. hält diese 
Aufrechnung wegen der Erklärungen der Bauleitung vom
7. Febr. und 3. Mai 1940 für unstatthaft.

Das LO. hat der Klage stattgegeben; das BG. hat sie 
abgewiesen. RG. stellte das landgerichtliche Urteil wie
der her.

Das BG. stellt fest, das Anerkenntnis der Bauleitung 
habe den Verzicht auf alle aus den Lieferungen K.s er
wachsenen und im Rahmen des Betriebs der Bauleitung 
entstandenen Einwendungen einschließlich des Rechts auf 
Aufrechnung bedeutet. Diese Auffassung begründet der 
BerR. damit, es habe der Bauleitung nicht zweifelhaft sein 
können, daß die der Bank abgetretenen Forderungen als 
Grundlage für Kreditgewährung hätten dienen sollen und 
daß die Bank ohne solchen Verzicht den Kredit nicht ge
währen würde. Das sei der Bauleitung hinsichtlich der in 
den Schreiben vom 7. Febr. und 3. Mai 1940 aufgeführten 
Forderungen K.s bekannt gewesen. Die Bauleitung habe 
diese Kenntnis dadurch bestätigt, daß sie dem Anerkennt
nis die Bemerkung hinzugefügt habe, der Bevorschussung 
jener Forderungen stehe nichts im Wege.

Es kann dem Vorderrichter nicht zugegeben werden, 
daß die Kl. eine Erklärung solchen Inhalts, von der inner
halb ihres Geschäftsbereichs zur Vertretung des Reichs 
befugten Bauleitung abgegeben, nur mit dem Vorbehalt 
habe verstehen dürfen, daß das Reich doch jederzeit mit 
Forderungen aufrechnen könne, die nicht gerade im Ge
schäftsbetriebe dieser Bauleitung ihren Ursprung hätten, 
eine Annahme, die zudem auf rechtlich mangelhafter 
Grundlage beruht, wie nachher noch zu erwähnen sein 
wird. Der von der Bauleitung selbst erwähnte Zweck der 
Anfrage der Kl. und der Antwort der Bauleitung war, der 
KI. Beruhigung zu verschaffen über die Eignung der ab
getretenen Forderungen als Kreditunterlage. Dieses Ziel 
konnte aber schlechterdings nicht erreicht werden, wenn 
die zu diesem Zweck abgegebene Erklärung einem der
artigen Vorbehalt unterlag, dann war eine solche Erklä
rung nahezu zwecklos. Die vom BerR. vertretene Auffas
sung würde den Anforderungen der Sicherheit im rechts
geschäftlichen Verkehr, also den Grundsätzen von Treu 
und Glauben in diesem Verkehr, aufs schwerste wider
sprechen1. Die Selbstfinanzierung von Wehrmachtsaufträgen 
durch die Unternehmer mit Hilfe von Banken und gerade 
auch durch kleinere, bodenständige Banken ist bei dem 
Umfang, den solche Aufträge angenommen haben, grund
sätzlich geboten und erwünscht, und sie vollzieht sich 
vornehmlich auf der Kreditunterlage der Abtretung der 
Unternehmerforderungen gegen den Auftraggeber. Zur Er
reichung dieser wehrwirtschaftlich durchaus erwünschten 
Finanzierung ohne unmittelbare Mitwirkung des Reichs
fiskus haben die beteiligten Reichsministerien und Wehr
machtsstellen ganz kürzlich neue „Grundsätze für die 
Finanzierung von Wehrmachtsaufträgen' erlassen (vgl. 
„Frankfurter Zeitung“ , Handelszeitung, v. 7. Aug. 1942, 
Reichsausgabe Nr. 398/399), wonach gerade bei solchen 
Abtretungen ein vereinfachtes Verfahren, in gewissen Fäl
len sogar eine Ausfallbürgschaft des Reiches für die ab
getretenen Forderungen, vorgesehen ist, um die Selbst
finanzierung durch Unternehmer und Kreditinstitute' zu 
fördern. Dieses dem Reichsinteresse entsprechende, natür
lich schon vor der eben erwähnten Aufstellung neuer 
Grundsätze gegebene Bestreben des Reiches würde durch 
eine Auffassung, wie sie vom BG. vertreten wird, er
schwert, wenn nicht vereitelt. Denn auch eine Anfrage 
der Kl. beim Luftgaukommando hätte ihr keineswegs 
Sicherheit verschaffen können, wie der Vorderrichter 
meint, weil ja immer noch die Möglichkeit verblieben 
wäre, daß Forderungen des Bekl. aus dem Bereich eines 
anderen Luftgaukommandos oder überhaupt einer ande
ren Reichsverwaltung bestanden hätten, mit denen trotz 
einer beruhigenden Erklärung des Luftgaukommandos das 
Reich dann doch hätte aufrechnen können. Die Kl. hätte

sich an sämtliche Reichsministerien, mindestens an dei 
Reichsfinanzminister wenden müssen, um Sicherheit z 
erlangen, ein Verfahren, das zumal in Kriegszeiten ai 
wirtschaftlich unmöglich bezeichnet werden muß.

Diese Auffassung widerspricht keineswegs den Gruiia- 
Sätzen, die vom III. ZivSen. des RQ. in dessen Urteil vom 
14. März 1939 (RGZ. 162,129 =  DR. 1939,16385) aufgesteim 
worden sind. Denn auch dort ist ausgesprochen, daß a 
die Kenntnis der Bestimmungen über die rechtsgeschatt- 
liehe Vertretungsmacht und die Zuständigkeitsregelung6“ 
der Behörden bei Außenstehenden nicht die Anforderun
gen gestellt werden können wie an die Kenntnis von Ge
setzen und Rechtsverordnungen. Wenn in dem dort ent
schiedenen Falle die Feststellungen nicht genügten, m 
Grundsätze von Treu und Glauben im rechtsgeschäftlicn6 
Verkehr zur Anwendung zu bringen, so liegt der hier z 
entscheidende Vorgang eben anders. Auf ihn sind vie " 
mehr die Grundsätze ohne Einschränkung anzuwenden> 
die das PrOVG. in einer Entsch. v. 12. Mai 1939 (G ^r 
104, 6 ff.) über das Vertrauen, das der Bürger den 
hörden im rechtsgeschäftlichen: Verkehr müsse entgege“ 
bringen können, dargelegt hat. Auch wenn deshalb um6 
stellt werden müßte, daß die Bauleitung nicht befugt g 
wesen sei, auf die Aufrechnung mit solchen Forderung61 
des Reichs zu verzichten, die nicht ihrem eigenen G 
schäftsbereich entstammten, könnte sich der Bekl. der 
gegenüber darauf nicht berufen.

Es muß indessen bemerkt werden, daß die Erw'ägui 
gen, auf welche der Vorderrichter die Verneinung 6111 , 
solchen Befugnis stützt, auf ungenügender Rechtsgrtm 
läge beruhen. Er hat trotz der ausführlichen Erörtert« 
gen über den Befugnisbereich einer Bauleitung der Lu 
Waffenverwaltung und trotz des Hinweises auf die Zu
gunsten der Kl. sprechende Regelung dieser Befug«11® 
im Bereiche des Oberkommandos des Heeres die 
nisse einer Bauleitung der Luftwaffenverwaltung ub , 
haupt nicht geprüft. Seine Auffassung, daß der Man,, 
der Befugnis einer solchen Bauleitung, über Forderung^ 
aus fremden Verwaltungsbezirken des Reichs zu verfug6 ' 
ohne weiteres auch den Mangel der Befugnis in 
schließen müsse, auf die A u f r e c h n u n g  mit solcn 
Forderungen gegenüber Ansprüchen der Kl. aus dem D« 
reiche der Bauleitung zu verzichten, ist rechtsfehlerha • 
Er hat weiter aus der bloßen Feststellung, jene Geg6'.  
Forderungen des Reiches entstammten unerlaubten, str 
baren Handlungen des K. zum Nachteil des Reiches, “  
leiten zu können geglaubt, sie entstammten um 
„offensichtlich“  nicht dem Geschäftsbereiche der & 
leitung. Auch das war rechtsfehlerhaft. Sie konn 
trotz ihrer Eigenschaft als Schadensersatzansprüche n
§§823ff. BGB. sehr wohl jenem Geschäftsbereich en ••/.iie 
inen, ja, sie konnten sich sogar gleichzeitig als Anspru | 
aus Vertragsverletzungen erweisen. Zudem hatte der 
selbst in seinem Schriftsatz ausdrücklich erklärt, die Geg 
forderungen, mit denen aufgerechnet werden solle, jje 
stammten demselben Geschäftsbereich, aus dem sich 
Ansprüche der KI. (also des K.) herleiteten. Im OhF!! 
hätte sich der Vorderrichter, ehe er die Klage abw j 
auch mit dem von der Kl. geltend gemachten se. ,.er. 
digen Klagegrunde fahrlässiger Verletzung einer «U 
fraglichem Rahmen bestehenden Auskunftspflicht 
278, 676 BGB.) befassen müssen (vgl. hierzu auch K j 
82,337; 90,277; 101,301; 114,290; 125,254). Doch konw 
es auf diese weiteren rechtlichen Mängel des anSet£]ar- 
tenen Urteils nicht an, weil es schon aus dem vorher 
gelegten Rechtsgrunde nicht bestehen bleiben kann-

(RG., VII. ZivSen., U. v. 7. Aug. 1942, VII 25/42.) lHc }

*

** 6. RG. —  § 1285 BGB. Durch § 1285 Abs. 2 BGB- 
der Pfandgläubiger einer hypothekarisch gesicherten ^  
derung nicht gehindert, eine statt in das Grundstück 
nächst in sonstiges Vermögen des Forderungschuldner S-r
führte Zwangsvollstreckung nach seinem Belieben w
aufzugeben oder mit dem Vollstreckungsschuldner ^
gleiche zu schließen, ohne damit sich dem Gläubige« 
verpfändeten Forderung haftbar zu machen.

Der KI. ist Ende 1928 in Höhe von 7250 MM. Dar*6 e, 
schuldner der Bekl. geworden und hat ihr zur ^  
rung ihrer Forderung eine ihm auf dem Grundstuc
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zustehende Hypothekenforderung von gleicher Höhe 
^erpfändet. M. veräußerte um die Jahreswende 1928/29 
»as Grundstück an A., wobei dieser die Hypotheken- 
Schuld in Anrechnung auf den Kaufpreis übernahm. Im 
Jahre 1935 erwirkte die Bekl. gegen den Ki. wegen ihrer 
‘’orderung samt Zinsen abzüglich an sie aus der Zwangs- 
^erwaltung des Grundstücks gezahlter 684 ffiJt ein rechts
fäh ig  gewordenes Versäumnisurteil. Die entmündigte 
Butter des Kl. war Eigentümerin eines Sägewerks in W. 
^nd hatte dieses am 5. Okt. 1937 dem A. für 50 000 !%Jl 
Jjotariell zum Kaufe angeboten, wobei A. 15 000 ¡RM auf 
aen Preis angezahlt hatte, die bei Nichtannahme des 
,?ngebots bis zum 1. Jan. 1938 verfallen sollten. Der Kl. 
leß die Bekl. durch seinen Anwalt auf die hierdurch 
Segen A. auf Grund der vollstreckbaren Hypotheken- 
¡]rkunde bestehende Vollstreckungsmöglichkeit aufmerk- 
Sam machen, worauf die Bekl. auch zunächst durch Ver
pfändung und danach durch Pfändungs- und Überwei- 
SUngsbeschluß

a) die Forderung A. gegen Frau C. auf Übereignung 
des Sägewerks,

h) seinen ihm nach dem notariellen Kaufsangebot zu
stehenden Anspruch auf Abholung der darin befind
lichen Maschinen,

c) seinen Anspruch auf Rückgabe der gezahlten 15000 ,RM 
im Falle der Rückgängigmachung des notariellen 
Abkommens v. 5. Okt. 1937

i j t  Beschlag belegen ließ. Durch einen im November 
¡¿37 mit A. geschlossenen Vergleich gab die Bekl. diese 
■ fändung zu b gegen Zahlung von 2150 iRM wieder frei, 
»folge A.s Tod ist es nicht zum Erwerb des Sägewerks 

^Jch ihn gekommen. Das eingangs erwähnte Grund- 
. Gck ist im" Jahre 1941 zwangsweise versteigert worden, 
v°bei der Bekl. 2651,76 3UI aus dem Erlöse zugeflos- 
Se« sind.

Biesen Betrag nebst weiteren auf das Darlehen be- 
{ahlten 3907 3UL samt Zinsen fordert der KI. von der 
r ^ l .  mit der weiteren Bitte, die Zwangsvollstreckung 
,Us dem von der Bekl. erwirkten Versäumnisurteil für 
on£ulässig zu erklären und sie zur Herausgabe dieses 
'.pUUldtitels zu verurteilen, unter der Begründung, daß 
l̂e Bekl. durch ihren Vergleich mit A. ihre Vereinbarun- 

mit dem Kl. verletzt und außerdem gegen ihre Ver
fechtung zur Wahrnehmung seiner Interessen bei der 
j-//ängSVoiistreckung verstoßen, damit aber ihre Be
rt edigung aus den A.schen Ansprüchen zum Nachteil 

Kl. schuldhaft vereitelt habe.
Alle Instanzen haben die Klage abgewiesen.

Î .K>ie Behauptung der Klage, die Bekl. habe sich dem 
*  zu der Zwangsvollstreckung gegen A. gemäß seinen 

erringen vertraglich verpflichtet, betrachtet das an- 
Juchtene Urteil mit dem Erstrichter als widerlegt. Der 

J^eßangriff der Revision gegen diese tatsächliche Fest
u n g  ist unbegründet. ,

s: ®t hiernach davon auszugehen, daß für die Bekl. hin- 
cijtlich ihrer Zwangsvollstreckungen gegen A. keinerlei 

hSnr?SHche Bindung bestand, so stand es in ihrem Ver- 
j unis zum Kl. als ihrem Darlehns- und Pfandschuldner 
?i lhrem Ermessen, was sie gegen den Grundstiicks- 
kra?4.er A. als dinglichen und persönlichen ^Schuldner

des ihr zustehenden Pfandrechts auf Grund der 
¡h1 streckbaren Urkunde v. 30. Okt. 1928 zur Beitreibung 
Pn,er Forderung unternahm. Entschloß sie sich auf einenmtsn„_, , ___ J____ T̂ I A — r^Sprechenden Hinweis des Kl., nicht in das Grund-

zu vollstrecken, sondern sich zunächst an die an- 
Mit+ hen persönlichen Ansprüche des A. gegen die 
Ig^mr des Kl. aus der notariellen Abmachung v. 5. Okt. 
in t/ zu halten, so war das ein Beitreibungsversuch mit 
f  *  einer außerhalb des Pfandverhältnisses liegenden 
S| rderung, wobei die Bekl. dem Kl. nur insofern, als 
zi , llach i< 1285 Abs. 2 BGB. für ordnungsmäßige Ein- 
p nr*ng der Pfandforderung einzustehen hatte, zur 
Wj henscliaft verpflichtet war. Die Pfandforderung aber 
80J.nicht die Forderung A.s gegen die Mutter des KI., 
Voii e/ n die Forderung des Kl. gegen A., und bei der 

'Streckung in die ersterwähnte, außerhalb des Ver- 
g«ns des Kl. stehende Forderung konnte eine Haf- 

»ichr der Bekl. in ihrem Verhältnis zum Kl. überhaupt 
WM1 entstehen. Dem K l ä g e r  gegenüber hatte die Bekl. 

er eine Obliegenheit, den gewählten Vollstreckungs

weg zu beschreiten, noch auch, wenn sie ihn beschritt, 
ihn zu vollenden, und sie war nicht behindert, auf da
durch erlangte Vollstreckungsrechte zu verzichten, ohne 
sich damit dem Kl. haftbar zu machen. Die gegenteilige 
Annahme würde auf eine dem Gedanken .des Pfandrechts 
zuwiderlaufende Rechenschaftspflicht des Pfandgläubigers 
gegenüber dem Pfandschuldner bezüglich außerhalb des 
Pfandes liegender Beitreibungsversuche hinauslaufen. Die 
Forderung des K l ä g e r s  geg en  A. hat die Bekl. keines
wegs preisgegeben, vielmehr bei ihrem Vergleich mit 
diesem gegen eine Abfindungssumme lediglich den auf 
die Maschinen bezüglichen Teil ihres erlangten Voll
streckungspfandes freigegeben, ihre Voilstreckungsrechte 
im übrigen aber aufrechterhalten. Einen Verstoß gegen 
die Verpflichtung ordnungsgemäßer Einziehung der ihr 
verpfändeten Forderung des Kl. gegen A. beging sie 
damit nicht, und der Bekl. war nicht zuzumuten, sich 
den Möglichkeiten von ihr nicht ohne Grund ange
nommener Schwierigkeiten bei einer Verwirklichung die
ser Forderung auszusetzen (vgl. RG.: SeuffArch. 65 
Nr. 75). Eines Eingehens auf die Ausführungen der 
Revision zu dem vom BG. für die Entschuldbarkeit des 
Verhaltens der Bekl. gegebenen Gründen bedarf es so
nach nicht, und zwar um so weniger, als durch A.s Tod 
sich unstreitig das ganze, vom Notariatsakt v. 5. Sept. 
1937 erfaßte Angebot alsbald zerschlagen hat. Daß das 
dem A. unter VI dieses Angebots eingeräumte Ver
fügungsrecht über die Maschinen und Einrichtungen des 
Sägewerks auch in diesem Fall bestehen bleiben sollte, 
folgt aus dem Vertragsinhalt in keiner Weise, und schon 
damit verliert die ganze Schadensbegründung des KI. ihre 
Schlüssigkeit. Unter diesen Umständen ist die Frage des 
Wertes der Maschinen und des Zeitpunkts ihrer Ent
fernung aus dem Grundstück ebenso bedeutungslos wie 
die der Richtigkeit des der Bekl. vom KI. vorgelegten 
Gutachtens über den Wert des mit der Hypothek des 
Kl. belasteten Hauses.

(RG., VII. ZivSen., U. v. 7. Aug. 1942, VII 33/42.)
V ’ [He.I

*

7. KG. — Zur Auslegung des §606 Abs. 1 ZPO. in 
der Fass, der 4. DurchfVO. z. EheG.

Das LG. hat die Bewilligung des Armenrechts für die 
vom Kl. erhobene Ehescheidungsklage abgelehnt, weil 
es nach § 606 ZPO. i. d. Fass, der 4. DurchfVO. zum 
EheG. (RGBl. 1941, I, 654) nicht zuständig sei.

Die sich hiergegen richtende Beschwerde des Kl. ist 
zulässig, aber nicht begründet.

Zwar ist nach § 606 Abs. 1 S. 1 a. a. O. für Klagen auf 
Scheidung einer Ehe das LG. ausschließlich zuständig, 
in dessen Bezirk die Ehegatten ihren gemeinsamen ge
wöhnlichen Aufenthalt haben oder zuletzt gehabt haben. 
Hat jedoch zur Zeit der Erhebung der Klage im Bezirk 
dieses Gerichtes keiner der Ehegatten seinen gewöhn
lichen Aufenthalt, so ist nach S. 2 a. a. O. das LG., in 
dessen Bezirk der gewöhnliche Aufenthaltsort des Mannes 
oder, falls ein solcher im Inlande fehlt, der gewöhnliche 
Aufenthaltsort der Frau gelegen ist, sonst das LG. Berlin 
ausschließlich zuständig.

Im vorliegenden Falle ist davon auszugehen, daß 
keiner der Ehegatten seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Bezirk des LG. Berlin hat. Denn die Bekl. hält sich an 
ihrem Wohnort in G. bei S. auf, und über seinen eigenen 
gewöhnlichen Aufenthaltsort hat der KI., der zur Wehr
macht einberufen ist, trotz Hinweises des LG. keine An
gaben gemacht. Insbesondere kann sein bisheriger Wohn
sitz nicht als sein jetziger gewöhnlicher Aufenthaltsort 
angesehen werden. Hat der KI. aber, wie nach seinem 
Vorbringen sehr wohl möglich ist, im Inlande keinen 
gewöhnlichen Aufenthaltsort, so ist für die Eheschei
dungsklage das LG. in L. zuständig, in dessen Bezirk der 
gewöhnliche Aufenthaltsort der Bekl. belegen ist.

(KG., 21. ZivSen., Beseht v. 28. Aug. 1942, 21 W 1590/42.) 
*

8. KG. — Aus §627 ZPO. läßt sich keine Vorschuß
pflicht der Frau herleiten.

Die Vorschrift des §627 ZPO., wonach in Ehesachen 
das Gericht die Verpflichtung zur Leistung eines Prozeß
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kostenvorschusses regeln kann, ist, nach herrschender 
Meinung und-wie auch Jonas  in Anm. V i 3 vor §606 
ZPO. zutreffend bemerkt, prozessualer, nicht sachlich
rechtlicher Natur. Wenn bei Jonas  aber weiter gesagt 
wird, daß die Vorschußpflicht unabhängig ist von dem 
zwischen den Parteien bestehenden ehelichen Güterrecht, 
uncl in der Anm. III 5 zu §627 ZPO. bemerkt wird, es 
sei rechtlich nicht ausgeschlossen, der Ehefrau einen 
Kostenvorschuß zugunsten des Mannes aufzuerlegen, so 
ist eine Begründung hierfür nicht ersichtlich. Im Gegen
teil muß aus der rein prozessualen Natur der Vorschrift 
gefolgert werden, daß diese nicht eine Kostenvorschuß
pflicht schafft, sondern das Bestehen einer solchen nach 
dem für die Eheleute maßgebenden Güterrecht voraus
setzt, wie dies im RGRKomm. zu § 1378 BGB. Anm. 6 a 
ausdrücklich ausgesprochen wird. Nach dem zwischen 
den Parteien bestehenden ehemaligen Güterrecht der 
Verwaltung und Nutznießung des Mannes besteht zwar 
nach herrschender Rspr. eine Vorschußpflicht des Mannes, 
nicht aber eine solche der Frau. Der .Antrag des Bekl. 
war daher wegen Mangels einer rechtlichen Grundlage 
zurückzuweisen. Es muß ihm überlassen bleiben, seine 
Rechte am eingebr achten Gut der Kl., notfalls im Wege 
der Klage bei dem zuständigen LG., geltend zu machen.

(KG., 21. ZivSen., Beschl. v. 18. Aug.1942, 21 U718/42.)

*

D ** 9. RG. — §§ 640 f. ZPO. Bei der Bedeutung, die die 
Klärung der Abstammungsfrage nach heutiger Auffassung 
hat, darf das Gericht auf die Aufklärungsmöglichkeit der 
Blutgruppenuntersuchung nicht verzichten. Die Einholung 
eines erbbiologischen Gutachtens über das Abstammungs
verhältnis läßt sich dagegen, sowohl in Hinblick auf die 
Überlastung der ärztlichen Institute wie auch in Hinblick 
auf die Unsicherheit des Ergebnisses eines solchen Gut
achtens nicht rechtfertigen, wenn für einen Mehrverkehr 
der Kindesmutter kein Anhaltspunkt besteht.

Der Kl. w ill mit der Klage festgestellt haben, daß er 
nicht der blutmäßige Vater des Bekl. sei. ln einem 
früheren Rechtsstreit hat das Gericht festgestellt, daß 
der jetzige Kl. als Vater des Bekl. gelte; dort ist der 
jetzige Kl. auch zur Unterhaltszahlung an den Bekl. ver
urteilt worden. In dem Untefhaltsrechtsstreit hat die Kin
desmutter eidlich bekundet, sie habe in der Empfängnis
zeit nur mit dem jetzigen Kl. geschlechtlich verkehrt.

Der Kl. stützt seine negative Abstammungsfeststellungs
klage auf die Behauptung, er habe in der Empfängniszeit 
mit der Kindesmutter nicht auf normalem Wege ge
schlechtlich verkehrt, so daß eine Befruchtung gar nicht 
habe stattfinden können. Er trägt auch vor, der Bekl. 
sei ihm augenfällig unähnlich, und beruft sich auf Blut
gruppenuntersuchung und erforderlichenfalls auch auf 
erbbiologisches Gutachten. Das LG. hat die Klage abge
wiesen. Die Berufung des KI. ist erfolglos geblieben. 
Das RG. hob auf und verwies zurück.

Daß in dem Sonderverfahren nach den §§640f. ZPO. 
ein Beweisangebot oder eine Beweisanordnung nicht mit 
der Begründung abgelehnt werden kann, es handle sich 
nur um einen Erforschungsbeweis, hat der erk. Sen. be
reits früher ausgesprochen (DR. 1942, 863ls). Es kommt 
darauf an, ob die Beweiserhebung zur Ermittlung, der 
Wahrheit dienlich sein kann. Ist das der Fall, so erübri
gen sich auch Behauptungen der Partei über Ähnlichkeit 
oder Unähnlichkeit zwischen dem Kind und dem angeb
lichen Erzeuger, zumal auf diesem Gebiet von Laien aufge
stellten Behauptungen keine erhebliche Bedeutung beizu
messen ist (vgl. F r a n t z :  DR. 1942, 820). Die vom BG. 
angezogene Entsch. des V III. ZivSen. (RGZ. 165, 186) 
beruht auf österreichischem Recht (vgl. die Entsch. des 
erk. Sen.: DR. 1942, 53014) und ist daher hier nicht ver
wertbar. Es kommt hier deshalb allein darauf an, ob die 
fraglichen Beweise (Blutgruppenuntersuchung und Ein
holung des erbbiologischen Gutachtens) deshalb nicht 
erhoben zu werden brauchen, weil, wie der BerR. an
nimmt und darin kann ihm mit Rechtsgründen nicht 
entgegengetreten werden —, nach dem sonstigen Be
weisergebnis keinerlei Anhalt für einen Mehrverkehr der 
Kindesmutter gegeben ist. Insoweit ist zwischen Blut
gruppenuntersuchung und Einholung des erbbiologischen 
Gutachtens zu unterscheiden. Die Blutgruppenuntersuchung

[De utsches Recht, Wochenausgatu/

bereitet auch in jetziger Zeit keine praktischen SchwierLF 
Leiten und kann ein völlig klares Ergebnis im Sinn 
einer Ausschließung des Kl. von der Vaterschaft bri®'
gen, demgegenüber auch die eidliche entgegensteheiw
Bekundung der Kindesmutter bedeutungslos wäre. & 
der Bedeutung, die die Klärung der Abstammungsfrp», 
nach heutiger Auffassung hat, darf deshalb das Geriet 
auf diese Aufklärungsmöglichkeit nicht verzichten. On,n 
Erfolg beruft sich der Bekl. darauf, daß sein gesetzlich 
Vertreter die Blutentnahme für die Blutgruppenunte ' 
suchung deshalb verweigere, weil ein dem Kind 
günstiges Ergebnis der Blutgruppenuntersuchung “ 
Mutter des Kindes eine strafrechtliche Verfolgung 'vege!, 
Verletzung der Eidespflicht zuzidhen könnte. Nach Art-, 
des Ges. v. 12. April 1938 ist der Bekl. verpflichtet, 0 
Entnahme der Blutprobe zu dulden. Wenn die genann 
Gesetzesbestimmung Parteien und Zeugen zwingt, sic 
erb- und rassekundlichen Untersuchungen zu unterrve 
fen, so beruht das auf der volkspolitischen Bedeutung 
einer Klärung der Abstammungsverhältnisse. DemgeSe? 
über haben persönliche Belange der Beteiligten zurUC 
zutreten. Der Umstand, daß das Ergebnis der BlutgrUP 
penuntersuchung die Kindesmutter der Gefahr strafrecn 
licher Verfolgung aussetzen könnte, bildet daher mall^fgS 
einer besonderen, dem Zeugnisverweigerungsrecht a 
§ 384 ZPO. entsprechenden Vorschrift keinen „trifüge 
Grund“  für eine Weigerung im Sinne des Abs. 2 “  
Art. 3. Wäre es anders, so würde die fragliche Bestim 
mung in vielen Fällen ihren Zweck völlig verfehlen.

Ist sonach die Durchführung der B l u t g r u p P ^  
U n t e r s u c h u n g  geboten, so hat andererseits das p ’ 
die Einholung des e r b b i o l o g i s c h e n  G u t a c h t e  
mit Recht abgelehnt. Schon wegen der Schwierigkeit 4 
die die Einholung eines solchen Gutachtens im Hinbu 
auf die Überlastung der in Frage kommenden ärztlich 
Institute macht, läßt sich die Einholung des Gutachte 
in der Tat dann nicht rechtfertigen, wenn für ein 
Mehrverkehr der Kindesmutter kein Anhalt besteht (v&,. 
Urteil des erk. Sen.: DR. 1942, 86217). Dabei ist aU
zu berücksichtigen, daß in Fällen wie dem vorliegende ’ 
in denen es sich nicht darum handelt, mehrere als, ̂  
zeuger in Betracht kommende Männer hinsichtlich mr 
Ähnlichkeit mit dem Kind zu vergleichen, sondern n 
ein als Erzeuger in Betracht kommender Mann für , “  
Untersuchung zur Verfügung steht, die Aussicht auf 
auch nur einigermaßen sicheres Ergebnis des Gutachte 
sehr gering ist, und zwar ganz besonders dann, wen11 
darauf ankommt, den untersuchten Mann als V®  ̂
a u s z u s c h l i e ß e n .  Wenn der Senat trotzdem mehrt® 
ausgesprochen hat, daß die Einholung des Ähnlichkei 
gutachtens sich nicht deshalb erübrige, weil in den 
reich der Untersuchung außer dem Kind, der Mllt g, 
und dem von dem Kind als Vater in Anspruch £ ^ 
nommenen Mann keine anderen Männer zum V e r g g 
einbezogen werden könnten, so handelte es sich st 
um Fälle, in denen gewisse Anhaltspunkte für ein 
Mehrverkehr der Kindesmutter bestanden.

Das BU. ist aufzuheben und die Sache zu neuer v 
handlung und Entscheidung an das BG. zurückzu' 
weisen. >eS

Abzulehnen war die Auffassung des Vertreters 
Oberreichsanwalts, die dahin ging, die Klage sei m 
w illig  und daher mangels eines Rechtsschutzbedürfnis jg 
abzuweisen. Dem kann nur insoweit gefolgt werden, 
Mutwilligkeit der Klageerhebung in der Tat zur \  ^  
neinung des Rechtsschutzbedürfnisses führen könnte- . t 
Klage ist aber nicht deshalb mutwillig, weil der KL 1 ̂ er 
in der Lage ist, für seine Behauptung, daß er nicht ^  
Vater des Bekl. sei, bestimmte Beweise anzutreten- « 
g ilt hier das oben bezüglich des „Erforschungsbewei* ^  
Gesagte. Die Partei wird in der übergroßen Mehr 
der Fälle gar nicht in der Lage sein, von sich aus 
Abstammungsfrage zu klären. Nur dann aber, wenn 
KI. auf Grund einigermaßen sicherer Feststellungen _ 
von überzeugt sein müßte, der Vater des Kindes zu 
könnte die trotzdem erhobene negative Feststeliu s g 
klage als mutwillig angesehen werden. So liegt die-= ^jer 
hier nicht. Die Abstammungsfrage muß deshalb 
sachlich geprüft werden. .-j i

(RG., IV. ZivSen., U. v. 24. Juni 1942, IV 53/42.) I
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Deutsche Obergerichte 
im  Generalgouvernement

10. Dtsch. Ger. Warschau. — §§ 9, 10 VO. über die 
beschlagnahme von privatem Vermögen im Generalgouver
nement (Beschlagnahmeordnung) v. 24. Jan. 1940 (VB1GG.

23). Der gemäß §§ 9, 10 der Beschlagnahmeordnung be
stellte Treuhänder ist nicht Vertreter des _ Eigentümers. 
*eine Stellung im Prozeß ist die einer Partei kraft Amtes.

Die „Kommissarische Verwaltung sichergestellter 
Grundstücke“  (KVsG.) verwaltet im Aufträge der Ab- 
,f'ilung Wirtschaft, Unterabteilung Treuhandwesen, im 
Amt des Distrikts den; in Warschau beschlagnahmten 
Indischen Grundbesitz. Sie besitzt als solche keine eigene 
Aechtsgültigkeit und kann deshalb auch nicht selbstän
diger Träger von Rechten und Verbindlichkeiten sein. Die 
rechtliche Grundlage für die KVsG. befindet sich viel
mehr in der BeschlagnahmeO. v. 24. Jan. 1940, die 
!n den §§ 9 und 10 die Bestellung von Treuhändern zur 
'Verwaltung des beschlagnahmten Vermögens durch die 
d>e Beschlagnahme anordnende Stelle vorsieht. So ist 
5ach auf Grund der BeschlagnahmeO. für den in War- 
Schau belegenen jüdischen Hausbesitz von der Treuhand- 
stelle ein Treuhänder in der Person des Rechtsanwalts 
M  Notars Dr. E. bestellt worden. Seine rechtliche Stel- 
l'ng kann im Sinne der BeschlagnahmeO. nur dahin ver
enden werden, daß er im Gegensatz zu den Einzeltreu- 
m*ndern eine sehr große Zahl von Treuhändern in seiner 
,,erson als Generaltreuhänder zusammenfaßt. Dies ändert 

nichts daran, daß er Treuhänder im Sinne der Be- 
„dhlagnahmeordnung ist und daß er für den beschlag- 
i Ernten Besitz jedes einzelnen Eigentümers die Rechte 

Pflichten eines Treuhänders im Rechtssinne hat. Die 
i^ammenfassung der Verwaltung des ganzen Besitzes 

^einer Organisation, die als KVsG. bezeichnet wird,•uci UlgdlUbtUlun, vxiv. am »x » ^ ---- --------
nur eine aus Zweckmäßigkeitsgründen geschlossene 

Oganisation der treuhänderischen Verwaltung dar, deren 
,lctl der Treuhänder bedient. Die Bezeichnung „Kommis- 
rische Verwaltung sichergestellter Grundstücke“  ist 
{"•her ohne rechtliche Bedeutung. Vor Gericht klagen und 
f.eldagt werden kann immer nur der Generaltreuhänder 
, r- E. Unzulässig ist daher auch, daß ein Beauftragter 
R.r KVsG. selbständig Klage erhebt und beklagt wird, 
rlf^er kann nur als Bevollmächtigter des Generaltreu- 

'.’ders auftreten.
n unstreitig ist die KI. durch den Generaltreuhander 
str; E. zum Hausverwalter der beiden Grundstücke be- 
Bel‘t worden. Durch diese Bestellung sind nicht die 
i'^sejgentümer verpflichtet worden. Der Treuhänder 
Vp ^nne der BeschlagnahmeO. ist nicht der gesetzliche 
ÜCK reter der Eigentümer. Denn er ist nicht ausschließ- 

zur Wahrung der Rechte und der Interessen des 
A^ntümers bestellt. Er hat vielmehr kraft amtlichen 
<Wtrags bis zur endgültigen Entsch. über das Schicksal 
dp! beschlagnahmten Vermögens neben den Interessen 
ts! Eigentümers vor allen Dingen das öffentliche Inter- 
dp.̂  atl der ordnungsmäßigen Verwaltung und Erhaltung 
djP beschlagnahmten Vermögenswerte zu wahren. In 

Sinne liegt bei ihm ein amtliches Treuhänd
er aa'tnis vor, und aus diesem Grunde ist er im zivil- 
fipj e?sualen Sinne Partei kraft Amtes ebenso wie zum 
der der Konkursverwalter, der Zwangsverwalter und 

p. estamentsvollstrecker.
tia,le .Kl. kann daher ihren Anspruch nicht gegen die 
C j^gen tüm er geltend machen. Sie kann die Klage auch 
h(../!,Segen die Hauseigentümer, vertreten durch den Ge- 
cia j ' reuhänder Dr. E. oder durch die KVsG. richten, 

(n r ~Ereuhänder nicht Vertreter der Eigentümer ist. 
ISj/^utsches Gericht Warschau, U. v. 9. Aug. 1941, C

*

VqAiJDtsch. ObGer. Krakau. — §§ 15 Abs. 1, 8 Abs. 2 
G elber die Beschlagnahme von privatem Vermögen im 
llift ,?!souvernement (Beschlagnahmeordnung) v. 24. Jan. 

1 (̂ B1Gq . ]t 23).
nicjlt u urch § 15 Abs. 1 der Beschlagnahmeordnung ist 
sehi0 a%emein der Rechtsweg bei Maßnahmen ausge- 
"'inij Sen> die auf die Beschlagnahmeordnung gestützt

2. Nach §8 Abs. 2 der Beschlagnahmeordnung gehen 
nicht nur dingliche Rechte unter, sondern auch solche obli- 
gatorischen Rechte, die — wie ein Pachtrecht ein Recht 
zum Besitz an dem eingezogenen Vermögen verschaffen.

Die Kl. hatte von dem Grafen R. die Parzellen 
ZI. 392/3, 440/2 und 439/3 gepachtet. Diese Parzellen sind 
ein Teil des Gutes P., Gutsverwaltung Z., und haben 
eine Größe von insgesamt 1,9274 ha. Seit mehreren Jah
ren befand sich die KI. im Besitze der Parzellen Aut 
Grund des polnischen Gesetzes über die Kleinlandpach
tungen hatte der Starost von D. der Kl. das Eigentum 
an den Parzellen zugesprochen. Gegen die Entsch. des 
Starosten war beim Wojewoden in K. eine Beschwerde 
eingelegt, über die dieser infolge des Kriegsausbruches 
nicht mehr entschieden hat. Als Eigentümer der Parzellen 
ist im Grundbuch noch Graf R. eingetragen.

Im Frühjahr 1940 setzte sich der Bekl. in den Besitz 
des Gutes einschließlich der von der Kl. gepachteten 
Parzellen. Durch Verfügung v. 31. Mai 1940 zog er aut 
Grund der BeschlagnahmeO. für das -Generalgouverne
ment v. 24. Jan. 1940 das Gut des Grafen R. als herren
los ein- . , , .. „  , , ,Die KI. hat behauptet, daß sie durch die Entsch. des 
Starosten Eigentümerin der Parzellen geworden sei, und 
ausgeführt, daß der Bekl. ihr durch seine Maßnahmen 
ihren Besitz eigenmächtig entzogen habe. Sie hat be
antragt, den Bekl. zu verurteilen, an sie die Parzellen 
ZI. 392/3, 440/2 und 439/3 herauszugeben.

Der Bekl. hat bestritten, daß die Kl. das Eigentum an 
den Parzellen erworben habe, und ausgeführt, daß durch 
die Einziehung auf Grund der BeschlagnahmeO. etwaige 
Rechte der Kl. erloschen seien, so daß sie keine An
sprüche aus Besitz geltend machen könne.

Das Deutsche Gericht R. hat der Klage stattgegeben. 
Das Urteil läßt es unentschieden, ob die Parzellen der 
KI. gehören, es nimmt an, daß das Vorgehen des Bekl. 
eine unzulässige Besitzentziehung i. S. von § 858 Ab£. 1 
des deutschen BGB. und von § 393 ABGB. darstelle. 
In der Berlnst. ist zwischen den Parteien unstreitig ge
worden, daß die Kl. noch nicht Eigentümerin der Par
zellen geworden war. Die Kl. hat erklärt, daß sie inre 
Ansprüche nur auf ihren Besitz stütze.

Das Deutsche Obergericht hat das Urteil des Deutschen 
Gerichts aufgehoben aus folgenden Gründen:

Der Rechtsweg ist entgegen der Ansicht des Bekl. 
zulässig. Die BeschlagnahmeO. v. 24. Jan. 1940 (VB1GG.
I, 109) enthält keine Bestimmung, durch die der Rechts
weg bei Maßnahmen allgemein ausgeschlossen wäre, die 
auf diese VO. gestützt sind. Vielmehr ist im § 15 der VO. 
nur bestimmt, daß eine Entschädigung für bei Durch
führung der VO. entstehende Nachteile nur unter Aus
schluß des Rechtsweges gewährt wird. Einen allgemeinen 
Ausschluß des Rechtsweges enthält diese Bestimmung 
aber nicht. Da die Zulässigkeit des Rechtsweges eine 
allgemeine Prozeßvoraussetzung ist, deren Vorhandensein 
das Gericht in jeder Lage des Verfahrens von Amts 
wegen zu prüfen hat, ist auch im Verfahren vor den 
deutschen Gerichten im Generalgouvernement gemäß 
S 25 der VO. über die deutsche Gerichtsbarkeit vom 
19. Febr. 1940 (VB1GG. I, 57) nach deutschem Recht zu 
untersuchen, ob. der Rechtsweg etwa durch sonstige 
Vorschriften ausgeschlossen ist. Nach § 13 Gerichtsver- 
fassungsG. gehören vor die ordentlichen Gerichte alle 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. Der Rechtsweg ist des
halb unzulässig, wenn der KI. nur scheinbar einen An
spruch aus dem bürgerlichen Recht geltend macht, in 
Wahrheit aber die Rechtmäßigkeit von Verwaltungs- 
maßnahmen angreift, um diese vom bürgerlichen Gericht 
nachprüfen zu lassen. Deshalb würde der Rechtsweg aus- 
creschlossen sein, wenn die KI. etwa die Gültigkeit und 
Rechtmäßigkeit der gegen den Grafen R. gerichteten Ein
ziehungsverfügung angriffe. Die Kl. beruft sich aber nur 
darauf, daß der Bekl. durch die gegen den Grafen R. 
gerichteten Maßnahmen in ihren Besitzstand eingegriffen 
habe, obwohl von der Vermögenseinziehung nur Graf R. 
selbst betroffen sei. Die Gültigkeit der gegen diesen von 
dem Bekl. erlassenen Einziehungsverfügung zieht die Kl. 
dabei nicht in Zweifel. Es handelt sich damit in der Tat 
um eine Besitzentziehungsklage, die als bürgerlicher 
Rechtsstreit anzusehen ist.

Sachlich ist die Klage nur nach polnischem Recht zu
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beurteilen. Gemäß § 4 des Erlasses des Führers und 
Reichskanzlers über die Verwaltung der besetzten polni
schen Gebiete v. 12. Okt. 1939 (RGBl. I, 2077) ist das 
bisher geltende Recht in Kraft geblieben, soweit es nicht 
der Übernahme der Verwaltung durch das Deutsche Reich 
widerspricht. Für das Sachenrecht gilt im früheren, öster
reichischen Teilgebiet das ABGB. Das ABGB. bestimmt 
im § 339, daß niemand befugt ist, den Besitzer eigen
mächtig im Besitze zu stören, und daß der Gestörte das 
Recht hat, die Untersagung des Eingriffs gerichtlich zu 
fordern.

Das Vorgehen des Bekl. kann als eine eigenmächtige 
Störung im Sinne dieser Vorschrift nicht bezeichnet wer
den. Die BeschlagnahmeO. hat dem Bekl. im § 8 das 
Recht verliehen, herrenloses oder als herrenlos geltendes 
Vermögen einzuziehen. Auf Grund dieser Vorschrift ist 
der Bekl. befugt, mit der in der Verfügung v. 31. Mai 
1940 gegebenen Begründung das Vermögen des Grafen 
R. einzuziehen. Zu diesem Vermögen gehören unstreitig 
auch die Parzellen, in deren Besitz sich die Kl. befand, 
da Graf R. noch als Eigentümer der Parzelieh im Grund
buch eingetragen ist. Im § 8 Abs. 2 der BeschlagnahmeO. 
ist vorgeschrieben, daß die an dem eingezogenen Ver
mögen bestehenden Rechte Dritter erlöschen. Der Wort
laut dieser Bestimmung scheint darauf hinzudeuten, daß 
dabei nur an dingliche Rechte gedacht sei, die an dem 
eingezogenen Vermögen bestehen. Ausgehend von dem 
Sinn der Bestimmung, die den Zweck hat, die Durch
führung der Maßnahmen nach § 8 Abs. 1 dadurch zu 
erleichtern, daß Inhaber minderer Rechte und Beschrän
kungen die gegen den betroffenen Eigentümer gerichte
ten Eingriffe nicht verhindern dürfen, sondern auf den 
Weg einer Entschädigung nach § 15 der VO. verwiesen 
werden sollen, muß aber davon ausgegangen werden, 
daß nach § 8 Abs. 2 auch obligatorische Rechte, die ein 
Recht zum Besitz verschaffen, wie das Pachtrecht, er
löschen. Der Besitz selbst ist zwar kein Recht, sondern 
ein tatsächlicher Zustand, der nur einen rechtlichen 
Schutz ähnlich einem wirklichen Rechte genießt. Der 
Besitz als solcher kann daher durch die Einziehungsver
fügung nach § 8 Abs. 1 nicht erlöschen, jedoch verliert 
der Besitzer mit dem Ergehen dieser Verfügung sein 
Recht zum Besitz und ist verpflichtet, den Besitz an den 
Bekl. herauszugeben. Bei dieser Sachlage liegt keine 
eigenmächtige Besitzstörung darin, daß der Bekl. auf 
Grund der Einziehungsverfügung die von der Kl. ge
pachteten Parzellen in Besitz genommen hat.

(Deutsches Obergericht Krakau, U. v. 25. Okt. 1940, 
DOG 20/40.)

*

12. Dtsch. ObGer. Krakau. — §§ 5, 6 VO. über die Preis
bildung im Generalgouvernement v. 12. April 1940 (VB1GG. 
I, 131); §§40, 42 RStGB.; §9 VO. über die deutsche Ge
richtsbarkeit im GG. v. 19. Febr. 1940 (VB1GG. I, 57); §3 
VO. über Strafen und Strafverfahren bei Zuwiderhandlun
gen gegen Preisvorschriften v. 3. Juni 1939 (RGBl. I, 999). 
Verfahrensrechtliche Voraussetzungen für eine selbstän
dige Einziehung von Schleichhandelsware im Generalgou
vernement, wenn der Beschuldigte abwesend ist.

Der Beschuldigte hatte 17 Zentner Weizenmehl ohne 
Bezugsberechtigung zu Wucherpreisen aufgekauft, um 
es im Schleichhandel weiter zu veräußern. Das Mehl 
wurde polizeilich sichergestellt. Gegen den Beschuldigten 
hat das Deutsche Gericht in R. einen Strafbefehl wegen 
Ketten- und Schleichhandels (§ 5 der VO. über die 
Preisbildung im Generalgouvernement v. 12. April 1940) 
erlassen, der gemäß § 6 a. a. 0 ;. auf eine Gefängnis- 
und eine Geldstrafe sowie auf Einziehung des Mehles 
erkannte. Der Strafbefehl konnte dem Beschuldigten nicht 
zugestellt werden, da sein Aufenthalt unbekannt war. Das 
Deutsche Gericht hat daraufhin: das Verfahren gemäß 
§ 205 StPO, vorläufig eingestellt; den Antrag der Staats
anwaltschaft, das Mehl im objektiven Verfahren einzu
ziehen, hat es mit der Begründung zurückgewiesen, daß 
die selbständige Einziehung gemäß § 42 RStGB. an sich 
in Betracht komme, daß sie aber nicht zulässig sei, ,,so
lange das Verfahren gegen den Beschuldigten noch durch
führbar sei“ . Gegen diesen Beschluß hat die Staatsanwalt
schaft Beschwerde erhoben, der das Deutsche Ober

gericht Krakau mit folgender Begründung stattgegê eI
hat: r- richtsEntgegen dem Standpunkt des Deutschen Ger* 
würde an sich schon die derzeitige Unauffindbarkeit 
Beschuldigten — über das tatsächliche Vorliegen die 
Voraussetzung hätte die Staatsanwaltschaft zu betin 
(RGSt. 16, 114) — die Anwendung des § 42 StGB. re ^  
fertigen. Weder das Deutsche Gericht noch auch ^  
Staatsanwaltschaft haben aber die Frage erörtert, ^  
§ 42 hier überhaupt anwendbar ist. Diese Frage ist 
verneinen. Es fehlt nämlich an den in § 40 StGB. *5 ^  
gelegten Voraussetzungen für eine Einziehung. Das«  ̂
ist weder durch die Straftat hervorgebracht noch
i. S. des § 40 zu ihrer Begehung gebraucht oder bestim^ 
gewesen. M it dem Fehlen dieser Voraussetzungen 
§ 40 muß die Anwendbarkeit des § 42 StGB. .enft?..ng' 
Es ist daher zu prüfen, ob die selbständige Einzieh 
des Mehls auf Grund einer sonstigen gesetzlichen 
schrift möglich ist.

Die VO. über die Preisbildung im Generalgouvet.,. 
ment v. 12. April 1940 sagt unter „Strafbestimmung^^ 
„Ferner kann auf Einziehung des erzielten Entgeltes 
der Gegenstände, auf die sich die strafbare Hand1 
bezieht . . . ,  erkannt werden.“  Hiernach wäre eine . 
Ziehung des Mehls grundsätzlich zulässig. Eine Ver 
rensvorschrift insbesonde über die Zulässigkeit , 
objektiven Verfahrens enthält die VO. indessen n̂ e{. 
Damit erhebt sich die Frage, ob die entsprechenden ^e. 
fahrensvorschriften zur Ausfüllung dieser in der VO- an
stehenden Lücke aus den im Reich geltenden Bestimm^ 
gen zu entnehmen sind; denn der § 9 der VO. üt>er m 
deutsche Gerichtsbarkeit im Generalgouvernement ^

im19. Febr. 1940 besagt zur Strafrechtspflege: „Fü.r 
Verfahren vor den deutschen Gerichten sind die ,ellj 
Altreich geltenden Vorschriften sinngemäß anzuvven 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.“

Im Altreich besteht nun die VO. über S t r a f e n - s. 
Strafverfahren bei Zuwiderhandlungen gegen d i e 1 .¡e 
Vorschriften v. 3. Juni 1939. Diese VO. enthält, . r. 
schon ihre Benennung besagt, materielles Recht und ^  
fahrensrecht. In materiellrechtlicher Hinsicht ist, wi ^
der VO. über die P re is b ild u n g  im G e n e ra lg o u v e rn e m
die Einziehung der Gegenstände, auf die sich die ® .̂ .er 
bare Handlung bezieht, vorgesehen (§ 3 Abs. 1)- w, ., 
bestimmt § 3 Abs. 2: „Ist der Beschuldigte abwesend ^  
so kann auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Einzien gll 
selbständig durch Beschluß des Gerichts ausgesprd/^. 
werden.“  Diese Vorschrift stellt nach Ansicht des - 
sehen Obergerichtes ebenso wie (trotz ihrer Aufna* 
in das StGB.) die Vorschrift des § 42 StGB, eine ^ 
fahrensrechtliche Vorschrift dar. Sie ist daher auf R -lffl 
des 8 9 der VO. über die deutsche Gerichtsbarke*
Generalgouvernement hier zur Anwendung zu bring 
da die hier geltende VO. über die Preisbildung.^ 
Generalgouvernement verfahrensrechtliche V °rs.; Taigte 
nicht enthält. Da im vorliegenden Falle der Beschul =s, 
abwesend ist, sind die verfahrensrechtlichen ¡,jag- 
setzungen für eine selbständige Einziehung der besc ^  
nahmten Ware gegeben. Auch im , übrigen lieg611 |nl|- 
Voraussetzungen für die Einziehung vor, da der Be -zert' 
digte hinsichtlich der beschlagnahmten 17 Zentner W , 
mehl Kettenhandel und Schleichhandel begangen n •

(Deutsches Obergericht Krakau, Beschl. v. 4.
1941, DOG W 29/41.)

*
"jjßf

13. Dtsch. ObGer. Radom. — § 8 Abs. 1 h ^ P '„UOe' 
den Aufbau der Verwaltung der besetzten polnisch? 
biete v. 26. Okt. 1939 (VB1GG. 3); § 17 VO. über die
nische Gerichtsbarkeit im Generalgouvernement
19. Febr. 1940 (VB1GG. I, 64). [nden

1. Die Rechtspersönlichkeit der polnischen Gern fr**"
ist grundsätzlich dieselbe geblieben wie zur Zeit d 
heren polnischen Staates. n yoh

2. Das Dtsch. ObGer. hat im Nachprüfungsverfam ^ c|i-
Amts wegen alle Bedenken zu untersuchen, die uiegjei|eti 
tigkeit des nachzuprüfenden Urteils in Frage 
könnten. ., ¿e(

Das Urteil des Appellationsgerichts wurde m* y q . 
Verkündung rechtskräftig, da nach § 11 Abs. - u
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Uber die polnische Gerichtsbarkeit im Generalgouverne
ment v. 19. Febr. 1940 die Entscheidungen der Appella- 
l'onsgerichte unanfechtbar sind. Seit der Rechtskraft des 
Urteils waren bei Eingang des Nachprüfungsantrages der 
Abteilung Justiz im Amt des Distrikts Radom beim Deut
schen Obergericht in Radom 6 Monate noch nicht ver
gossen. Das öffentliche Interesse an der Nachprüfung 
«es Urteils ist von der für diese Feststellung zuständigen 
Vtragstellerin bejaht. Die formellen Voraussetzungen 
für die Durchführung des beantragten Nachprüfungs- 
vPrfahrens gemäß den §§ 16 ff. der VO. über die pol
nische Gerichtsbarkeit im Generalgouvernement sind mit
hin gegeben.

Die Nachprüfung des genannten Urteils ist geboten, 
"'oil das Verfahren vor dem Appellationsgericht an einem 
"^entliehen Mangel leidet. Das Appellationsgericht 
Unterließ eine Stellungnahme zu der Frage, ob die Stadt- 
^nreinde W. des Generalgouvernements dieselbe Körper
h a f t  des öffentlichen Rechts sei wie die Stadtgemeinde 
F- der früheren Republik Polen oder ob andernfalls die 
Nadtgemeinde W. des Generalgouvernements die Rechts- 
’¡ächfolgerin der ehemaligen Gemeinde sei. Es wäre für 

Appellationsgericht Pflicht gewesen, diese Fragen 
Amts wegen zu prüfen, da — wenn es sie verneint 

,ntte — eine Einstellung des Verfahrens gemäß Art. 190 
iler. polnischen ZPO. zu beschließen gewesen wäre. Die 

riifung der Rechtsstellung der Bekl. lag für das Appel- 
‘ationsgericht nahe, weil der frühere polnische Staat unter 
aem vollkommenen Sieg der deutschen Waffen völlig 
hbrochen ist. Mithin war die Möglichkeit nicht von der 
/*3nd zu weisen, daß auch die Rechtsstellung der Stadt- 
*etnelnden innerhalb des Generalgouvernements allge
mein eine Änderung erfahren haben könnte. Das Deutsche 
ubergericht hatte die unterbliebene Prüfung nachzuholen.

Verschiedene Gründe sprechen dagegen, die Rechts- 
prsönlichkeit der früheren polnischen Gemeinden als 
« 1̂gegangen und die jetzigen Gemeinden als neu ent
ladene juristische Personen des öffentlichen Rechts 
?nzirsehen. Bei den Stadtgemeinden ist eine Veränderung 
n der Rechtsstellung bisher noch nicht gesetzlich aus- 
ij^Prochen worden. Schon diese Tatsache ist auffällig, 
j  e'l der Gesetzgeber das staatliche und auch zum Teil 
j r s private Leben im Generalgouvernement seit dessen 
oeSründung durch eine Fülle von Verordnungen und 
^■Schriften geregelt hat. Sie läßt die Schlußfolgerung 
3  daß der Gesetzgeber eine Veränderung in der Rechts- 

ebung der Stadtgemeinden nicht beabsichtigt hat und 
für die Zukunft nicht beabsichtigt. Die Annahme,

j.t(r Gesetzgeber habe sich mit der Rechtsstellung der 
ndich-rechtlichen Körperschaften des Generalgouver- 

t3ents überhaupt noch nicht beschäftigt, wäre verfehlt. 
Qese Frage war bereits wiederholt Gegenstand der 
VpSê gebung. Nach § 7 der VO. über den Aufbau der 
jn^a ltm ig  der besetzten polnischen Gebiete v. 26. Okt.

ist z. B. das Generalgouvernement selbst Träger 
Vo n.er Rechte und Verbindlichkeiten. In § 1 Satz 2 der 
h.,■ .über das Eigentum an dem Vermögen des früheren 
bo *fSchen Staates v. 14. April 1940 ist sogar ausdrücklich 
de: ' llt'mt, daß das beschlagnahmte Vermögen Eigentum 
f0f  Generalgouvernements wird, aber eine Rechtsnach- 

desselben nicht stattfindet. Nach § 8 der yO. über 
Q Bildung und Verwaltung von Gemeindeverbänden im 
v̂ r3 raIgouvernement v. 27. Juni 1941 sind die Gemeinde- 
sc3ände nicht Rechtsnachfolger der ehemaligen polni- 
gy31 Landkreise. Nach § 2 der VO. über die Übertra- 

herrenlosen Vermögens an die Stadt Deutsch- 
fre| mysl v. 1. Sept. 1940 geht das herrenlose Vermögen 

yon allen Lasten und Verbindlichkeiten an die ge- 
nte Stadt über. Mithin ist die Rechtsnachfolge hier 

fiUn ausgeschlossen. Bei den genannten Verord-
st i# e 11 läßt sich allgemein eine bemerkenswerte Fest- 
recj ypg treffen. Jede derselben bezieht sich auf öffentlich- 
daiu'che Körperschaften als Neuschöpfungen. Es kann 

aUs den genannten Verordnungen als Grundsatz 
der hergeleitet werden, daß der Gesetzgeber 

Sch -tft^chöpfungen von öffentlich-rechtlichen Körper-

des polnischen Staates nicht 
ko3£cmeinden des Generalgouvernemenis smu auci 
Jahrh ^^Schöpfungen. Sie bestehen zum Teil schon seit 

Hunderten und sind nachgewiesenermaßen zum Teil

- “  ues poimsciicii oiaaic» muu wünscht. Die 
&emeinden des Generalgouvernements sind aber

von Deutschen nach Magdeburger oder sonstigem deut
schen Stadtrecht errichtet. Sie überdauerten manchen 
Wechsel in der Staatsführung, ohne ihre Rechtsstellung 
als Körperschaften des öffentlichen Rechts zu verändern. 
Seit der Begründung des Generalgouvernements führt ge
mäß § 1 der VO. über die Verwaltung der polnischen 
Gemeinden v. 28. Nov. 1939 nach wie vor ein polnischer 
Bürgermeister die Verwaltung, allerdings gemäß § 8 der 
genannten VO. unter deutscher Aufsicht. M it der gleichen 
Maßgabe ist den Stadtgemeinden nach der VO. über die 
Aufnahme von Krediten v. 31. Okt. 1939 die Kreditwirt- 
schaft geblieben. Gemäß § 8 Abs. 1 der 1. VO. über den 
Aufbau der Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete 
v. 26. Okt. 1939 sind die Gemeinden nach wie vor als 
juristische Personen des öffentlichen Rechts auf Grund 
des materiellen polnischen Rechts zu bezeichnen, welches 
— soweit es nicht dem deutschen Recht zur Aufsicht 
widerspricht — auch für die deutschen Gerichte in Gel
tung geblieben ist: Alles dies läßt erkennen, daß das 
Leben in der kommunalen Selbstverwaltung unter deut
scher Aufsicht sich wie bisher abwickeln soll. Danach ist 
die Schlußfolgerung gerechtfertigt, daß die Rechtspersön
lichkeit der Stadtgemeinden durch den Wechsel in der 
Staatsführung im' allgemeinen keine Veränderung er
fahren hat. Ihre Rechtspersönlichkeit ist grundsätzlich 
dieselbe geblieben wie zur Zeit des früheren polnischen 
Staates. Diese Auffassung wird auch den Bedürfnissen 
und Notwendigkeiten des Wirtschaftslebens am besten 
gerecht.

Ob das Gesagte auch zu gelten hat, wenn die Ge
meinde in tatsächlicher Hinsicht, z. B. durch gebiets
mäßige Zerschneidung bei der neuen Grenzziehung, 
rechtlich verändert worden ist, konnte im vorliegenden 
Fall dahingestellt bleiben.

Mithin ist festzustellen, daß die Stadtgemeinde W. des 
Generalgouvernements identisch ist mit der Stadtge
meinde W. des früheren polnischen Staates. Das Appella
tionsgericht hat keinen Fehlspruch getan, als es diese 
Feststellung nicht traf. Es hat im Ergebnis auch mit 
Recht angenommen, daß die Bekl. grundsätzlich wegen 
der vor dem jetzigen Kriege begründeten Verbindlich
keiten in Anspruch genommen werden kann. Inwieweit 
die alten Verbindlichkeiten infolge der neuen Gesetz
gebung und einen etwaigen Wandel der Rechtsauffassung 
eine Änderung erfahren haben, bleibt hier dahingestellt.

Hiernach gibt der Mangel, daß das Appellationsgericht 
sich mit den oben erörterten Fragen nicht beschäftigt hat, 
keinen Grund zu einer Urteilsaufhebung.

Das Obergericht darf die Nachprüfung aber nicht auf 
die Frage der Rechtsstellung der beklagten Stadtgemeinde 
beschränken. Es hat die Nachprüfung auch auf andere 
Bedenken auszudehnen, welche die Richtigkeit des nach
zuprüfenden Urteils in Frage stellen könnten. Es wäre 
Pflicht des Appellationsgerichts gewesen, sich mit der 
weiteren Frage auseinanderzusetzen, welche Wirkung die 
VO. v. 9. Dez. 1939 über die vorläufige Regelung von 
Unterstützungszahlungen an Pensionsempfänger der pol
nischen Selbstverwaltungsverbände nebst der 1. Durch
führungsvorschrift hierzu v. 11. April 1940 auf die Ruhe
gehaltsansprüche des Kl. gehabt haben könnte (. . .  wird 
ausgeführt).

(Deutsches Obergericht Radom, U. v. 5. Febr. 1942, 
Np 1/40.)

S tr a f r e c h t

14. RG. — §4 VolksschädlVO. Der Tatbestand wird 
nicht schon dadurch begründet, daß die Kriegsverhält
nisse ein bestimmtes rechtswidriges Verhalten — hier die 
unredliche Gebarung mit den Abschnitten der Kleiderkar- 
ten — erst ermöglicht haben. Entscheidend ist nicht, daß 
die Verhältnisse des Krieges die Gelegenheit zu der straf
baren Handlung erst g e s c h a f f e n  haben, vielmehr ist 
maßgebend, ob dem Täter die Begehung der Tat durch 
die außergewöhnlichen Verhältnisse des Krieges irgendwie 
e r l e i c h t e r t  worden ist und ob er das (als mindestens 
möglich) erkannt und mit Willen ausgenutzt hat. t )

(RG, 3. Strafsen. v. 9. Juli 1942, 3 C 5/1942n (3 StS 
1/42 n.) l He-l
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Anmerkung: Wer im Kriege den Rechtsfrieden in, der 
Heimat stört, versündigt sich angesichts der drohenden 
Gefahr in besonderem Ausmaße an der Gesamtheit. Da
mit tr itt eine Wert Verschiebung in der Beurteilung solcher 
Rechtsbrüche ein (vgl. N a g l e r ,  „Kriegsstrafrecht“ , S.4), 
d. h. die Strafe wird schärfer. Diese Strafschärfung ist 
aber nicht das Kennzeichen dessen, was w ir als Volks
schädlingstat erfassen. Der Gesetzgeber hat in der W O . 
besondere Deiiktstatbestände aufgestellt, deren Tat
bestandsmerkmale jeweils im einzelnen erfüllt sein müs
sen. Dazu gehört bei § 4 W O . „die Ausnutzung der 
durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen 
Verhältnisse“ . Hier darf nicht die Idee des Tätertyps 
des Volksschädlings (vgl. dazu Verf.: DR. 1941, 235) 
zu einer mehr gefühlsbetonten Ausweitung führen. Die 
Gefahr besieht, weil der Begriff des Volksschädlings 
einer erschöpfenden Definierung spottet (vgl. F r e i s -  
l e r ,  „Deutsches Strafrecht“ , S. 133); die Definition des 
RG. (vgl. z. B. RG.: DR. 1942, 440 n)‘ kann diese Gefahr 
nicht bannen.

Was unter „Ausnutzung“  zu verstehen ist, dürfte in 
der Rspr. feststehen. Sie verlangt, daß der Kriegszustand 
die Begehung der Tat in irgendeiner Weise begünstigt 
oder erleichtert hat (vgl. z. B. DR. 1940, 22367 m. Anm. 
des Verf.). Eine Ausnutzung muß festgestellt werden. 
Die allgemeine moralische Abwertung der Tat kann sie 
nicht ersetzen. Mag die Tat im Kriege verabscheuungs
würdiger als sonst erscheinen, ein solches Argument 
kann die Anwendbarkeit der VVO. nicht begründen. Das 
ist vom RG. klar ausgesprochen worden (vgl. RG.: HRR. 
1940 Nr. 1137 betr. Milchverfälschung während des Krie
ges). Die gleiche Klarheit findet man jedoch bisher nicht 
bei Urteilen, in denen die Straftat erst durch den Krieg 
ermöglicht wurde, weil sie sich z. B. auf Einrichtungen 
bezog, die erst der Krieg geschaffen hat (z. B. Feldpost, 
Kartensystem u. ä.). Es genügt nicht, daß die Handlung 
einen Mißbrauch der Kriegslage darstellt, § 4 VVO. hat 
bewußt nicht jede derartige Handlung erfassen wollen, 
sondern stellt auf einen die Tat erleichternden und be
günstigenden Einfluß ab (vgl. B r u n s ,  Anm. zu RG.: 
DR. 1940, 19371). Wenn ein bestimmtes Verhalten über
haupt erst während des Krieges für strafbar erklärt wird 
(z. B. Zuwiderhandlungen gegen kriegswirtschaftliche Be
stimmungen), so werden gleichfalls durch die Zuwider
handlung allein noch keine kriegsbedingten Umstände 
ausgenutzt. In diesem Sinne ist das Urteil des RG.: 
DR. 1940, 22367 zwar richtungweisend, die Praxis ist 
diesem Gedankengange jedoch nicht stets gefolgt. W ir 
finden immer wieder Urteile, welche den Unterschied 
zwischen kriegsbedingter und kriegserleichterter Tat ver
wischen (Hinweis beim Verf.: Komm. z. W O ., Verlag 
Lutzeyer, S. 54 f.). Zwar hat das SondGer. Berlin einmal 
mit Recht festgestellt, daß der Diebstahl von Beutestücken 
nicht deshalb unter § 4 VVO. falle, weil Beutelager nur 
im Kriege bestünden (6 PLs 47/41). Andererseits weisen 
aber SondGer. auf die Feldpost als eine Einrichtung des 
Krieges oder auf ihre Bedeutung für den Krieg hin und 
glauben, damit die Ausnutzung der außergewöhnlichen 
Kriegsverhältnisse bereits nachgewiesen zu haben (vgl. 
SondGer. Breslau: DStR. 1940, 27; SondGer. Schlesien: 
DRM. 1940, 70). Gewiß sind diese Entscheidungen im 
Endergebnis doch wieder richtig, weil auf jeden Fall 
bei der Feldpost die erschwerten Nachforschungsmög
lichkeiten — u. a. hervorgerufen durch die besondere 
Gefährdung, der die Postsendungen ausgesetzt sind — 
eine Erleichterung der Tat bedeuten. Diese taterleichtern- 
den Umstände liegen aber nicht in allen sonstigen Fäl
len vor, die man dennoch in das Anwendungsgebiet des 
§4 VVO. einbezogen hat. Zweifelhaft ist auch das Ur
teil des RG. (HRR. 1940, 1363, zitiert bei K o h l r a u s c h
S. 785), das die betrügerische Erlangung der nur für An
gehörige der Wehrmacht während des Krieges bestimm
ten Familienunterstützung betrifft. Die Beispiele lassen 
sich beliebig vermehren (vgl. Verf. a. a. O.).

Es ist zu begrüßen, daß das RG. in dem vorliegenden 
Urteil die grundsätzliche Frage nochmals eindeutig her- 
ausgestellt hat und den Unterschied zwischen lediglich 
kriegsbedingter und der wirklich kriegserleichterien Straf
tat betont. Daß diese Erleichterung nicht nur objektiv 
vorliegen, sondern auch vom Willen des Täters umfaßt 
sein muß, ist eine Selbstverständlichkeit. Fehlt diese Er

kenntnis beim Täter, so kann er nicht als Volksschad 
bezeichnet werden. Man wird allerdings stets zu . 
denken haben, daß es viele kriegsbedingte, taterie ( 
ternde Umstände gibt. Sie können im einzelnen n 
auf gezählt werden (Beispiele vgl. Verf. a. a. O. S. 5b ‘ ’ 
hinzuweisen wäre hier auf die durch den allgeme 
Personalmangel bedingte Verringerung der Kontrolle 
Iichkeiten. LGDir. Dr. H. M i t t e l b a c h ,  Berlin-

**  15. RG. -  §§ 263, 302 e StGB. „
1. Trotz leichter Verkäuflichkeit eines Ersafzstones *

Beschädigung des Vermögens des Zwischenhändlers 8  ̂
geben sein, wenn der Hersteller einen Überpreis erhält 
die Gefahr besteht, daß die Preisüberwachungsstelle ,ef 
Verkauf der Ersatzware an die Verbraucher verbietet o 
nur zu einem Preis gestattet, der dem von dem Herste 
geforderten und erzielten Preis nicht entspricht. <etl

2. Unter Notlage i. S. des § 302 e StGB, ist eine nur 
Ausgebeuteten treffende wirtschaftliche Bedrängnis zu 
stehen, nicht eine Einschränkung, die das Volk im gan 
trifft. Eine Notlage ist ferner nicht vorhanden, wen»  ̂
Gegenstand, der dem Auszubeutenden fehlt, eine Ware 
die für die Ernährung bedeutungslos und entbehrlich »s •an 

302 e
der

Das LG. setzt die derzeit herrschende Knappheh 
Lebensmitteln dem Begriff >iner Notlage i. S. des § - 
StGB, gleich. Das ist rechtsirrig. Unter Notlage au ^ 
angegebenen Stelle ist eine nur den Ausgebeuteten e 
fende wirtschaftliche Bedrängnis zu verstehen, nicht 
Einschränkung, die das Volk im ganzen tr ifft. Abges ^  
davon kann von der Ausbeutung einer Notlage nicnt 
Rede sein, wenn der Gegenstand, der dem Auszubeu j  
den fehlt, eine Ware ist, die, wie hier das Salatm ^  
wie sonst das Salatöl, das es ersetzen sollte, nach 
Annahme des LG. für die Ernährung bedeutungslos 
keineswegs unentbehrlich ist. . j aß

Weiter stellt das LG. ohne nähere Ausführungen 
sich der Angekl. unter Ausnutzung einer Notlage V e r  
gensvorteile habe gewähren lassen, die den Wert s f 
Leistung in auffälliger Weise überschritten hätten. Im 
das der Fall gewesen, so müssen die Abnehmer des 
durch den Ankauf von Salatin an ihrem Vermögen geS -e. 
digt worden sein. Gerade eine solche Schädigung hä J 
doch das LG. bei der Untersuchung, ob Betrug v° r l\fet-
abgelehnt. Die Behandlung des Begriffsmerkmals des j eS 
mögensschadens beim Betrug und die Behandlung , 
dem Sachwucher zugrunde liegenden Merkmals der 
beutung und der Übervorteilung durch das LG. laß1 
demgemäß nicht miteinander vereinbaren. zu-

Das LG. wird bei der neuen Hauptverhandlung 
nächst von der Frage auszugehen haben, ob der 
nicht bestehenden Vorschriften über die Preisbildung^gp 
widergehandelt hat. In dieser Richtung ist zunächs 
zustellen, ob bestimmte Preise oder Richtpreise ,orge- 
Zeugnisse der von dem Angekl. feilgebotenen Art v 
schrieben sind, gegebenenfalls ob die von dem A Bent- 
verlangten und erzielten Preise diesen Vorschriften 
sprechen. Für den Fall, daß solche Preise nicht J- sjch 
schrieben sind, wird das LG. zu prüfen haben1, 
der Angekl. an die allgemeine Vorschrift des § 22 N dieSjrvugv-ivi. ein angv-iuv-iuc. vuiuvmm ö — ß .1 __
v. 4. Sept. 1939 (RGBl. I, 1609) gehalten hat. Da» “  J 
Vorschrift ein bestimmtes, an alle gerichtetes Gebo cj,. 
Verbot enthält, hat der erk. Sen. bereits in der u 
RGSt. 75, 361 ausgesprochen. Dort ist auch darau j eä 
gewiesen worden, daß eine Verletzung des Gebot 
§ 22 KWVO. nach § 1 PreisstrafrVO. v. 3. Jum 
(RGBl. I, 999) strafbar ist. alich

Auf Grund dieser Untersuchung wird das LU- ng 
ausreichende Unterlagen für die nochmalige Untersu g£S 
darüber gewinnen, ob sich der Angekl. des Be un
schuldig gemacht hat. Daß der- Angekl. irreführend ^.„e 
gaben über die Bestandteile des Salatins und über ^ t,  
Bewertung durch die maßgebenden Stellen gemac ,er. 
hat das LG. bereits festgestellt. Seine weitere ¿¡e 
suchung hat sich bisher lediglich darauf erstreckt, jfli 
Abnehmer des Salatins dieses Erzeugnis ohne Scha ^  
freien Handel haben absetzen können. Hätte au '¿et 
Angekl. das Salatin unter Überschreitung bes.e ^fte  
Preisvorschriften an seine Abnehmer verkauft, cie durch 
für seine Abnehmer die Gefahr bestanden, daß p7\\-iin§eI> 
Einschreiten der Preisuberwachungsstellen gez'v
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gewesen wären, den Verkauf des Salatins einzustellen 
°der zu einem Preis vorzunehmen, der den vom Angekl. 
geforderten und erhaltenen Preisen nicht entsprochen 
hätte. Die Abnehmer könnten in diesem Fall an ihrem 
Vermögen geschädigt sein, weil die Gefahr einer Ver
mogensbeschädigung in einem solchen Grade bestanden 
hätte, daß sie wirtschaftlich einer bereits eingetretenen 
Schädigung gleichzuachten gewesen wäre. In einem sol
chen Falle wird das LG. auch zu prüfen haben, ob die 
Abnehmer des Angekl. die von dem Angekl. verlangten 
Preise gezahlt hätten, wenn sie gewußt hätten, daß die 
Preise den einschlägigen Vorschriften nicht entsprechen.

(RG., 1. StrSen. v. 26. Juni 1942, 1 D 165/42.)

** l t i .  RG. — §§267ff. StGB.; Ges. über den Feingehalt 
der Gold- und Silberwaren v. 16. Juli 1884. Dem bei Gold- 
schmucksachen üblichen Stempel, der nur die Angabe des 
Peingehalts in Tausendteilen enthält, fehlt die Eigenschaft 
einer Urkunde.

Der Angekl. H. gab dem Angekl. P. vier aus Messing 
bestehende Armbänder, die mit dem Goldstempel ,,585“  
'ersehen waren, mit dem Auftrag, sie gegen Beteiligung 
am Erlös zu verkaufen. P. bot dem Kaufmann J. zunächst 
eines der Armbänder für 500 MM, sodann alle vier zum 
Preise von zusammen 1000 MM zum Kauf an. Zum Ab
schluß kam es nicht, da J. Verdacht geschöpft und die 
Polizei verständigt hatte. Beiden Angekl. war bekannt, daß 
die Armbänder unecht und fälschlich mit dem ,Gold- 
stempe/ versehen waren. Wer den falschen Stempel an
gebracht hatte, war nicht festzustellen.

Die Verurteilung des Angekl. P. wegen schwerer Ur
kundenfälschung nach § 270 StGB. i. Verb. in. §§ 267, 
268 Abs. 1 Nr. 1 StGB, und des Angekl. H. wegen An
stiftung dazu, kann nicht aufrechterhalten werden.

Das LG. hat den Goldstempel, der hier mit der ein
geprägten Zahl 585 — ohne weiteren Zusatz — den 
Peingehalt in Tausendteilen angeben sollte (§ 5 des Ge- 
setzes über den Feingehalt der Gold- und Silberwaren 
v- 16. Juli 1884 [RGBl. 120]), zu Unrecht als eine beweis- 
erhebliche Urkunde angesehen.

Richtig ist, daß auch unzusammenhängende Wörter, 
Reichen, Nummern, Ziffern und dergleichen dann eine 
beweiserhebliche Urkunde darstellen können, wenn sie 
lach Gesetz oder Herkommen, nach der Verkehrsauf- 
Jassung oder einer Vereinbarung der Beteiligten dazu 
bestimmt und geeignet sind, über ihr Dasein hinaus eine 
pedankenäußerung des — genügend bestimmten — Ur
bebers darzustellen und für bestimmte rechtliche Be
gehungen Beweis zu erbringen. Von diesen als Urkun
den anzusehenden Beweiszeichen sind verschieden solche 
Zeichen, die sich nur als Kennzeichen (Unterscheidungs
zeichen, Identitätszeichen) darstellen; sie sind keine Ur
kunden.

Das Gesetz v. 16. Juli 1884 kennt das Stempelzeichen 
?er §§ 2, 3 für goldene und silberne Geräte und den hier 
111 Betracht kommenden Stempel des §, 5 für Schmuck- 
sacheri aus Gold und Silber. Der Gerätestempel enthält 
nach der zu § 3 des Gesetzes ergangenen Bekanntmachung 
p- 7. Jan. 1886 (RGBl. 1) ein besonderes Zeichen (bei 
y°ldsachen die Reichskrone und das Sonnenzeichen), die 
Angabe des Feingehalts in Tausendteilen und die Firma 
'Jder das eingetragene Warenzeichen des Geschäfts, für 
uas die Stempelung bewirkt ist. Dieser Stempel dürfte — 
vgl. auch § 7 des Gesetzes — alle Voraussetzungen eines 
?*s Urkunde anzusehenden Beweiszeichens erfüllen. Für 
^nhrnucksachen ist die Verwendung dieses Stempelzei- 
^hens verboten (§ 5 Abs. 3 des Gesetzes) ; für sie ist als 
s'empel nur die Angabe des Feingehalts in Tausendteilen 
vorgesehen (§ 5 Abs. 1 des Gesetzes), und dieser Regel 
Entsprach der hier auf den unechten Armbändern fälsch
lich angebrachte Goldstempel. Er enthält anders als der 
j3empel nach § 3 des Gesetzes und der dazu erlassenen 
Bekanntmachung keinen Hinweis auf das Geschäft, für 
p?s die Stempelung erfolgt ist, läßt also den Hinweis auf 
e>nen genügend bestimmten Urheber vermissen. Zwar 
"'ürde für die Urkundeneigenschaft nicht erforderlich 
*e'n, daß der Stempel für sich allein den Urheber ergibt, 
, ? würde vielmehr genügen, wenn dieser mit Hilfe von 
umständen, auf die der Stempel hinweist, für die Betei- 
‘Sten erkennbar wird. Aber auch das ist hier nicht der

Fall. Die Stempelung nach dem Gesetz v. 16. Juli 1884 
ist keine amtliche, sondern sie geschieht durch die Her
steller oder Händler unter ihrer Verantwortlichkeit (s. 
Komm, des Gesetzes bei S t e n g l e i n ,  Nebengesetze 
Bd. I, 5. Aufl. 1928, Erl. 3 zu § 3 und Erl. 4 zu § 2,
S. 667). Der Urheber des Stempels (§ 5 des Gesetzes) ist 
also mangels eines besonderen Hinweises unter der Viel
zahl der Hersteller von goldenen und silbernen Schmuck
sachen und der Händler mit solchen Gegenständen zu 
suchen. Danach handelt es sich aber nicht um die Ge
dankenäußerung eines h i n r e i c h e n d  b e s t i m m t e n  
Urhebers, so daß dem Stempel aus diesem Grunde die 
Eigenschaft einer Urkunde fehlt.

Ob sich der Angekl. P. etwa wegen eines Feilhaltens 
der Armbänder, das gewerbsmäßiges Handeln voraus
setzt, in Tateinheit mit dem versuchten Betrug eines 
Vergehens gegen § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 
16. Juli 1884 schuldig gemacht hat und der Angekl. FI. 
der Anstiftung dazu, kann dahingestellt bleiben. Die Vef 
urteilung wegen dieses Vergehens und der Anstiftung 
dazu würde neben der Verurteilung wegen versuchten 
Betrugs i. R. bzw. der Anstiftung zum versuchten Betrug 
nicht entscheidend ins Gewicht fallen. Es erscheint daher 
nach Lage der Sache nicht geboten, dem LG. unter Auf
hebung des Schuldspruchs aufzugeben, das Vorliegen 
eines Vergehens gegen §, 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes 
v. 16. Juli 1884 und der Anstiftung dazu zu prüfen. Der 
Schuldspruch kann vielmehr vom Revisionsgericht dahin 
berichtigt werden, daß der Angekl. P. wegen versuchten 
Betrugs, der Angekl. H. wegen Anstiftung dazu ver
urteilt ist.

(RG., 2. StrSen. v. 27. Juli 1942, 2 D 254/42.) [He.]
*

** 17. RG. — §§267, 268, 263. Ein Kassenführer ist für 
einen Kassenfehlbetrag in der Regel auch dann ersatz
pflichtig, wenn sich nicht aufklären läßt, ob die Kasse 
einen Schaden in der Höhe des Fehlbetrags erlitten hat. 
Er kann sich durch Verheimlichen des Fehlbetrags auch 
in diesem Falle wegen Betrugs strafbar machen.

Hat er eine Urkundenfälschung in der Absicht verübt, 
die Geltendmachung des Ersatzanspruchs der Verwaltung, 
an dessen Bestehen er glaubte, zu verhindern, so hat er 
die Urkundenfälschung in der Absicht begangen, sich 
einen Vermögensvorteil zu verschaffen.

Dem Angekl. war im Angestelltenverhältnis bei einer 
Straßenbahngesellschaft der Schalterverkauf von Wochen- 
und Monatskarten sowie von Straßenbahnwertmarken 
übertragen; auch Schüler wertmarken, die von vier an
deren Angestellten verkauft werden sollten, gingen regel
mäßig durch seine Hände, ebenso ferner Beträge an Lohn
geldern. Am 5. März 1941 stellte sich bei außerordent
lichen Nachprüfungen des Kassenleiters heraus, daß der 
Gesamtbestand an Bargeld und Marken, den der Angekl. 
tatsächlich in Händen hatte, um 4540,50 ¿RJl geringer war 
als der buchmäßige Sollbestand. Der Angekl. hatte nach 
seiner Behauptung zuerst am 2. Febr. 1941 bei einem 
Kassenabschluß, den er selbst vorgenommen hatte, einen 
Fehlbetrag — angeblich von etwa 3000 JiJL — in seiner 
Kasse bemerkt; er w ill genauere Feststellungen darüber 
aus Zeitmangel und in der Hoffnung unterlassen haben, 
daß sich heraussteilen werde, wo der Fehler liege. Er un
terließ jedenfalls die ihm dienstlich vorgeschriebene so
fortige Meldung des Auftretens eines Fehlbetrages.

Über den Verkauf von Fahrtausweisen für jeden lau
fenden Kalendermonat hatte der Angekl. monatlich etwa 
am 10. Tage eine Zwischenabrechnung und gegen Ende 
des Monats die Endabrechnung dem Kassenleiter zu legen. 
Wie er sich hierbei am 10. Febr. 1941 verhalten hat, ist im 
angefochtenen Urteil nicht festgestellt. Bei der Endab
rechnung am 26. Febr. 1941 hat er dem Kassenleitei wahr
heitswidrig erklärt, daß die Kasse stimme, und den Fehl
betrag dadurch verdeckt, daß er Einnahmen aus dem 
Verkauf von Fahrtausweisen für den März 1941 als Erlös 
aus dem Verkauf von Ausweisen für den Februar be- 
zeichnete. Der Kassenleiter prüfte nicht genau nach und 
ließ sich täuschen. Auch bei den Nachprüfungen vom 
5. März 1941 erklärte der Angekl. zunächst, daß er keine 
Unstimmigkeit in seiner Kasse wahrgenommen habe, ins- 
bes. nicht bemerkt habe, daß ihm damals — wie fest
steht — versehentlich an Lohngeldern 51,57 ¿ftJi zuviel

184*
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ausgezahlt worden seien. Er ließ . sich von einem an
deren Angestellten ohne Bezahlung Wertmarken im Be
trage von 3110 M Jl geben und legte diese als angeb
lichen Teil seiner Kasse vor, um deren Bestand um 
"iWL) M M  höher erscheinen zu lassen: ferner änderte er 
in einer Liste, in der ihm andere Angestellte den Emp
fang von noch unbezahlten Wertmarken zu 4,50 MM  un
terschriftlich bestätigt hatten, an zwei Stellen die Eintra
gung von je 100 Stück in „200“  Stück ab und versuchte, 
durch Hinweis auf diese von ihm vorgelegte Liste vor
zutäuschen, daß er von den Empfängern der Marken nicht 
900, söndern 1800 MJL noch zu erhalten habe. Jedoch 
wurde dieses Vorgehen des Angekl. und ebenso die Höhe 
des gesamten Fehlbetrages am 5. März 1941 aufgedeckt.

Das LG. hat den Angekl. eines fortgesetzten Betrugs 
zum Nachteil der Straßenbahngesellschaft in Tateinheit 
mit schwerer Privaturkundenfälschung schuldig gespro
chen. Die Rev. meint, daß weder ein Betrug noch ein 
Betrugsversuch vorliege und daß der Angekl. .auch nicht 
einer schweren, sondern nur einer einfachen Urkunden
fälschung (§ 267 StGB.) schuldig sei, da er sich nichts 
aus dem Bestand der von ihm geführten Kasse angeeig
net habe und auch bei der Vorlegung der von ihm ge
fälschten Liste sich nicht habe bereichern und keinem 
anderen habe Schaden zufügen wollen.

1. Zum Schuldspruch wegen schwerer Urkundenfäl
schung.

Daß der Angekl. vorsätzlich eine zum Beweise von 
Rechten und Rechtsverhältnissen erhebliche Privaturkunde 
verfälscht und von ihr zum Zwecke einer Täuschung im 
Rechtsleben Gebrauch gemacht hat, ist offensichtlich. Aber 
auch die Verurteilung des Angekl. wegen s c h w e r e r  
Urkundenfälschung ist gerechtfertigt. Zwar hat das LG. 
die Entstehungsursache des Fehlbetrages von 4540,50 MJL 
nicht aufklären können; mit Rücksicht auf die geordneten 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse und die be
scheidene Lebensführung des Angekl. hat es als nicht er
weislich angesehen, daß sich der Angekl. den Betrag, sei 
es bar, sei es in Wertmarken, aus seiner Kasse angeeignet 
hätte. Es ist daher nicht erwiesen, daß sich der Angekl. 
m i t  M i t t e l n  d e r  K a s s e  hätte bereichern oder eine 
aus d e r  K a s s e  erlangte Bereicherung hätte aufrecht
erhalten wollen. Aber das LG. stellt fest, der Angekl. 
habe angenommen, daß er für den Fehlbetrag im Falle der 
Aufdeckung ersatzpflichtig gemacht werden würde; er 
habe daher die Urkundenfälschung in der Absicht ver
übt, die Geltendmachung des Ersatzanspruchs der Stra
ßenbahnverwaltung in Hohe von 900 M M  dadurch zu ver
hindern, daß der Fehlbetrag in dieser Höhe durch die 
verfälschte Urkunde verdeckt würde. Damit steht die Ab
sicht des Angekl. fest, sich durch die Vermeidung eines 
gegen ihn gerichteten Ersatzanspruchs, an dessen Bestehen 
er glaubte, einen Vermögensvorteil zu verschaffen. Ob ein 
Ersatzanspruch der Straßenbahnverwaltung wirklich be
stand, kann bei der Anwendung des § 268 StGB, unent
schieden bleiben; denn der Tatbestand der s c h w e r e n  
Urkundenfälschung i.S. des §268 StGB, liegt auch dann vor, 
wenn der mittels einer Urkundenfälschung erstrebte Ver- 
mögensvorteil nur in der Einbildung des Täters vorhanden 
ist (so schon RGSt. 31, 286, 288; daran ist festzuhalten).

2. Zum Schuldspruch wegen Betrugs.
Nach den Feststellungen des LG. bleibt die Möglichkeit 

offen, daß aus der Kasse des Angekl. in Höhe des Fehl
betrags nicht Geld, sondern nur Wertmarken abhanden 
gekommen seien und daß niemand diese unbezahlten 
Wertmarken auch nur teilweise zum Schaden der Straßen
bahn benutzt habe oder künftig benutzen werde. Für die 
strafrechtliche Beurteilung muß also zugunsten des Angekl. 
davon ausgegangen werden, daß seine Kasse im End
ergebnis nur um den unerheblichen Papierwert der ab
handen gekommenen Marken geschädigt worden sei. Aber 
das steht der Verurteilung des Angekl. wegen Betrugs 
nicht entgegen; denn der Vermögensschaden der Straßen-

m ^en, ^er Angekl. betrügerisch herbeigeführt'hat, ist 
nicht an dem Kassenbestande, sondern an dem Anspruch 
der Straßenbahn auf Ersatz für den Kassenfehlbetrag ent
standen. Darüber ist folgendes zu sagen.

Das LG. ist davon ausgegangen, daß der Angekl., wie 
er selbst erkannt habe, zum Ersatz des festgestellten Fehl
betrags von 4540,50 M M  verpflichtet gewesen sei, ohne

Unterschied, ob die Straßenbahnverwaltung tatsächlich 
einen Schaden an der Kasse erlitten habe oder nicht. Aut 
dieser Grundlage nimmt das LG. an, der Angekl. habe 
vorsätzlich am 26. Febr. 1941 durch die im Urteil fest
gestellten Täuschungshandlungen die Straßenbahn daran 
gehindert, ihren Anspruch gegen ihn zu verfolgen, und 
am 5. März 1941 habe er dasselbe mit weiteren Täu
schungshandlungen nochmals versucht. Die schädigende 
Vermögensverfügung i. S. des § 263 StGB, und entspre
chend den von dem Angekl. erstrebten Vermögensvorteu 
findet das LG. darin, daß die Straßenbahnverwaltung im 
Februar 1941 unterließ und im März 1941 nach dem 
Wunsche des Angekl. unterlassen sollte, ihren Ersatz
anspruch geltend zu machen.

Dieser Beurteilung ist beizutreten. ,
Ob die Straßenbahnverwaltung gegen den Angekl. am 

Grund der nicht völlig aufklärbaren Sachlage einen Er
satzanspruch in Höhe des Fehlbetrags hatte und durch
führen konnte, ist nicht nach strafrechtlichen Grundsätzen, 
sondern auf Grund des Anstellungsverhältnisses und de  ̂
Dienstaufgabe des Angekl. nach den Grundsätzen des bür
gerlichen Rechtes und des bürgerlichen Streitverfahren 
zu entscheiden. Bürgerlich-rechtlich war der Angekl. ver
pflichtet, jederzeit auf Verlangen den buchmäßigen Soll" 
bestand seiner Kasse vorzulegen und herauszugeben. * 
Höhe des Fehlbetrags war n,.n die Herausgabe unrriog 
lieh; nach dem §282 BGB. hätte er daher nachweise 
müssen, daß die Unmöglichkeit nicht die Folge eines vo 
ihm zu vertretenden Umstandes sei. Diesen Nachweis ha 
er nicht führen können; darnach war er Schadensersatz 
pflichtig (§ 280 BGB.). Das entspricht den Grundsätze 
der Rspr., die den Kassenführer für einen Fehlbetrag de ̂  
ihm anvertrauten Kasse haftbar macht, solange der K‘lS' 
senführer nicht beweist, daß der Fehlbetrag infolge eine  ̂
nicht von ihm zu vertretenden Umstandes abhanden ge" 
kommen ist (RGZ. 149, 282, 284/285 und die dort ange" 
führten Entscheidungen; RArbG. 25, 219, 223). Es lS 
hierin kein Unterschied zwischen Behördenkassen um 
nichtamtlichen Kassen zu machen. Bei Kassen, die au{ 
Grund eines D i e n s t v e r t r a g s  zu führen sind, komm 
gleichzeitig noch in Betracht, daß das Vorhandensein elJ!e' 
gegenüber dem Kassensoll zu geringen tatsächlichen BeJ 
Standes ohne weiteres z u n ä c h s t  auf eine Verletzung 
der vertraglich begründeten Sorgfaltpflicht des Kassen- 
führers schließen läßt (vgl. RGUrt. v. 6. Nov. 1934, »1 
155/34: RGWarn. 1935 Nr. 10 =  JW. 1935, 1155; ierne[ 
RGZ. 160, 153, 155 unten und die anderen dort angefüm' 
ten Entscheidungen).

Über die weitere Frage, ob der Straßenbahnyerwaltung
aus der Unmöglichkeit der Herausgabe des vollständigen 
Kassensollbestandes ein Schaden in Höhe des Fehlbetrag® 
erwachsen sei, würde im bürgerlichen Streitverfahren^ das 
Gericht nach freier Überzeugung auf Grund des § -. 
ZPO. entscheiden müssen. Dabei würde zwar immerhin 
an die Möglichkeit zu denken sein, daß der Fehlbetrag 
durch einen Verlust von Wertmarken entstanden seirl 
könne; aber es wäre demgegenüber zu berücksichtigen» 
daß verlorengegangene Teile des Kassenbestandes m< 
größter Wahrscheinlichkeit nicht bloß aus der Kasse, son
dern überhaupt aus dem amtlichen Gewahrsam abhanden 
gekommen seien. Daher würde die Gefahr als sehr g r°“ 
angesehen werden müssen, daß die Wertmarken in ver
kehr gelangt und zu unbezahlten Fahrten mit der Straßen' 
bahn gemißbraucht worden sein oder künftig gemm" 
braucht werden könnten, ohne daß die Straßenbahnvei' 
waltung irgendein Mittel hätte, sich gegen solchen Miß' 
brauch zu schützen. Bei vielen öffentlichen Kassen ge' 
hören zum Bestand außer Bargeld auch Wertmarken oder 
Kostenmarken oder (bei Post und Eisenbahn) Briefmar
ken oder Fahrkarten usw., und es wäre nicht angängig 
dem Führer einer solchen Kasse, der einen Fehlbetrag 
verschuldet, ohne weiteres die Berufung darauf zu gesE*1' 
ten, daß doch wohl nur der Papierwert von Marken oder 
Karten verlorengegangen sei; vielmehr müßte der Kassen' 
führer, der sich darauf beruft, Gründe dartun können, au 
denen eine für ihn so günstige Sachlage anzunehmen sej- 
Daß mangels solcher besonderen Gründe „Kassenfehl
beträge von dem Kassenbeamten sofort zu ersetzen sind » 
wird daher auch durch amtliche Vorschriften über di 
Führung öffentlicher Kassen bestätigt (vgl. § 80 Abs.
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Satz 3 RKassenO. v. 6. Aug. 1927; §70 Abs. 2 Satz 1 
JustizkassenO. v. 30. Jan. 1937). Auch in diesem Punkte 
kann bei nichtamtlichen Kassen für die Verantwortlich
keit der Kassenführer nichts grundsätzlich anderes gelten. 
Daß durch eine besondere Dienstanweisung für die Kas
senführung des Angekl. etwas anderes festgesetzt wäre, ist 
nach der Sachdarstellung des LG. ebenfalls ausgeschlossen.

Irrig  ist die Ansicht der Rev., daß der Angekl. für einen 
Fehlbetrag nur dann ersatzpflichtig sein könnte, wenn er 
sog. „Mankogeld“ bezogen hätte.

Bei einer Entscheidung über die Ersatzpflicht des 
Angekl. im bürgerlichen Streitverfahren wäre aber noch 
besonders auch zu würdigen, daß der Angekl. durch Un
terlassen der ihm dienstlich vorgeschriebenen sofortigen 
Meldung eines Kassenfehlbetrages sowie durch seihe spä
teren Täuschungshandlungen Maßnahmen zur Aufklärung 
der Ursache des Fehlbetrages verzögert und dadurch die 
Aufklärungsmöglichkeiten vielleicht beeinträchtigt hat; es 
greift hier der Rechtssatz ein, daß das Gericht im bür
gerlichen Streitverfahren befugt ist, Folgerungen für die 
Beweiswürdigung zuungunsten der Partei zu ziehen, die 
eine Unaufklärbarkeit des streitigen Sachverhaltes schuld
haft herbeigeführt hat (vgl. RGZ. 128, 121, 125). Darüber 
hinaus hat der Angekl. nach der rechtlich einwandfreien 
Feststellung des jetzt angefochtenen Urteils durch sein Ge
samtverhalten starken Verdacht der Unterschlagung auf 
sich gezogen.

Nach allem diesem geht das angefochtene Urteil mit 
Recht davon aus, daß die Straßenbahnverwaltung von dem 
Angekl. die Erstattung des Fehlbetrags verlangen konnte. 
Indem der Angekl. durch sein täuschendes Verhalten die
sen Erstattungsanspruch der Kenntnis der Straßenbahn
verwaltung entzog, brachte er die Verwaltung dazu, den 
ihr noch unbekannten Anspruch nicht geltend zu machen. 
Wäre es hierbei verblieben, so hätte die Straßenbahnver
waltung ihren Anspruch dadurch, daß sie ihn nicht ver
folgte, im Endergebnis überhaupt verloren. Die Verwal
tung wurde also am 26. Febr. 1941 an ihrem Vermögen be
schädigt. Daß sie später die Kenntnis der bestehenden For
derung erlangte und dadurch in die Lage kam, den anschei
nend auch dann noch ausreichend zahlungsfähigen Angekl. 
in Anspruch zu nehmen, machte die vorhergegangene Ver
mogensbeschädigung nicht ungeschehen, sondern bildete 
nur einen nachträglichen Wiederausgleich der vorher be
stehenden Vermögensbeschädigung, steht also der Verurtei
lung wegen eines v o l l e n d e t e n  Betrugs nicht entgegen.

Entsprechend ergibt sich, daß der Angekl. am 5. März 
1941 einen Betrug zum Nachteil der Straßenbahn noch
mals unternommen hat, wobei es aber an diesem Tage nur 
zu einem vergeblichen Versuch gekommen ist. Auch die 
Annahme des LG., daß das wiederholte betrügerische Ver
halten des Angekl. auf Grund eines einheitlichen Gesamt
vorsatzes rechtlich eine einzige fortgesetzte Handlung bil
det und daß es in seinem letzten Teile mit der Urkundenfäl
schung in Tateinheit steht, ist rechtlich nicht zu beanstanden.

3. Das LG. hat die Tat des Angekl. nicht erschöpfend 
beurteilt. Denn es hat nicht erwogen, ob nicht der fest
gestellte Betrug schon damit begann, daß der Angekl. am 
2. Febr. 1941 die sofortige Meldung des von ihm angeb
lich damals zuerst entdeckten Fehlbetrages unterließ, zu 
der er verpflichtet war, und ob sich der Betrug dann nicht 
schon bei der Zwischenabrechnung, also etwa am 10. Febr. 
1941, fortsetzte. Das Gericht hat auch versäumt, das Ver
halten des Angekl. unter dem rechtlichen Gesichtspunkte 
der Untreue sowie daraufhin zu prüfen, ob sich nicht der 
Angekl. auch einer Unterschlagung mindestens dadurch 
schuldig gemacht hat, daß er Einnahmen aus dem Ver
kauf von Fahrtausweisen für den März 1941 dazu be
nützte, bei der Endabrechnung über den Verkauf für den 
Februar den Fehlbetrag zu verdecken. Indessen kann über 
diese Unvollständigkeit hinweggegangen werden, da die 
^erechtio-keit es nicht erfordert, die angefochtene Ver
ke ilu n g ’ zu verschärfen (§ 353 Abs. 2 StPO.).

(RG., 1. StrSen. v. 12. Juni 1942, ID  347/41.)
* *

*  18. RG. — § 267 StGB. i. Verb. m. § 2 StGB. In ent
sprechender Anwendung des §267 StGB, kann der Kraft- 
^agenfahrer bestraft werden, der durch Eingriffe in das 
Weßwerk bewirkt, daß die Aufzeichnungen des Tacho

meters auf der Diagrammscheibe nicht mit dem tatsäch
lichen Sachverhalt übereinstimmen.

Der Angekl. hat mit dem Lastkraftwagen seiner Firma 
die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 28 Stkm (§ 36 a 
StraßVerkZulO.) mehrfach überschritten. Damit dies aus 
der Diagrammscheibe des Tachometers, mit dem der 
Wagen ausgerüstet war, nicht zu erkennen war, hatte 
der Angekl. auf sie eine Pappscheibe gleicher Größe ge
legt. Die Pappscheibe war mit einem Fensterausschnitt 
versehen, der für Aufzeichnungen des Tachometerschreib
stiftes auf der Diagrammscheibe nur den Streifen von 20 
bis 28 Stkm freiließ. Die Diagramme lieferte der Angekl. 
an seine Firma ab. Die Anklage legte ihm dieserhalb 
gewinnsüchtige Privaturkundenfälschung (§§ 267, 268
StGB.) zur Last. Das AG. hat ihn freigesprocheü. Die 
Nichtigkeitsbeschwerde des Oberreichsanwaltes ist be
gründet.

1. Der Angekl. hat dadurch, daß er die Höchstge
schwindigkeit von 28 Stkm überschritt, gegen § 36 a 
StraßVerkZulO. verstoßen und sich dadurch offenbar 
einer Übertretung des § 71 StraßVerkZulO. schuldig 
gemacht. Diesen rechtlichen Gesichtspunkt hat das AG. 
übersehen. Eine Verjährung der Strafverfolgung ist bis
her nicht eingetreten. Es handelt sich bei der Überschrei
tung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit verfahrens
rechtlich (§ 264 StPO.) um dieselbe Tat, die dem Angekl. 
zur Last gelegt ist; sie hat in der Anklage lediglich eine 
andere rechtliche Würdigung erfahren.

2. Zu § 267 StGB.:
Die Aufzeichnungen des Tachographen, mögen sie 

lediglich auf der Diagrammscheibe oder auch teilweise 
auf der vom Angekl. darübergelegten Pappscheibe zu
stande gekommen sein, sind für sich allein keine Urkun
den i. S. des § 267 StGB., weil sie lediglich die ein
gehaltenen Fahrtgeschwindigkeiten bildlich darstellen, 
aber keine menschlichen Gedankenäußerungen verkör
pern und nachweisen. Dieses ist aber nach ständiger 
Rspr. Begriffsmerkmai einer Urkunde (RGSt. 64, 49 und 
98; 40, 261 ff.; RGUrt. v. 3. März 1930, 3 D 1212/29 =  JW. 
1931, 196712 =  GA. 74, 276).

Allerdings erlangte das Diagramm, wenn es der Angekl. 
mit seiner Unterschrift versah, hierdurch die Eigenschaft 
einer Urkunde, nämlich einer schriftlichen Erklärung des 
Angekl., daß das von ihm gezeichnete Diagramm durch 
das Meßwerk des von ihm geführten Wagens hergestellt 
sei. Diese Urkunde hätte er aber weder fälschlich ange
fertigt noch verfälscht. Die darin verkörperte Erklärung 
wäre unrichtig, weil das Diagramm nicht allein von dem 
Tachographen, sondern auch durch menschlichen Eingriff 
in dieses Werk hergestellt war. Insoweit handelte es sich 
um eine schriftliche Lüge, die mangels der Voraus
setzungen des § 348 Abs. 1 StGB, in der Person des 
Angekl. nicht strafbar wäre. Auf den zu Täuschungs
zwecken unternommenen Eingriff in den Aufzeichnungs
gang des Tachographen kann die Strafvorschrift der 
§§ 267, 268 StGB, über Urkundenfälschung daher keine 
unmittelbare Anwendung finden. Hierin ist dem ange
fochtenen Urteile beizutreten.

Das AG. hat jedoch nicht geprüft, ob § 267 StGB, vor- 
liegendenfalls entsprechend (§ 2 StGB.) anzuwenden sei. 
Dem steht nach dem bisher festgestellten! Sachverhalte 
nichts im Wege.

§ 71 StraßVerkZulO. ermöglicht keine Bestrafung, die 
dem Unrechtsgehalte der Verfehlung des Angekl. ent
spräche; die von dem AG. als verwerflich gekennzeich
nete Tat verdient nach gesundem Volksempfinden eine 
strengere Bestrafung. Den Diagrammen legt der Verkehr 
wegen ihrer Zuverlässigkeit einen hohen Beweiswert für 
die darin dargestellten Tatsachen bei. Er hält es dieser
halb in der Praxis des täglichen Lebens regelmäßig für 
überflüssig, sie außerdem noch auf anderem Wege zu 
ergründen und ihren Nachweis durch Schaffen von 
anderen Beweismitteln sicherzustellen, sondern begnügt 
sich mit den Diagrammen. Auch von amtlicher Seite wird 
ihr Beweiswert entsprechend eingeschätzt. So können 
z. B. nach Nr. 5 des Erlasses des Reichsarbeitsministers 
betr. Arbeitszeit der Kraftfahrer und Beifahrer v. 9. Febr. 
1939, III a 2501/39 (RArbBl. 1939 III, 63) die Registrier
blätter eines im Kraftwagen eingebauten Tachographen
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unter gewissen Umständen nicht nur die Eintragungen 
ins Fahrtenbuch, sondern auch dessen Führung — also 
Urkunden — ersetzen. Bei der mit dem Fortschritte der 
Technik ständig zunehmenden Bedeutung von derartigen, 
durch selbsttätige Vorrichtungen hergestellten Aufzeich
nungen für den Nachweis und die Kontrolle von Vor
gängen hat sich ein dringendes Bedürfnis eingestellt, sie 
wegen des ihnen innewohnenden Beweiswertes als sol
chen auch strafrechtlich vor Beeinträchtigungen erwei
tert zu schützen, eine Entwicklung, die bei Schaffung 
des StGB, noch nicht vorhersehbar war. Der Grund
gedanke des § 267 StGB, tr ifft am besten auf den bisher 
festgestellten Sachverhalt zu. Denn auch diese Bestim
mung erstrebt in erster Linie die ungeschmälerte Er
haltung eines Beweiswertes, und zwar den von Urkunden.

(RG., 4. Strafsen. v. 26. Juni 1942, 4 C 341/42 [4 StS 
19/42].) [He.]

*
■ 19. RG. — Die VO. über die unbestimmte Verurteilung 
Jugendlicher v. 10. Sept. 1941 ist auf Zigeuner nicht an
wendbar.

Das Jugendgericht hat den am 11. Mai 1925 geborenen 
Zigeuner W., der das uneheliche Kind einer mit dem 
Erzeuger in Zigeunerehe lebenden Zigeunerin ist, im 
Jahre 1941 wegen Diebstahls und wegen Hehlerei je 
zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt und während Ver
büßung der letzten Strafe unter Mitnahme der Anstalts
kleidung aus dem Gerichtsgefängnis entwichen ist, wegen 
Entwendung der Anstaltskleidung und wegen eines in 
einem unbewohnten Landhause in Mittäterschaft mit 
einem anderen verübten Diebstahls zu Gefängnis von 
unbestimmter Dauer (mindestens 9 Monate, höchstens 
3 Jahre) verurteilt. M it der Nichtigkeitsbeschwerde be
antragt der Oberreichsanwalt Aufhebung des Urteils im 
Strafausspruch. Er begründet den Antrag wie folgt:

„Der jugendliche Zigeuner W. ist wegen eines ein
fachen und wegen eines gemeinschaftlichen schweren 
Diebstahls zu Gefängnis von unbestimmter Dauer — 
Mindestmaß 9 Monate, Höchstmaß 3 Jahre — verurteilt 
worden. Die VO. über die unbestimmte Verurteilung 
Jugendlicher v. 10. Sept. 1941 (RGBl. I, 567) enthält zwar 
keine ausdrückliche Bestimmung über eine Einschrän
kung des Personenkreises, für den sie gilt. Eine Ein
schränkung dieser Art ergibt sich aber aus dem von ihr 
verfolgten Ziel und aus den für seine Durchführung ge
schaffenen Möglichkeiten.

Die VO. verfolgt mit der unbestimmten Strafe das 
Ziel, den jugendlichen Verurteilten so zu erziehen, daß 
er sich verantwortungsbewußt in die Volksgemeinschaft 
einordnet, sich in sic als ordentlicher Volksgenosse ein
gliedert (§ 2 Abs. 1 der VO., ferner Abschn. III Nr. 2 und 
Abschn. VII Nr. 1 der AV. des RJM. v. 13. Jan. 1942: DJ. 
S. 51). Soweit für Nichtdeutsche eine Erziehung zur Ein
ordnung und Eingliederung in die deutsche Volksgemein
schaft überhaupt in Betracht kommt, läßt sie sich keines
falls bei Angehörigen eines Volksstammes erreichen, der 
nach seinen Rasseeigenschaften ihr nicht zugänglich sein 
kann. Schon aus dem Ziel der VO. muß daher entnommen 
werden, daß sie nicht auf Zigeuner anwendbar ist.

Die unbestimmte Verurteilung ist ferner mit der Art 
des Strafvollzugs eng verknüpft. Der mit ihr erstrebte 
Erfolg setzt voraus, daß die besonderen Einrichtungen 
und Erziehungsmittel des Jugendstrafvollzuges ange
wendet werden. Deshalb soll auch eine Entlassung auf 
Probe nur aus dem Jugendgefängnis heraus vor sich 
gehen (Abschn. V Nr. 4 der AV. v. 13. Jan. 1942). In den 
Jugendstrafvollzug gelangen aber nur Verurteilte deut
schen oder artverwandten Blutes (§ 2 der AV. über den 
Jugendstrafvollzug v. 22. Jan. 1937: DJ. S. 97, i. d. Fass, 
v. 16. Juli 1941: DJ. S. 793). Auch der Vollzug der un
bestimmten Verurteilung eignet sich daher nicht zur 
Anwendung bei einem Zigeuner.

Gegen den Beschuldigten hätte daher nach den all
gemeinen Bestimmungen des Jugendstrafrechts eine der 
Dauer nach festbestimmte Gefängnisstrafe verhängt wer
den müssen.“

Der Senat tr itt den Ausführungen des Oberreichsanwalts 
durchweg bei und beschließt daher nach seinem Antrag.

(RG., 5. StrSen., Besch!, v. 20. Aug. 1942, 5 C 12/42 n 
(5 StS 28/42.) S rHe i

** 20. RG. — §§ 468, 416 RAbgO. Der § 468 RAbgO. findet 
auf die Haftungsbeteiligten i. S. des § 416 RAbgO. insoweit 
Anwendung, als der Grund ihrer Haftung von dem Bestehen 
ihrer Steuerschuld abhängig ist. Treffen bei einer Fortset' 
zungstat Einzelfälle, bei denen eine solche Abhängigkeu 
besteht, mit Fällen ohne eine solche Abhängigkeit zusam
men, so kann der § 468 RAbgO. nicht, auch nicht teilweise, 
zur Anwendung kommen.

Der Angekl. H. ist beschuldigt, in den Jahren 492to 
bis 1934 fortgesetzt in 25 — wiirttembergischen — Ge
meinden Gemeindebiersteuer hinterzogen und in Tat
einheit damit sich der fortgesetzten Untreue schuldig 
gemacht zu haben. Das LG. hat ihn nur wegen fort
gesetzter Hinterziehung von Biersteuer aus dem § 396 
RAbgO. zur Geldstrafe von 20 000 9tM verurteilt. Es hat 
ferner die fünf Nebenbeteiligten als Gesamtschuldner füf 
haftbar erklärt für die Geldstrafe sowie für die Kosten 
des Strafverfahrens und der Strafvollstreckung. Diese
Nebenbeteiligten sind in ungeteilter Erbengemeinschatt 
Inhaber einer Brauerei in V., in der das zu versteuernde 
Bier hergestellt wurde; die Nebenbeteiligte Frau H- i®. 
die Ehefrau des Angekl. H. Der Angekl. war der kauf
männische Geschäftsführer der Brauerei; er besorgte auch 
deren steuerlichen Angelegenheiten, für die er allein )’er' 
antwortlich war. Der § 468 RAbgO. greift gegenüber 
dem Angekl. H. überhaupt nicht ein; denn nach den 
Urteilsfeststellungen ist dieser nirgendwo persönlicher 
Steuerschuldner gewesen, auch nicht in der Gemeinde V-, 
für diese kommen als persönliche Steuerschuldner nm 
die Angehörigen der Erbengemeinschaft in Betracht, zU 
denen der Angekl. H. nicht gehört.

Richtig ist, daß der § 468 RAbgO. sinngemäß auf d.!e 
Verurteilung eines Nebenbeteiligten zur Haftung /U1 
Geldstrafe und Kosten des Täters anzuwenden ist (RGSt- 
67, 32, 33). Die Anwendung kann aber nur unter den
selben Voraussetzungen wie bei dem Täter stattfinden- 
Es muß also die Verurteilung der Nebenbeteiligten zur 
Haftung davon abhängen, ob ein Steueranspruch gegeI1 
sie besteht oder ob und in welcher Höhe ein Steuer
anspruch gegen sie verkürzt worden ist. Steuerschuldner 
waren die sämtlichen Nebenbeteiligten insoweit nicht, als 
die Wirte außerhalb des Ortes V. die Steuerschuldner ge" 
worden sind. Steuerschuldner waren die Nebenbeteilifftf}1 
nur insoweit, als ein Steueranspruch der Gemeinde v - 
zustand. Hätte daher das LG. die Verkürzung des Steuer' 
anspruchs der Gemeinde V. als eine selbständige Strafta 
erachtet, so hätte möglicherweise eine Vorentscheidung
nach § 468 RAbgO. abgewartet werden müssen. Das LU- 
hat aber eine Fortsetzungstat des Angekl. H. angenom
men; in diese rechtliche Einheit fallen alle EinzelhanU' 
lungen des Angekl. H. hinein ohne Rücksicht darauf, wj ! ' 
Schuldner der angefallenen Biersteuer geworden ist- 
kann nun nicht gefolgert werden, die Haftung der Neben- 
beteiligten in Ansehung dieser Einheitstat hinge von de 
Beachtung des § 468 RAbgO. ab, weil ein Teil hierv°^ 
bei rechtlicher Selbständigkeit eine solche Beachtung ef" 
fordern würde. Es muß vielmehr umgekehrt gefolger 
werden, daß eine Vorentscheidung nicht erforderlich m > 
weil diese Einheitstat Einzelhandlungen enthält, hinsicn ' 
lieh deren § 468 RAbgO. nicht in Frage kommen kann- 
Denn wegen dieser Flandlungen kann die Haftung .de 
Nebenbeteiligten dem G r u n d e  nach  ohne Rücksic*1 
auf § 468 RAbgO. festgestellt werden; die Verurteilung 
der Nebenbeteiligten muß also unabhängig davon 
folgen, ob gegen sie ein Steueranspruch besteht oder o 
ein Steueranspruch gegen sie verkürzt worden ist- 
kann demnach nur noch darauf ankommen, ob d i e Fi 0 *1 
der Haftung der Nebenbeteiligten von der Höhe de 
Steueranspruchs gegen sie abhängig ist. Auch das >s
nicht der Fall. Der Betrag, um den die Steueransprucn
der Gemeinde V. verkürzt worden sind, kann nicht tu
die Höhe der gegen den Angekl. H. festzusetzendc
Strafe und deshalb auch nicht für die Höhe der Haftmu 
der Nebenbeteiligten u n m i t t e l b a r  maßgebend se’T 
Das würde nur zutreffen, wenn die Strafe und die Ha 
tung nach dem Gesetz von der Höhe der hinterzogen 
Steuer abhängig wäre, wenn z. B. Strafe und Haftung 
in einem Vielfachen des hinterzogenen Betrages festz , 
setzen wären (vgl. RGSt. 66, 298, 301). Offensichtlich n 
das LG. hier den § 396 RAbgO. in der seit dem 1-J ■ 
1939 geltenden Fassung anwenden wollen, nach der n
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Hinterziehung von Verbrauchssteuern die Mindeststrafe 
er Geldstrafe nicht mehr in einem Vielfachen des hinter- 

«genen Betrages besteht (§ 2 a Abs. 2 StOB.; Gesetz 
c,Ur. Änderung der RAbgO. v. 4. Juli 1939 [RGBl. I, 1181]).
. 5* Anwendung der alten Fassung des § 39ö RAbgO.. 
atte der Angekl. zu einer wesentlich höheren Geldstrafe 
enjrteilt werden müssen.

Rau6 ^ e^enheteiligten haften ohne weiteres gemäß § 416 
Si t. O- hir die Geldstrafe und für die Kosten, soweit es 

ch um die Hinterziehung von Steuerbeträgen handelt, die 
w das ani d'e Wirte in V. gelieferte Bier zu erheben 
-.aren, und die die Nebenbeteiligten selbst schuldeten, 

as ergibt sich schon daraus, daß die Nebenbeteiligten 
ea Angekl. H. zu ihrem Bevollmächtigten bestellt hatten 
■nd daß er in dieser Eigenschaft die Steuer teilweise 
»nterzogen hat (§§ 107 Abs. 1, 108, 416 Abs. 1 RAbgO.).
„ Aber auch in den Fällen, in denen der Angekl. H. 
teuern hinterzog, die von den Wirten a u ß e r h a l b  des 

. rtes V. geschuldet waren, ergibt sich die Haftung der 
Jwbenbeteiligten aus § 416 Abs. 1 RAbgO. Diese Be- 
'■mmung stellt es nicht darauf ab, daß Vertreter, Ver

walter oder Bevollmächtigte i. S. von: §§ 102—107 RAbgO. 
as Steuervergehen bei Gelegenheit einer Vertretungs- 

r|Ün<bun? für den S t e u e r s c h u l d n e r  begingen, son- 
¿ rn spricht allgemein davon, daß Vertreter usw. bei Aus- 
oung ihrer Obliegenheiten Steuervergehen begehen. 

gemäß einer Vereinbarung v. 11. Sept. 1928 haben die 
deaUp^e'en nach der Abmachung mit den Gemeinden bei 
mW Einhebung der Biersteuer von den Wirten insoweit 
zip  ̂ ’i ^ n ,  als sie von den Wirten die Steuer einzu- 

en> die Steuererklärungen gegenüber den Gemeinden 
dJ^geben und die eingezogenen Beträge an die Gemein- 
Ohl' a°zuIiefern haben. Es kommen den Brauereien daher 
^  .legenheiten gegenüber den steuerberechtigten Ge- 
lieR en. zu; *n der Ausübung dieser Obliegenheiten 
Ve J,en sich die Nebenbeteiligten durch den Angekl. H. 
Ak . len- Es sind also alle Voraussetzungen des S 416 

p -1 RAbgO. gegeben.
An̂ Suergibt sic[l demnach, daß die Nebenbeteiligten in 
Un,Sebung aller Einzelhandlungen des H. für Geldstrafe 
hinir Kosten haften würden, wenn sie selbständige Hand- 
'Ven n waren- Es kann daher auch nicht anders Sein, 
V an abe diese Einzelhandlungen zu einem fortgesetzten 
, l rp b e „  zusammengefaßt sind. Es braucht demnach 
ge n r|icht mehr geprüft zu werden, ob bei einem fort- 
Schr Dten Steuervergehen, das Einzelhandlungen in sich 
beo. .. *> die teils die Haftung nach § 416 Abs. 1 RAbgO. 
O ^n d e n , teils nicht, die Haftung auf einen Teil der 
\vf ‘ü, rafc und auf einen Teil der Kosten beschränkt 

¿den kann.
« -- t sonach die Haftung der Nebenbeteiligten aus

sich auch nicht darauf
^d '” _ _ _ _  „
beruf ^ÄbgO. fest, so können sie sic 
aUße l n’ dab der Angekl. H., soweit er von den Wirten 
als y  a'b des Ortes V. geschuldete Steuern -[unterzog, 
hajj Ve£ireter oder Bevollmächtigter der Wirte gehandelt 

Es könnte sich nur darum handeln, ob diese Wirte 
bat i■ s Geldstrafe und Kosten hafteten. Das LG. 
ste|i., ese Frage mit Recht verneint. Nach den Fest- 
steuengen des LG. sind die Wirte verpflichtet, die Bier
den r -+n die Brauereien abzuführen, wenn die Gemein- 
getroff der Brauerei eine entsprechende Vereinbarung 
der W' I* baben- Es handelt sich also um eine Vertretung 
Bierst lrle> die diese zur Erleichterung der Einhebung der 
e’neir,euei  obne ihr Zutun auf sich nehmen mußten. In 
wend„ °  , en Ealle kann § 416 RAbgO. nicht zur An
in denil-T omrtlen; vgI‘ dazu § 416 Abs- 1 Satz 2, wonach 
Vert ' ''allen der Vormundschaft und der Pflegschaft der

(Rr 6116 iÜr Verfehlungen des Vertreters nicht haftet.
WU-, E StrSen. v. 3. Juli 1942, 1 D 272/41.)

R e ic h s a rb e its g e r ic h t
c> -j -------- ---------- ----——   ------- ----------------

?P0  I,R4ArbG- — § 69 Abs- 2 ArbGG.; §§319, 320, 321 
VrWlsp ..eilsberichtig;ung, Tatbestandsberichtigung und 
liehen v ganzu"g wegen des Streitwerts im arbeitsgericht- 
Verfahr tr 'ailren> insbes. Voraussetzungen des Ergänzungs-

Mit 'dp!'''*' War Angestellter in Diensten der Bekl. zu 1. 
en Einverständnis trat er am 1. April 1939 auf

Grund einer Abmachung v. 26. Jan. 1939 in den Dienst 
der Bekl. zu 2 über, deren Betrieb früher eine besondere 
Abteilung der Bekl. zu 1 gebildet hatte. Sein Monats
gehalt wurde dabei auf 700 MM festgesetzt. Nach Beginn 
des Krieges ist er größtenteils wieder für die Bekl. zu 1 
tätig gewesen und hat ein Gehalt von 600 M l  bezogen. 
Es haben dann Verhandlungen über Wiederanstellung des 
KI. bei der Bekl. zu 1 stattgefunden, die nach Behauptung 
beider Bekl. zu einer Wiederanstellung ab 1. Jan. 1940 
mit einem Gehalt von 600 ¡HM bei der Bekl. zu 1 geführt 
haben. Am 15. Juli 1940 hat die Bekl. zu 1 dem Kl. 
wegen eines angeblich beleidigenden Briefes mit nach
träglich erteilter Genehmigung des Arbeitsamts fristlos 
gekündigt. Der Kl. hat die Berechtigung der Bekl. zu 1 
zu der fristlosen Kündigung bestritten und gegen beide 
Bekl. Klage auf Feststellung und Zahlung erhoben.

Das ArbG. hat die Bekl. zu 1 zur Zahlung von 215 M l  
nebst Zinsen verurteilt, im übrigen die Klage abgewiesen. 
Die Kosten hat es zU’2/ 3 dem KL, zu. i/3 der Bekl. zu 1 
auferlegt und hat den Wert des Streitgegenstandes auf 
500—600 ¡HM festgesetzt.

Gegen dieses Urteil hat nur der Kl. Berufung eingelegt. 
Das LArbG. hat in Abänderung des erstinstanzlichen 

Urteils durch Urteil v. 25. Sept. 1941 dahin erkannt:
Es wird festgestellt, daß der zwischen dem KI. und 

der Bekl. zu 2 am 26. Jan. 1939 abgeschlossene An
stellungsvertrag nach wie vor besteht und demgemäß 
die Bekl. zu 2 dem KI. ein Monatsgehalt von brutto 
700 M i  abzüglich des jeweiligen anderweitigen Arbeits
verdienstes zu zahlen hat.

Die Bekl. zu 2 wird verurteilt, dem KI. 380 M i  
nebst 4o/0 Zinsen seit dem 6. Jan. 1941 zu zahlen.

Der Kl. wird mit seinen weitergehenden Ansprüchen 
abgewiesen.

Von den gerichtlichen Kosten des Rechtsstreits trägt 
der Kl. 1/3, die Bekl. zu 2 2/3; die Bekl. zu 2 trägt ihre 
eigenen außergerichtlichen Kosten und die des Kl. Der 
KI. trägt die besonderen der Bekl. zu 1 erwachsenen 
außergerichtlichen Kosten.

Der Wert des Streitgegenstandes der Berufung be
trägt 4380 M t.
Gegen dieses Urteil hat die Bekl. zu 2 Rev. eingelegt. 

Schon vor Einlegung dieser Rev., die unter dem Akten
zeichen RAG 7/42 läuft, hatten die Bekl. beim LArbG. 
eine Änderung der Streitwertfestsetzung in dem Urteil 
v. 25. Sept. 1941 begehrt, und zwar dahin, daß der Streit
wert für die Anfechtbarkeit des Urteils auf 37 530 M i,  für 
die Kostenberechnung auf 15 000 ¡HM festgesetzt werde. 
Dieser Antrag war gestützt auf § 320 und § 319 ZPO. 
Das LArbG. hat den Antrag in beiden Hinsichten für un
begründet erachtet und durch Beschluß v. 11. März 1942 
die beantragte Urteilsberichtigung abgelehnt. Die Bekl. 
haben die anderweitige Streitwertfestsetzung aber auch 
noch auf Grund des § 321 ZPO. zu erreichen versucht. 
Sie haben geltend gemacht, das Urteil des LArbG. sei 
insofern unvollständig, als es offen lasse, ob die Wert
festsetzung für die Anfechtbarkeit des Urteils oder für 
die Kostenberechnung gelten solle. Das Urteil bedürfe 
deshalb einer. Ergänzung. In der darauf stattgefundenen 
mündlichen Verhandlung haben die Bekl. eine Ergänzung 
des Urteils dahin beantragt, daß der Streitwert für die 
Anfechtbarkeit des Urteils 37 500 ¡HM, der für die Kosten
berechnung 15000 M i  betrage. Hilfsweise haben sie 
weiter beantragt, gemäß § 69 Abs. 3 ArbGG. wegen 
grundsätzlicher Bedeutung des Rechtsstreits die Rev. zu
zulassen, gegebenenfalls den Streitwert des Ergänzungs
urteils gemäß § 3 ZPO. auf 6450 M i  festzusetzen.

Das LArbG. hat durch Urteil v. 4. März 1942 den 
Ergänzungsantrag zurückgewiesen und hat den Streit
wert für das Verfahren über den Ergänzungsantrag auf 
6450 M l  festgesetzt. Die Rev. war erfolglos.

Die Zurückweisung eines Ergänzungsantrages mangels 
Vorliegens der verfahrensrechtlichen Voraussetzungen des 
§ 321 Abs. 1 ZPO. hat ebenso wie eine etwaige Ergän
zung durch Urteil zu erfolgen (RGZ. 30, 342). Ein solches 
Urteil ist dann grundsätzlich selbständig anfechtbar. Die 
Anfechtbarkeit richtet sich nach § 72 Abs. 1 ArbGG., 
wonach die Rev. an das RArbG. dann stattfindet, wenn 
der festgesetzte Wert des Streitgegenstandes die in der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit geltende Revisionsgrenze 
(zur Zeit 6000 M l)  übersteigt oder wenn die Rev. wegen
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grundsätzlicher Bedeutung des Rechtsstreits besonders 
zugelassen worden ist. Letzteres ist hier nicht geschehen. 
Das LArbO. hat aber den Streitwert in dem angefochte
nen Urteil auf 6450 MM festgesetzt. Zu einer von der 
erstinstanzlichen Streitwertfestsetzung abweichenden Neu
festsetzung des Streitwerts im BU. war das LArbG. nach 
§ 69 Abs. 2 ArbGG. genötigt, weil das Klagebegehren in 
Höhe von 215 MM nebst Zinsen nicht in den zweiten 
Rechtszug gelangt war. Es kann nun zweifelhaft sein, ob 
die Streitwertfestsetzung in dem die Ergänzung des frü
heren Urteils ablehnenden Urteil v. 4. März 1942 mit 
6450 MM angesichts der Wertfestsetzung in dem Haupt- 
urtei! mit nur 4380 ¡UM innerlich gerechtfertigt ist. Für 
die Frage der Anfechtbarkeit des Urteils v. 4. März 1942 
ist die Festsetzung aber jedenfalls als maßgebend hinzu
nehmen (RArbG. 1, 262; 4, 48 =  JW. 1929, 2645; RArbG. 
14, 37/38 und Urt. v. 23. März 1938, RAG 214/37: ArbR- 
Samml. 32, 307ff. [309]). Auch eine unrichtige Wertfest
setzung ist für das Revisionsgericht bindend.

Hiernach ist die Rev. gegen das Ergänzungsurteil zu
lässig. Sie kann jedoch nicht als begründet anerkannt 
werden.

Wie die Gründe des angefochtenen Urteils ergeben, ist 
darin die beantragte Ergänzung des Haupturteils des
wegen abgelehnt worden, weil in dem Haupturteil die 
nach dem Gesetz notwendige Streitwertfestsetzung nicht 
übergangen war und es deshalb an der verfahrensrecht
lichen Voraussetzung einer Urteilsergänzung nach § 321 
ZPO. fehlte. Das BG. hat dazu nähere Ausführungen zur 
Rechtfertigung seiner Streitwertfestsetzung in dem Haupt
urteil gemacht und dargelegt, warum es keine getrennte 
Wertfestsetzung einerseits für die Frage der Anfechtbar
keit des Urteils, andererseits für die Kostenberechnung 
vorgenommen hat. Eines Eingehens hierauf bedarf es aber 
nicht. Denn Erfolg hätte die Rev. nur haben können, 
wenn sie darzutun vermocht hätte, daß das angefochtene 
Urteil eine im Haupturteil notwendigerweise zu treffende 
Entsch. ganz oder teilweise ü b e r g a n g e n  hätte. Davon 
kann aber hier keine Rede sein.

Die Wertfestsetzung in dem Hauplurteil ist auf Grund 
des § 69 Abs. 2 ArbGG. geschehen. Eine besondere Wert
festsetzung für die Kostenberechnung in den möglichen 
Fällen, in denen die Wertberechnung für die Anfechtbar
keit des Urteils und für die Kostenfestsetzung keine ein
heitliche ist, ist vom Gesetz als notwendiger Urteilsinhalt 
nicht vorgeschrieben. Die Begründung der Rev. läuft 
denn auch nur darauf hinaus und hat offenbar das Ziel, 
die gemäß § 69 Abs. 2 ArbGG. erfolgte und für die 
Anfechtbarkeit des Urteils ohne weiteres entscheidende 
Streitwertfestsetzung im Haupturteil des BG. als un
richtig nachzuweisen. Auch wenn es zuträfe, daß sie un
richtig wäre und bei richtiger Wertberechnung zwischen 
einem Streitwert für die Anfechtbarkeit des Urteils und 
einem solchen für die Kostenfestsetzung unterschieden 
werden müßte, wäre damit keine Möglichkeit für ein 
Ergänzungsurteil nach § 321 ZPO. gegeben. Denn ein 
solches kann nicht dazu dienen, eine ergangene Entsch. 
abzuändern und richtig zu stellen.

(RArbG., Urt. v. 19. Juni 1942, RAG 35/42. — Hannover.)
*

** 22. RArbG. — §319 ZPO. Ein Berichtigungsbeschluß, 
der offensichtlich unzulässig ist, weil es sich nicht um eine 
Unstimmigkeit zwischen Wille und Ausdruck handelte, ist 
für das spätere Verfahren unbeachtlich.

Der Kl. stand seit 17 Jahren im Angestelltenverhältnis 
zur Bekl. Er bezog zuletzt ein monatliches Gehalt von 
346 MM. Die Bekl. hat am 24. Okt. 1940 seine fristlose 
Entlassung ausgesprochen. Am 20. Nov. 1940 wurde er 
zum Wehrdienst eingezogen.

[Deutsches Recht, Wochenausgab6

Der KI. bestritt die Rechtswirksamkeit der fristlosen 
Entlassung. Ein Grund hierzu habe nicht Vorgelegen. f u 
eine befristete Kündigung sei die Kündigungsfrist nac’ 
dem KündSchutzG. bis zum 31. März 1941 gelaufen. Ua 
er aber am 20. Nov. 1940 zum Wehrdienst einberute» 
worden sei, sei das Arbeitsverhältnis auch dadurch nie11 
beendigt worden.

Der Kl. begehrte im Rechtsstreit 1. die Feststellung 
der Unwirksamkeit der am 24. Okt. 1940 ausgesproch6' 
nen Kündigung, 2. die Fortzahlung des Gehaltes bis End 
Nov. 1940 mit 426.50 MM und 3. hilfsweise den Widern1 
der Kündigung.

Das ArbG. hat durch Teilurteil die Rechtsunwirksani" 
keit der fristlosen Entlassung ausgesprochen und d 
Bekl. unter Abweisung des weitergehenden Anspruch6* 
zur Zahlung des Gehalts von 299 MM bis zum Tage 
Einziehung des KI. zum Wehrdienst verurteilt. Den Strei 
wert hat es auf 1000 MM festgesetzt. . g

Im zweiten Rechtszuge ist zur Sprache gekommen, da 
der KI. vertragliche Ruhegehaltsansprüche habe, die dmc 
die fristlose Entlassung möglicherweise verloren ging6’ ‘
Das BG. hat in einem Beweisbeschluß in Ausübung des
richterlichen Fragerechtes dem KI. aufgegeben, darz 
legen, welche Pensionsansprüche er zu erheben hau ■ 
Beiden Streitteilen ist weiter aufgegeben worden, slC 
über den Streitwert zu ändern. Der KI. erklärte daz ’ 
daß er ein Ruhegehalt in Höhe von 200 MM monatü^ 
haben würde und daß mit Rücksicht hierauf der Strei 
wert auf 30000 MM festzusetzen sei. Die Bekl. bezifter 
das etwaige Ruhegehalt auf 169.54 MM monatlich.

Das LArbG. übersandte darauf die Akten an das Arb ^ 
mit dem Anheimstellen, im Hinblick auf den Pension 
anspruch über eine Streitwertberichtigung zu befind® ■ 
Das ArbG. hat dann den Streitwert in Anwendung_ d 
§ 319 ZPO. durch Beschluß v. 19. Juni 1941 auf 27000- ■ 
„berichtigt“ . .

Eine Änderung der Anträge in der Berlnst. ist nie 
erfolgt. Es ist insbesondere kein Feststellungsanspru 
etwa dahin erhoben worden, daß derRuhegehaltsamsprt.

(-1 r l i f»  f r i c f l r v e o  F n i l o o c m i r r  k ü e i iR fJ -  u n i r f lC ,
Eincdurch die fristlose Entlassung nicht berührt würde. 

Berufung der Bekl. ist zurückgewiesen worden, 
Streitwertfestsetzung ist im BU. nicht vorgenomin, j 
Die Zulassung der Rev. ist mit der Begründung abge,e|;e. 
worden, der Rechtsstreit habe keine grundsätzliche £> 
deutung. “ . . p

Die Bekl. beantragte im dritten Rechtszuge die & 
hebung des BU. und die Abweisung der Klage. . nl 

Die Rev. ist unzulässig. Der vom ArbG. in sein  ̂
Urteil ursprünglich festgesetzte Streitwert erreicht f11 
6000 MM. Die nachträglich in die Form eines ^ crlCner 
gungsschlusses nach § 319 ZPO. gekleidete Änderung “  
Streitwertfestsetzung ist ohne Wirkung. Die Voraus/  ̂
zungen für eine Berichtigung haben ohne Zweifel 111 , 
Vorgelegen. Das Urteil gab in seiner Streitwertfestsetzu 
das wieder, was das ArbG. verkünden wollte. Es ist 
besondere auch kein Rechenfehler in der Festsetzung *  ] 
Streitwertes untergelaufen. Das ArbG. konnte zu keu 
höheren Streitwert als 1000 MM kommen, weil ihn* ' 
dem Ruhegehaltsanspruch nichts bekannt war. Ein Ber 
tigungsbeschluß aber, der offenkundig unzulässig ,j|e 
weil es sich nicht um eine Unstimmigkeit zwischen v 
und Ausdruck handelte, ist für das spätere Verfahren ^  
beachtlich. Das ArbG. konnte nicht durch einen ®eSirt.]jcli 
für den eine gesetzliche Grundlage fehlte, nachtrag ,, 
die Revisionsfähigkeit des BU. herbeiführen (vgl. R ^r 
1.5)- . „¡clit

Im BU. ist eine Neufestsetzung des Streitwerts 
erfolgt, auch nicht die Zulassung der Rev. ausgesproc ^  
Das Urteil blieb deshalb mangels der Revisionssun 
unanfechtbar. .

(RArbG., Beschl. v. 19. Juni 1942, RAG 30/42. — Berlind
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RUHMESBLATT
in der Geschichte der Me
dizin gehört den BAYER- 
Arzneimitteln. Viele früher 
tödliche und zu langem 
Siechtum führende Krank
heiten werden heute mit 
ihrer Hilfe geheilt. Das 
^A Y E R - Kreuz ist das 
^eichen des Vertrauens!

S c d u c b c 'K u n ^ k o m m c iira rc

Stnfang 9loBember e rfd je in t:

SBHt 91ebengefegen, SBerotbnungen unb trieggftrafredjt Bon

© r .  ö i f o  6 d ) t t > a r §
SReicf)§geric£jt§rat

11., k>ert>effcrte unb fcermeljrte ?(uftnge
©edjfte E roßbeutfc iie  Ausgabe 

X XXI, 1101 ©eiten Safdjenformat. §albteinenbanb 81901.13.80

©eit bent Erfcgeinen bet 10. Stuflage, bte fdjon nacf)
3 Sßodjen Betgriffen war, finb bebeutfame 91ed)tgänbe» 
rungen ergangen, fo bie S3D Born 10. 9. 41 über un» 
beftimmte SSerurteilung Sugenblidjet, bie SfoBetle notn
4. 9. 41 m it igrer Umgeftattung ber §§ 211, 212 über 
SRörber unb Sotfdjlüget, igter Einführung beg § 281 
über ben SKipraudj Bon Augweigpafneren unb ihrer 
95etfdjatfung ber ©träfe für gefäfjriidje ©ewohnheitgoer» 
bredjer, ©tttlic^ieitSüer&redjer unb SBud)eter. Sitte biefe 
Wichtigen neuen 93eftimmungen finb in  ber Neuauflage 
berüdfichtigt unb auSführlidj lommentiert. ferner Bat 
bag trieggredjt Befonbere Aufmertfamieit gefunben, Bor 
altem bie Erläuterungen ber 93erbraud)gregelunggftraf» 
öerorbnung unb ber SrieggwirtfcBaftgoerorbnung. 3m 
übrigen ift bie neue 8ted)tft)recBung, barunter unuer» 
Bffeutlidjte Urteile beg 9leid|ggeridjtg, ingbefonbere auf 
bem ©ebietc beg trieggwirtfdjaftgredjtg, Wieber Weit» 

geBenb Berangejogen worben.
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SlucB Bon biefem BeWäBxten turj».tommen tat Wat bie 
legte Auflage lutje Seit nad) iBxem Etfdjeinen Bergriffen. 
SnäWifcgen brachte bie SSerorbnung äur weiteren Ser» 
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fdjneibenbe Anbetungen. ®ie neue 580 ift, unter Erläute» 
ruitg ber einzelnen 58eftimmungen an ben gugeBorigen 
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SBorfdjriften ju  finben ift. 3m übrigen ift bie Neuauf» 
läge in allen Seilen burcBgefegen unb ergäbt, bie 
fRedjtfpredjung ift nadjgetragen worben. U. a. ift audj 
bie 830 über bie ©trafredjtgpftege gegen 3uben unb 
9ßoIen in ben eingeglieberten Dftgebieten Born 4. 12. 41 
auf genommen, bie audj für bag Verfaßten üor fämtlidjen 
beutfdjen ESeridjten §u Bead)tenbe 58orfdjriften entgalt.
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Ministerialrat im Reichsluftfahrtministerium 
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Archivs für Luftrecht
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Neuerscheinung:
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Neuerscheinung !

Kosten in Anerbensachen
A B C -Ü bersicht

von Justizamtmann W erner Schmücker
32 Seiten RM 1.80 kart.
Das Werk will eine schnelle und sichere Berechnung und Prüfung 
der Kosten in Anerbensachen ermöglichen. Es ist auf Grund prak
tischer Erfahrungen des Verfassers aufgestellt worden. Das zeit- 
raubende Zusammensuchen der verstreuten Bestimmungen wird durch 
den Gebrauch dieses Heftchens vermieden und die Berechnung der 
Kosten durch die alphabetische Anordnung des Stoffes wesentlich 
erleichtert. Außer den Anerbenbehörden, den Grundbuchämtern 
und Nachlaßgerichten wird das Werk auch den Rechtsanwälten, 

Notaren und deren Büropersonal eine wertvolle Hilfe sein.

Zu bezieh en  du rch den B uchhand e l oder d ire k t vom V e rla g

IföfFTTi Deutscher Rechtsverlag G.m .b.H. • Berlin/Leipzig/Wien
~ p .  ,J Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

f l V /  Auslieferung für Alpenr und Donaugaue, Sudetenland-
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

I Dr* Atzler 1
Fernunterricht
zur Vorbereitung auf die Assessorprüfung 
(auch abgekürzte Prüfung)

[  B e r I i n W  3 0 ,  L u i t p o l d s t r a ß e  4 0

, .  U  r 6 1 1  ' ; hnMP0H«i-Kom missar a. D. Vritz Jurisch
f  I  ehern. Kriminal-Kommistar in Riga a. 0.
B.rlinWiZ, LutherstraOe 27 (fl.g.nüb., der Seal.). Telefon’  243433
Auskünfte • Beobachtungen . Geheim -Erm ittlunaen

Seit 46 Jahren das Institut für Leistung und Zuverlässigkeit! "

I n  K ü r z e  e r s c h e i n t :

Devisenrecht
und bürgerliche Rechtspfle9e

Von Just.-Insp. Hellm uth Bauer
292 Seiten RM 9.60 kart-

Die Entwicklung und die Eigenart des Devisenrechts haben es ^  
sich gebracht, daß sich die Anwendung der devisenrechtlicheI1 + 
Stimmungen in der bürgerlichen Rechtspflege nicht einfach gestal ^  
Selbst heute, wo diese Entwicklung im wesentlichen zum Abscl1 
gekommen ist, bereitet diese Anwendung noch manche Schwieggekommen ist, bereitet diese Anwendung noch manche Im
kerten. Vor allen Dingen sollte die Auswirkung der devisenrc|- ^  
liehen Gesetzgebung in der bürgerlichen Rechtspflege dargeS/ en 
werden. Deshalb ist auch besonderer Wert darauf gelegt woft r 
diese Auswirkungen durch zahlreiche praktische Beispiele zu 

und an Hand derselben aufzuzeigen.

;fit'

erläutern

Ve
Zu beziehen durch den B uchhand el oder d ire k t vom

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin — leipz'0
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

|V jf  __ Auslieferung fü- Upen- und Donaugaue, SudetenUm^, ( 
utscher Rechtsvenag G .m .b .H ., Wien I, Riemerg'15

,riag

Wie"

Deutscher

S o fo rt lie fe rb a r .

Das Deutsche 
Schiffsreg isterrecht

Ein Handbuch für die Praxis
Von

D r. W alter Heinerici _______
Amtsgerichtsrat Justizoberinspektor ht Berlin

Rechtswahrer beim SchiffsregistergerK-
teü5

und Paul Gilgan

fi
Das Werk bringt eine systematische Darstellungdes teils neiigeschaffa^ 
wesentlich umgeformten Stoffes desgesamten Schiffsregisterrechts unö paf. 
delt die Verfahrensvorschriften der neuen Schiffsreglsterordnung- „nä 
Stellung wird durch zahlreiche Beispiele und Muster für Anmeldung 
Verfügungen veranschaulicht und durch Einbeziehung des K ostend1 Rejcä. 
vollständigt. — Das Schiffsregisterrecht gilt im ganzen Großdeutschen^j(,Bi 
also sowohl in der Ostmark und im Sudetengau als auch in den Ostge

456 Seiten r m . 14.— kurt-

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin/Leip**9
B e r l in  W 35, H i l d e b r a n d s t r .  3

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudeten “ (
Deutscher Rechtsverlag G. nt. b. H., Wien I, Riemerg

H e rm a n n  B a h r
> t h eF a c h b u c h h a n d l u n g  u n d  B i b M °

fü r  Rechts -u.  S t a a t s w is s e n s c h a f t ,  Steuerrad
V o l k s w i r t s c h a f t  und  B e t r 1 e b s w i s s e n scn

Die Bibliothek is t jeder 
öffentlichen Bibliothek 
in ihrem Spezialfach an 
Leistungsfähigkeit ge-

. „erniia'f! 
wachsen und Ge\ } 0  
gegen billigst® pfe0ni9 
(G rundm ie te  f  T ag<u 
pro Band und

Wo f inde ich?i i n u t s  ic .  i i  :  d,
Jedes juristische, steuerrechtl. u. Volkswirtschaft!- ng
auch seit, und vergriff. Werke, gegen Sicherheitslei ^

Kostenloser Literatur- und Judikaturnachweis bei fester Mietbeste
Verlange Mietbedingungen . m

BERLIN W 9, Linkstraße 43, Potsdamer P
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Papiere
Vordrucke

Drucksachen jeglicher Art

sowie alle sonstigen für das Büro benötigten Waren

^ a ii0 -S5 olÖan-Siiiiiinii
B e r l i n  O 17, B l u m  ens t r a ß  e 29

Fernsprecher: Sammel-Nr. 598026

Dresden A ., Pillnitzer Straße 50, Fernsprecher 21647 
Hamburg 36, üänsemarkt 35, Fernsprecher 345808 

Leipzig, Beethovenstraße 11 
Stettin, Passauer Straße 1, Fernsprecher 36239

Zeichen und Name

BAUER«. CIE
bedeuten für Sie

SANATOG EN FO R M A M IN T 
KALZAN

& ß¥ot D .R .P .

Ihr Vorrat an
Haemorrhoiden-Serol, Heil-Serol, 
Phebrocon (Fufiflechten)-Serol. 
Schnupfen-Serol, Wurm-Serol 
reicht weiter, wenn Sie den Hinweis 
beachten: Nicht oben an der Tube 
drücken, sondern das breite 
Tuben-Ende zurollen

JIKwfi & Co. Cfimi.tfaPdk
F R A N K F U R T  A M  M A I N

D e te k te i  Rex
A l t e s  W e l t i n s t i t u t
Ermittlungsbüro. Jede Vertrauens
sache, Beobachtung, . Auskunft. 
Berlin W 35 , Potsdamer Sfr. 129 
(Eülowbahnhof). Fernspr. 2704 43 
Handelsger. eingetr. Gegründ. 1906

Bei Beinleiden
Kram pfadern, Anschwellungen 
h i l f t  u n d  w i r k t  vorbeugend 

gf VLm.rn.tl ©  se i»  
K c m p v e s s i c n s ~ S l r u . n i p l

A E S T H E T A
von Krankenkassen zugelassen 

A erztlich  empfohlen • Prospekte 
und Bezugsquellen durch

O C C Ü L T A
B erlin  W  62, K le iststraße 21 a

Amfsfradafen
für Juristen u. Justizbeamte 
nach den neuen Vorschriften 

— Hoheitszeichen — 
empfiehlt 2 u bi Ligen Preisen. 
Muster u. Preise kostenlos. 

Teilzahlung gestattet.

H .  BBS GE C  US 
BERLIN SO 3 6
Dresdener Str. 127

( U - B a h n  K o l t b u s s e r  T o r). 
Fernruf: 61 33 91.

r Briefmarken
Sammler verlangt kostenlos die 
„ H A N S A - P O S T “

Eine Werbeschrift, die Freude macht und 
Werte schafft.

Max Herbst, Markenhaus, Hamburg 3&/207
A n k au f von S am m lungen

Opfert für dos fifjlP!

* t>cr ,  N Ur . n« 'le  I
°uter f?n *Jeht »Gut, daß sie nodj so fröhlid) singen,

*«u *»n kaum wenns uudj andere Lieder sind, als zu 
unserer Zeit," denkt Herr Burger.

inger
ld j  werde stockheiser und WYBERT  
gibt es nur nodj selten zu kaufen.“

„Ja , W YBERT sind rar geworden; aber 
zum Glück ist es wahr:
Sd)on wenig W Y BERT wirken Diel."



§8 Abs. 1 l.V O . über den Aufbau der 
Verwaltung der besetzten polnischen Ge
biete v. 26. Okt. 1939 (VB1GG. 3); §17 VO.
über die polnische Gerichtsbarkeit im Ge
neralgouvernement v. 19. Febr. 1940 (VB1- 
GG. I, 64).

1. Die Rechtspersönlichkeit der polnischen 
Gemeinden ist grundsätzlich dieselbe geblie
ben wie zur Zeit des früheren polnischen 
Staates.

2. Das Dtsch. ObGer. hat im Nachprü
fungsverfahren von Amts wegen alle Beden
ken zu untersuchen, die die Richtigkeit des 
nachzuprüfenden Urteils in Frage stellen 
könnten. Dtsch. ObGer. Radom: DR. 1942, 
1464 Nr. 13

S tra frech t
§4 VolksschädlVO. Der Tatbestand wird 

nicht schon dadurch begründet, daß die 
Kriegsverhältnisse ein bestimmtes rechts
widriges Verhalten — hier die unredliche 
Gebarung mit den Abschnitten der Kleider
karten — erst ermöglicht haben. Entschei
dend ist nicht, daß die Verhältnisse des Krie
ges die Gelegenheit zu der strafbaren Hand
lung erst g e s c h a f f e n  haben, vielmehr ist 
maßgebend, ob dem Täter die Begehung der 
Tat durch die außergewöhnlichen Verhält
nisse des Krieges irgendwie e r l e i c h t e r t  
worden ist und ob er das (als mindestens 
möglich) erkannt und mit Willen ausgenutzt 
hat. RQ.: DR. 1942, 1465 Nr.14 (Mittelbach)

§§ 263, 302 e StGB.
1. Trotz leichter Verkäuflichkeit eines Er

satzstoffes kann Beschädigung des Vermö
gens des Zwischenhändlers gegeben sein,

wenn der Hersteller einen Überpreis erhält 
und die Gefahr besteht, daß die Preisüber
wachungsstelle den Verkauf der Ersatzware 
an die Verbraucher verbietet oder nur zu ei
nem Preis gestattet, der dem von dem Her
steller geforderten und erzielten Preis nicht 
entspricht.

2. Unter Notlage i. S. des § 302 e StGB, ist 
eine nur den Ausgebeuteten treffende w irt
schaftliche Bedrängnis zu verstehen, nicht 
eine Einschränkung, die das Volk im ganzen 
trifft. Eine Notlage ist ferner nicht vorhan
den, wenn der Gegenstand, der dem Auszu
beutenden fehlt, eine Ware ist, die für die 
Ernährung bedeutungslos und entbehrlich 
ist. RG.: DR. 1942, 1466 Nr. 15

§§267ff. StGB.; Ges. über den Feingehalt 
der Gold- und Silberwaren v. 16. Juli 1884. 
Dem bei Goldschmucksachen üblichen Stem
pel, der nur die Angabe des Feingehalts in 
Tausendteilen enthält, fehlt die Eigenschaft 
einer Urkunde. RG.: DR. 1942,1467 Nr. 16

§§267,268,263. Ein Kassenführer ist für ei
nen Kassenfehlbetrag in der Regel auch dann 
ersatzpflichtig, wenn sich nicht aufklären 
läßt, ob die Kasse einen Schaden in der Höhe 
des Fehlbetrags erlitten hat. Er kann sich 
durch Verheimlichen des Fehlbetrags auch in 
diesem Falle wegen Betrugs strafbar machen.

Hat er eine Urkundenfälschung in der Ab
sicht verübt, die Geltendmachung des Er
satzanspruchs der Verwaltung, an dessen 
Bestehen er glaubte, zu verhindern, so hat er 
die Urkundenfälschung in der Absicht be
gangen, sich einen Vermögensvorteil zu ver
schaffen. RG.: DR. 1942, 1467 Nr. 17

§267 StGB. i. Verb. m. §2 StGB. In ent
sprechender Anwendung des § 267 StGB.

kann der Kraftwagenfahrer bestraft 
der durch Eingriffe in das Meßwerk 
daß die Aufzeichnungen des Tacn (3t- 
auf der Diagrammscheibe nicht mit ¡jO 
sächlichen Sachverhalt übereinstimm 
DR. 1942, 1469 Nr. 18 ftei'

Die VO. über die unbestimmte '  e-sj 
lung Jugendlicher v. 10. Sept. 1941 0 ,
Zigeuner nicht anwendbar. RG.: u 
1470 Nr. 19 n

§§468, 416 RAbgO. Der §468 
findet auf die Haftungsbeteiligteü ' j5 i 1' 
§416 RAbgO. insoweit Anwendung. êheI| 
Grund ihrer Haftung von dernTreffeH *,e. 
ihrer Steuerschuld abhängig ist. D 
einer Fortsetzungstat Einzelfälle, D fälle" 
eine solche Abhängigkeit besteht, n'saItifnel,j 
ohne eine solche Abhängigkeit zü u nie*1; 
so kann der § 468 RAbgO. nicht, a RU'1 
teilweise, zur Anwendung komm 
DR. 1942, 1470 Nr. 20

R eichsarbe itsgerich t
zpJ;

Tatbestands^1 V
gung und Urteilsergänzung Vef^,
Streitwerts im arbeitsgerichtliclmn
ren, insbes. Voraussetzungen 1*'
zungsverfahrens. RArbG.: DR- *

§ 69 Abs. 2 ArbGG.; §§ 319, 
Urteilsberichtigung, Tatbestands

Nr. 21 hlüf),
§ 319 ZPO. Ein Berichtigung81̂  sjcjj 

der offensichtlich unzulässig is^.Wuen V̂ 1'* 
nicht um eine Unstimmigkeit zWl^Cc späio 
und Ausdruck handelte, ist für 1 
Verfahren unbeachtlich. RArbG.:
1472 Nr. 22

Bewerbungen a u f Z i f f e r a n z e i g e n  stets m i t  de r 
Z if fe rn u m m e r ken n ze ich n e n ; a u c h  a u f  d e m  U m 
s c h l a g ,  d o r t  am  besten in  de r l in k e n  u n te re n  E cke, 
m i t  B u n ts t if t  u m ra h m t. —  B e i B e w e r b u n g e n  a u f 
S te l le n a n z e ig e n  n ie m a ls  O rig in a lze u g n isse , sondern 
m it  N am en un d  Adresse ge kennze ichne te  Z e u g n is a b s c h r i f t e n  
b e ifü g e n . A u f  L i  c h t b i l d e  r n  müssen N am e  u n d  Adresse a u f de r 
R ückse ite  v e rm e rk t sein. U n te r „E in s c h re ib e n “  oder „E ilb o te n “  
e ingesandte B e w erb ung en  kön nen  n u r  als „E in s c h re ib e n “ - oder 
„E ilb o te n “  - B r ie fe  w e ite rg e sa n d t w e rd e n , w enn  das P o rto  h ie r 
fü r  b e ig e fü g t is t. D iese A r t  B r ie fe  u n d  m e h re re  B e w e rb u n g ssch re i
ben a u f versch iedene Z iffe ra n ze ig e n  d ü rfe n  a u f dem  äußeren U m

z u r
Beachtung!

schlag d ie  Z if fe rn u m m e r n i c h t  tra g e n ; sie
an d ie  A n z e ig e n a b te ilu n g  zu r ic h te n . A n*el. Z«“ 1
preis: d ie  v ie rgespa ltene  46 m m  b re ite  111 nie iget> 
45 R p f.;  f ü r  V e r le g e r- u n d  F re m d e n v e rk e b rs ^ ^ ^ jfs -  
56 R p f.;  f ü r  S te llen- u n d  e insp a ltig e  Gele? jvpf- 

anze igen 25 R p f . ;  f ü r  F a m ilie n a n ze ig e n  un d  N a ch ru fe  1 ¿(K
Z iffe rg e b ü h r  fü r  S te llenangebo te  1.50 R M . ;  fü r  Stellengesuche ^  polt" 
lege nhe itsanze ig en  50 R p f. •  Anzeigenschluß: 
ne rs tag  de r V o rw o ch e , n u r  fü r  e ilig e  S te llenanze igen  und W jiu " 1̂
no ch  z u r V e rfü g u n g  steht, 
w oche. •  Zahlungen fü r

je w e ils  de r M o n ta g  de r E rsc ^  po5̂  
A n z e ig e n b e t r ä g e  n u r  au t . ¡ i tWU6UC. W 4-CllllUliy eil IUI XX II i c 1 g C II U C l, I a g c nur —

S checkkonto des D eu tschen  R ech tsve rlages G m b H . -  B e rn *1

.A n z e ig e n -A b te ilu n g “ D eu tsch er R e c h ts v e r la g  G m bH., B e rlin  W 3 5 , L i i t z o w ü ^
1 *

Kriegsvertreter für Rechtsanwalts- 
und Notariatspraxis gesucht. Büro
vorsteher vorhanden. Rechtsanwalt u. 
Notar F r itz  B aum , Oranienburg bei 
Berlin.

Kriegsvertreter ab sofort für groß. 
Straf- u. Zivilpraxis in Westpreußen 
gesucht. Rechtsanw.Hübsch m ann, 
Bromberg/Westpr., Adolf-Hitler-Str. 7, 
Tel.: 2033.

Kriegsvertreter für s o fo r t  oder 
spätestens 1. 12.42 gesucht. Gut be
währter Bürovorsteher und Wohnung 
(2 möbl. Zimmer) vorhanden. Rechts
anwälte S olle  und Dr. Z s c h ieg n er, 
G era/Thür., Dr.-Eckener-Straße 5.

Kriegsvertreter fürRechtsanwaits- 
und Notariatspraxis gesucht. Rechts
anwalt und Notar Dr. Z im m e r-V o r-
haus , Suhl/Thür. Wald, Tel. 2065.

A nw alts- und Notarvertreter ab
sofort oder später für norddeutsche 
Universitätsstadt gesucht. Spätere 
Bürogemeinschaft nicht ausgeschlos
sen. Angebote unter A.3089 an An- 
zeigen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Rechtsanwalt H . U. K o w n a t z k i ,
N eu b ran d en b u rg  (Meck!.), Adolf- 
Hitler-Straße 35, sucht wegen Einbe
rufung einen Vertreter für sofort oder 
zum 1. Nov. 42. Gefl. Angebote an 
obige Anschrift erbeten.

Vertreter für Amts- u. Landgerichts- 
Praxis inThiiringen gesucht. Angebote 
unter A . 3110 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag. Berlin W 35, 
Lützowufer 18.

Ä lte re r  oder jü n g e re r  Vertreter 
in meine Anwalts- und Notariatspraxis 
in schön gelegener Harzstadt für die 
Dauer meiner Einberufung zum Heeres
dienste für sofort oder später gesucht. 
Spät. Assoziation nicht ausgeschlossen. 
Angebote unter A.3112 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

U r la u b s v e r t r e t e r  für Rechts- 
anwaltspraxis für Monat Nov. nach 
dem Warthegau gesucht. Eilange- 
bote unter A . 3104 an Anzeigen-Abt. 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, 
Lützowufer 18.

Ein Rechts- u. Wirtschaftsverlag sucht 
die M i t a r b e i t  tüchtiger Juristen
als Autoren und Herausgeber rechts
wissenschaftlicher Schriften. Angebote 
unter Fr. 68126 A la, Berlin W 35 erb.

Jurist (Rechtsanwalt), prakt. erfahren, 
mit guten Kenntnissen des Bilanz- und 
Steuerrechts, zunächst zur Mitarbeit 
in der Steuerabteilung in entwicklungs
fähige Stellung von Treuhandgesell
schaft zu baldigem Antritt gesucht. 
Bewerber, evtl, auch Kriegsversehrte, 
werden gebeten, Bewerbungen unter 
Angabe der Gehaltsansprüche, Lebens
lauf und Antrittstermin unter Beifügung 
eines Lichtbildes zu richten unter 
A . 3101 an Anzeigen-Abteil. Deutscher 
Rechtsverl., Berlin W 35, Lützowufer 18.

Jüngerer, aber nicht unerfahrener V o ll- 
ju ris t, auch Rechtsanwalt, mit tech
nischen, organisatorischen und kauf
männischen Fähigkeiten von namhafter 
Großhandels-Fachgruppe in Berlin als 
M it a r b e i t e  r gesucht. Handschrift
liche Bewerbungen unter A . 3108 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Größeres Handelsunternehmen, AG., 
(Gemeinschaftseinkauf) sucht in lei
tende Stelle tüchtigen, verhandlungs
gewandten W irtsch afts -Ju ris ten  
mit gründlichen Kenntnissen in W irt
schafts- und S te u e rre e h t, sowie 
betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. 
K a ta g -A k tie n g e s e lls c h a f t, B e r 
lin  C 2, Leipziger Str. 75/76.

Großes Unternehmen der chemisch-phar
mazeutischen Industrie (5000 Gefolg
schaftsmitglieder) s u c h t  jüngeren 
Volljuristen als M itarbeiter inner
halb der Sozialabteilung. — Voraus
setzungen sind: Überdurchschnittliche 
juristische Befähigung, umfassende Be
herrschung der arbeitsrechtlichen Vor
schriften, möglichst praktische Erfah
rungen in größerem Industriebetrieb, 
vor allem die Gabe richtiger Menschen
führung. Bei Bewährung bieten sich 
in weitem Umfange Möglichkeiten zu 
selbständiger u. verantwortungsvoller 
Tätigkeit. Angebote unter A . 3106 an 
Anzeigen-Abt. Deutscher Rechtsverlag 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Anwaltsassessor als Hilfsarbeiter 
von Rechtsanwalt und Notar in der 
Nähe von Frankfurt a. M. bald oder 
später gesucht. Angebote unt. A.3111 
an Anzeigen-Abtlg. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Großunternehmen der Mej/ji 
Mitteldeutsch^ such t 
Verwaltung se lb s tä n d ig ^ ngcst eji]£
beiterz. Bearbeitung von te*
Erfindungen und Lizen? ¡zeU2‘ cli£?, 
Hilfsreferenten für d e ^ ntsPr‘ pr4  
Die Bewerber müssene” lind ei'Ult'
de juristische Vorbildung jo
tische Erfahrung -  m°v)ebie 
erfahrung -  auf djesenO ^  
weisen können.

Rechtsanwalts ■.®®^hung.t$ g /ef' 
sucht von Stadtver steJJ 5. V ..
küste) fü r entsprechen
gehobenen Verwaltungen?5 
gütung nach TO. A. J re «aej1 ¡c|ilG>
digung, U m z u g s ^ " ,, ,  
grundsätzen. ßeW?r«rh. foca
Zeugnisabschriften) |8
an Anzeigen-Abtlg-
verlag, Berlin W do-

Gewissenhafte „  0t¡aĉ
Ermittlungen, üdurch
und Auskünften

RRPlin Ul 9 FerüSSt^
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Für Anwaltspraxis im Berliner Westen 
A nw altsgeh ilfe(in ) in angenehme 
Dauerstellung gesucht. Angebote unt. 
A . 3071 an Anzeigen-Abt. Deutscher 
Rechtsverl., Berlin W 35, Lützowufer 18.

B ürogehilfe(in) fürAmts-u.Land- 
gerichtspraxis nach Jena sofort oder 
per 1. 11. 42 gesucht, z.Z. ohne Büro
vorsteher. Angebote unter A.3100 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Gesuchte Stellen i

Rechtsanw alt u.N otar, 43 Jahre alt, 
seit 1927 beim LG. Berlin zugel., sucht 
nach langjähr. Tätigkeit als Syndikus 
eines gr. Unternehmens aus pers. Grün
den P ra x is ü b e rn a h m e , S o z ie tä t  
od. Bür o g em ein sch a ft gegen Mit
arbeit im Berliner Westen. Angeb. unt. 
A . 3116 an Anzeigen-Abteil. Deutscher 
Rechtsverl., Berlin W  35, Lützowufer 18.

R echtsanw alt, 37 Jahre, verh., Pg., 
10 Jahre prakt. Erfahrung, überdurch- 
schnittl. Kenntnisse auf allen Rechts
gebiet. (auch neustes Arbeits-, Steuer- 
und Wirtschaftsrecht), sucht Stellung 
als Leiter der Rechts- od. Personalabt. 
in Industrie od. Wirtschaft. Angebote 
mit Gehaltsangaben unter A . 3114 
an Anzeigen-Abt. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

W irtschafts-Juristin , Dr., An- 
w alt, vielseitige Ausbildung, sucht 
selbständige, verantwortungsvolle Tä
tigkeit oder Association. Nähere Zu
schriften unter A . 3099 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

R echtsanw alt, 37 Jahre, verh., Pg., 
8 Jahre eigen. Praxis, große Erfahrung 
im Notariat, sucht in Süd- od. Mittel
deutschland Kriegsvertretung mit Aus
sicht auf bald. Sozietät, evtl. Praxis- 
Übernahme. Gute Kenntnisse auf allen 
Rechtsgebieten, auch neustes Recht, 
vorhanden. Angebote unter A . 3113 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Anwaltsassessor in Berlin sucht 
ab 1. ll.N e b e n b e s c h ä ftig u n g (B e -  
rufungsbegründungen usw.). Angebote 
unter A .3107 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W  35, 
Lützowufer 18.

D e J * t s c h e s  R e c h t
Die ° chenausgabe A
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erfolg-* geliefert werden. Sobald das mög- 
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W ir
U» -—gen una Anträgen aDzusenen.

Zwei8n?ede]r  **ech tsve rlag  G . m. b. H.
Cr assung  L e ip z ig  C I ,  Inselstraße 10

%"***&:
u j clles Recht, Ausgabe A
i s t  ^  4/2sV ’ 6/7> 8 und 984°: M.u 7, 9, 44, 45/46, 49, 50 und 51/52
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e»s jq M

■ ~~-75 zuzügl. Portokosten
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USendung erbeten an:

^eignię^ R ech tsverlag  G . m. b. H.
r assung Leipzig C 1, Inselstraße 10

Bürovorsteher, über 20Jahre Vor- 
Steher, firm im selbst. Arbeiten, Buch
führung und Kassenwesen, sehr gute 
Zeugnisse, s u c h t  Stellung, Gehalt 
nach Übereinkunft. Angebote unter 
A.  3105 an Anzeigen-Abt. Deutscher 
Rechtsverlag, Berlin W 35, Lützow
ufer 18.

A nw alts- und N otar-Bürovorsteher
in Berlin, 30 Jahre, Berufswettkampf
sieger, strebsam, bewährt in langjähr. 
Stellung, durchaus selbständig, gründ
lich vertraut mitVermögensverwaltung, 
Grundstücks-, Hypotheken-, Arbeits
recht, verhandlungsgewandt, s u c h t  
möglichst selbst. Tätigkeit. Ausführl. 
Angebote von Interessenten, welche 
verantwortungsvolle u. entwicklungs
reiche Dauerstellung vergeben, erbeten 
unter A . 3102 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, 
Lützowufer 18.

Bürovorsteher, für beide Fächer 
hochbefähigt, versehen m. bestenKennt- 
nissen des materiellen und formellen 
Rechts und erstklassigen Zeugnissen 
und Referenzen, sucht für bald neuen 
Wirkungskreis. Angeb. unter A . 3096 
an Anzeigen-Abteil. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W  35, Lützowufer 18.

A nw altsangestellte , beide Fächer, 
sucht Heimarbeit, eigene Maschine. 
Angebote unter A . 3097 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsverlag, Ber
lin W35, Lützowufer 18.

Bekanntmachungen 
verschiedener Art

Bürogem einschaft zu sehr gun- 
stigen Bedingungen in Berlin-Doro- 
theenstadt bietet sich Anwaltskollegen. 
Erwünscht Kriegsvertretung, auch im 
Notariat. Angebote unter A . 3098 an 
Anzeigen-Abt. DeutscherRechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Tausche zwei gut möbl. Büroräume 
Berlin, Wilhelmstraße, gegen 2-3 Büro
räume (mit oder ohne Mobiliar) Kur- 
fürstendamm bzw. Zoo-Nähe. Zuschr. 
unter A . 3074 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W  35, 
Lützowufer 18.

Zu kaufen gesucht: Deutsches 
Recht (/. usg. A) 1939—1941, auch un
gebunden; Allg. Landrecht, Textaus
gabe; v. S can zo n i: Eherecht. — An
geb. an RA. N ic h te r le in , Wilmers
dorf, Tübinger Str. 4 (Tel.: 873212).

R e i c h s g e r i c h t s  entscheidungen
in Strafsachen, mögt, vollständig, so
wie Noack-Kommentar z. Reichsrechts
anwaltsordnung zu kaufen gesucht. 
Angebote an Dr. No 11 au, Deutscher 
Rechtsanwalt, Krakau, Marienplatz 7.

W ir kaufen: E n ts c h e id u n g e n  
d e s R e i c h s g e r i c h t s in Z i v i l -  
u n d  S t r a fs a c h e n .  Angebote an 
J.Sch w eitzerSortim ent.Jur.Fach- 
buchhandlung, München 2,Ottostr. la.

Pfundtner-Neubert: D as D eutsche  
R e ic h s re c h t, fortgeführt bis auf den 
heutigen Tag wegen Todesfall zu ver
kaufen. R. Spang, A alen/W ttbg., 
Ziegelstraße 27.

Deutsches Recht lnderFolgevom 
10. VII. 34 bis 15. III. 39 und 5. IV. 41 
bis 17. I. 42 abzugeben. Angebote 
unter A . 3103 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W35, 
Lützowufer 18.

Abzugeben! j w  1926 bis 1932 und 
Bestimmungen zur Reichsverteidigung 
(Lose Blattsammlung in laufenderFolge, 
Felsch). Angebote an: Berlin W  50, 
Schließfach 19.

Zu v e r k a u fe n  : Warneyers Jahr
bücher 1900—1915, Ergänzungsbände 
I—I I I 1908—1910. Strafrecht: 1906—1909. 
G a u p p -S te in , Zivilprozeß 1906, 
S tau b , HGB.,8. Aufl., F ra n k , StGB. 
Kommentar 5.—7. Auflage. Angeb. unt. 
A . 3115 an Anzeigen-Abteil. Deutscher 
Rechtsverl., Berlin W 35, Lützowufer 18.

D e r N a c h la ß r ic h te r
und seine A b te ilu n g

Von Amtsgerićhtsrat D r. Boschan
268 Seiten 2. erweit. Aufl. Kart. RM 7.50
„Der Verfasser, der Uber eine langjährige Erfahrung als Nachlaßrichter 
verfügt, gibt in dieser Schrift eine übersichtlich geordnete Darstellung 
der vielfältigen Tätigkeit des Richters, des Rechtspflegers und des 
Urkundsbeamten ln Nachlaßsachen. Die in den verschiedensten Rechts
quellen niedergelegten Vorschriften sind zum Teil in ausführlichen 
Auszügen verwertet. Das sehr brauchbare Buch wird in mancher 
alltäglichen Frage mit Nutzen zu Rate gezogen werden können.“ 

Dr. Eschenberg in  „ Deutsche Freiwillige Gerichtsbarkeit“ , März 1942

Zu b ezieh en  durch den B u c h h a n d e l oder d ire k t v o m V e r la g

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Berlin • Leipzig • Wien
Ber l in W 35, Hildebrandstraße 8

■\V/ Auslieferung für Alpen-und Donaugaue, Sudetenland:
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

^ In tíq u a c ífcb cé  A n g e b o t:
DBoibenfdirift, 3 uri[ti|d)e, 1880—1939, unb Sortierung ®eutftf)cs

SRedjt, 1939/40 ..........................................................(geh. bis 1935) 9)9)) 500.—
9!cid)sfin«n3bofentfd)eibungen Sb. 1—40..................................geb. 319)) 125.—
(beferfanunlung, iprcuhifdic, 1900/38.........................................geb. 9Í5DI 150.—
3ujti3m im ttctia lb latt, Seoul)., 1900- 1932/33, geb., unb Sortierung

Beutfdje 3nfti3, 1933-1939...............................................................  mm  250. -
Üiecbifprecbung ber Dbctlan»esgeri(f)tc. 46 Sbe. (1900—1928) geb. 9)9)) 180.—
3al)rbud) bes ®cutid)en 9¡ed)ts. 3 g. 1—30 (1903—1932) ........... geb. 9)9)! 280.—
¡Heidisgeierblott 1870-1939 (XI. I ) ........................................... geb. 9)9)! 325.—

*$ir taufen:
SRed)ts* unb ftaatsmiffenfcbaftl. ©ibliottyefen unb (Ein3dmerfe.

3. Sdhoeiljer Sort iment / ©ert in  *8 8
gmU3Ö[iid)e Strafje 16 / fjemipreeber 121167/68 

iSmfjtinnbfung unb '«ntlguurlnt ih r  ÍHcrfita- unb SBirtldjuftStoiijetti durften



Der Staatsanwalt und sein Arbeitsgebiet
mit Beispielen von

Dr. Karl Burchardi unter Mitwirkung von Dr. Gerh. Klempahn
Oberstaatsanwalt in Berlin Staatsanwalt in Berlin

288 Seiten. Kartoniert RM 8.70

„Das aus großer Praxis für die Praxis geschriebene Buch wird in seinem 
weitaus größten Teil auch dem Nachwuchs für den Anwaltsdienst eine 
willkommene Hilfe werden. — Es beseitigt in seiner erschöpfenden, 
frischen, lebendigen, nirgends ermüdenden Darstellungsart einen Mangel, 
der bisher vom Anwaltsnachwuchs bedauernd empfunden wurde. — Aber 
auch dem erfahrenen Sachbearbeiter der Amtsanwaltschaft wird es bei 
seinem übersichtlichen, klaren Aufbau oft ein schnelles Nachschlagen 

zur Behebung etwaiger Zweifel ermöglichen.“ 
Oberstaatsanwalt R. M üller, Berlin, in  „D R .“ , Ausgabe B Nr. 17118, 1941.

Zu bezieh en  durch den B uchhand el oder d ire k t v o m V e r la g

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H.- Berlin/Leipzig/Wien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag 0. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

Rcidispachtrchufjordnung
oom 30. Juli 1940 mit Erläuterungen

Von Dr. jur. G. H u b e rn a g e l
237 S eiten RM 7.50 brosch.
„Nicht etwa nur Rechtsanwälten und Richtern, sondern dem großen 
Kreis all derer, die direkt oder indirekt am Pachtschutz interessiert 
sind, wird der vorliegende Kommentar aus der Feder eines gründlichen 
Kenners . . . .  sicherlich beste Dienste leisten. Hervorzuheben sind die 
k are, allgemeinverständliche Form, die auch Laien einen gewissen Ein- 
blick in die Materie ermöglicht.“

Auszug von D r. G. W . in  ,,Deutsche Landwirtschaftliche 
Presse“ , N r. 23/42

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H.* Berlin /Leipzig/W ien
ri Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

Ankauf Beratung.,
ScUähzuftp und lfetweduHg, m n hacktäs&en

Edgar M ohrm ana
Briefmarkenfachgeschäft und vereidigter und öffentlich bestellter 

Briefmarken-Versteigerer

Hamburg 1, Speersort 6
Telegram m -Adresse Edmoro - T e l. 33 40 83/84

Soeben erschienen:

D IE  B Ü C H ER  
D E R  VERW ALTEN G

Herausgegeben von
H A N S  P F U N D T N E R  H A N S R Ü D I« * ®
Leitender Staatssekretär Ministerialdirektor im

im Reichsministerium des Innern Präsident des ReichsprüfuhS5

Wand I STA A TSR EC H T
e t '" '

1 Dr. W alter Sdieer ftarlh , Reichsrichter b. R e i^ n e r"  
Gericht, z. Z. im Reichsministerium „„¡tefl. .  r _ — .vUmfang i

^  B E A M TE N R E C H T
v o n D r. W a l le r S d ie e r l ia r t l i ,  Reichsrichter bn^eici's'^ ierri

Gericht, z. Z. im Reichsministerium <** „eitel1 
Umfang

5SH 1LÍI! D IE  A L L G E M E IN E  i Ta  
I  N I) IN N E R E  NERW ALTI V ’
von lo b s t von S d lö n le ld t, Ministerialdirigent jnnerr>

im Reichsministerium „eitel?
Umfang 1*2 5

P re is  eines jeden B andes: Kart. 1,80 RM „gRjVl
Staffelpreise: ab 50 Stück 1,70 RM, ab ICO Stück 1,60 RM, ab 500Stück L

„ D ie Bücher der Verwaltung“  sind Schulungs- und Lehrbücher 
Verwaltungsbeamten, insbesondere aber fü r  die Beamten 
meinen und inneren Verwaltung. Sie stellen zugleich eine Stotz 
lung der gesamten Wissensgebiete dar, die von den B eam tenn^ ngs' 
des gehobenen Dienstes in  der P rü fung an den Reichsverüfo ¿r 
schulen verlangt werden. D ie  gedrängte Fo rm  der R ars êK riich^  
leichtert den Beamten nicht n u r die Aneignung des er^0. p ra fu ^ ' 
Wissens, sondern den P rü flingen auch die Vorbereitung auf die*

Industrieverlag Spaeth & Linde • Berlin W 35

In  3., e r w e i t e r t e r  A u f l a g e  s o f o r t  U e ^et

Scheidung ohne Verschulden
Von Rechtsanwalt Dr. G. von S e a n z o n i

RM f-8°
(¡art-

tlldc-
135 Seiten

„ . . .  Dem Scheidungsrichter und dem mit der Bearbe^c)1 
von Scheidungssachen befaßten Anwalt bietet das ( e<‘ 
einen wertvollen Ratgeber, der ihm die tägliche Ar“  en 
heblich erleichtern wird. Infolge seiner gemeinverstä?1“  j es 
Ausdrucksweise ist es aber auch für den GebraüC 
rechtsunkundigen Volksgenossen geeignet...“  ;sCMs

Reichsgerichtsrat D r. Buchwald in  »*
Gemein- und Wirtschaftsrecht“

Zu bezieh en  durch den B u ch h an d e l o d er d ire k tv o m
Veri

Wi«11
Deutscher Rechtsverlag G.m .b.H. • Berlin/Le'Pzl®

X & j Berlin W 35, Hildebrandstraße 8 ^
i \ v  Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudeten ej 

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, RieDierg

D e t e k t e i  und P r i v a t - A u s k u n f t e i  P e l * ® 1

Ruf 
1 6 2 3 1  

1 2 4 7 3 6

H a n d e l s r e g i s t e r l i c h  e i n g e t r a g e n e  F i r m a  ge-
w ls s r n h X enCFrm -«r|aXiS weitdekannt für hochwertige Leistungen in unauffälligen, erfolgreichen B e o b a c h tu "® *,^1* 
und E n « « ł  Erm ,ttl.un0 e1n ' Spezial-Privat-A uskünften im In- und Ausland. Gerichtsnotorisch einwandfrei®  H¡|f¡>
orekäfen I eh»ñ°i te r.,,a '  fwr- das^ 9esamte Z iv i|- und S tra frech t! Durch reiche Lebenserfahrung wirksame prekären Lebenslagen aller A rt. -  Erste Referenzen ! , ¡ 1 ' '

d r e B ^ n ^ A n ^ n k / ' * “ * z ° h,. r e i c h e r  R e c h t s a n w ä l t e ,  f a h r e n d e r  M ä n n e r  d e r  I n d u s t r i e  u n d  W i r t s c h a f t  
9  n A n z a h l  v on  P r i v a t p e r s o n e n  a l l e r  B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n .  K o s t e n l o s e ,  u n v e r b l n d l .  V o r b e s P  A

R er T-1 ¡Mu/W-r 5£ ’ K u r f ü r s t e n d a m m  229 ( n a h e  Z o o ) .  T e l -  f ot B e r l i n  N W  7. n n m t k n n „ „ t . . r i .  c« / ______ ... . . . .  ,


